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Verfassung
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

vom 23. Mai 1993

GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 100-4 
(GVOBl. M-V S. 372)

Änderungen

1. geändert durch Gesetz vom 4. April 2000  (GVOBl. M-V S.  158), in 
Kraft am 20. April 2000;

2. Inhaltsübersicht, Artikel  12, 14, 17, 27, 52, 60, 62  geändert, 
Artikel  17a neu eingefügt durch Artikel  1  des Gesetzes vom  
14. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 572);

3. Inhaltsübersicht geändert, Artikel  18a neu eingefügt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 371), 
in Kraft am 20. Dezember 2007;

4. Artikel 65 Absatz 2 geändert und Artikel 79a neu eingefügt durch 
Artikel  1  des Gesetzes vom 30. Juni 2011  (GVOBl.  M-V S. 375), 
in Kraft am 1. Januar 2020  (Änderung des Artikels 65) und am  
16. Juli 2011 (Artikel 79a);

5. Inhaltsübersicht geändert, Artikel 27 Absatz 1 geändert, Artikel 35a 
neu eingefügt und Artikel  60  Absätze 1, 4  und 5  geändert durch 
Artikel  1  des Gesetzes vom 14. Juli 2016  (GVOBl. M-V S. 573), in 
Kraft am 5. Oktober 2016  (Änderung des Artikels 27) und am  
30. Juli 2016 (Änderung Inhaltsübersicht, Artikel 35a und Änderung 
des Artikels 60).

Der Landtag hat die folgende Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
beschlossen:

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Übersicht über die Artikel der Verfassung 

Präambel

1. Abschnitt: Grundlagen

I. Staatsform
Artikel 1 (Das Land Mecklenburg-Vorpommern) 
Artikel 2 (Staatsgrundlagen)
Artikel 3 (Demokratie)
Artikel 4 (Bindung an Gesetz und Recht)

II. Grundrechte
Artikel 5 (Menschenrechte, Geltung der 
  Grundrechte des Grundgesetzes)
Artikel 6 (Datenschutz, Informationsrechte) 
Artikel 7 (Freiheit von Kunst und Wissenschaft) 
Artikel 8 (Chancengleichheit im Bildungswesen) 
Artikel 9 (Kirchen und Religionsgesellschaften)
Artikel 10 (Petitionsrecht)

III. Staatsziele
Artikel 11  (Europäische Integration,  

grenzüberschreitende Zusammenarbeit)
Artikel 12 (Umweltschutz)
Artikel 13 (Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern) 
Artikel 14 (Schutz der Kinder und Jugendlichen)
Artikel 15 (Schulwesen)
Artikel 16 (Förderung von Kultur und Wissenschaft) 
Artikel 17 (Arbeit, Wirtschaft und Soziales)
Artikel 17a (Schutz von alten Menschen und  
  Menschen mit Behinderung)
Artikel 18 (Nationale Minderheiten und Volksgruppen) 
Artikel 18a (Friedensverpflichtung, Gewaltfreiheit) 
Artikel 19 (Initiativen und Einrichtungen der Selbsthilfe)

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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2. Abschnitt: Staatsorganisation

I. Landtag
Artikel 20 (Aufgaben und Zusammensetzung) 
Artikel 21 (Wahlprüfung)
Artikel 22  (Stellung der Abgeordneten) 
Artikel 23 (Kandidatur)
Artikel 24 (Indemnität, Immunität, Zeugnisverweigerungsrecht) 
Artikel 25 (Fraktionen)
Artikel 26 (Parlamentarische Opposition) 
Artikel 27 (Wahlperiode)
Artikel 28 (Zusammentritt des Landtages)
Artikel 29 (Landtagspräsident, Geschäftsordnung) 
Artikel 30  (Ältestenrat)
Artikel 31 (Öffentlichkeit, Berichterstattung) 
Artikel 32 (Beschlussfassung, Wahlen) 
Artikel 33  (Ausschüsse)
Artikel 34 (Untersuchungsausschüsse)
Artikel 35 (Petitionsausschuss)
Artikel 35a (Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union)
Artikel 36 (Bürgerbeauftragter)
Artikel 37 (Datenschutzbeauftragter)
Artikel 38  (Anwesenheitspflicht und Zutrittsrecht der 

Landesregierung)
Artikel 39 (Informationspflichten der Landesregierung) 
Artikel 40  (Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten,  

Aktenvorlage durch die Landesregierung)

II. Landesregierung
Artikel 41 (Stellung und Zusammensetzung) 
Artikel 42 (Wahl des Ministerpräsidenten) 
Artikel 43 (Bildung der Regierung)
Artikel 44 (Amtseid)
Artikel 45 (Rechtsstellung der Regierungsmitglieder) 
Artikel 46 (Zuständigkeiten innerhalb der Regierung) 
Artikel 47 (Vertretung des Landes, Staatsverträge)
Artikel 48  (Ernennung von Beamten und Richtern,  

Einstellung von Angestellten und Arbeitern)
Artikel 49 (Begnadigung)
Artikel 50 (Beendigung der Amtszeit) 
Artikel 51 (Vertrauensfrage)

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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III. Landesverfassungsgericht
Artikel 52 (Stellung und Zusammensetzung) 
Artikel 53 (Zuständigkeit)
Artikel 54  (Gesetz über das Landesverfassungsgericht)

3. Abschnitt: Staatsfunktionen

I. Rechtsetzung und Verfassungsänderung
Artikel 55 (Gesetzgebungsverfahren)
Artikel 56 (Verfassungsänderungen)
Artikel 57 (Rechtsverordnungen)
Artikel 58 (Ausfertigung und Verkündung)

II. Initiativen aus dem Volk, Volksbegehren und Volksentscheid
Artikel 59 (Volksinitiative)
Artikel 60 (Volksbegehren und Volksentscheid)

III. Haushalt und Rechnungsprüfung
Artikel 61 (Landeshaushalt)
Artikel 62 (Ausgaben vor Verabschiedung des Haushalts) 
Artikel 63 (Über- und außerplanmäßige Ausgaben) 
Artikel 64 (Nachweis der Kostendeckung)
Artikel 65 (Kreditbeschaffung)
Artikel 66 (Landesvermögen)
Artikel 67 (Rechnungslegung und Rechnungsprüfung) 
Artikel 68 (Landesrechnungshof)

IV. Landesverwaltung und Selbstverwaltung
Artikel 69 (Träger der öffentlichen Verwaltung)
Artikel 70  (Gesetzmäßigkeit und Organisation 

der öffentlichen Verwaltung)
Artikel 71 (Öffentlicher Dienst)
Artikel 72 (Kommunale Selbstverwaltung) 
Artikel 73 (Finanzgarantie)
Artikel 74 (Haushaltswirtschaft)
Artikel 75 (Landschaftsverbände)

V. Rechtsprechung
Artikel 76 (Richter und Gerichte) 
Artikel 77 (Richteranklage)

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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4. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Artikel 78 (Verfassungstext für Schüler) 
Artikel 79 (Sprachliche Gleichstellung) 
Artikel 79a (Übergangsregelung)
Artikel 80 (Inkrafttreten)

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Präambel

Im Bewusstsein der Verantwortung aus der deutschen Geschichte sowie 
gegenüber den zukünftigen Generationen, erfüllt von dem Willen, die 
Würde und Freiheit des Menschen zu sichern, dem inneren und äußeren 
Frieden zu dienen, ein sozial gerechtes Gemeinwesen zu schaffen, den 
wirtschaftlichen Fortschritt aller zu fördern, die Schwachen zu schützen 
und die natürlichen Grundlagen des Lebens zu sichern, entschlossen, 
ein lebendiges, eigenständiges und gleichberechtigtes Glied der 
Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Völkergemeinschaft 
zu sein, im Wissen um die Grenzen menschlichen Tuns, haben 
sich die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns auf der Grundlage 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in freier 
Selbstbestimmung diese Landesverfassung gegeben.

1. Abschnitt: Grundlagen

I. Staatsform 

Artikel 1
(Das Land Mecklenburg-Vorpommern)

(1) Mecklenburg und Vorpommern bilden gemeinsam das Land 
Mecklenburg-Vorpommern.

(2) Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land der Bundesrepublik 
Deutschland.

(3) Die Landesfarben sind blau, weiß, gelb und rot. Das Nähere über 
Landesfarben und Landeswappen sowie deren Gebrauch regelt das 
Gesetz.

Artikel 2
(Staatsgrundlagen)

Mecklenburg-Vorpommern ist ein republikanischer, demokratischer, 
sozialer und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
verpflichteter Rechtsstaat.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Artikel 3 
(Demokratie)

(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen 
und Abstimmungen sowie durch die Organe der Gesetzgebung, der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.

(2) Die Selbstverwaltung in den Gemeinden und Kreisen dient dem 
Aufbau der Demokratie von unten nach oben.

(3) Die Wahlen zu den Volksvertretungen im Lande, in den Gemeinden 
und Kreisen sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.

(4) Parteien und Bürgerbewegungen wirken bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mit.

Artikel 4
(Bindung an Gesetz und Recht)

Die Gesetzgebung ist an das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und an die Landesverfassung, die vollziehende Gewalt 
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.

II. Grundrechte 

Artikel 5
(Menschenrechte, Geltung der 

Grundrechte des Grundgesetzes)

(1) Das Volk von Mecklenburg-Vorpommern bekennt sich zu den 
Menschenrechten als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, des 
Friedens und der Gerechtigkeit.

(2) Das Land Mecklenburg-Vorpommern ist um des Menschen willen 
da; es hat die Würde aller in diesem Land lebenden oder sich hier 
aufhaltenden Menschen zu achten und zu schützen.

(3) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind 
Bestandteil dieser Verfassung und unmittelbar geltendes Recht.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Artikel 6 
(Datenschutz, Informationsrechte)

(1) Jeder hat das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Daten. 
Dieses Recht findet seine Grenzen in den Rechten Dritter und in den 
überwiegenden Interessen der Allgemeinheit.

(2) Jeder hat das Recht auf Auskunft über ihn betreffende Daten, 
soweit nicht Bundesrecht, rechtlich geschützte Interessen Dritter oder 
überwiegende Interessen der Allgemeinheit entgegenstehen.

(3) Jeder hat das Recht auf Zugang zu Informationen über die Umwelt, 
die bei der öffentlichen Verwaltung vorhanden sind.

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 7
(Freiheit von Kunst und Wissenschaft)

(1) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit 
der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

(2) Forschung unterliegt gesetzlichen Beschränkungen, wenn sie die 
Menschenwürde zu verletzen oder die natürlichen Lebensgrundlagen 
nachhaltig zu gefährden droht.

(3) Hochschulen sind in der Regel Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Sie verfügen im Rahmen der Gesetze über das Recht zur 
Selbstverwaltung. In akademischen Angelegenheiten sind sie 
weisungsfrei.

(4) Auch andere wissenschaftliche Einrichtungen haben das Recht der 
Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze.

Artikel 8 
(Chancengleichheit im Bildungswesen)

Jeder hat nach seiner Begabung das Recht auf freien Zugang zu 
allen öffentlichen Bildungseinrichtungen, unabhängig von seiner 
wirtschaftlichen und sozialen Lage sowie seiner weltanschaulichen 
oder politischen Überzeugung. Das Nähere regelt das Gesetz.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Artikel 9
(Kirchen und Religionsgesellschaften)

(1) Die Bestimmungen der Artikel 136 bis 139 und 141 der Deutschen 
Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteil dieser Verfassung.

(2) Das Land und die Kirchen sowie die ihnen gleichgestellten 
Religions- und Weltanschauungsgesellschaften können Fragen von 
gemeinsamen Belangen durch Vertrag regeln.

(3) Die Einrichtung theologischer Fakultäten an den Landes-
universitäten wird den Kirchen nach Maßgabe eines Vertrages im Sinne 
des Absatz 2 gewährleistet. Artikel 7 Absatz 3 bleibt unberührt.

Artikel 10 
(Petitionsrecht)

Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen 
und an die Volksvertretung zu wenden. In angemessener Frist ist ein 
begründeter Bescheid zu erteilen.

III. Staatsziele

Artikel 11
(Europäische Integration, 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit)

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wirkt im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten an dem Ziel mit, die europäische Integration zu 
verwirklichen und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, 
insbesondere im Ostseeraum, zu fördern.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Artikel 12 
(Umweltschutz)

(1) Land, Gemeinden und Kreise sowie die anderen Träger der 
öffentlichen Verwaltung schützen und pflegen im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten die natürlichen Grundlagen jetzigen und künftigen 
Lebens und die Tiere. Sie wirken auf den sparsamen Umgang mit 
Naturgütern hin.

(2) Land, Gemeinden und Kreise schützen und pflegen die Landschaft 
mit ihren Naturschönheiten, Wäldern, Fluren und Alleen, die 
Binnengewässer und die Küste mit den Haff- und Boddengewässern. 
Der freie Zugang zu ihnen wird gewährleistet.

(3) Jeder ist gehalten, zur Verwirklichung der Ziele der Absätze 
1 und 2 beizutragen. Dies gilt insbesondere für die Land-, Forst- und 
Gewässerwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Landschaftspflege.

(4) Eingriffe in Natur und Landschaft sollen vermieden, Schäden aus 
unvermeidbaren Eingriffen ausgeglichen und bereits eingetretene 
Schäden, soweit es möglich ist, behoben werden.

(5) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 13
(Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern)

Die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Kreise sowie der 
anderen Träger der öffentlichen Verwaltung. Dies gilt insbesondere für 
die Besetzung von öffentlich-rechtlichen Beratungs- und Beschluss-
organen.

Artikel 14
(Schutz der Kinder und Jugendlichen)

(1) Kinder und Jugendliche genießen als eigenständige Personen 
den Schutz des Landes, der Gemeinden und Kreise vor körperlicher 
und seelischer Vernachlässigung. Sie sind durch staatliche und 
kommunale Maßnahmen und Einrichtungen gegen Ausbeutung sowie 
gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahrlosung und gegen 
Misshandlung zu schützen.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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(2) Land, Gemeinden und Kreise wirken darauf hin, dass für Kinder 
und Jugendliche Betreuungseinrichtungen zur Verfügung stehen.

(3) Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdung ihrer körperlichen 
und seelischen Entwicklung zu schützen.

(4) Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten, deren 
Ausgestaltung die Persönlichkeit fördert und ihren wachsenden 
Fähigkeiten und Bedürfnissen zu selbstständigem Handeln entspricht. 
Land, Gemeinden und Kreise fördern die Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen an der Gesellschaft.

Artikel 15 
(Schulwesen)

(1) Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Landes.

(2) Land, Gemeinden und Kreise sorgen für ein ausreichendes und 
vielfältiges öffentliches Schulwesen. Es besteht allgemeine Schulpflicht.

(3) Die Durchlässigkeit der Bildungsgänge wird gewährleistet. Für die 
Aufnahme an weiterführende Schulen sind außer dem Willen der Eltern 
nur Begabung und Leistung des Schülers maßgebend.

(4) Das Ziel der schulischen Erziehung ist die Entwicklung zur freien 
Persönlichkeit, die aus Ehrfurcht vor dem Leben und im Geiste der 
Toleranz bereit ist, Verantwortung für die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen und Völkern sowie gegenüber künftigen Generationen zu 
tragen.

(5) Die Schulen achten die religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen der Schüler, Eltern und Lehrer.

(6) Das Nähere regelt das Gesetz.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Artikel 16
(Förderung von Kultur und Wissenschaft)

(1) Land, Gemeinden und Kreise schützen und fördern Kultur, Sport, 
Kunst und Wissenschaft. Dabei werden die besonderen Belange der 
beiden Landesteile Mecklenburg und Vorpommern berücksichtigt.

(2) Das Land schützt und fördert die Pflege der niederdeutschen 
Sprache.

(3) Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen sollen 
in ausreichendem Maße eingerichtet, unterhalten und gefördert 
werden. Freie Träger sind zugelassen.

(4) Land, Gemeinden und Kreise fördern Einrichtungen der Jugend- 
und Erwachsenenbildung.

Artikel 17
(Arbeit, Wirtschaft und Soziales)

(1) Das Land trägt zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 
bei. Es sichert im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
einen hohen Beschäftigungsstand.

(2) Land, Gemeinden und Kreise wirken im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
darauf hin, dass jedem angemessener Wohnraum zu sozial tragbaren 
Bedingungen zur Verfügung steht. Sie unterstützen insbesondere 
den Wohnungsbau und die Erhaltung vorhandenen Wohnraums. Sie 
sichern jedem im Notfall ein Obdach.

Artikel 17a
(Schutz von alten Menschen und Menschen mit Behinderung)

Land, Gemeinden und Kreise gewähren alten Menschen und Menschen 
mit Behinderung besonderen Schutz. Soziale Hilfe und Fürsorge sowie 
staatliche und kommunale Maßnahmen dienen dem Ziel, das Leben 
gleichberechtigt und eigenverantwortlich zu gestalten.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Artikel 18
(Nationale Minderheiten und Volksgruppen)

Die kulturelle Eigenständigkeit ethnischer und nationaler Minderheiten 
und Volksgruppen von Bürgern deutscher Staatsangehörigkeit steht 
unter dem besonderen Schutz des Landes.

Artikel 18a 
(Friedensverpflichtung, Gewaltfreiheit)

(1) Alles staatliche Handeln muss dem inneren und äußeren Frieden 
dienen und Bedingungen schaffen, unter denen gesellschaftliche 
Konflikte gewaltfrei gelöst werden können.

(2) Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker oder der Bürger 
Mecklenburg-Vorpommerns zu stören und insbesondere darauf 
gerichtet sind, rassistisches oder anderes extremistisches Gedankengut 
zu verbreiten, sind verfassungswidrig.

Artikel 19
(Initiativen und Einrichtungen der Selbsthilfe)

(1) Land, Gemeinden und Kreise fördern Initiativen, die auf das 
Gemeinwohl gerichtet sind und der Selbsthilfe sowie dem solidarischen 
Handeln dienen.

(2) Die soziale Tätigkeit der Kirchen, der Träger der freien Wohlfahrts-
pflege und der freien Jugendhilfe wird geschützt und gefördert.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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2. Abschnitt: Staatsorganisation

I. Landtag

Artikel 20
(Aufgaben und Zusammensetzung)

(1) Der Landtag ist die gewählte Vertretung des Volkes. Er ist Stätte 
der politischen Willensbildung. Er wählt den Ministerpräsidenten, 
übt die gesetzgebende Gewalt aus und kontrolliert die Tätigkeit der 
Landesregierung und der Landesverwaltung. Er behandelt öffentliche 
Angelegenheiten.

(2) Der Landtag besteht aus mindestens einundsiebzig Abgeordneten. 
Sie werden in freier, gleicher, allgemeiner, geheimer und unmittelbarer 
Wahl nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen 
Verhältniswahl gewählt. Die in Satz  1  genannte Zahl ändert sich nur, 
wenn Überhang- oder Ausgleichsmandate entstehen oder wenn Sitze 
leer bleiben. Das Nähere regelt das Gesetz.

(3) Sitz des Landtages ist das Schloss zu Schwerin.

Artikel 21 
(Wahlprüfung)

(1) Die Wahlprüfung ist Aufgabe des Landtages. Dieser entscheidet 
auch, ob ein Abgeordneter seinen Sitz im Landtag verloren hat.

(2) Die Entscheidungen des Landtages können beim Landes-
verfassungsgericht angefochten werden.

(3) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 22 
(Stellung der Abgeordneten)

(1) Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge 
und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
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(2) Die Abgeordneten haben das Recht, im Landtag und in seinen 
Ausschüssen das Wort zu ergreifen sowie Fragen und Anträge zu 
stellen. Sie können bei Wahlen und Beschlüssen ihre Stimme abgeben. 
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(3) Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre 
Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Dieser Anspruch ist weder 
übertragbar noch kann auf ihn verzichtet werden. Das Nähere regelt 
das Gesetz.

Artikel 23 
(Kandidatur)

(1) Wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den 
zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.

(2) Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten 
zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus 
diesem Grunde ist unzulässig.

Artikel 24 
(Indemnität, Immunität, Zeugnisverweigerungsrecht)

(1) Abgeordnete dürfen zu keiner Zeit wegen einer Abstimmung oder 
wegen einer Äußerung im Landtag oder in einem seiner Ausschüsse 
gerichtlich oder dienstlich verfolgt oder sonst außerhalb des Landtages 
zur Verantwortung gezogen werden. Dies gilt nicht für verleumderische 
Beleidigungen.

(2) Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung dürfen Abgeordnete 
nur mit Genehmigung des Landtages zur Verantwortung gezogen 
oder verhaftet werden, es sei denn, sie werden bei Ausübung der Tat 
oder im Laufe des folgenden Tages festgenommen. Strafverfahren 
gegen Abgeordnete sowie Haft oder sonstige Beschränkungen ihrer 
persönlichen Freiheit sind auf Verlangen des Landtages auszusetzen.

(3) Die Abgeordneten sind berechtigt, das Zeugnis zu verweigern über 
Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete Tatsachen 
anvertraut haben, über Personen, denen sie in ihrer Eigenschaft als 
Abgeordnete Tatsachen anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen 
selbst. Insoweit sind auch Schriftstücke der Beschlagnahme entzogen.
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Artikel 25 
(Fraktionen)

(1) Eine Vereinigung von mindestens vier Mitgliedern des Landtages 
bildet eine Fraktion. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.

(2) Fraktionen sind selbstständige und unabhängige Gliederungen 
des Landtages. Sie wirken mit eigenen Rechten und Pflichten bei 
der parlamentarischen Willensbildung mit. Sie haben Anspruch auf 
angemessene Ausstattung. Das Nähere regelt das Gesetz.

(3) Die Fraktionen haben Sitz und Stimme im Ältestenrat des 
Landtages.

Artikel 26 
(Parlamentarische Opposition)

(1) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtages, welche die 
Regierung nicht stützen, bilden die parlamentarische Opposition.

(2) Sie hat insbesondere die Aufgabe, eigene Programme zu 
entwickeln und Initiativen für die Kontrolle von Landesregierung 
und Landesverwaltung zu ergreifen sowie Regierungsprogramm und 
Regierungsentscheidungen kritisch zu bewerten.

(3) Die parlamentarische Opposition hat in Erfüllung ihrer Aufgaben 
das Recht auf politische Chancengleichheit.

Artikel 27
(Wahlperiode)

(1) Der Landtag wird vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen 
auf fünf Jahre gewählt. Seine Wahlperiode beginnt mit seinem 
Zusammentritt und endet mit dem Zusammentritt eines neuen 
Landtages. Die Neuwahl findet frühestens achtundfünfzig, spätestens 
einundsechzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt.

(2) Der Landtag kann auf Antrag eines Drittels mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln seiner Mitglieder unter gleichzeitiger Bestimmung eines 
Termins zur Neuwahl die Wahlperiode vorzeitig beenden. Über den 
Antrag auf Beendigung kann frühestens nach einer Woche und muss 
spätestens einen Monat nach Abschluss der Aussprache abgestimmt 
werden. 
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Die Neuwahl darf frühestens sechzig Tage und muss spätestens neunzig 
Tage nach dem Beschluss über die Beendigung der Wahlperiode 
stattfinden.

Artikel 28 
(Zusammentritt des Landtages)

Nach jeder Neuwahl tritt der Landtag spätestens am dreißigsten Tag 
nach der Wahl zusammen. Er wird vom Präsidenten des alten Landtages 
einberufen.

Artikel 29 
(Landtagspräsident, Geschäftsordnung)

(1) Der Landtag wählt den Präsidenten, die Vizepräsidenten, die 
Schriftführer und deren Stellvertreter. Der Landtag gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

(2) Der Präsident und die Vizepräsidenten können durch Beschluss 
des Landtages abberufen werden. Der Beschluss setzt einen Antrag 
der Mehrheit der Mitglieder des Landtages voraus. Er bedarf der 
Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Landtages.

(3) Der Präsident leitet nach Maßgabe der Geschäftsordnung die 
Verhandlungen und führt die Geschäfte des Landtages. Er übt das 
Hausrecht und die Ordnungsgewalt im Landtag aus.

(4) In den Räumen des Landtages darf eine Durchsuchung oder 
Beschlagnahme nur mit Zustimmung des Präsidenten vorgenommen 
werden.

(5) Der Präsident vertritt das Land in allen Rechtsgeschäften und 
Rechtsstreitigkeiten des Landtages.

(6) Der Präsident leitet die Verwaltung der gesamten 
wirtschaftlichen Angelegenheiten des Landtages nach Maßgabe des 
Landeshaushaltsgesetzes und stellt den Entwurf des Haushaltsplanes 
des Landtages fest. Ihm obliegen die Einstellung und Entlassung der 
Angestellten und Arbeiter sowie die Ernennung, Entlassung und 
Versetzung in den Ruhestand der Beamten des Landtages nach den 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Der Präsident ist 
oberste Dienstbehörde aller Beschäftigten des Landtages.
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Artikel 30 
(Ältestenrat)

(1) Der Ältestenrat besteht aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten 
und je einem Vertreter der Fraktionen. Er unterstützt den Präsidenten 
bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.

(2) Die Feststellung des Entwurfs des Haushaltsplanes des Landtages, 
Entscheidungen nach Artikel  29  Absatz  6  Satz  2  und solche, die 
Verhaltensregeln für die Abgeordneten betreffen oder die Fraktionen 
des Landtages in ihrer Gesamtheit berühren, trifft der Präsident im 
Benehmen mit dem Ältestenrat.

Artikel 31 
(Öffentlichkeit, Berichterstattung)

(1) Der Landtag verhandelt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann 
auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Landtages oder der 
Landesregierung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder des Landtages ausgeschlossen werden. Über den Antrag 
wird in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.

(2) Wegen wahrheitsgetreuer Berichte über die öffentlichen 
Sitzungen des Landtages oder seiner Ausschüsse darf niemand zur 
Verantwortung gezogen werden.

Artikel 32 
(Beschlussfassung, Wahlen)

(1) Der Landtag beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit diese Verfassung nichts anderes vorschreibt. Für die 
vom Landtag vorzunehmenden Wahlen können Gesetze oder die 
Geschäftsordnung größere Mehrheiten vorsehen.

(2) Mehrheit der Mitglieder des Landtages im Sinne dieser Verfassung 
ist die Mehrheit seiner gesetzlichen Mitgliederzahl.

(3) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist.

(4) Es ist in der Regel offen abzustimmen. Die vom Landtag 
vorzunehmenden Wahlen sind in der Regel geheim. Im Übrigen können 
in Gesetzen oder in der Geschäftsordnung des Landtages Ausnahmen 
vorgesehen werden.
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Artikel 33 
(Ausschüsse)

(1) Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse 
setzt der Landtag Ausschüsse ein, deren Zusammensetzung dem 
Stärkeverhältnis der Fraktionen zu entsprechen und den Rechten 
fraktionsloser Abgeordneter Rechnung zu tragen hat.

(2) Die Ausschüsse werden im Rahmen der ihnen vom Landtag 
erteilten Aufträge tätig. Sie können sich auch unabhängig von 
Aufträgen mit Angelegenheiten aus ihrem Aufgabengebiet befassen 
und hierzu dem Landtag Empfehlungen geben.

(3) Ausschusssitzungen sind in der Regel nicht öffentlich, soweit nicht 
der Ausschuss für einzelne Sitzungen oder Beratungsgegenstände 
anderes beschließt.

Artikel 34 
(Untersuchungsausschüsse)

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels 
seiner Mitglieder die Pflicht, zur Aufklärung von Tatbeständen im 
öffentlichen Interesse einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. 
Der Untersuchungsausschuss erhebt die erforderlichen Beweise 
in öffentlicher Verhandlung. Beweiserhebungen, die gesetzliche 
Vorschriften oder Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige Interessen 
Einzelner, insbesondere des Datenschutzes, verletzen, sind unzulässig. 
Seine Beratungen sind nicht öffentlich. Der Ausschluss der Öffentlichkeit 
bei der Beweiserhebung und die Herstellung der Öffentlichkeit bei der 
Beratung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
des Ausschusses. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in 
nichtöffentlicher Sitzung entschieden.

(2) Im Untersuchungsausschuss sind die Fraktionen mit mindestens 
je einem Mitglied vertreten. Im Übrigen werden die Sitze unter 
Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen verteilt; 
dabei ist sicherzustellen, dass die Mehrheitsverhältnisse im 
Untersuchungsausschuss den Mehrheitsverhältnissen im Landtag 
entsprechen. Bei der Einsetzung jedes neuen Untersuchungsausschusses 
wechselt der Vorsitz unter den Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke.

(3) Beweise sind zu erheben, wenn dies ein Viertel der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses beantragt. Der Untersuchungsgegenstand 
darf gegen den Willen der Antragstellenden nicht eingeschränkt 
werden.
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(4) Auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Untersuchungsaus-
schusses ist die Landesregierung verpflichtet, Akten vorzulegen 
und ihren Bediensteten Aussagegenehmigungen zu erteilen. 
Absatz  1  Satz  3  findet entsprechend Anwendung. Gerichte und 
Verwaltungsbehörden haben Rechts- und Amtshilfe zu leisten. Das 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis bleibt unberührt.

(5) Für die Beweiserhebung des Untersuchungsausschusses und 
der von ihm ersuchten Behörden gelten die Vorschriften über 
den Strafprozess entsprechend, solange und soweit nicht durch 
Landesgesetz anderes bestimmt ist.

(6) Der Untersuchungsbericht ist der richterlichen Erörterung 
entzogen. In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung 
zugrunde liegenden Sachverhalts sind die Gerichte frei.

(7) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 35 
(Petitionsausschuss)

(1) Zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten und Beschwerden der 
Bürger bestellt der Landtag den Petitionsausschuss. Dieser erörtert die 
Berichte der Beauftragten des Landtages.

(2) Die Landesregierung und die der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Träger öffentlicher Verwaltung sind verpflichtet, 
auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des Petitionsausschusses 
die zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Akten der 
ihnen unterstehenden Behörden vorzulegen, jederzeit Zutritt zu den 
von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen zu gestatten, alle 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Amtshilfe zu leisten. Die 
gleiche Verpflichtung besteht gegenüber vom Ausschuss beauftragten 
Ausschussmitgliedern. Artikel 40 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Das Nähere regelt das Gesetz.
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Artikel 35a 
(Ausschuss für Angelegenheitender Europäischen Union)

(1) Der Landtag bestellt einen Ausschuss für Angelegenheiten 
der Europäischen Union. Dieser hat das Recht, dem Landtag in 
Angelegenheiten der Europäischen Union Beschlussempfehlungen 
vorzulegen (Initiativrecht).

(2) Der Landtag kann den Ausschuss nach Absatz  1  in seiner 
Geschäftsordnung ermächtigen, in Angelegenheiten der Europäischen 
Union anstelle des Landtages Beschluss in öffentlicher Sitzung zu 
fassen, wenn eine rechtzeitige Beschlussfassung des Landtages 
nicht möglich ist. Die Beschlüsse sind dem Landtag zur Kenntnis zu 
bringen. Sie können auf Antrag einer Fraktion oder von mindestens 
vier Mitgliedern des Landtages nachträglich vom Landtag aufgehoben 
werden.

Artikel 36 
(Bürgerbeauftragter)

(1) Zur Wahrung der Rechte der Bürger gegenüber der Landesregierung 
und den Trägern der öffentlichen Verwaltung im Lande sowie zur 
Beratung und Unterstützung in sozialen Angelegenheiten wählt der 
Landtag auf die Dauer von sechs Jahren den Bürgerbeauftragten; 
einmalige Wiederwahl ist zulässig. Er kann ihn mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages vorzeitig abberufen. Auf 
eigenen Antrag ist er von seinem Amt zu entbinden.

(2) Der Bürgerbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er wird auf Antrag von 
Bürgern, auf Anforderung des Landtages, des Petitionsausschusses, der 
Landesregierung oder von Amts wegen tätig.

(3) Das Nähere regelt das Gesetz.
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Artikel 37 
(Datenschutzbeauftragter)

(1) Zur Wahrung des Rechts der Bürger auf Schutz ihrer persönlichen 
Daten wählt der Landtag auf die Dauer von sechs Jahren den 
Datenschutzbeauftragten; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Er kann 
ihn mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder vorzeitig 
abberufen. Auf eigenen Antrag ist er von seinem Amt zu entbinden.

(2) Der Datenschutzbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Er wird auf Antrag von 
Bürgern, auf Anforderung des Landtages, des Petitionsausschusses, der 
Landesregierung oder von Amts wegen tätig.

(3) Jeder kann sich an den Datenschutzbeauftragten wenden mit der 
Behauptung, bei der Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten 
durch die öffentliche Verwaltung in seinem Recht auf Schutz seiner 
persönlichen Daten verletzt zu sein.

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 38 
(Anwesenheitspflicht und 

Zutrittsrecht der Landesregierung)

(1) Der Landtag und seine Ausschüsse haben das Recht und auf 
Antrag eines Drittels der jeweils vorgesehenen Mitglieder die Pflicht, 
die Anwesenheit jedes Mitglieds der Landesregierung zu verlangen.

(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben 
zu den Sitzungen des Landtages und seiner Ausschüsse Zutritt. Zu 
nichtöffentlichen Sitzungen der Untersuchungsausschüsse, die nicht 
der Beweiserhebung dienen, und des Ausschusses zur Vorbereitung der 
Wahl der Verfassungsrichter besteht für Mitglieder der Landesregierung 
und ihre Beauftragten kein Zutritt, es sei denn, sie werden geladen.

(3) Den Mitgliedern der Landesregierung ist im Landtag und seinen 
Ausschüssen, ihren Beauftragten in den Ausschüssen auf Wunsch das 
Wort zu erteilen.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern



27

Artikel 39 
(Informationspflichten der Landesregierung)

(1) Die Landesregierung ist verpflichtet, den Landtag über 
die Vorbereitung von Gesetzen sowie über Grundsatzfragen 
der Landesplanung, der Standortplanung und Durchführung 
von Großvorhaben frühzeitig und vollständig zu unterrichten. 
Das Gleiche gilt für die Vorbereitung von Verordnungen und 
Verwaltungsvorschriften, die Mitwirkung im Bundesrat sowie die 
Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, anderen Staaten, den 
Europäischen Gemeinschaften und deren Organen, soweit es um 
Gegenstände von grundsätzlicher Bedeutung geht.

(2) Die Informationspflicht nach Absatz  1  findet ihre Grenzen in der 
Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der Landesregierung.

(3) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 40
(Frage- und Auskunftsrecht der Abgeordneten,  

Aktenvorlage durch die Landesregierung)

(1) Fragen einzelner Abgeordneter oder parlamentarische Anfragen 
haben die Landesregierung oder ihre Mitglieder dem Landtag und 
seinen Ausschüssen nach bestem Wissen unverzüglich und vollständig 
zu beantworten. Die gleiche Verpflichtung trifft die Beauftragten der 
Landesregierung in den Ausschüssen des Landtages.

(2) Die Landesregierung hat jedem Abgeordneten Auskünfte zu 
erteilen. Sie hat den vom Landtag eingesetzten Ausschüssen in deren 
jeweiligen Geschäftsbereichen auf Verlangen der Mehrheit ihrer 
Mitglieder Akten vorzulegen. Die Auskunftserteilung und die Akten-
vorlage müssen unverzüglich und vollständig erfolgen.

(3) Die Landesregierung kann die Beantwortung von Fragen, die 
Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Akten ablehnen, 
wenn dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften 
oder Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige Interessen Einzelner, 
insbesondere des Datenschutzes, entgegenstehen oder wenn die 
Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregierung 
beeinträchtigt werden. Die Entscheidung ist den Fragestellenden oder 
den Antragstellenden mitzuteilen.

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.
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II. Landesregierung

Artikel 41
(Stellung und Zusammensetzung)

(1) Die Landesregierung steht an der Spitze der vollziehenden Gewalt.

(2) Die Landesregierung besteht aus dem Ministerpräsidenten und 
den Ministern.

(3) Mitglieder der Landesregierung dürfen weder dem Deutschen 
Bundestag noch dem Europäischen Parlament oder dem Parlament 
eines anderen Landes angehören.

Artikel 42
(Wahl des Ministerpräsidenten)

(1) Der Ministerpräsident wird ohne Aussprache vom Landtag mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder in geheimer Abstimmung gewählt.

(2) Kommt die Wahl des Ministerpräsidenten innerhalb von vier 
Wochen nach Zusammentritt des neu gewählten Landtages oder 
dem Rücktritt des Ministerpräsidenten nicht zustande, so beschließt 
der Landtag innerhalb von zwei Wochen über seine Auflösung. Der 
Beschluss bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Landtages.

(3) Wird die Beendigung der Wahlperiode des Landtages 
nicht beschlossen, so findet am selben Tag eine neue Wahl des 
Ministerpräsidenten statt. Zum Ministerpräsidenten ist gewählt, wer 
die meisten Stimmen erhält.

Artikel 43 
(Bildung der Regierung)

Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Minister. Er beauftragt 
ein Mitglied der Landesregierung mit seiner Vertretung und zeigt seine 
Entscheidungen unverzüglich dem Landtag an.
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Artikel 44 
(Amtseid)

Der Ministerpräsident und die Minister leisten bei der Amtsübernahme 
vor dem Landtag folgenden Eid:

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Volke und dem Lande 
widmen, das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und 
die Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern sowie die Gesetze 
wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde.“

Der Eid kann mit der religiösen Bekräftigung „So wahr mir Gott helfe“ 
oder ohne sie geleistet werden.

Artikel 45
(Rechtsstellung der Regierungsmitglieder)

(1) Der Ministerpräsident und die Minister stehen in einem 
besonderen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis. Die Mitglieder 
der Landesregierung dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein 
Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch dem 
Aufsichtsrat eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören. 
Der Landtag kann Ausnahmen für die Entsendung in Organe von 
Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist, zulassen.

(2) Im Übrigen werden die Rechtsverhältnisse des Ministerpräsidenten 
und der Minister durch Gesetz geregelt.

Artikel 46
(Zuständigkeiten innerhalb der Regierung)

(1) Der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Regierungs-
politik und trägt dafür die Verantwortung.

(2) Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Minister seinen Geschäfts-
bereich selbstständig und in eigener Verantwortung.

(3) Die Landesregierung fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Ministerpräsidenten.

(4) Die Landesregierung gibt sich eine Geschäftsordnung.
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Artikel 47
(Vertretung des Landes, Staatsverträge)

(1) Der Ministerpräsident vertritt das Land nach außen. Die Befugnis 
kann übertragen werden.

(2) Staatsverträge, die Gegenstände der Gesetzgebung betreffen, 
bedürfen der Zustimmung des Landtages in Form eines Gesetzes.

Artikel 48
(Ernennung von Beamten und Richtern, 

Einstellung von Angestellten und Arbeitern)

Der Ministerpräsident ernennt die Beamten und Richter; er stellt die 
Angestellten und Arbeiter des Landes ein. Er kann diese Befugnisse 
übertragen.

Artikel 49 
(Begnadigung)

(1) Der Ministerpräsident übt im Einzelfall für das Land das 
Begnadigungsrecht aus. Er kann dieses Recht übertragen.

(2) Eine Amnestie bedarf eines Gesetzes.
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Artikel 50 
(Beendigung der Amtszeit)

(1) Das Amt des Ministerpräsidenten endet mit dem Zusammentritt 
eines neuen Landtages. Der Ministerpräsident und jeder Minister 
können jederzeit zurücktreten. Mit der Beendigung des Amtes des 
Ministerpräsidenten endet auch das Amt der Minister.

(2) Das Amt des Ministerpräsidenten endet, wenn ihm der Landtag 
das Vertrauen entzieht. Der Landtag kann das Vertrauen nur dadurch 
entziehen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger 
wählt.

(3) Der Antrag auf Entziehung des Vertrauens kann nur von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder des Landtages gestellt werden. Über den 
Antrag wird frühestens drei Tage nach Abschluss der Aussprache und 
spätestens vierzehn Tage nach Eingang des Antrages abgestimmt.

(4) Nach Beendigung seines Amtes ist der Ministerpräsident 
verpflichtet, die Geschäfte bis zur Amtsübernahme durch seinen 
Nachfolger weiterzuführen. Auf Ersuchen des Ministerpräsidenten 
haben Minister die Geschäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger 
weiterzuführen.

Artikel 51 
(Vertrauensfrage)

(1) Findet ein Antrag des Ministerpräsidenten, ihm das Vertrauen 
auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder 
des Landtages, so erklärt der Präsident des Landtages auf Antrag 
des Ministerpräsidenten nach Ablauf von vierzehn Tagen die 
Wahlperiode des Landtages vorzeitig für beendet. Der Antrag des 
Ministerpräsidenten kann frühestens eine Woche, spätestens zwei 
Wochen nach Abstimmung über den Vertrauensantrag gestellt werden. 
Zwischen dem Vertrauensantrag und der Abstimmung müssen 
mindestens zweiundsiebzig Stunden liegen.

(2) Das Verfahren der vorzeitigen Beendigung der Wahlperiode 
ist beendet, sobald der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
einen neuen Ministerpräsidenten wählt, und gehemmt, solange über 
einen Antrag auf Wahl eines neuen Ministerpräsidenten noch nicht 
entschieden ist.
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III. Landesverfassungsgericht

Artikel 52
(Stellung und Zusammensetzung)

(1) Es wird ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber 
selbstständiges und unabhängiges Landesverfassungsgericht errichtet.

(2) Das Landesverfassungsgericht besteht aus dem Präsidenten 
und sechs weiteren Mitgliedern. Der Präsident und drei der weiteren 
Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt haben. Jedes 
Mitglied hat einen Stellvertreter.

(3) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und die 
stellvertretenden Mitglieder werden auf Vorschlag eines besonderen 
Ausschusses vom Landtag ohne Aussprache mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gewählt.

(4) Während ihrer Amtszeit dürfen die Mitglieder des 
Landesverfassungsgerichts und deren Stellvertreter weder einer 
gesetzgebenden Körperschaft noch der Regierung des Bundes oder 
eines Landes oder einem entsprechenden Organ der Europäischen 
Union, dem Bundesverfassungsgericht, einem anderen Landes-
verfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof angehören.

Artikel 53 
(Zuständigkeit)

Das Landesverfassungsgericht entscheidet

1.  über die Auslegung dieser Verfassung aus Anlass von Streitigkeiten 
über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten 
Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch die Verfassung 
oder in der Geschäftsordnung des Landtages mit eigenen Rechten 
ausgestattet sind,

2.  bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche 
oder sachliche Vereinbarkeit von Landesrecht mit dieser Verfassung 
auf Antrag der Landesregierung oder eines Drittels der Mitglieder 
des Landtages,
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3.  aus Anlass von Streitigkeiten über die Durchführung von 
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden auf Antrag 
der Antragsteller, der Landesregierung oder eines Viertels der 
Mitglieder des Landtages,

4.  über die Verfassungsmäßigkeit des Auftrages eines Unter-
suchungsausschusses auf Vorlage eines Gerichts, wenn dieses 
den Untersuchungsauftrag für verfassungswidrig hält und es bei 
dessen Entscheidung auf diese Frage ankommt,

5.  über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit dieser Verfassung, 
wenn ein Gericht das Verfahren gemäß Artikel  100  Absatz  1  des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt 
hat,

6.  über Verfassungsbeschwerden, die jeder mit der Behauptung 
erheben kann, durch ein Landesgesetz unmittelbar in seinen 
Grundrechten oder staatsbürgerlichen Rechten verletzt zu sein,

7.  über Verfassungsbeschwerden, die jeder mit der Behauptung  
erheben kann, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner in 
Artikel 6 bis 10 dieser Verfassung gewährten Grundrechte verletzt 
zu sein, soweit eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts 
nicht gegeben ist,

8.  über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden, Kreisen und 
Landschaftsverbänden wegen Verletzung des Rechts auf Selbst-
verwaltung nach Artikel 72 bis 75 durch ein Landesgesetz,

9.  in den übrigen ihm durch diese Verfassung oder durch Gesetz 
zugewiesenen Fällen.

Artikel 54
(Gesetz über das Landesverfassungsgericht)

Ein Gesetz regelt Organisation und Verfahren des Landesverfassungs-
gerichts. Es bestimmt auch, in welchen Fällen die Entscheidungen des 
Verfassungsgerichts Gesetzeskraft haben.
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3. Abschnitt: Staatsfunktionen

I. Rechtsetzung und Verfassungsänderung 

Artikel 55
(Gesetzgebungsverfahren)

(1) Gesetzentwürfe werden von der Landesregierung oder aus der 
Mitte des Landtages sowie gemäß Artikel  59  und 60  aus dem Volk 
eingebracht. Ein Gesetzentwurf aus der Mitte des Landtages muss von 
einer mindestens Fraktionsstärke entsprechenden Zahl von Mitgliedern 
des Landtages unterstützt werden.

(2) Ein Gesetzesbeschluss des Landtages setzt eine Grundsatz-
beratung und eine Einzelberatung voraus.

Artikel 56
(Verfassungsänderungen)

(1) Diese Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das 
ihren Wortlaut ausdrücklich ändert oder ergänzt.

(2) Verfassungsändernde Gesetze bedürfen einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Landtages.

(3) Eine Änderung der Verfassung darf der Würde des Menschen und 
den in Artikel 2 niedergelegten Grundsätzen nicht widersprechen.

Artikel 57 
(Rechtsverordnungen)

(1) Die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung kann 
nur durch Gesetz erteilt werden. Das Gesetz muss Inhalt, Zweck und 
Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen. Die Rechtsgrundlage 
ist in der Rechtsverordnung anzugeben.

(2) Ist durch Gesetz vorgesehen, dass eine Ermächtigung weiter 
übertragen werden kann, so bedarf es zu ihrer Übertragung einer 
Rechtsverordnung.
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Artikel 58 
(Ausfertigung und Verkündung)

(1) Der Ministerpräsident fertigt unter Mitzeichnung der beteiligten 
Minister die verfassungsmäßig zustande gekommenen Gesetze aus 
und lässt sie im Gesetz- und Verordnungsblatt verkünden.

(2) Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erlässt, 
ausgefertigt und vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.

(3) Die Gesetze und Rechtsverordnungen treten, wenn nichts anderes 
bestimmt ist, mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, 
an dem sie verkündet worden sind.

(4) Die Geschäftsordnungen des Landtages, der Landesregierung und 
des Landesverfassungsgerichts werden im Gesetz- und Verordnungs-
blatt veröffentlicht.

II. Initiativen aus dem Volk, 
Volksbegehren und Volksentscheid

Artikel 59 
(Volksinitiative)

(1) Im Rahmen seiner Entscheidungszuständigkeit kann der Landtag 
durch Volksinitiative mit Gegenständen der politischen Willensbildung 
befasst werden. Eine Volksinitiative kann auch einen mit Gründen 
versehenen Gesetzentwurf zum Inhalt haben.

(2) Eine Volksinitiative muss von mindestens 15.000 Wahlberechtigten 
unterzeichnet sein. Ihre Vertreter haben das Recht, angehört zu werden.

(3) Initiativen über den Haushalt des Landes, über Abgaben und 
Besoldung sind unzulässig.

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.
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Artikel 60
(Volksbegehren und Volksentscheid)

(1) Ein Volksbegehren kann darauf gerichtet werden, ein Landes-
gesetz zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben. Dem Volksbegehren 
muss ein ausgearbeiteter, mit Gründen versehener Gesetzentwurf 
zugrunde liegen. Das Volksbegehren muss von mindestens 
100.000 Wahlberechtigten unterstützt werden.

(2) Haushaltsgesetze, Abgabengesetze und Besoldungsgesetze 
können nicht Gegenstand eines Volksbegehrens sein. Die 
Entscheidung, ob ein Volksbegehren zulässig ist, trifft auf Antrag der 
Landesregierung oder eines Viertels der Mitglieder des Landtages das 
Landesverfassungsgericht.

(3) Nimmt der Landtag den Gesetzentwurf nicht innerhalb von sechs 
Monaten im Wesentlichen unverändert an, findet frühestens drei, 
spätestens sechs Monate nach Ablauf der Frist oder dem Beschluss 
des Landtages, den Entwurf nicht als Gesetz anzunehmen, über den 
Gesetzentwurf ein Volksentscheid statt. Der Landtag kann dem Volk 
einen eigenen Gesetzentwurf zum Gegenstand des Volksbegehrens 
zur Entscheidung vorlegen.

(4) Ein Gesetzentwurf ist durch Volksentscheid angenommen, 
wenn die Mehrheit der Abstimmenden, mindestens aber ein Viertel 
der Wahlberechtigten zugestimmt haben. Die Verfassung kann 
durch Volksentscheid nur geändert werden, wenn zwei Drittel der 
Abstimmenden, mindestens aber die Hälfte der Wahlberechtigten 
zustimmen. In der Abstimmung zählen nur die gültigen Ja- und Nein-
Stimmen.

(5) Das Nähere regelt das Gesetz. Es bestimmt auch, in welchem 
Zeitraum die Unterstützung nach Absatz 1 erfolgt sein muss.
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III. Haushalt und Rechnungsprüfung

Artikel 61 
(Landeshaushalt)

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben sowie Verpflichtungen des Landes 
müssen für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan 
eingestellt werden. Bei Landesbetrieben und Sondervermögen 
des Landes brauchen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen 
eingestellt zu werden. Der Haushalt ist in Einnahmen und Ausgaben 
auszugleichen.

(2) Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Haushaltsjahres durch ein 
Gesetz festgestellt.

(3) Der Gesetzentwurf nach Absatz  2  sowie Vorlagen zur Änderung 
des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans werden von der 
Landesregierung in den Landtag eingebracht.

(4) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen 
werden, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben des Landes und 
auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz beschlossen 
wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die Vorschriften 
erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsgesetzes oder bei 
Ermächtigung nach Artikel 66 zu einem späteren Zeitpunkt außer Kraft 
treten.

(5) Das Vermögen und die Schulden sowie die Haushaltspläne 
der Landesbetriebe und Sondervermögen sind in einer Anlage des 
Haushaltsplanes nachzuweisen. Die Beteiligungen des Landes an 
Wirtschaftsunternehmen sind offen zu legen.
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Artikel 62
(Ausgaben vor Verabschiedung des Haushalts)

(1) Ist der Haushaltsplan nicht vor Beginn eines Haushaltsjahres 
durch Gesetz festgestellt worden, so ist die Landesregierung bis zum 
Inkrafttreten des Gesetzes ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten oder 
Verpflichtungen einzugehen, die nötig sind,

1.  um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und 
gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen,

2.  um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu 
erfüllen sowie

3.  um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen 
oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern durch 
den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge bewilligt 
worden sind.

(2) Soweit der Geldbedarf des Landes nicht durch Steuern, 
Abgaben und sonstige Einnahmen gedeckt werden kann, kann die 
Landesregierung für die nach Absatz  1  zulässigen Ausgaben Kredite 
aufnehmen. Die Kreditaufnahme darf ein Viertel der im Haushaltsplan 
des Vorjahres veranschlagten Einnahmen nicht übersteigen.

Artikel 63
(Über- und außerplanmäßige Ausgaben)

(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungen 
bedürfen der vorherigen Zustimmung des Finanzministers. Sie darf nur 
im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses 
erteilt werden. Das Nähere kann durch Gesetz geregelt werden.

(2) Über Zustimmungen zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben 
und Verpflichtungen ist dem Landtag im Abstand von sechs Monaten 
nachträglich zu berichten.
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Artikel 64 
(Nachweis der Kostendeckung)

(1) Beschlussvorlagen aus der Mitte des Landtages, durch die 
dem Land Mehrausgaben oder Mindereinnahmen entstehen, 
müssen bestimmen, wie die zu ihrer Deckung erforderlichen Mittel 
aufzubringen sind.

(2) Die Landesregierung kann verlangen, dass Beratung und 
Beschlussfassung über eine Vorlage nach Absatz 1 ausgesetzt werden. 
Die Aussetzung endet nach Abgabe einer Stellungnahme durch die 
Landesregierung, spätestens nach Ablauf von sechs Wochen.

Artikel 65 
(Kreditbeschaffung)

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von 
Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer 
der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung durch 
Gesetz.

(2) Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im 
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für eigenfinanzierte 
Investitionen nicht überschreiten. Ausnahmen sind nur zulässig 
zur Abwehr einer ernsthaften und nachhaltigen Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts oder zur Überwindung einer 
schwerwiegenden Störung oder unmittelbaren Bedrohung der 
Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung des Landes. Die erhöhte 
Kreditaufnahme muss nach Umfang und Verwendung bestimmt und 
geeignet sein, derartige Störungen oder unmittelbare Bedrohungen 
abzuwehren. Das Nähere regelt das Gesetz.1

1    Hinweis: Am 1. Januar 2020 tritt folgende Fassung des Artikels 65 Absatz 2  in Kraft: „Der 
Haushalt ist grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ausnahmen hier-
von sind zulässig zur im Auf- und Abschwung symmetrischen Berücksichtigung der Aus-
wirkungen einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sowie 
für Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen, die sich der Kontrolle des 
Landes entziehen und seine Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Die nach Satz 2, 2. Alter-
native zulässigen Kredite sind innerhalb eines bestimmten Zeitraums vollständig zu tilgen. 
Das Nähere regelt ein Gesetz.“ Vgl. dazu auch die Übergangsregelung des Artikels 79a.
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Artikel 66 
(Landesvermögen)

Erwerb, Verkauf und Belastung von Landesvermögen dürfen nur mit 
Zustimmung des Landtages erfolgen. Die Zustimmung kann für Fälle 
von geringerer Bedeutung allgemein erteilt werden. Das Nähere regelt 
das Gesetz.

Artikel 67 
(Rechnungslegung und Rechnungsprüfung)

(1) Der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnahmen und 
Ausgaben sowie über die Inanspruchnahme von Verpflichtungs-
ermächtigungen jährlich Rechnung zu legen. Ebenso ist über das 
Vermögen und die Schulden des Landes Rechnung zu legen.

(2) Der Landesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die 
Ordnungsmäßigkeit und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. 
Er berichtet darüber dem Landtag und unterrichtet gleichzeitig die 
Landesregierung.

(3) Aufgrund der Haushaltsrechnung und der Berichte des 
Landesrechnungshofs beschließt der Landtag über die Entlastung der 
Landesregierung.

(4) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 68 
(Landesrechnungshof)

(1) Der Landesrechnungshof ist eine selbstständige, nur dem Gesetz 
unterworfene oberste Landesbehörde. Seine Mitglieder besitzen 
richterliche Unabhängigkeit.

(2) Der Landesrechnungshof besteht aus dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten und weiteren Mitgliedern. Der Präsident und der 
Vizepräsident werden auf Vorschlag der Landesregierung vom Landtag 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, 
mindestens mit der Mehrheit der Mitglieder des Landtages ohne 
Aussprache auf die Dauer von zwölf Jahren gewählt. Sie werden vom 
Ministerpräsidenten ernannt. Eine Wiederwahl ist ausgeschlossen. Die 
weiteren Mitglieder werden vom Ministerpräsidenten auf Vorschlag 
des Präsidenten des Landesrechnungshofes berufen.
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(3) Der Landesrechnungshof überwacht die gesamte Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Landes. Er untersucht hierbei die Zweck-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Verwaltung. Er ist 
auch zuständig, soweit Stellen außerhalb der Landesverwaltung und 
Private Landesmittel erhalten oder Landesvermögen oder Landes-
mittel verwalten.

(4) Der Landesrechnungshof überwacht die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der kommunalen Körperschaften und der übrigen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des 
Landes unterstehen.

(5) Der Landesrechnungshof übermittelt jährlich das Ergebnis seiner 
Prüfung gleichzeitig dem Landtag und der Landesregierung.

(6) Das Nähere regelt das Gesetz.

IV. Landesverwaltung und Selbstverwaltung

Artikel 69
(Träger der öffentlichen Verwaltung)

Die öffentliche Verwaltung wird durch die Landesregierung, die ihr 
unterstellten Behörden und die Träger der Selbstverwaltung ausgeübt.

Artikel 70
(Gesetzmäßigkeit und Organisation

der öffentlichen Verwaltung)

(1) Die öffentliche Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden.

(2) Organisation, Zuständigkeiten und Verfahren der öffentlichen 
Verwaltung werden durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
geregelt. Dabei können Möglichkeiten der Einbeziehung der Bürger 
durch die öffentliche Verwaltung vorgesehen werden.

(3) Die Einrichtung der Landesbehörden im Einzelnen obliegt der 
Landesregierung. Sie kann diese Befugnis auf einzelne Mitglieder der 
Landesregierung übertragen.
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Artikel 71 
(Öffentlicher Dienst)

(1) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt im 
Land.

(2) Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Diener des ganzen 
Volkes und nicht einer Partei oder sonstigen Gruppe verpflichtet. Sie 
haben ihr Amt unparteiisch, ohne Ansehen der Person und nur nach 
sachlichen Gesichtspunkten auszuüben.

(3) Die Wählbarkeit von Angehörigen des öffentlichen Dienstes zum 
Landtag und zu den Vertretungen der Gemeinden und Kreise kann 
gesetzlich beschränkt werden.

(4) Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in 
der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.

(5) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 72 
(Kommunale Selbstverwaltung)

(1) Die Gemeinden sind berechtigt und im Rahmen ihrer Leistungs-
fähigkeit verpflichtet, in ihrem Gebiet alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 
regeln. Die Kreise haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgaben-
bereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung.

(2) In den Gemeinden und Kreisen muss das Volk eine Vertretung 
haben. Durch Gesetz können Formen unmittelbarer Mitwirkung der 
Bürger an Aufgaben der Selbstverwaltung vorgesehen werden.

(3) Die Gemeinden und Kreise können durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes durch Rechtsverordnung zur Erfüllung bestimmter 
öffentlicher Aufgaben verpflichtet werden, wenn dabei gleichzeitig 
Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen werden. Führt 
die Erfüllung dieser Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden 
und Kreise, so ist dafür ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu 
schaffen.
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(4) Die Aufsicht des Landes stellt sicher, dass die Gesetze beachtet 
und die übertragenen Angelegenheiten weisungsgemäß ausgeführt 
werden.

(5) Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 73 
(Finanzgarantie)

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben fließen den Gemeinden das 
Aufkommen an den Realsteuern und nach Maßgabe der Landesgesetze 
Anteile aus staatlichen Steuern zu. Das Land ist verpflichtet, den 
Gemeinden und Kreisen eigene Steuerquellen zu erschließen.

(2) Um die Leistungsfähigkeit steuerschwacher Gemeinden und 
Kreise zu sichern und eine unterschiedliche Belastung mit Ausgaben 
auszugleichen, stellt das Land im Wege des Finanzausgleichs die 
erforderlichen Mittel zur Verfügung.

Artikel 74 
(Haushaltswirtschaft)

Die Gemeinden und Kreise führen ihre Haushaltswirtschaft im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung.

Artikel 75 
(Landschaftsverbände)

Zur Pflege und Förderung insbesondere geschichtlicher, kultureller 
und landschaftlicher Besonderheiten der Landesteile Mecklenburg 
und Vorpommern können durch Gesetz Landschaftsverbände mit dem 
Recht auf Selbstverwaltung errichtet werden.
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V. Rechtsprechung

Artikel 76 
(Richter und Gerichte)

(1) Die Rechtsprechung wird im Namen des Volkes ausgeübt. Die 
Richter sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Die Gerichte sind mit hauptamtlich berufenen Richtern, 
ausnahmsweise mit nebenamtlich tätigen Richtern und in den durch 
Gesetz bestimmten Fällen mit Laienrichtern besetzt.

(3) Das Gesetz kann vorsehen, dass die Ernennung zum Richter 
auf Lebenszeit von dem Votum eines Richterwahlausschusses 
abhängig gemacht wird. Seine Mitglieder werden vom Landtag mit 
der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder gewählt. 
Der Richterwahlausschuss muss zu zwei Dritteln aus Abgeordneten 
bestehen. Er entscheidet mit Zweidrittelmehrheit.

Artikel 77 
(Richteranklage)

Verstößt ein Richter im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die 
Grundsätze des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 
oder dieser Verfassung, so kann das Bundesverfassungsgericht 
gemäß Artikel 98 Absätze 2 und 5 des Grundgesetzes auf Antrag des 
Landtages anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt oder in den 
Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann 
auf Entlassung erkannt werden. Der Antrag des Landtages kann nur mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen werden.
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4. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Artikel 78
(Verfassungstext für Schüler)

Jeder Schüler erhält bei seiner Entlassung aus der Schule einen Abdruck 
dieser Verfassung und des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland.

Artikel 79 
(Sprachliche Gleichstellung)

Amts- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verfassung sowie in den 
Gesetzen und Rechtsvorschriften des Landes werden auch in weiblicher 
Form verwendet.

Artikel 79a 
(Übergangsregelung)

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind die jährlichen Haushalte so aufzustellen, 
dass im Haushaltsjahr 2020 die Vorgaben des Artikels 65 Absatz 2 in der 
ab dem 1. Januar 2020 geltenden Fassung erfüllt werden.2

Artikel 80
(Inkrafttreten)

(1) Diese Verfassung wird vom Landtag mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder beschlossen und durch einen Volksentscheid 
mit einfacher Mehrheit der Abstimmenden bestätigt.

(2) Die Verfassung wird im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet 
und tritt mit Beendigung der ersten Wahlperiode des Landtages in 
Kraft.

2   Hinweis: Vgl. zur ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung des Artikels 65 Absatz 2 die Fußnote 
zu Artikel 65 Absatz 2.

Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
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Gesetz über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Landtages 

von Mecklenburg-Vorpommern 
- Abgeordnetengesetz -

Stand:  letzte berücksichtigte Änderung: 
§ 31, § 51 geändert durch Artikel 1 des  
Gesetzes vom 5. Februar 2019 (GVOBl. M-V S. 66)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 

Abschnitt I
Erwerb und Verlust der 

Mitgliedschaft im Landtag
 

§ 1
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Landtag

Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft im Landtag regeln sich nach 
den Vorschriften des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V).

Abgeordnetengesetz
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Abschnitt II
Mitgliedschaft im Landtag und Beruf

§ 2
Schutz der freien Mandatsausübung

(1) Niemand darf gehindert werden, sich um ein Mandat im Landtag zu 
bewerben, es zu übernehmen oder auszuüben.

(2) Benachteiligungen am Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der 
Bewerbung um ein Mandat sowie der Annahme und Ausübung eines 
Mandats sind unzulässig.

(3) Eine Kündigung oder Entlassung wegen der Annahme oder 
Ausübung des Mandats ist unzulässig. Eine Kündigung ist im Übrigen 
nur aus wichtigem Grund zulässig. Der Kündigungsschutz beginnt mit 
der Aufstellung des Bewerbers durch das dafür zuständige Organ der 
Partei oder mit der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch frühestens 
vier Jahre nach Beginn der laufenden Wahlperiode des Landtags, im 
Fall der Auflösung des Landtags vor Ende dieser Frist, frühestens mit 
seiner Auflösung. Er gilt ein Jahr nach Beendigung des Mandats fort.

§ 3
Wahlvorbereitungsurlaub

Einem Bewerber um einen Sitz im Landtag ist zur Vorbereitung seiner 
Wahl innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag auf Antrag 
Urlaub bis zu zwei Monaten zu gewähren. Ein Anspruch auf Fortzahlung 
des Gehaltes oder des Lohnes besteht für die Dauer der Beurlaubung 
nicht.

§ 4
Berufs- und Betriebszeiten

Die Zeit der Mitgliedschaft im Landtag ist nach Beendigung des 
Mandats auf die Berufs- und Betriebszugehörigkeit anzurechnen. 
Ansprüche aus betrieblicher oder überbetrieblicher Altersversorgung 
vor Übernahme des Mandats bleiben bestehen.

Abgeordnetengesetz
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§ 5
Mitglieder anderer Volksvertretungen

Die §§ 2 bis 4 gelten auch zugunsten von Mitgliedern anderer Landes-
parlamente im Geltungsbereich des Grundgesetzes.

Abschnitt III
Entschädigung der Abgeordneten und Versorgung
 

Titel 1
Entschädigung

§ 6
Entschädigung

(1) Alle Abgeordneten erhalten eine einheitliche monatliche 
Entschädigung nach Maßgabe der geltenden monatlichen Besoldung 
für einen verheirateten Vorsitzenden Richter am Landgericht (R 2), 
Erfahrungsstufe 7 mit 2 Kindern. Dabei bleiben jährliche oder einmalige 
Sonderzahlungen außer Betracht. Die Höhe der Entschädigung wird 
entsprechend dieser Maßgabe auf 5.749,22 Euro festgesetzt.

(2) Als zusätzliche Entschädigung für die Ausübung besonderer 
parlamentarischer Funktionen erhalten

1. der Präsident 100 vom Hundert,
2. die Vizepräsidenten 50 vom Hundert,
3. die Fraktionsvorsitzenden 100 vom Hundert,
4. die Parlamentarischen Geschäftsführer 75 vom Hundert.

(3) Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern beschließt innerhalb 
des ersten Halbjahres nach der konstituierenden Sitzung über 
die Anpassung der Entschädigung nach §  6  Absatz  1  mit Wirkung 
für die gesamte Wahlperiode. Der Präsident leitet den Fraktionen 
einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zu, der für die gesamte 
Legislaturperiode die in Absatz  1 normierte Orientierung an einer 
Richterbesoldung sichert.

Abgeordnetengesetz
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§ 7
Auszahlungsbetrag

Der Auszahlungsbetrag der Entschädigung nach §  6  Absatz  1 und 
der zusätzlichen Entschädigung nach §  6  Absatz  2 vermindert sich 
in Ansehung der zu den Kosten in Pflegefällen nach §  25 gewährten 
Zuschüsse vom 1. Januar 1995 an um ein Dreihundertfünfundsechzigstel. 
Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des §  43 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch vermindert sich der Auszahlungsbetrag der Entschädigung 
nach §  6  Absatz  1 und der zusätzlichen Entschädigung nach 
§ 6 Absatz 2 um ein weiteres Dreihundertfünfundsechzigstel, wenn die 
Bundesregierung in der Rechtsverordnung nach Artikel 69 des Pflege-
Versicherungsgesetzes festgestellt hat, dass die Aufhebung eines 
weiteren Feiertages, der stets auf einen Werktag fällt, notwendig ist.

Titel 2
Aufwandsentschädigung

§ 8
Grundsatz

(1) Ein Abgeordneter erhält zur Abgeltung der durch das Mandat 
veranlassten Aufwendungen eine Amtsausstattung, die Geld- und 
Sachleistungen umfasst.

(2) Zur Amtsausstattung gehören auch die unentgeltliche Benutzung 
der Fernsprechanlagen im Landtag, soweit dies zur Mandatsausübung 
erforderlich ist, und die unentgeltliche Inanspruchnahme sonstiger 
vom Landtag zur Verfügung gestellter Leistungen. Die Amts-
ausstattung umfasst ferner die unentgeltliche Benutzung von 
Verkehrsmitteln auf dem Streckennetz der Deutschen Bahn AG in 
Mecklenburg-Vorpommern. Das Streckennetz umfasst auch die durch 
die Privatbahnen betriebenen Teilstrecken.

Abgeordnetengesetz
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§ 9
Kostenpauschale

(1) Ein Abgeordneter erhält eine monatliche Pauschale für allgemeine 
Kosten (Kostenpauschale), insbesondere für die Betreuung des 
Wahlkreises, Bürokosten, Mobiliar, sächliche Kosten, Kosten für Schreib-
arbeiten, Porto und Telefon sowie sonstige Auslagen, die sich aus der 
Stellung des Abgeordneten ergeben, sowie Reisekosten, soweit sie 
nicht nach den §§  10 bis 14 gesondert zu erstatten sind, in Höhe von 
1.500,00 Euro. Ein Abgeordneter, der Amtsbezüge als Mitglied der Bundes-
regierung oder einer Landesregierung bezieht, erhält 75 vom Hundert der 
Kostenpauschale. 

(2) Vorsitzende von Ausschüssen, Sonderausschüssen, Untersuchungs-
ausschüssen und Enquete-Kommissionen erhalten für ihre Tätigkeit eine 
zusätzliche monatliche Kostenpauschale in Höhe von 400 Euro. Nimmt 
ein Abgeordneter mehrere Vorsitzfunktionen wahr, so ist ein mehrfacher 
Bezug der monatlichen Kostenpauschale ausgeschlossen.

(3) Für die Ausstattung von Büros erhält ein Abgeordneter auf Antrag 
und gegen Nachweis der Aufwendungen einen einmaligen Zuschuss 
von höchstens 2.550  Euro. Abgeordneten, die in einer der vorherigen 
Wahlperioden einen Zuschuss für die Erstausstattung der Büros erhalten 
haben, wird auf Antrag und gegen Nachweis ein Zuschuss in Höhe 
von höchstens 1.000  Euro gewährt. Für Abgeordnete, die bereits zwei 
aufeinander folgende Wahlperioden dem Landtag angehören, wird auf 
Antrag und gegen Nachweis in der folgenden Wahlperiode ein Zuschuss 
in Höhe von höchstens 1.500 Euro gewährt.

(4) Einem Abgeordneten werden nachgewiesene Aufwendungen 
für die Beschäftigung von Mitarbeitern zur Unterstützung seiner 
parlamentarischen Arbeit erstattet, die dem monatlichen Brutto-
arbeitsentgelt eines vollzeitbeschäftigten Angestellten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern mit der Entgeltgruppe E 10, 
Erfahrungsstufe  5  TV-L entsprechen. Dabei bleiben jährliche oder 
einmalige Sonderzahlungen außer Betracht. Der monatliche 
Erstattungsbetrag darf grundsätzlich ein Zwölftel des Jahresbetrages 
nicht übersteigen. Der Erstattungsbetrag wird anteilig gemäß 
der Tarifentwicklung der Einkommen der vollzeitbeschäftigten 
Angestellten des Landes Mecklenburg-Vorpommern angepasst, deren 
Bruttoarbeitsentgelt sich an dem in Satz  1 genannten Betrag anlehnt. 
Eine Erstattung von Aufwendungen kommt nur in Betracht, soweit 
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1. der Landtagsverwaltung zu Beginn des Arbeitsverhältnisses ein 
Führungszeugnis des Mitarbeiters vorliegt, das keine Eintragungen 
wegen der vorsätzlichen Begehung einer Straftat enthält, und 

2. der Mitarbeiter nicht mit dem Abgeordneten des Landtages 
verheiratet oder in einer Lebenspartnerschaft verbunden, bis zum 
dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert 
ist. 

In den Ausführungsbestimmungen nach § 58 werden weitergehende 
Regelungen festgelegt.

(5) Einem Abgeordneten können nachgewiesene Aufwendungen für 
die eigene Fortbildung ganz oder teilweise erstattet werden, soweit die 
Fortbildung der Ausübung des Mandates dient.

(6) Die näheren Regelungen, insbesondere über den Nachweis der 
Beschäftigten sowie die Eignung von Fortbildungen und dem Umfang 
der Erstattung nach Absatz 4, trifft der Präsident im Benehmen mit dem 
Ältestenrat.

§ 10
Reisekostenentschädigung

(1) Ein Abgeordneter erhält für die Teilnahme an Sitzungen und 
Veranstaltungen des Landtages, die vom Präsidenten im Benehmen 
mit dem Ältestenrat als solche ausgewiesen werden, des Ältestenrates, 
eines Ausschusses, einer Fraktion und eines Gremiums der Fraktion auf 
Antrag Reisekostenentschädigung.

(2) Das Gleiche gilt, wenn der Präsident, die Vizepräsidenten, die 
Fraktionsvorsitzenden oder Abgeordnete im Auftrage des Präsidenten 
oder eines Ausschusses mit vorheriger Zustimmung des Präsidenten in 
Wahrnehmung ihres Amtes oder Mandats außerhalb ihres Wohnsitzes 
tätig werden.

(3) Die Reisekostenentschädigung umfasst

1. Übernachtungsgeld,

2. Fahrkostenerstattung.
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§ 11
Anwesenheit in Sitzungen

(1) Die Anwesenheit in einer Sitzung wird dadurch nachgewiesen, 
dass der Abgeordnete sich vor oder während einer Sitzung in eine 
Anwesenheitsliste einträgt.

(2) Für den Tag, an dem ein Abgeordneter in einer Sitzung 
ausgeschlossen wird, erhält er keine Reisekostenentschädigung im 
Sinne des § 10 Absatz 3, auch wenn seine Teilnahme an einer anderen 
Sitzung an demselben Tag nachgewiesen wird.

§ 12
Übernachtungsgeld

(1) Hat ein Abgeordneter wegen der Teilnahme an einer der in §  10 
bezeichneten Sitzungen oder Veranstaltungen aus zwingenden 
Gründen außerhalb seines Wohnortes übernachtet, wird ein 
Übernachtungsgeld in Höhe von 20  Euro gewährt. Weist ein 
Abgeordneter höhere Übernachtungskosten nach, so sind ihm diese 
zu erstatten. Der Präsident setzt einen Höchstbetrag fest.

(2) Soweit nicht Absatz  1 in Anwendung zu bringen ist, erhält ein 
Abgeordneter für die Dauer seiner Mitgliedschaft im Landtag gegen 
Nachweis einen Zuschuss zum Mietzins für eine angemessene 
Übernachtungsmöglichkeit; er beträgt im Monat höchstens 450 Euro. 
Der entsprechende Antrag ist zu Beginn des Mietverhältnisses zu 
stellen. Wird das Mietverhältnis nach der erneuten Wahl in den Landtag 
in der neuen Wahlperiode fortgesetzt, ist ein Folgeantrag zu stellen.

§ 13
Fahrkostenerstattung

(1) Benutzt der Abgeordnete zur Teilnahme an einer im § 10 genannten 
Sitzungen einen Kraftwagen, so erhält er eine Wegstreckenentschädigung 
für den der Verkehrsübung entsprechenden kürzesten Reiseweg. Sie 
beträgt für jeden Kilometer der Fahrtstrecke 0,30 Euro.

(2) Der Präsident und andere Abgeordnete, denen ein landeseigener 
Dienstkraftwagen zur ausschließlichen Verfügung steht, erhalten keine 
Fahrkostenerstattung.

Abgeordnetengesetz
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§ 14
Reisen außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns

(1) Für Reisen, die ein Abgeordneter im Auftrage des Landtages, 
des Präsidenten oder eines vom Präsidenten genehmigten 
Ausschussbeschlusses außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns 
unternimmt, finden die §§ 11 bis 13 entsprechende Anwendung, soweit 
die Absätze 2 bis 4 nichts anderes bestimmen.

(2) Fahrkosten werden bis zur Höhe der bei Benutzung öffentlicher Land- 
und Seeverkehrsmittel entstehenden notwendigen Aufwendungen 
erstattet.

(3) Der Präsident kann in Ausnahmefällen die Erstattung 
nachgewiesener notwendiger Fahrkosten genehmigen.

(4) Für die Zeit der Teilnahme eines Abgeordneten an einer 
genehmigten Dienstreise außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns wird 
Tagegeld in entsprechender Anwendung der Regelungen des Gesetzes 
über die Reisekostenvergütung für die Beamten und Richter des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Landesreisekostengesetz) gezahlt.

(5) Für Auslandsreisen wird das Übernachtungsgeld (§ 12 Absatz 1 Satz 1) 
in doppelter Höhe gezahlt. Der Präsident kann die Erstattung der 
tatsächlich entstandenen notwendigen Übernachtungskosten bis 
zur doppelten Höhe des nach §  12  Absatz  1  Satz  3 festgesetzten 
Höchstbetrages genehmigen, wenn diese nachgewiesen werden.

§ 15
Wegfall des Anspruchs auf Aufwandsentschädigungen

(1) Ein Abgeordneter, der nach Ablauf des 57. Monats einer Wahlperiode 
in den Landtag eintritt, hat keinen Anspruch auf Leistungen nach den 
§§ 8 bis 14, wenn der Landtag seine Tätigkeit bereits abgeschlossen hat.

(2) Tritt ein Abgeordneter nach Ablauf des 48. Monats einer 
Wahlperiode in den Landtag ein, hat er keinen Anspruch auf die 
Erstattung der Aufwendungen für die Ausstattung des Wahlkreisbüros 
nach § 9 Absatz 3.
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Titel 3
Leistungen nach Ausscheiden aus dem Landtag

§ 16
Übergangsgeld

(1) Auf Antrag erhält ein Abgeordneter nach seinem Ausscheiden aus 
dem Landtag Übergangsgeld, sofern er dem Landtag mindestens 
ein Jahr angehört hat. Dies gilt nicht, sofern der Abgeordnete die für 
ihn maßgebliche Regelaltersrente erreicht hat und ein Anspruch auf 
Altersentschädigung, Versorgungsbezüge oder Rente besteht. Das 
Übergangsgeld wird in Höhe von 90 vom Hundert der Entschädigung 
nach § 6 Absatz 1 für drei Monate gewährt. Soweit der Abgeordnete 
dem Landtag mindestens zwei Jahre angehört hat, wird auf Antrag 
für weitere 9 Monate ein Übergangsgeld in Höhe von 70 vom Hundert 
der Entschädigung nach § 6 Absatz 1 gewährt. Falls der Abgeordnete 
dem Landtag mindestens fünf Jahre angehört hat, wird auf Antrag für 
weitere 24  Monate ein Übergangsgeld in Höhe von 50 vom Hundert 
der Entschädigung nach §  6  Absatz  1 gewährt. Das Übergangsgeld 
nach diesem Absatz ist binnen eines Monats nach dem Ausscheiden 
aus dem Landtag zu beantragen. Eine Mitgliedschaft von der Dauer 
einer Wahlperiode im Sinne von Artikel 27 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes gilt als fünf volle Jahre für die Berechnung nach Satz 5.

(2) Bezüge aus der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament, dem 
Deutschen Bundestag, der gesetzgebenden Körperschaft eines 
anderen Landes, aus einem Amtsverhältnis oder aus einer Verwendung 
im öffentlichen Dienst werden auf das Übergangsgeld angerechnet. Das 
gilt auch für Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit 
außerhalb des öffentlichen Dienstes und für Altersentschädigungen, 
Versorgungsbezüge und Renten. Nicht angerechnet werden Bezüge 
aus ehrenamtlicher Tätigkeit.

(3) Tritt ein ehemaliger Abgeordneter wieder in den Landtag ein, so 
ruht der Anspruch nach Absatz  1. Der Anspruch ruht auch, solange 
der ehemalige Abgeordnete Entschädigung als Abgeordneter des 
Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages oder der 
gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes bezieht.
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(4) Stirbt ein ehemaliger Abgeordneter, so werden die Leistungen nach 
Absatz  1 an seine Hinterbliebenen im Sinne von §  18  Absatz  1 und 
Absatz  2  Nummer 1 des Beamtenversorgungsgesetzes fortgesetzt, 
wenn Ansprüche auf Hinterbliebenenversorgung nach diesem 
Gesetz nicht entstehen; sind mehrere gleichberechtigte Personen 
vorhanden, so ist für die Bestimmung des Zahlungsempfängers 
die Reihenfolge der Aufzählung in §  18  Absatz  2  Nummer 1  des 
Beamtenversorgungsgesetzes maßgebend.

(5) Absatz  1  gilt nicht, wenn ein Abgeordneter die Mitgliedschaft im 
Landtag aufgrund § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 oder 5 des Gesetzes 
über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und 
Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V) verliert.

§ 16a
Übergangsregelung zum Übergangsgeld

Die mit Ablauf der 4. Wahlperiode ausscheidenden Abgeordneten 
erhalten auf Antrag wahlweise Übergangsgeld nach Maßgabe der bis 
zum Ablauf der 4. Wahlperiode geltenden Fassung des § 16 oder nach 
der ab der 5. Wahlperiode geltenden Neuregelung.

§ 17
Anspruch auf Altersentschädigung

(1) Ein Abgeordneter erhält nach seinem Ausscheiden eine 
Altersentschädigung, wenn er das 67. Lebensjahr vollendet und dem 
Landtag ein Jahr angehört hat. Auf Antrag wird die Altersentschädigung 
bis zu fünf Jahre vor Vollendung des 67. Lebensjahres gewährt.

(2) Tritt ein ehemaliger Abgeordneter wieder in den Landtag ein, so 
ruht der Anspruch auf Altersentschädigung.
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§ 17a
Übergangsregelung zum Anspruch auf Altersentschädigung

Abgeordnete, die der 5. Wahlperiode mindestens ein Jahr angehört 
haben, erhalten nach ihrem Ausscheiden eine Altersentschädigung, 
wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet haben. Abgeordnete, die bereits 
vor der 5. Wahlperiode dem Landtag mindestens 4 Jahre angehörten, 
erhalten nach ihrem Ausscheiden eine Altersentschädigung, wenn sie 
das 60. Lebensjahr vollendet haben. Bei Abgeordneten der ersten bis 
dritten Wahlperiode entsteht der Anspruch mit jedem weiteren Jahr 
der Mitgliedschaft im Landtag ein Lebensjahr früher, frühestens jedoch 
mit dem vollendeten 55. Lebensjahr.

§ 18
Höhe der Altersentschädigung

(1) Die Altersentschädigung beträgt 4 vom Hundert der Entschädigung 
nach § 6 Absatz 1 für jedes der ersten fünf Jahre der Mitgliedschaft und 
jeweils 3,5 vom Hundert der Entschädigung nach § 6 Absatz 1 für das 
sechste bis zehnte Jahr Mitgliedschaft. Für das elfte bis zwanzigste Jahr 
der Mitgliedschaft erhöht sich die Altersentschädigung um weitere 
3 vom Hundert der Entschädigung nach § 6 Absatz 1 und für jedes Jahr 
ab dem einundzwanzigsten Jahr um weitere 2 vom Hundert. Über volle 
Jahre hinausgehende Zeiten der Mitgliedschaft im Landtag sind bei der 
Berechnung nach Satz 1 und Satz 2 mit einem Zwölftel je begonnenem 
Monat zu berücksichtigen. Für jedes Jahr des Bezugs von Übergangsgeld 
nach §  16  erhöht sich die Altersentschädigung um weitere 1,5  vom 
Hundert, soweit der tatsächlich ausgezahlte Betrag mindestens 50 vom 
Hundert der Entschädigung nach §  6  Absatz  1  entspricht. Insgesamt 
beträgt die Altersentschädigung höchstens 71,75  vom Hundert der 
Entschädigung nach § 6 Absatz 1.

(2) Für jedes Jahr, in dem für ein parlamentarisches Amt als gesetzliche 
Zulage nach §  6  Absatz  2  eine weitere Entschädigung nach §  6 
Absatz 1 gezahlt wurde, wird zur Altersentschädigung eine Zulage von 
1 vom Hundert der Entschädigung nach § 6 Absatz 1 geleistet. Ist die 
Zulage nach § 6 Absatz 2 geringer, mindestens jedoch 30 vom Hundert, 
wird eine entsprechend geringere Zulage nach Satz  1  gewährt. 
Diese Zulage wird bei der Begrenzung nach Absatz  1  Satz  5  nicht 
berücksichtigt.
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(3) Soweit eine Altersentschädigung nach § 17 Absatz 1 Satz 2 gewährt 
wird, vermindert sich die Höhe um 0,3 vom Hundert für jeden Monat 
vor dem in § 17 Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt. Soweit andere 
Einkünfte angerechnet werden, ist erst der nach der Anrechnung 
verbleibende Betrag der Altersentschädigung um den Betrag nach 
Satz  1  zu mindern. Die Kürzung der bereits erworbenen Ansprüche 
nach Satz 1 bleibt auch dann bestehen, wenn der frühere Abgeordnete 
später wieder in den Landtag eintritt.

(4) Zeiten, für die eine Versorgungsabfindung nach §  21  gewährt 
wurde, werden bei der Bemessung einer Altersentschädigung nach 
diesem Gesetz nicht mehr berücksichtigt.

§ 18a
Übergangsregelungen zur Höhe der Altersentschädigung

Anstelle des §  18  gilt für die vor dem Ablauf der 4. Wahlperiode 
entstandenen Ansprüche auf Altersentschädigung und Hinter- 
bliebenen versorgung das bis zum Ende der 4. Wahlperiode geltende 
Recht mit folgenden Maßgaben:

1.   Die Regelung des § 18 Absatz 2 gilt auch für die Mandatszeiten in 
der ersten bis vierten Wahlperiode.

2.   Soweit bis zum Ablauf der 4. Wahlperiode wegen zu geringer 
Mandatszeit kein eigenständiger Anspruch auf Alters-
entschädigung erworben und auch keine Leistungen oder 
Anrechnungen nach dem bisherigen §  21  gewährt wurden, 
gilt §  18  in der neuen Fassung auch für die Zeiten vor der 
5. Wahlperiode. Spätestens mit Ablauf der 4.  Wahlperiode 
ausscheidende Abgeordnete können noch bis zum 31. Dezember 
2007  einen Anspruch auf Versorgungsabfindung nach dem 
bisherigen § 21 geltend machen.

Diese Vorschrift gilt auch für Versorgungsfälle, die erst nach dem Ablauf 
der 4. Wahlperiode eintreten.

§ 19
(weggefallen)
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§ 20
Gesundheitsschäden

(1) Hat ein Abgeordneter während seiner Zugehörigkeit zum Landtag 
ohne grobes eigenes Verschulden Gesundheitsschäden erlitten, die 
seine Arbeitskraft dauernd und so wesentlich beeinträchtigen, dass 
er sein Mandat und bei seinem Ausscheiden aus dem Landtag die 
bei seiner Wahl zum Landtag ausgeübte oder eine andere zumutbare 
Tätigkeit nicht ausüben kann, so erhält er unabhängig von den in § 17 
vorgesehenen Voraussetzungen eine Altersentschädigung, deren Höhe 
sich nach § 18 richtet, mindestens jedoch in Höhe von 30 vom Hundert 
der Entschädigung nach §  6  Absatz  1. Ist der Gesundheitsschaden 
durch einen Unfall in Ausübung oder infolge des Mandats eingetreten, 
so erhöht sich der Bemessungssatz nach §  18  um 20  vom Hundert, 
mindestens jedoch auf 66  2/3  vom Hundert und höchstens auf 
71,75 vom Hundert.

(2) Erleidet ein ehemaliger Abgeordneter Gesundheitsschäden im 
Sinne des Absatzes 1, so erhält er Altersentschädigung in der in 
§ 18 vorgesehenen Höhe, wenn er das nach § 17 geforderte Lebensalter 
noch nicht erreicht hat.

(3) Leistungen nach den Absätzen 1  und 2  werden nur auf Antrag 
gewährt. Für zurückliegende Zeiten werden Leistungen nach den 
Absätzen 1 und 2 höchstens für drei Monate vor dem Monat gewährt, 
in dem der Antrag beim Präsidenten eingegangen ist.

§ 21
Versorgungsausgleich

(1) Hat ein Abgeordneter oder ehemaliger Abgeordneter während der 
Ehezeit Anwartschaften oder Ansprüche auf Altersentschädigung nach 
diesem Gesetz erworben, wird der Versorgungsausgleich im Falle einer 
Scheidung im Wege der externen Teilung durchgeführt.

(2) Der Wert der Versorgungsanwartschaft ist nach der Methode der 
unmittelbaren Bewertung zu ermitteln.

(3) Besteht zum Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit des 
Scheidungsantrages noch keine Anwartschaft auf eine Alters-
entschädigung nach dem bis zum Ende der 4. Wahlperiode des 
Landtages geltenden Recht, so ist für jedes Jahr der Mitgliedschaft im 
Landtag der entsprechende Anteil der Mindestaltersentschädigung zu 
berücksichtigen.
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(4) Bezieht ein ehemaliger Abgeordneter eine Altersentschädigung, 
erfolgt eine Kürzung der Altersentschädigung, solange der 
geschiedene Ehepartner noch keine Versorgungsleistung erhält, in 
Höhe der Ansprüche, welche der ehemalige Abgeordnete gegenüber 
dem Versorgungsträger des ehemaligen Ehepartners erworben hat.

§ 22
Nicht abgerechnete Leistungen

Stirbt ein Abgeordneter, so erhalten sein überlebender Ehegatte oder 
eingetragener Lebenspartner, die leiblichen Abkömmlinge sowie die 
angenommenen Kinder die noch nicht abgerechneten Leistungen 
nach diesem Gesetz, soweit sie fällig waren. Der Präsident bestimmt 
unter Berücksichtigung der Reihenfolge in Satz 1, an wen die Zahlung 
erfolgt.

§ 23
Hinterbliebenenversorgung

(1) Der überlebende Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner eines 
verstorbenen Abgeordneten oder ehemaligen Abgeordneten, der 
die Mitgliedsdauer nach § 17 erfüllt hatte, erhält 60 vom Hundert der 
nach § 18 oder § 20 berechneten Altersentschädigung, auch wenn der 
Abgeordnete oder ehemalige Abgeordnete im Zeitpunkt seines Todes 
die Altersvoraussetzung nach § 17 noch nicht erfüllt hatte.

(2) Die leiblichen und die angenommenen Kinder eines verstorbenen 
Abgeordneten oder ehemaligen Abgeordneten erhalten unter der 
Voraussetzung des Absatzes 1 Waisengeld. Es beträgt für die Vollwaise 
20 und für die Halbwaise 13 vom Hundert der nach Absatz 1 zu Grunde 
zu legenden Altersentschädigung.

§ 24
Anwendung beamtenrechtlicher Vorschriften

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind für die 
Versorgung die für die Landesbeamten geltenden Vorschriften 
sinngemäß anzuwenden.
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Titel 4
Zuschuss zu den Kosten in Krankheitsfällen, 

Unterstützungen

§ 25
Zuschuss zu den Kosten in Krankheitsfällen

(1) Die Abgeordneten und die Versorgungsempfänger nach diesem 
Gesetz erhalten einen Zuschuss zu den notwendigen Kosten in 
Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen in sinngemäßer 
Anwendung der Beihilfevorschriften für Landesbeamte, sofern sich 
ein Anspruch auf Beihilfe nicht aus anderen landesrechtlichen oder 
bundesrechtlichen Vorschriften ergibt.

(2) Die Abgeordneten und die Versorgungsempfänger erhalten anstelle 
des Anspruchs auf den Zuschuss nach Absatz  1  einen Zuschuss zu 
ihren Krankenversicherungsbeiträgen. Wird aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften eine entsprechende Leistung von anderer Seite gezahlt, 
so wird der Zuschuss nach diesem Gesetz insoweit gekürzt. Leistungen 
in diesem Sinne sind Zahlungen von Dritten, welche insbesondere 
aufgrund von Vorschriften des Fünften oder Sechsten Buches des 
Sozialgesetzbuches sowie des Gesetzes über die Krankenversicherung 
der Landwirte gewährt werden. Der Zuschuss wird gezahlt in Höhe 
des Anteils am Gesamtbeitrag des Versicherten, der bei gesetzlich 
Versicherten nach dem Sozialgesetzbuch von anderer Seite zu zahlen 
wäre. Als Zuschuss werden 50 vom Hundert des aus eigenen Mitteln 
geleisteten Krankenversicherungsbeitrages, höchstens jedoch die 
Hälfte des Höchstbeitrages in der gesetzlichen Krankenversicherung 
gezahlt.

(3) Der Anspruch auf den Zuschuss zu den Krankenversicherungsbeiträgen 
nach Absatz 2 schließt bei Abgeordneten des Landtags den Anspruch 
auf einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des aus eigenen Mitteln 
geleisteten Pflegeversicherungsbeitrages, höchstens jedoch der 
Hälfte des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung ein. 
Ansprüche nach dieser Vorschrift bestehen nicht im Hinblick auf die 
Versicherungsbeiträge oder Zuschläge, die nach den gesetzlichen 
Vorschriften allein von den Versicherten zu tragen sind.
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(4) Die Entscheidung darüber, ob der Abgeordnete an Stelle der 
Leistungen nach Absatz  1  den Zuschuss nach Absatz  2  in Anspruch 
nehmen will, hat der Abgeordnete dem Präsidenten innerhalb 
von 4  Monaten nach Annahme des Mandats mitzuteilen. An diese 
Entscheidung ist der Abgeordnete bis zum Ablauf von 2 Jahren nach 
Annahme des Mandats gebunden. Teilt er bis zum Ablauf dieser 
Frist dem Präsidenten keine andere Entscheidung für den Rest der 
Wahlperiode mit, so gilt die Entscheidung für die Dauer der Wahlperiode. 
Versorgungsempfänger haben die Entscheidung dem Präsidenten 
innerhalb von 4 Monaten nach Zustellung des Versorgungsbescheides 
mitzuteilen; sie bleiben an diese Entscheidung gebunden.

(5) Die Zuschüsse nach den Absätzen 1  bis 3  werden auch für 
die Dauer des Bezuges von Übergangsgeld nach §  16  gewährt. 
Übergangsgeldempfänger sind keine Versorgungsempfänger im 
Sinne des Absatzes 1, solange sie keine Leistungen nach den §§ 17 bis 
20  beziehen. Besteht ein Anspruch auf einen Zuschuss auch nach 
§  27  des Abgeordnetengesetzes des Bundes, so ruht der Anspruch 
nach diesem Gesetz.

(6) Versorgungsempfänger im Sinne dieser Vorschrift ist ein 
ehemaliger Abgeordneter, der Altersentschädigung bezieht sowie ein 
Bezieher von Hinterbliebenenversorgung. Ein Anspruch nach dieser 
Vorschrift besteht nur, soweit die Höhe der Altersentschädigung 
oder Hinterbliebenenversorgung mindestens 30  vom Hundert der 
Entschädigung nach § 6 Absatz 1 beträgt.

§ 26
Unterstützungen

Der Präsident kann in besonderen wirtschaftlichen Notfällen 
Abgeordneten einmalige Unterstützungen, ausgeschiedenen 
Abgeordneten und deren Hinterbliebenen einmalige Unterstützungen 
und laufende Unterhaltszuschüsse gewähren. Unterstützungen 
kommen insbesondere in Betracht,

1. wenn der Abgeordnete Schäden infolge der Mandatsausübung 
erleidet,

2. soweit die Hinterbliebenen mandatsbedingte Aufwendungen 
nachweisen, für die Abgeordnete eine allgemeine Kostenpauschale 
erhalten.

Die Gewährung einer Unterstützung ist ausgeschlossen, wenn der 
Betroffene anderweitig einen Ausgleich erlangen kann.
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Titel 5
Anrechnung beimZusammentreffen mehrerer Bezüge

§ 27
Anrechnung beim Zusammentreffen mehrerer Bezüge

(1) Hat ein Abgeordneter neben seiner Entschädigung nach 
§  6  Anspruch auf Einkommen aus einem Amtsverhältnis, wird die 
Entschädigung nach § 6 um 75 v. H. gekürzt.

(2) Für die Zeit, für die ein Abgeordneter eine Entschädigung als Mitglied 
des Europäischen Parlaments oder des Deutschen Bundestages erhält, 
werden die Entschädigung nach § 6 Absatz 1 und die Kostenpauschale 
nach § 9 Absatz 1 nicht gewährt. Ausgenommen von dieser Regelung 
ist § 29 Absatz 3.

(3) Hat ein Abgeordneter neben seiner Entschädigung nach 
§  6  Anspruch auf Versorgungsbezüge aus der Mitgliedschaft im 
Europäischen Parlament, aus einem Amtsverhältnis oder einer 
Verwendung im öffentlichen Dienst, so ruht die Entschädigung in 
Höhe von 50 vom Hundert der Versorgungsbezüge, höchstens jedoch 
zu 30 vom Hundert der Entschädigung nach § 6 Absatz 1.

(4) Bezieht ein ehemaliger Abgeordneter Entschädigung als Mitglied 
des Europäischen Parlaments oder des Deutschen Bundestages oder 
der gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes, ruhen die 
Versorgungsansprüche nach diesem Gesetz bis zur Höhe des Betrages 
der Entschädigung, den er als Abgeordneter des anderen Parlaments 
erhält. Entsprechendes gilt für die Hinterbliebenen (§ 23).

(5) Versorgungsansprüche nach diesem Gesetz ruhen neben dem 
Einkommen aus einem Amtsverhältnis oder einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst zu 75 vom Hundert des Betrages, um den sie und 
das Einkommen die Entschädigung nach §  6  Absatz  1  übersteigen, 
höchstens jedoch in Höhe von 75 vom Hundert.
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(6) Versorgungsansprüche nach diesem Gesetz ruhen neben 
Versorgungsbezügen aus der Mitgliedschaft im Europäischen 
Parlament, aus einem Amtsverhältnis oder einer Verwendung im 
öffentlichen Dienst oder neben Renten in Höhe von 50 vom Hundert 
des Betrages, um den die Ansprüche zusammen die Entschädigung 
nach §  6  Absatz  1  übersteigen. Abweichend von Satz  1  gilt eine 
höhere Altersversorgung aus einem anderen Amt oder einer 
anderen Parlamentszugehörigkeit als Obergrenze, sofern der 
Versorgungsempfänger dieses Amt oder Mandat wenigstens drei Jahre 
innehatte. In jedem Fall ruhen die Ansprüche nach diesem Gesetz 
höchstens in Höhe von 75 vom Hundert.

Titel 6
Gemeinsame Vorschriften

§ 28
Anpassung der Grund- und Aufwandsentschädigungen

(1) Die Entschädigung nach §  6  Absatz  1  wird zum 1. Januar 2017,  
1. Januar 2018, zum 1. Januar 2019, zum 1. Januar 2020  und zum  
1.  Januar 2021  nach Maßgabe der Entwicklung der Besoldung der 
Beamten und Richter im Land Mecklenburg-Vorpommern angepasst. 
Dabei ist die in §  6  Absatz  1  festgelegte Orientierung an der 
Besoldungsgruppe R 2 für einen verheirateten Vorsitzenden Richter am 
Landgericht (R  2), Erfahrungsstufe 7  und zwei Kindern beizubehalten. 
Jährliche oder einmalige Sonderzahlungen bleiben bei der Berechnung 
außer Betracht. Der Präsident ermittelt die sich daraus ergebende Höhe 
der Entschädigung und veröffentlicht den neuen Betrag im Gesetz- und 
Verordnungsblatt.

(2) Die Kostenpauschale nach §  9  Absatz  1  wird zum 1. Januar 2017,  
1. Januar 2018, zum 1. Januar 2019, zum 1. Januar 2020  und zum  
1.  Januar 2021  entsprechend der Entwicklung der Lebenshaltungs-   
kosten aller privaten Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern 
angepasst. Das Statistische Amt ermittelt die allgemeine 
Preisentwicklung nach Maßgabe des Gesetzes über die Preisstatistik 
in der jeweils geltenden Fassung, bezogen auf den Zeitraum vom  
1. Juli des vergangenen Jahres bis zum 30. Juni des laufenden Jahres. Die 
sich hieraus ergebenden Preisentwicklungsraten teilt das Statistische 
Amt dem Präsidenten bis zum 15. September jeden Jahres mit. Dieser 
veröffentlicht die ab dem Beginn des folgenden Jahres geltenden 
Beträge im Gesetz- und Verordnungsblatt.
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§ 29
Beginn und Ende der Ansprüche, Zahlungsvorschriften

(1) Zahlungen nach den § 6 Absatz 1, §§ 9 bis 13, 25 und 26 werden 
vom Tage der Feststellung des amtlichen Wahlergebnisses durch 
den Landeswahlausschuss ab geleistet, auch wenn die Wahlperiode 
des letzten Landtages noch nicht abgelaufen ist. Die zusätzliche 
Entschädigung nach § 6 Absatz 2 wird vom Tage der Übertragung der 
besonderen parlamentarischen Funktion an gezahlt, frühestens jedoch 
vom Tage des Zusammentritts des neu gewählten Landtages an.

(2) Ein ausscheidender Abgeordneter erhält die Entschädigung nach 
§  6  Absatz  1  und die Geldleistungen nach den §§  8, 9  Absatz  1  und 
§ 12 Absatz 2 bis zum Ende des Monats, in dem seine Mitgliedschaft 
endet. Die zusätzliche Entschädigung gemäß § 6 Absatz 2 wird bis zum 
Ende des Monats gezahlt, in dem die besondere parlamentarische 
Funktion endet. Die Entschädigung nach §  6  Absatz  1  und die 
Kostenpauschale nach §  9  Absatz  1  werden in den Fällen des 
§  27  Absatz  2  Satz  1  und in den Fällen eines nach §  34  mit dem 
Abgeordnetenmandat unvereinbaren Amtes von dem Tage an, an 
dem Ansprüche auf Leistungen aufgrund des jeweiligen Mandats oder 
Amtes entstanden sind, nicht gewährt.

(3) Die Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern nach 
§ 9 Absatz 4 werden längstens bis zum Ende des fünften Monats nach 
dem Monat des Ausscheidens ersetzt, es sei denn, das Arbeitsverhältnis 
wird zu einem früheren Zeitpunkt beendet.

(4) Die Leistungen nach den §§  6  bis 9, 25  und 26  werden für einen 
Monat, die Leistungen nach § 11 für denselben Tag, die Leistungen nach 
§ 12 für dieselbe Nacht und die Leistungen nach § 13 für dieselbe Fahrt 
nur einmal gewährt. Nimmt ein Abgeordneter als Stellvertreter eine 
Vorsitzfunktion im Sinne des § 9 Absatz 2 Satz 1 für einen Zeitraum von 
mindestens zwei Monaten wahr, so erhält er anstelle des Vorsitzenden 
die zusätzliche monatliche Kostenpauschale nach § 9 Absatz 2 für jeden 
vollen Monat, in dem er die Vorsitzfunktion ausgeübt hat.

(5) Die Altersentschädigung wird vom Ersten des Monats, in welchem 
das anspruchsbegründende Ereignis eintritt, es sei denn, dass für diesen 
Monat noch Entschädigung nach § 6 gezahlt wird, bis zum Ablauf des 
Monats gewährt, in dem der Berechtigte stirbt.

(6) Der Anspruch auf Altersentschädigung ruht bei einem späteren 
Wiedereintritt in den Landtag für die Dauer der Mitgliedschaft.
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(7) Die Entschädigung nach §  6, die Aufwandsentschädigung nach 
§ 8 Absatz 2 und § 9 Absatz 1 und die Leistungen nach den §§ 16, 17, 
20, 23 und 25 werden monatlich im Voraus gezahlt. Ist nur ein Teil zu 
leisten, so wird nach Kalendertagen abgerechnet.

§ 30
Verzicht/Übertragbarkeit

Ein Verzicht auf die Entschädigung nach § 6 und die Leistungen nach 
§§ 8 bis 24 mit Ausnahme des § 8 Absatz 2 Satz 2 und § 16 ist unzulässig. 
Der Anspruch auf Entschädigung nach §  6  und die Leistungen nach 
§§ 8 bis 15 ist nicht übertragbar. Im Übrigen gelten die Vorschriften der 
§§ 850 ff. der Zivilprozessordnung.

§ 31
(aufgehoben)

§ 32
Begriffsbestimmungen

(1) Eine Verwendung im öffentlichen Dienst ist jede Beschäftigung im 
Dienst von Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts oder ihrer Verbände; ausgenommen ist die Beschäftigung bei 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften oder ihren Verbänden. 
Der Verwendung im öffentlichen Dienst steht gleich eine entsprechende 
Verwendung bei einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einrichtung, an der eine Körperschaft oder ein Verband im Sinne des 
Satzes 1 durch Zahlung von Beiträgen oder Zuschüssen oder in anderer 
Weise beteiligt ist.

(2) Als Einkommen aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst gilt 
auch das Einkommen aus einer Beschäftigung bei Vereinigungen, 
Einrichtungen oder Unternehmen, deren Kapital (Grundkapital, 
Stammkapital) sich zu mehr als 50 v. H. in öffentlicher Hand befindet 
oder die zu mehr als der Hälfte aus öffentlichen Mitteln unterhalten 
werden.
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(3) Erwerbseinkommen aus einer Beschäftigung oder Tätigkeit 
außerhalb des öffentlichen Dienstes sind Einkünfte aus selbständiger 
und nichtselbstständiger Arbeit, aus einem Gewerbebetrieb und aus der 
Land- und Forstwirtschaft. Anzusetzen ist bei den Einkünften aus nicht 
selbstständiger Arbeit das monatliche Erwerbseinkommen, bei den 
anderen Einkunftsarten das Erwerbseinkommen des Kalenderjahres, 
geteilt durch zwölf Kalendermonate.

(4) Rentenansprüche im Sinne dieses Gesetzes sind nur Ansprüche 
aus Renten aus den gesetzlichen Rentenversicherungen und aus einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung des öffentlichen 
Dienstes. Der Umfang ihrer Anrechnung ergibt sich aus den für die 
Beamten des Landes jeweils geltenden versorgungsrechtlichen 
Vorschriften.

Abschnitt IV
Angehörige des öffentlichen Dienstes  

im Landtag

Titel 1
Wahlvorbereitungsurlaub

§ 33
Wahlvorbereitungsurlaub

(1) Stimmt ein Beamter seiner Aufstellung als Bewerber für die Wahl 
zum Europäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder zu 
der gesetzgebenden Körperschaft eines Landes zu, so ist ihm auf 
Antrag innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag der zur 
Vorbereitung seiner Wahl erforderliche Urlaub unter Wegfall der 
Dienstbezüge zu gewähren. Unberührt bleibt der Anspruch des 
Beamten auf Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen.

(2) Absatz 1 Satz 2 gilt auch für Richter für die Zeit, für die ihnen der zur 
Vorbereitung der Wahl erforderliche Urlaub gewährt wird.
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Titel 2
Abgeordnete mit einem mit

dem Mandat unvereinbaren Amt

§ 34
Unvereinbare Ämter

Ein Abgeordneter darf nicht tätig sein als Berufsrichter, Staatsanwalt, 
Berufssoldat oder Soldat auf Zeit sowie Beamter oder Angestellter des 
Bundes, eines Landes, einer Kommune oder einer anderen Körperschaft 
öffentlichen Rechts mit Ausnahme der Religionsgemeinschaften.

§ 35
Ruhen der Rechte und Pflichten aus

einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

(1) Ein in den Landtag gewählter Beamter, dessen Amt nach § 34 mit 
der Mitgliedschaft im Landtag nicht vereinbar ist, scheidet mit dem 
Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag aus seinem Amt aus. Die 
Rechte und Pflichten aus seinem Dienstverhältnis ruhen ab diesem 
Zeitpunkt für die Dauer der Mitgliedschaft mit Ausnahme der Pflicht 
zur Amtsverschwiegenheit und des Verbots der Annahme von 
Belohnungen und Geschenken. Der Beamte hat das Recht, seine 
Amts- oder Dienstbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) 
zu führen. Bei unfallverletzten Beamten bleiben die Ansprüche auf 
das Heilverfahren und einen Unfallausgleich unberührt. Satz  2  gilt 
längstens bis zum Eintritt oder bis zur Versetzung in den Ruhestand.

(2) Für den in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten gelten 
die Absätze 1 und 2 längstens bis zum Eintritt oder bis zur Versetzung 
in den dauernden Ruhestand sinngemäß.

(3) Einem in den Landtag gewählten Beamten auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst ist auf seinen Antrag Urlaub ohne Anwärterbezüge 
zu gewähren. Wird der Beamte nach Bestehen der Laufbahnprüfung 
zum Beamten auf Probe ernannt, so ruhen seine Rechte und Pflichten 
aus diesem Dienstverhältnis nach Absatz 1 vom Tage an, mit dem die 
Ernennung wirksam wird.
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§ 36
Wiederverwendung nach Beendigung des Mandats

(1) Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag ruhen die in dem 
Dienstverhältnis eines Beamten begründeten Rechte und Pflichten 
für längstens weitere sechs Monate. Der Beamte ist auf seinen Antrag, 
der binnen drei Monaten seit der Beendigung der Mitgliedschaft zu 
stellen ist, spätestens drei Monate nach Antragstellung wieder in das 
frühere Dienstverhältnis zurückzuführen. Das ihm zu übertragende 
Amt muß derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn angehören 
wie das zuletzt bekleidete Amt und mit mindestens demselben 
Endgrundgehalt ausgestattet sein. Vom Tage der Antragstellung an 
erhält er die Dienstbezüge des zuletzt bekleideten Amtes.

(2) Stellt der Beamte nicht binnen drei Monaten seit der Beendigung 
der Mitgliedschaft im Landtag einen Antrag nach Absatz  1, so ruhen 
die in dem Dienstverhältnis begründeten Rechte und Pflichten 
(§ 35 Absatz 1) weiter bis zum Eintritt oder bis zur Versetzung in den 
Ruhestand. Die oberste Dienstbehörde kann den Beamten jedoch 
unter Übertragung eines Amtes im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 wieder 
in das frühere Dienstverhältnis zurückführen. Lehnt der Beamte die 
Rückführung ab oder folgt er ihr nicht, so ist er entlassen.

§ 37
Dienstzeiten im öffentlichen Dienst

(1) Das Besoldungsdienstalter eines Beamten wird nach Beendigung der 
Mitgliedschaft im Landtag um die Hälfte der Dauer der Mitgliedschaft 
hinausgeschoben. Dies gilt auch für die Zeit, in der die Rechte und 
Pflichten aus dem Dienstverhältnis nach § 36 Absatz 1 ruhen, bis zur 
Rückführung in das frühere Dienstverhältnis.

(2) Wird der Beamte nicht nach §  36 in das frühere Dienstverhältnis 
zurückgeführt, so wird das Besoldungsdienstalter um die Zeit nach 
Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag bis zum Eintritt des 
Versorgungsfalles hinausgeschoben.

(3) Die Zeit der Mitgliedschaft im Landtag gilt nicht als Dienstzeit 
im Sinne des Versorgungsrechts. Das Gleiche gilt für die Zeit nach 
Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag, wenn der Beamte nicht 
nach § 36 in das frühere Dienstverhältnis zurückgeführt wird. Satz 2 ist 
nicht anzuwenden, wenn ein Antrag nach § 36 Absatz 1 Satz 2 gestellt 
wird.
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(4) Nach Beendigung der Mitgliedschaft im Landtag ist die Zeit der 
Mitgliedschaft auf laufbahnrechtliche Dienstzeiten anzurechnen.

§ 38
Beförderungsverbot

(1) Legt ein Beamter sein Mandat nieder und bewirbt er sich zu 
diesem Zeitpunkt erneut um einen Sitz im Europäischen Parlament, im 
Deutschen Bundestag oder in der gesetzgebenden Körperschaft eines 
Landes, so ist die Übertragung eines anderen Amtes mit höherem 
Endgrundgehalt und die Übertragung eines anderen Amtes beim 
Wechsel der Laufbahngruppe nicht zulässig.

(2) Legt ein Richter sein Mandat nieder und bewirbt er sich zu diesem 
Zeitpunkt erneut um einen Sitz im Europäischen Parlament oder in der 
gesetzgebenden Körperschaft eines Landes, so ist die Übertragung 
eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt nicht zulässig.

§ 39
Entlassung

Ein Beamter, der in ein mit dem Mandat unvereinbares Amt berufen 
wird, ist zu entlassen, wenn er zurzeit der Ernennung Mitglied des 
Deutschen Bundestags oder der gesetzgebenden Körperschaft eines 
Landes war und nicht innerhalb einer von der obersten Dienstbehörde 
zu bestimmenden angemessenen Frist sein Mandat niederlegt.

§ 40
Wahlbeamte auf Zeit

(1) Für Wahlbeamte auf Zeit gelten die nachfolgenden besonderen 
Vorschriften:

1. Die Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis ruhen längstens 
bis zum Ablauf der Amtszeit.

2. Fällt der Ablauf der Amtszeit auf einen Zeitpunkt nach dem 
Ausscheiden aus dem Landtag, gilt die Amtszeit zum Zeitpunkt des 
Ausscheidens aus dem Landtag insgesamt als abgeleistet. Wird in 
der Zeit zwischen dem Ausscheiden aus dem Landtag und dem 
Ablauf der Amtszeit wieder ein Beamtenverhältnis begründet, so 
kann die Dienstzeit nur einmal berücksichtigt werden.
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(2) Für die in den Deutschen Bundestag oder in die gesetzgebende 
Körperschaft eines anderen Landes gewählten Wahlbeamten auf Zeit 
gilt Absatz  1 entsprechend, sofern ihr Amt kraft Gesetzes mit dem 
Mandat unvereinbar ist.

§ 41
Richter und Angestellte des öffentlichen Dienstes

Die §§  35 bis 38 gelten sinngemäß für andere Angehörige des 
öffentlichen Dienstes, die eine nach §  34 mit der Mitgliedschaft im 
Landtag unvereinbare Tätigkeit ausüben. Nach Beendigung der 
Mitgliedschaft im Landtag ist die Zeit der Mitgliedschaft auf Dienst- und 
Beschäftigungszeiten anzurechnen; im Rahmen einer bestehenden 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung gilt dies nur im 
Hinblick auf Vorschriften, die die Anwartschaft oder den Anspruch dem 
Grunde nach regeln.

Titel 3
(weggefallen)
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Abschnitt V
Unabhängigkeit des Abgeordneten

§ 47
Verhaltensregeln

(1) Ein Mitglied des Landtags darf keine Zuwendungen annehmen 
oder Einkünfte erzielen, die es nur in der Erwartung erhält, dass es im 
Landtag die Interessen des Zahlenden vertreten wird. Der Landtag gibt 
sich ergänzend nähere Verhaltensregeln.

(2) Die Verhaltensregeln müssen Bestimmungen enthalten über

1. Die Pflicht der Mitglieder des Landtages zur Anzeige ihres Berufs 
sowie ihrer wirtschaftlichen oder anderen Tätigkeiten, die auf für 
die Ausübung des Mandats bedeutsame Interessenverknüpfungen 
hinweisen können, unterschieden nach Tätigkeiten vor und nach 
der Übernahme des Mandats einschließlich ihrer Änderungen 
während der Ausübung des Mandats;

2. die Fälle einer Pflicht zur Anzeige der Art und Höhe der Einkünfte, 
wenn ein festgelegter Mindestbetrag überstiegen wird, soweit die 
vergütete Tätigkeit nicht aus dem Amtlichen Handbuch ersichtlich 
ist;

3. die Pflicht zur Rechnungsführung und Anzeige von Spenden, wenn 
ein festgelegter Mindestbetrag überstiegen wird;

4. (gestrichen)
5. die Veröffentlichung von Angaben im Amtlichen Handbuch;
6. das Verfahren sowie die Befugnisse und Pflichten des Präsidenten 

bei Verstößen gegen die Verhaltensregeln.

§ 48
Überprüfung der Abgeordneten

(1) Mitglieder des Landtages können beim Präsidenten schriftlich die 
Überprüfung auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für das 
oder unmittelbare Weisungsbefugnis gegenüber dem Ministerium 
für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit (MfS/AfNS) der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik beantragen.
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(2) Eine Überprüfung findet ohne Zustimmung statt, wenn der 
Rechtsausschuss des Landtages das Vorliegen von konkreten 
Anhaltspunkten für den Verdacht einer solchen Tätigkeit oder 
unmittelbaren Weisungsbefugnis in nicht öffentlicher Sitzung mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglieder festgestellt hat.

(3) Eine Kommission, bestehend aus drei Mitgliedern, die zum Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern wählbar sein müssen und weder dem 
Landtag noch der Landesregierung angehören dürfen und die der 
Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder wählt, stellt aufgrund der 
Mitteilungen des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik fest, ob eine hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeit für 
das oder eine unmittelbare Weisungsbefugnis gegenüber dem 
Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit (MfS/
AfNS) der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik als 
erwiesen anzusehen ist.

(4) Das nähere Verfahren zur Feststellung einer Tätigkeit für das oder 
unmittelbaren Weisungsbefugnis gegenüber dem Ministerium 
für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik legt der Landtag in einer 
Richtlinie fest.

§ 49
Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigungsrecht

(1) Ein Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern darf 
auch nach Beendigung seines Mandats ohne Genehmigung weder 
vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen 
abgeben über Angelegenheiten, die aufgrund eines Gesetzes oder 
nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung des Landtages der 
Verschwiegenheit unterliegen.

(2) Die Genehmigung erteilt der Präsident des Landtages. Sind Stellen 
außerhalb des Landtages an der Entstehung der geheimzuhaltenden 
Angelegenheiten beteiligt gewesen, kann die Genehmigung nur im 
Einvernehmen mit ihnen erteilt werden.

(3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Aussage oder 
Erklärung dem Wohl des Landes Mecklenburg-Vorpommern, eines 
anderen Landes oder des Bundes Nachteile bereiten oder die Erfüllung 
öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder erheblich erschweren 
würde.
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Abschnitt VI
Rechtsstellung und Leistungen  

an die Fraktionen

§ 50
Fraktionsbildung

(1) Mitglieder des Landtages können sich nach Maßgabe des Artikels 25 
der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu Fraktionen 
zusammenschließen.

(2) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtages.

§ 51
Rechtsstellung

(1) Die Fraktionen sind rechtsfähige Vereinigungen von Abgeordneten 
des Landtages. Sie können klagen und verklagt werden. Öffentliche 
Gewalt wird von den Fraktionen nicht ausgeübt.

(2) Als Teil des Landtages sind die Fraktionen unmittelbar Adressat 
der politischen Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger und 
zugleich selbst maßgeblicher Faktor des parlamentarisch-politischen 
Willensbildungsprozesses.

(3) Zu den Aufgaben der Fraktionen gehört die eigenständige 
Öffentlichkeitsarbeit. Sie dient der Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über die parlamentarischen Vorgänge, Initiativen und Konzepte der 
Fraktionen, der Vermittlung ihrer politischen Standpunkte und dem 
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern über parlamentarisch-
politische Fragen. Die Fraktionen sind in der Entscheidung über die 
geeigneten Mittel und Formen ihrer Öffentlichkeitsarbeit frei. Die 
Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen unterliegt nicht dem Gebot der 
politischen Neutralität. Die Urheberschaft der Fraktion muss erkennbar 
sein.

(4) Die Fraktionen haben das Recht, mit anderen Fraktionen und mit 
Fraktionen anderer Parlamente und mit Fraktionen der Kommunal-
vertretungen zusammenzuarbeiten, regionale und überregionale 
sowie internationale Kontakte zu pflegen.
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§ 52
Organisation

(1) Die Fraktionen sind verpflichtet, ihre Organisation und Arbeitsweise 
auf den Grundsätzen der parlamentarischen Demokratie aufzubauen 
und an diesen auszurichten.

(2) Die Fraktionen geben sich eine Geschäftsordnung, in der ihre 
Vertretung zu regeln ist. Die Geschäftsordnung ist bei dem Präsidenten 
des Landtages zu hinterlegen, der die Vertretungsbefugnis in einer 
Amtlichen Mitteilung veröffentlicht.

§ 53
Verschwiegenheitspflicht der Fraktionsangestellten

(1) Angestellte der Fraktionen haben eine besondere Aufgabe bei der 
Unterstützung der parlamentarischen Demokratie. Eine Beschäftigung 
soll nur erfolgen, wenn zu Beginn des Arbeitsverhältnisses der 
Landtagsverwaltung ein Führungszeugnis ohne belastende 
Eintragungen wegen vorsätzlicher Begehung einer Straftat vorliegt. 
In den Ausführungsbestimmungen nach § 58 werden weitergehende 
Regelungen festgelegt.

(2) Angestellte der Fraktionen sind auch nach Beendigung ihres 
Beschäftigungsverhältnisses verpflichtet, über die ihnen bei ihrer 
Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu 
bewahren. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(3) Angestellte der Fraktionen dürfen, auch nach Beendigung ihres 
Beschäftigungsverhältnisses, ohne Genehmigung über solche 
Angelegenheiten weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen 
oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt der jeweilige 
Fraktionsvorsitzende.
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§ 54
Geld- und Sachleistungen

(1) Die Fraktionen haben zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Anspruch 
auf Geld- und Sachleistungen aus dem Landeshaushalt. Sie erhalten 
diese Leistungen zur Selbstbewirtschaftung. Bildet sich mehr als 
eine Fraktion mit Mitgliedern des Landtages, die derselben Partei 
angehören, beschränkt sich ihre Finanzierung auf jenen Betrag, der 
sich ergäbe, wenn nur eine Fraktion gebildet würde. Der Betrag wird 
anteilig entsprechend der Zahl der Abgeordneten auf diese Fraktionen 
aufgeteilt.

(2) Diese Leistungen dürfen nur für die Aufgaben verwendet werden, 
die den Fraktionen nach der Landesverfassung, diesem Gesetz und 
der Geschäftsordnung des Landtages obliegen. Eine Verwendung für 
Parteiaufgaben ist unzulässig.

(3) Die Geldleistungen setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

1. einem festen Grundbetrag für jede Fraktion, 
2. einem festen Betrag für jedes Mitglied der Fraktion, 
3. einem zusätzlichen Festbetrag für jedes Mitglied bis zum 

Dreifachen der in Artikel  25  Absatz  1 der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern festgelegten Mindeststärke einer 
Fraktion (Spezialisierungszuschlag), 

4. einem Oppositionszuschlag in Höhe von einem Drittel der nach 
Nummer 3 errechneten Zuwendung.

Die Auszahlung der Fraktionszuschüsse erfolgt monatlich.

(4) Der Anspruch gemäß Absatz  1 entsteht mit dem Tag der 
Konstituierung der Fraktion, frühestens jedoch mit Beginn der 
Wahlperiode. Verringert oder erhöht sich im Verlaufe der Wahlperiode 
die ständige Zahl der Mitglieder einer Fraktion, werden die Mittel 
gemäß Absatz 3 mit Beginn des auf den Tag der Änderung folgenden 
Monats neu berechnet. Der Anspruch endet mit Ablauf des Monats, in 
dem die Vereinigung von Abgeordneten die Rechtsstellung als Fraktion 
verliert. Tritt eine Fraktion die Rechtsnachfolge gemäß §  57  Absatz  7 
für eine in der vorausgegangenen Wahlperiode bestehende Fraktion 
an, werden Mittel, die von der vorhergehenden Fraktion gemäß 
Absatz 3 für den Monat bereits bezogen wurden, in dem der Anspruch 
der nachfolgenden Fraktion entstanden ist, auf deren Anspruch 
angerechnet.
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(5) Die Fraktionen sind aufgrund der Fraktionsautonomie für die Dauer 
der Wahlperiode frei in der Entscheidung, in welchen Zeiträumen 
sie die Geldleistungen nach Absatz  1 verwenden. Sie dürfen aus 
den Geldleistungen nach Absatz  1 auch über die Wahlperiode 
hinaus Rücklagen bilden. Die Rücklagen dürfen für die Wahlperiode  
60 v.  H. der für das letzte vollständige Kalenderjahr der Wahlperiode 
erhaltenen Geldleistungen nach Absatz  1 nicht überschreiten. 
Darüber hinausgehende Geldleistungen sind dem Landeshaushalt 
zurückzuführen.

(6) Die Fraktionen erwerben an den aus den Geldleistungen nach 
Absatz  1 beschafften Gegenständen Eigentum. Übersteigt der Wert 
eines angeschafften Gegenstandes die Wertgrenze für geringwertige 
Wirtschaftsgüter entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften, 
so ist dieser Gegenstand in ein besonderes Inventarverzeichnis 
der Fraktion aufzunehmen. Die steuerrechtlichen Grundsätze der 
Absetzung für Abnutzung (AfA) sind bei der Fortschreibung des 
Inventarverzeichnisses anzuwenden.

(7) Den Fraktionen werden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach 
Absatz 2 Büroräume einschließlich einer Grundausstattung mit Mobiliar 
und technischen Kommunikationsgeräten zur Verfügung gestellt. 
Die im Zusammenhang mit der allgemeinen Nutzung der Büroräume 
anfallenden Betriebs- und Kommunikationskosten trägt das Land. 
Die Sachleistungen werden nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes 
erbracht. Sie werden zur Nutzung überlassen und gehen nicht in das 
Eigentum der Fraktionen über.

(8) Die Beträge zur Berechnung der Geldleistungen nach Absatz  3 
Satz  1 setzt der Präsident des Landtages im Benehmen mit 
dem Ältestenrat aufgrund seiner Ermächtigung zum Erlass von 
Ausführungsbestimmungen gemäß § 58 fest.
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§ 55
Rechenschaftsbericht

(1) Die Fraktionen haben über die Herkunft und die Verwendung der 
Leistungen, die sie innerhalb eines Kalenderjahres (Rechnungsjahr) 
nach § 54 Absatz 1 erhalten haben, öffentlich Rechenschaft zu geben.

(2) Die Rechnung ist wie folgt gegliedert:

1. Einnahmen
a) Zuschüsse an die Fraktionen
 - allgemeine Zuschüsse nach dem Abgeordnetengesetz
 - Zuschüsse für die Unterhaltung eines Kfz oder für die Kosten 

eines anderen Verkehrsmittels
 - Zuschüsse für parlamentarische Untersuchungsausschüsse
 - Zuschüsse für Enquete-Kommissionen
 - Zuschüsse für Sonderausschüsse
b) Erträge aus staatlichen Zuschüssen,
 - Zinsen
 - sonstige Einnahmen
c) Übertrag aus dem Vorjahr.

2. Ausgaben
a) Summe der Leistungen an Fraktionsmitglieder für die 

Wahrnehmung besonderer Aufgaben in der Fraktion,
b) Personalkosten,
c) Geschäftsausstattung und Bürobedarf,
d) Porto und Telefongebühren,
e) Zeitungen, Zeitschriften, Bücher,
f ) Kosten des laufenden Geschäftsbetriebs,
g) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
h) Kosten für Fraktion und Fraktionsvorstand
 - Reise- und Kfz-Kosten
 - Besprechungen, Einladungen etc.
 - Aufwandsentschädigungen
i) Sonstige Kosten
 - Klausurtagungen, Fachkongresse, Konferenzen
 - Beiträge
 - Verschiedenes
 - Fraktionsreisen
j) Investitionsausgaben,
k) Zuführung zum Vermögen.
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(3) Der Rechenschaftsbericht muss das Vermögen, das mit Mitteln 
nach §  54  Absatz  3 erworben wurde, die Rücklagen, die aus diesen 
Mitteln gebildet werden, die erhaltenen Sachleistungen sowie die 
Verbindlichkeiten ausweisen. Die Vermögensübersicht gliedert sich wie 
folgt:

1. Aktivseite
a) Inventar (nachrichtlich)
b) Umlaufvermögen
 - Forderungen
 - Festgeld
 - Guthabenkonto
 - Kasse

2. Passivseite
a) Rücklagen,
b) Verbindlichkeiten.

(4) Der Rechenschaftsbericht muss von einem Wirtschaftsprüfer 
oder einer Wirtschaftsprüfgesellschaft sowie einer internen 
Fraktionsprüfungskommission auf die Einhaltung der Regelungen 
in Absatz 2 und Absatz 3 geprüft werden. Er ist dem Präsidenten des 
Landtages zusammen mit dem Prüfungsvermerk spätestens zum Ende 
des 6. Monats nach Ablauf eines Kalenderjahres vorzulegen. Endet die 
Wahlperiode oder verliert eine Vereinigung von Abgeordneten die 
Rechtsstellung als Fraktion, so ist der Rechenschaftsbericht für den 
abgelaufenen Teil des Kalenderjahres (Rechnungsjahr) innerhalb einer 
Frist von 4 Monaten vorzulegen. Als Ende des Berichtszeitraumes für den 
Rechenschaftsbericht im Sinne von Satz 3 wird der letzte Kalendertag 
des Monats festgelegt, in dem die Vereinigung von Abgeordneten die 
Rechtsstellung als Fraktion verliert. 

(5) Der Präsident des Landtages kann eine der in Absatz 4 geregelten 
Fristen um bis zu vier Monate verlängern, wenn eine solche 
Verlängerung sachlich geboten ist. Solange eine Fraktion mit der 
Rechnungslegung in Verzug ist, sind die Geld- und Sachleistungen 
nach § 54 zurückzubehalten.

(6) Der Rechenschaftsbericht mit dem Prüfungsvermerk eines 
Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird als 
Amtliche Mitteilung verteilt.
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§ 56
Rechnungsprüfung

(1) Der Landesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die 
Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Fraktionen. Der Präsident des Landes-
rechnungshofes ist für die Rechnungsprüfung der Fraktionen zuständig.

(2) Bei der Prüfung ist der Rechtsstellung und den Aufgaben der Fraktionen 
Rechnung zu tragen. Einzelheiten der Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Fraktionen werden in Ausführungsbestimmungen geregelt, die der 
Präsident des Landtages im Einvernehmen mit dem Ältestenrat nach 
Anhörung des Landesrechnungshofes erlassen kann. Die politische 
Erforderlichkeit einer Maßnahme der Fraktionen ist nicht Gegenstand 
der Prüfung.

§ 57
Beendigung der Rechtsstellung und Liquidation

(1) Die Rechtsstellung einer Fraktion entfällt

1. bei Erlöschen des Fraktionsstatus,
2. bei Auflösung der Fraktion,
3. mit dem Ende der Wahlperiode.

(2) In den Fällen der Nummern 1 und 2 des Absatzes 1 findet eine 
Liquidation statt. Sie ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Verlust 
der Rechtsstellung der Fraktion abzuschließen. Findet die Liquidation 
nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Verlust der Rechtsstellung 
der Fraktion ihren Abschluss, kann der Präsident in begründeten Fällen 
eine Verlängerung dieser Frist um bis zu drei Monate gewähren. Die 
Fraktion gilt bis zum Abschluss der Liquidation als fortbestehend, 
soweit der Zweck der Liquidation dies erfordert. Die Liquidation erfolgt 
durch den Vorstand, soweit die Geschäftsordnung der Fraktion nichts 
anderes bestimmt.
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(3) Die Liquidatoren haben dem Präsidenten spätestens bis zum Ende 
des dritten Monats nach dem Verlust der Rechtsstellung der Fraktion ein 
von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüftes Vermögensverzeichnis vorzulegen, welches das Vermögen 
der Fraktion am Tag des Verlustes ihrer Rechtsstellung ausweist. 
Sie haben die laufenden Geschäfte zu beenden und Gläubiger zu 
befriedigen. Sie können zu diesem Zweck neue Geschäfte eingehen 
und das Vermögen in Geld umsetzen. Die Zweckbindung nach §  54   
Absatz  2 ist zu beachten. Kommen die Liquidatoren ihren 
Verpflichtungen nach den Sätzen 1 bis 4 nicht nach, kann der Präsident 
diese abberufen und auf Kosten der in Liquidation befindlichen 
Fraktion einen unabhängigen Dritten als Liquidator einsetzen. Fällt den 
Liquidatoren bei der Durchführung der Liquidation ein Verschulden zur 
Last, so haften sie für den daraus entstehenden Schaden gegenüber 
den Gläubigern als Gesamtschuldner.

(4) Nach Beendigung der Liquidation ist dem Präsidenten ein 
Abschlussbericht vorzulegen. Soweit nach dieser Liquidation Gelder 
aus öffentlichen Mitteln verbleiben, sind diese an den Landeshaushalt 
zurückzuführen. Das Gleiche gilt für Vermögenswerte, die mit diesen 
Geldern angeschafft wurden, sowie für die nach §  54  Absatz  1 
erbrachten Sachleistungen.

(5) Das verbleibende Vermögen der Fraktion ist dem Anfallsberechtigten 
zu überlassen. Anfallsberechtigt sind die in der Geschäftsordnung der 
Fraktion bestimmten Personen oder Stellen.

(6) Maßnahmen nach Absatz 4 und Absatz 5 dürfen erst vorgenommen 
werden, wenn seit dem Ereignis, das zum Verlust der Rechtsstellung 
nach Absatz  1 geführt hat, sechs Monate verstrichen sind. Die 
Sicherung der Gläubiger hat nach § 52 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
zu erfolgen.

(7) Im Falle des Absatzes 1 Nummer 3 findet eine Liquidation nicht statt, 
wenn sich innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der neuen Wahlperiode 
eine Fraktion konstituiert, deren Mitlieder einer Partei angehören, 
die durch eine Fraktion in der abgelaufenen Wahlperiode im Landtag 
vertreten war und die sich zur Nachfolgefraktion erklärt. In diesem Fall 
ist die neukonstituierte Fraktion Rechtsnachfolgerin der alten Fraktion.
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Abschnitt VII

§ 58
Ausführungsbestimmungen

Der Präsident des Landtages erlässt Ausführungsbestimmungen zu 
diesem Gesetz, die als Amtliche Mitteilung veröffentlicht werden.

Abschnitt VIII
(Inkrafttreten)

Dieses Gesetz ist in seiner ursprünglichen Fassung am 14.10.1990 in 
Kraft getreten.

Anlage

Richtlinie für das Verfahren der Überprüfung  
der Abgeordneten gemäß § 48 des Gesetzes über die  

Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages  
von Mecklenburg-Vorpommern (Abgeordnetengesetz)

1. Der vom Landtag gemäß §  48  Absatz  3  Abgeordnetengesetz 
zu wählenden Kommission sollen ein Arbeitsrichter oder ein 
Verwaltungsrichter sowie der jeweilige Landesbeauftragte 
Mecklenburg-Vorpommerns für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR angehören. Die 
Mitglieder der Kommission bestimmen einen Vorsitzenden. Dieser 
bestimmt den Termin der Sitzungen und veranlasst die Ladung 
hierzu. Die Ladungsfrist beträgt 14  Tage. Bei ordnungsgemäßer 
Ladung ist die Kommission bei Anwesenheit der Mehrheit ihrer 
Mitglieder beschlussfähig. Die Kosten des Verfahrens trägt der 
Landtag. Die Vorschriften des §  10  Absatz  1  Satz  1 und Absatz  3 
sowie § 11 Absatz 1 Abgeordnetengesetz gelten entsprechend.
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2. Der Präsident des Landtages ersucht den Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik um Mitteilung von 
Erkenntnissen aus seinen Unterlagen über ein Mitglied des 
Landtages und um Akteneinsicht, falls dieses Mitglied es verlangt. 
Er ersucht den Bundesbeauftragten auch, falls der Rechtsausschuss 
konkrete Anhaltspunkte für den Verdacht der hauptamtlichen oder 
inoffiziellen Tätigkeit für das oder unmittelbaren Weisungsbefugnis 
gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale 
Sicherheit (MfS/AfNS) der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik festgestellt hat. Das Mitglied des Landtages ist über das 
Ersuchen in Kenntnis zu setzen.

3. Die Überprüfung von Mitgliedern des Landtages gemäß 
§  48  Absatz  2  Abgeordnetengesetz kann von jedem Mitglied 
des Rechtsausschusses beantragt werden. Dem Antrag sind 
Belegmaterialien beizufügen.

4. Die Kommission trifft aufgrund der Mitteilungen des Bundes-
beauftragten und aufgrund sonstiger ihr zugeleiteter oder 
von ihr beigezogener Unterlagen die Feststellung, ob eine 
hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeit für das oder eine 
unmittelbare Weisungsbefugnis gegenüber dem Ministerium 
für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit (MfS/AfNS) der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik als erwiesen 
anzusehen ist.

5. Vor Abschluss der Feststellungen gemäß Nummer 4 sind die 
Tatsachen dem betroffenen Mitglied des Landtages zu eröffnen 
und mit ihm zu erörtern. Das betroffene Mitglied kann Einsicht 
in die bei der Kommission befindlichen Unterlagen verlangen. Es 
kann sich einer Vertrauensperson bedienen.

6. Der Vorsitzende der Kommission unterrichtet den 
Landtagspräsidenten und den Vorsitzenden derjenigen Fraktion, 
der das betroffene Mitglied des Landtages angehört, über die 
beabsichtigte Feststellung der Kommission.

7. Die Feststellung der Kommission über ein Mitglied des Landtages 
wird unter Angaben der wesentlichen Gründe als Landtags-
drucksache im Benehmen mit dem betroffenen Mitglied des 
Landtages veröffentlicht. In der Landtagsdrucksache ist auf 
Verlangen eine Erklärung des betroffenen Mitgliedes des Landtages 
in angemessenem Umfange aufzunehmen.
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Ausführungsbestimmungen

zu dem Gesetz über die Rechtsverhältnisse
der Mitglieder des Landtages von  

Mecklenburg-Vorpommern
(Abgeordnetengesetz)

in der ab 01.01.2020 gültigen Fassung

Zu § 9 Abs. 1

Alle Reisen der Abgeordneten in Ausübung des Mandats werden 
von dieser Vorschrift erfasst, soweit nicht die Sonderregelungen der 
§§ 10 bis 14 AbgG M-V gelten.

Zu § 9 Abs. 3

Es werden Aufwendungen bezuschusst, die üblicherweise für 
die Erstausstattung eines Büros erforderlich sind. Nicht zu den 
Aufwendungen einer Erstausstattung zählen Ausgaben für Verbrauchs-
materialien. Diese sind aus der Kostenpauschale nach §  9  Abs.  1 
Satz 1 AbgG M-V zu bestreiten.

Der Zuschuss zu den Kosten für die Ausstattung des Wahlkreisbüros 
wird nur gewährt, sofern der Abgeordnete der Präsidentin die Adresse 
des Wahlkreisbüros schriftlich mitgeteilt hat.
Das Abgeordnetenbüro im Schloss Schwerin ist kein Wahlkreisbüro.

Hat ein Abgeordneter den Zuschuss zu den Ausstattungskosten für das 
Wahlkreisbüro ganz oder teilweise in Anspruch genommen, so ist jede 
Änderung (Adressänderung oder vorzeitige Aufgabe des Wahlkreis-
büros) der Präsidentin unverzüglich anzuzeigen.
Im Falle der Aufgabe des Wahlkreisbüros innerhalb einer Wahlperiode 
ist der gewährte Zuschuss zu den Kosten für die Ausstattung des 
Wahlkreisbüros in Höhe des Zeitwertes oder im Falle des Verkaufs der 
Ausstattung durch den Abgeordneten in Höhe des höheren Verkaufs-
erlöses vom Mitglied des Landtages grundsätzlich zurückzuerstatten. 
Für die Berechnung des Zeitwertes ist das Ende des Monats maßgeblich, 
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in dem der Abgeordnete aus dem Landtag ausscheidet. Bei der 
Berechnung des Zeitwertes ist von einer Wertminderung von jährlich 
1/3 für die ersten drei Jahre der Mitgliedschaft festzulegen. Sofern kein 
wirtschaftlicher Wert zu begründen ist, kann von der Rückforderung 
des anteiligen Zuschusses abgesehen werden.
Der ehemalige Abgeordnete hat durch geeignete Nachweise 
oder Belege glaubhaft zu machen, dass kein wirtschaftlicher Wert 
(Marktwert) erzielbar ist.

Ein Abgeordneter, der in der vorherigen Wahlperiode nicht Mitglied 
des Landtages war, erhält unabhängig davon, ob ihm als Mitglied 
des Landtages in einer der vorvorherigen Wahlperioden ein Zuschuss 
gemäß § 9 Abs. 3 AbgG M-V für die Ausstattung des Wahlkreisbüros in 
Höhe von 2.550,- € gewährt wurde, einen Zuschuss für die Ausstattung 
des Wahlkreisbüros bis zur Höhe von 2.550,- €.

Einem Abgeordneten, der in der vorherigen Wahlperiode Mitglied des 
Landtages war, wird ein Zuschuss gemäß § 9 Abs. 3 AbgG M-V für die 
Ausstattung des Wahlkreisbüros bis zur Höhe von 1.000,- € gewährt.

Für Abgeordnete, die in zwei aufeinanderfolgenden Wahlperioden 
dem Landtag angehört haben, wird auf Antrag und gegen Nachweis 
in der folgenden Wahlperiode ein Zuschuss in Höhe von höchstens 
1.500,- € gewährt.

Tritt ein ehemaliger Abgeordneter, der in der vorherigen Wahlperiode 
Mitglied des Landtages war, später als 3  Monate nach Beginn 
der Wahlperiode als Nachrücker wieder in den Landtag ein und 
weist er hinreichend nach, dass ihm die mit den Mitteln des 
Landtages erworbenen Ausstattungsgegenstände nicht mehr zur 
Verfügung stehen, so kann ihm ein Zuschuss bis zu einer Höhe nach 
§ 9 Abs. 3 Satz 1 AbgG gewährt werden. 

Der Zuschuss nach § 9 Abs. 3 AbgG M-V wird nur auf Antrag gewährt.
Der Antrag auf den Zuschuss ist zusammen mit den entsprechenden 
Nachweisen (Kaufbelege) innerhalb von 12 Monaten nach Beginn der 
Mitgliedschaft im Landtag zu stellen. Nach Ablauf dieser Frist wird der 
Zuschuss nicht mehr gewährt. 
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Zu § 9 Abs. 4

Ersatz von Aufwendungen, die den Mitgliedern des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern durch die Beschäftigung von 
Mitarbeitern entstehen

Nr. 1 Grundsatz und Voraussetzungen für den Ersatz von 
Aufwendungen

Den Mitgliedern des Landtages Mecklenburg-Vorpommern werden 
unter den nachfolgenden Voraussetzungen Aufwendungen für 
die Beschäftigung von Mitarbeitern zur Unterstützung bei der 
Erledigung ihrer parlamentarischen Arbeit gegen Nachweis ersetzt. 
Der Ersatzanspruch ist nicht auf ein anderes Mitglied des Landtages 
übertragbar.
Grundsätzlich sind die Voraussetzungen für den Ersatz von 
Aufwendungen für die Beschäftigung von Mitarbeitern erfüllt, wenn 
der Mitarbeiter zur Unterstützung der parlamentarischen Arbeit des 
Abgeordneten das Wahlkreisbüro des Abgeordneten betreut und dort 
allgemeine Schreib- und Büro- sowie sachbearbeitende Tätigkeiten 
ausführt (Regelfall). Soweit die Tätigkeit des Mitarbeiters vom Regelfall 
abweicht, ist diese im Arbeitsvertrag konkret zu beschreiben. 
Ersatz wird nur geleistet, soweit das Gehalt des Mitarbeiters 
seiner Vorbildung, Berufserfahrung und der ausgeübten Tätigkeit 
entspricht und die Gehaltsvereinbarung den als Anlage beigefügten 
Gehaltsrahmen berücksichtigt. Dieser Gehaltsrahmen stellt in seiner 
oberen Begrenzung auf besonders befähigte und berufserfahrene 
Mitarbeiter ab. Der für die jeweilige Beschäftigungsgruppe geltende 
Gehaltsrahmen darf nicht unter- oder überschritten werden. Der 
Nachweis über die entsprechende Qualifikation und Befähigung ist 
den einzureichenden Unterlagen beizufügen. Für die Einstufung als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter ist generell ein Hochschulabschluss 
erforderlich.
Arbeitsverträge unterhalb der Sozialversicherungsgrenze (geringfügig 
Beschäftigte) dürfen nicht abgeschlossen werden, soweit es sich nicht 
um studentische Hilfskräfte, Rentner und Pensionäre handelt.

Eine Erstattung von Leistungen, wie z.  B. für Honorar-, Berater- oder 
Werkverträge, die außerhalb von Arbeitsverträgen erbracht werden, ist 
nicht zulässig.

Die für die Durchführung der Abrechnung der Mitarbeitergehälter 
notwendigen Unterlagen (Nr. 8) sind spätestens am 2. Tag nach Beginn 
der Beschäftigung einzureichen. Für Mitarbeiter, die erstmals bei einem 
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Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern tätig werden, 
hat das Mitglied des Landtages, das den Mitarbeiter beschäftigt, 
der Präsidentin des Landtages ein aktuelles Führungszeugnis des 
Mitarbeiters im Sinne von §  32  Abs. 2  Bundeszentralregistergesetz 
(BZRG) vorzulegen. Das aktuelle Führungszeugnis ist auch für 
Mitarbeiter, die in der Vergangenheit bei einem Mitglied des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern tätig waren und bei denen es zwischen 
dem früheren und dem neu abgeschlossenen Arbeitsvertrag eine 
zeitliche Unterbrechung gab, vorzulegen.

Wird das Führungszeugnis nicht innerhalb der ersten drei Wochen 
nach Beginn des Beschäftigungsverhältnisses vorgelegt oder enthält es 
eine belastende Eintragung hinsichtlich einer vorsätzlich begangenen 
Straftat, ist eine Erstattung der Kosten nach §  9  Abs. 4  AbgG M-V 
einschließlich der Gehaltsabrechnung durch die Landtagsverwaltung 
nach Nr. 10  dieser Ausführungsbestimmungen zu §  9  Abs.  4  AbgG 
M-V ebenfalls ausgeschlossen. Die Präsidentin kann im Benehmen mit 
den Vizepräsidenten eine abweichende Entscheidung treffen. Vor der 
Entscheidung sind die Beteiligten anzuhören.

Aufwendungen, die durch Änderungen zu einem vorliegenden 
Arbeitsvertrag entstehen, können frühestens ab Beginn des Monats 
ersetzt werden, in dem das Mitglied des Landtages der Verwaltung die 
Vertragsänderung schriftlich anzeigt. 

Nr. 2 Umfang des Ersatzes von Aufwendungen

Die Gehälter werden bis zu der Höhe erstattet, die dem monatlichen 
Bruttoarbeitsentgelt eines vollzeitbeschäftigten Angestellten des 
Landes Mecklenburg- Vorpommern mit der Entgeltgruppe E 10, 
Erfahrungsstufe 5 TV-L entspricht.
Im zurückliegenden Zeitraum nicht ausgeschöpfte Mittel können 
innerhalb eines Haushaltsjahres verwendet werden.

Zusätzlich zu diesem Höchstbetrag werden folgende Aufwendungen 
ersetzt:

a) Arbeitgeberzuschüsse zum Mutterschaftsgeld nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen;

b) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherung sowie Arbeitgeberanteile zur freiwilligen 
bzw. privaten Kranken- und Pflegeversicherung nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen;
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c) Arbeitgeberanteile zu einer der Rentenversicherung gleich-
gestellten Versorgungskasse in Höhe des gesetzlichen 
Arbeitgeberanteils zur Rentenversicherung, soweit eine Befreiung 
nach § 6 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) vorliegt;

d) Arbeitgeberleistungen zum Versorgungszuschlag für die 
Beschäftigung eines bei einem Landtagsabgeordneten beurlaubten 
Beamten i. H. v. 50  v. H. des Versorgungszuschlages, höchstens 
jedoch in Höhe der gesetzlichen Arbeitgeberleistungen zur Renten-
versicherung;

e) Beiträge zur Unfallversicherung bei der Verwaltungs-
Berufsgenossenschaft Hamburg nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen;

f ) Vermögenswirksame Arbeitgeberleistungen bis zur Höhe von 
6,65 € bei Vollbeschäftigung und 3,32 € bei Teilzeitbeschäftigung 
für Kalendermonate, für die den Mitarbeitern Vergütung, 
Urlaubsvergütung oder Entgeltfortzahlung zustehen.
Vorübergehend Beschäftigte erhalten vermögenswirksame 
Leistungen nur, wenn das Arbeitsverhältnis voraussichtlich 
mindestens sechs Monate dauert.

Entsprechend der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst für die 
Angestellten des Landes Mecklenburg-Vorpommern werden die 
Gehälter der Mitarbeiter durch die Verwaltung des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern neu berechnet und zeitgleich angepasst, 
sofern der Abgeordnete als Arbeitgeber keine entgegenstehende 
Verfügung trifft.

Die Verwaltung (Referat Z 3) nimmt Arbeitsverträge und Vertrags-
änderungen sowie die erforderlichen Unterlagen nur bis zum 
15.  November eines jeden Jahres entgegen. Danach sind Vertrags-
änderungen unzulässig. Werden Arbeitsverträge für die Einstellung 
neuer Mitarbeiter nach dem 15. November eingereicht, so ist der Ersatz 
der Aufwendungen nur zulässig, wenn ihm die Präsidentin im Benehmen 
mit dem Ältestenrat in begründeten Fällen zugestimmt hat. Das gilt nicht,  
sofern ein neuer Landtag nach dem 1. September des laufenden 
Kalenderjahres zusammengetreten ist bzw. ein Abgeordneter nach 
diesem Zeitpunkt in den Landtag nachgerückt ist.

Nr. 3 Kein Ersatz von Aufwendungen an Angehörige

Der Ersatz von Aufwendungen aufgrund von Arbeitsverträgen 
mit Verwandten, Verschwägerten, Ehegatten oder eingetragenen 
Lebenspartnern ist unzulässig. Das Mitglied des Landtages versichert 
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gegenüber der Verwaltung, dass es mit seinem Mitarbeiter nicht 
verwandt, verschwägert oder verheiratet ist oder in einer eingetragenen 
Lebensgemeinschaft lebt.

Nr. 4 Mehrfachbeschäftigung

Nicht ersetzbar sind die Aufwendungen für Mitarbeiter, die zur selben 
Zeit in einem weiteren Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen und die 
nach § 3 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zulässige Arbeitszeit überschreiten. 
Das gilt nicht, wenn die Mitarbeiter für die Tätigkeit bei einem Mitglied 
des Landtages unter Fortfall der Bezüge beurlaubt oder freigestellt 
sind. Bei zusätzlichen Teilzeit-Dienst- oder Arbeitsverhältnissen dürfen 
sich die Arbeitszeiten nicht überschneiden.

 
Nr. 5 Privatrechtliches Arbeitsverhältnis

Der Arbeitsvertrag wird zwischen dem Mitglied des Landtages und 
dem Mitarbeiter geschlossen. Die Mitarbeiter sind nicht Angehörige 
des öffentlichen Dienstes; es bestehen keine Rechtsbeziehungen 
zwischen den Mitarbeitern und der Verwaltung des Landtages.

Für den Vertragsabschluss ist der von der Landtagsverwaltung 
bereitgestellte Vertragsvordruck zu verwenden. Wird zu Beginn einer 
neuen Legislaturperiode das Arbeitsverhältnis nicht fortgesetzt, endet 
der Arbeitsvertrag mit Ablauf des Monats, in dem die Wahlperiode 
endet. Soll das Arbeitsverhältnis zu einem anderen Zeitpunkt beendet 
werden, so muss dies durch eine schriftliche Kündigung oder durch einen 
Aufhebungsvertrag erfolgen.

Abweichend von der in den Musterarbeitsverträgen zu Beginn der 
7.  Wahlperiode des Landtages Mecklenburg-Vorpommern vereinbarten 
Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Ende eines Kalendervierteljahres 
gilt für alle am 1. Januar 2019 bestehenden und künftigen Arbeitsverträge 
nach Ablauf der Probezeit eine Kündigungsfrist von drei Monaten zum 
Ende eines Kalendermonats. Diese Frist findet ebenfalls Anwendung bei 
Arbeitsverhältnissen, die aufgrund des Ausscheidens eines Mitglieds aus 
dem Landtag enden.

Das Mitglied des Landtages bestimmt Art, Dauer und Ort der Beschäftigung 
und trägt die Verantwortung für die bestimmungsgemäße Verwendung 
der Haushaltsmittel. Im begründeten Einzelfall kann die Präsidentin eine 
Überprüfung der Verwendung der Mittel einleiten und diese ganz oder 
teilweise zurückfordern, wenn die tatsächliche Beschäftigung nach Art 
oder Umfang von den Voraussetzungen der Nr. 1 abweicht.
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Nr. 6 Sicherheitsüberprüfung

Einem Mitarbeiter eines Abgeordneten darf eine sicherheitsempfindliche 
Tätigkeit nur übertragen werden, wenn er vorher gemäß dem 
Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) überprüft und zum Zugang zu 
Verschlusssachen ermächtigt worden ist. Die Sicherheitsüberprüfung 
bedarf der Zustimmung des Mitarbeiters. Das Mitglied des Landtages 
wird insoweit über das Ergebnis der Sicherheitsüberprüfung 
unterrichtet, dass mitgeteilt wird, ob eine Ermächtigung erteilt wird 
oder nicht.

Nr. 7 Arbeitsgemeinschaften

Mehrere Mitglieder des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
können einen oder mehrere Mitarbeiter gemeinsam beschäftigen 
(Arbeitsgemeinschaften). In diesem Fall ist ein Mitglied für die laufende 
Geschäftsführung zu benennen. Die Vereinbarungen über den Beitritt 
zu einer Arbeitsgemeinschaft haben schriftlich zu erfolgen und sind 
schriftlich zu kündigen.

Nr. 8 Unterlagen für den Ersatz von Aufwendungen

Der Verwaltung des Landtages (Referat Z 3) sind ein Original des 
Arbeitsvertrages sowie weitere notwendige Unterlagen zu überlassen. 
Die Unterlagen müssen zwecks Einhaltung der vorgegebenen Fristen 
zur Anmeldung des Mitarbeiters beim Sozialversicherungsträger und 
zur Sicherstellung der Gehaltszahlung spätestens am 2. Tag nach 
Beginn der Tätigkeit bei der Verwaltung (Referat Z 3) vorliegen.

Unterlässt ein Mitglied des Landtages die rechtzeitige Mitteilung über 
die Änderung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses und kommt es 
infolgedessen zu Überzahlungen, so haftet das Mitglied des Landtages 
insbesondere mit seiner Entschädigung gemäß § 6 AbgG M-V für die 
ordnungsgemäße Rückerstattung.

Nr. 9 Abrechnung durch die Verwaltung

Die Mitglieder des Landtages beauftragen die Verwaltung, in 
personalverwaltenden Angelegenheiten für die Beschäftigung von 
Mitarbeitern tätig zu werden. Insbesondere entlastet die Verwaltung die 
Mitglieder des Landtages von der Abrechnung der Mitarbeitergehälter. 
Eine Haftung der Landtagsverwaltung gegenüber Dritten ist 
ausgeschlossen. Das Gehalt wird jeweils zum 15. eines jeden Monats 
für den laufenden Monat auf ein Konto des Mitarbeiters überwiesen. 
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Nr. 10 Ältestenrat

In Zweifelsfällen und über Ausnahmen entscheidet die Präsidentin im 
Benehmen mit dem Ältestenrat.

Zu § 9 Abs. 5

Erstattung von Aufwendungen, die Mitgliedern des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern durch die eigene Fortbildung entstehen

Nr. 1 Grundsatz für den Ersatz von Aufwendungen

Den Mitgliedern des Landtages Mecklenburg-Vorpommern werden 
unter den nachfolgenden Voraussetzungen Aufwendungen für die 
eigene Fortbildung in anerkannten Bildungsveranstaltungen ganz 
oder teilweise erstattet, soweit die Fortbildung der Ausübung des 
Mandats dient. Die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen ist 
keine Teilnahme an Veranstaltungen im Sinne des § 10 AbgG M-V.

Nr. 2 Anerkannte Bildungsveranstaltungen

Bildungsveranstaltungen gelten als anerkannt, wenn sie der 
mandatsbedingten und politischen Fortbildung von Abgeordneten 
dienen und durchgeführt werden

1. von Bildungseinrichtungen, deren Weiterbildungsveranstaltung 
die Voraussetzungen für eine Anerkennung nach dem Gesetz 
zur Freistellung für Weiterbildungen für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Bildungsfreistellungsgesetz - BfG M-V) sinngemäß 
erfüllt, oder

2. von anderen Einrichtungen auf Antrag nach Genehmigung durch 
die Präsidentin des Landtages.

Nr. 3 Erstattungsfähige Kosten

Einem Abgeordneten werden Aufwendungen für Fortbildungs-
maßnahmen erstattet, soweit sie nicht bereits durch die 
Amtsausstattung gemäß § 8 Abs. 1 AbgG M-V abgegolten sind.

Erstattungsfähig sind im Einzelnen:

a)  Lehrgangskosten (Einschreibegebühren, laufende Lehrgangs- 
oder Kursgebühren, Prüfungsgebühren, Kosten für Fortbildungs-
material, sofern es im Zusammenhang mit der Bildungsveranstaltung 
ausgereicht wird),
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b)  Übernachtungskosten bis zu einer Höhe von 100,- € pro Übernachtung. 
Darüber hinausgehende Mehrkosten sind erstattungsfähig,  
soweit sie unvermeidbar sind. Die Unvermeidbarkeit ist zu 
begründen.

Nr. 4 Kostenerstattung bei Fortbildungsmaßnahmen im Ausland

Übernachtungskosten für Fortbildungsmaßnahmen außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland werden grundsätzlich nicht erstattet.

Nr. 5 Antragstellung

Die Absicht zur Durchführung einer Fortbildungsmaßnahme ist der 
Verwaltung des Landtages zur Feststellung der erstattungsfähigen 
Kosten rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme anzuzeigen. Die Kosten 
werden dem Abgeordneten für seine Fortbildungsmaßnahme auf 
schriftlichen Antrag und gegen Nachweis erstattet. Eine Bescheinigung 
über die Teilnahme an der Fortbildungsveranstaltung ist dem Antrag 
beizufügen.

Nr. 6 Erstattungshöhe und -zeitraum

Die Kostenerstattung erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge des 
Einganges der Anträge bei der Landtagsverwaltung.
Soweit ausreichende Haushaltsmittel im Titel „Qualifizierungs-
maßnahmen der Abgeordneten“ nicht zur Verfügung stehen, ist die 
Zustimmung für den Ersatz von Aufwendungen, die den Mitgliedern 
des Landtages durch die eigene Fortbildung entstehen, zu versagen.

Die Kosten werden dem Abgeordneten für seine Fortbildung ganz oder 
teilweise bis zu einem Höchstbetrag i. H. v. 1.000,- € je Wahlperiode 
erstattet.

Nr. 7 Ältestenrat

In Zweifelsfällen und über Ausnahmen entscheidet die Präsidentin im 
Benehmen mit dem Ältestenrat.
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Zu §§ 10-14 

Die Reisekostenentschädigung ist spätestens 6  Monate nach 
Durchführung der Reise schriftlich zu beantragen. Nach Ablauf dieser 
Frist ist eine Erstattung der Reisekosten ausgeschlossen. 

Zu § 10 Abs. 1

Reisekostenentschädigung für die Teilnahme an den in §  10  Abs. 1 
AbgG M-V bezeichneten Sitzungen wird vom Landtag nur gezahlt, 
soweit sie am Sitz des Landtages stattfinden. Für Sitzungen an anderen 
Orten gilt § 10 Abs. 2 AbgG M-V.

Über die Teilnahme an Sitzungen des Landtages, des Ältestenrates, 
eines Ausschusses, einer Fraktion und eines Gremiums einer Fraktion 
sind Anwesenheitslisten zu führen, in die sich jeder Abgeordnete 
eigenhändig einzutragen hat.

Fehlt die eigenhändige Unterschrift auf einer Anwesenheitsliste, 
entfällt der Anspruch auf Reisekostenentschädigung.

Zu § 10 Abs. 2

Bei Dienstreisen im Auftrage des Landtages werden Übernachtungsgeld 
und Fahrkostenerstattung durch den Landtag gezahlt.

Die Gewährung von Reisekostenentschädigung nach dieser 
Regelung ist für die Vizepräsidenten, die Fraktionsvorsitzenden und 
Abgeordneten von der vorherigen Zustimmung der Präsidentin 
abhängig. Die Dienstreise ist rechtzeitig vor Antritt der Reise dem 
Grunde nach schriftlich zu beantragen. Im Antrag ist der Zweck der Reise, 
der Zielort, die Zeiten der Reise und vorgesehene Beförderungsmittel 
(gegebenenfalls mit Nachweisen) anzugeben.

Die Zustimmung erfolgt, wenn der Abgeordnete die Reise in 
Wahrnehmung seines Amtes oder Mandats unternimmt und damit 
eine Vertretung des Landtages gegenüber Dritten verbunden ist und 
der parlamentarische Ablauf nicht beeinträchtigt wird.
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Von einer Vertretung des Landtages ist insbesondere bei folgenden 
Reisen auszugehen:

- bei Reisen zur Repräsentation des Landtages,
- bei Reisen von Ausschüssen oder Kommissionen des Landtages 

aufgrund eines entsprechenden Beschlusses dieser Gremien,
- bei Reisen von einzelnen Abgeordneten im Auftrage der 

Präsidentin, eines Ausschusses oder einer Kommission,
- bei Reisen von Abgeordneten zur Vertretung des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern, zum Deutschen Bundestag, zum 
Bundesrat, zur Bundesregierung oder bei weiteren Reisen in 
die Bundeshauptstadt, soweit die Teilnahme im Interesse des 
Landtages ist.

Soweit ausreichende Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, ist 
die Zustimmung zur Gewährung von Dienstreisen zu versagen.

Finden Sitzungen einer Fraktion oder eines Gremiums der Fraktion nach 
§ 10 Abs. 1 AbgG M-V außerhalb der Landeshauptstadt Schwerin statt, 
so wird keine Reisekostenentschädigung durch den Landtag gezahlt. 

Zu § 12

Aufwendungen für Übernachtungen sind insbesondere als zwingend 
anzusehen, wenn Abgeordnete an aufeinanderfolgenden Tagen an 
Sitzungen oder Veranstaltungen im Sinne von § 10 Abs. 1 und 2 AbgG 
M-V außerhalb ihres Wohnortes teilnehmen und die An- und Abreise am 
Tage der Sitzungen nicht zumutbar ist und dem Abgeordneten keine 
ständige Übernachtungsmöglichkeit am Sitzungsort zur Verfügung 
steht.

Der Anspruch auf Übernachtungsgeld besteht nicht, sofern der 
Abgeordnete an Sitzungen im Sinne von § 10 Abs. 1 AbgG M-V am Sitz 
des Landtages teilnimmt und ihm der Mietzuschuss nach Maßgabe des 
Abgeordnetengesetzes gewährt wird.

Die Anmietung einer „angemessenen Übernachtungsmöglichkeit“ am 
Sitz des Landtages regeln die Abgeordneten in eigener Verantwortung.

Ist der Abgeordnete mit dem Vermieter verheiratet, verwandt, 
verschwägert oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft 
lebend, wird der Zuschuss zum Mietzins nicht gewährt.
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Abgeordnete, die in der Stadt Schwerin oder in einem Umkreis von 
30  km um Schwerin ihren Hauptwohnsitz haben, haben keinen 
Anspruch auf Zuschuss für die Anmietung einer „angemessenen 
Übernachtungsmöglichkeit“.

Der Mietzuschuss ist zu Beginn des Mietverhältnisses zu beantragen. 
Wird das Mietverhältnis nach der erneuten Wahl in den Landtag 
in der neuen Wahlperiode fortgesetzt, ist ein Folgeantrag mit 
Nachweis über die Weiterführung des Mietverhältnisses zu stellen. 
Der Antrag auf Erstattung ist spätestens 6  Monate nach Beginn der 
Übernachtungsmöglichkeit zu stellen. Wird der Antrag zu einem 
späteren Zeitpunkt eingereicht, wird der Zuschuss zum Mietzins für 
zurückliegende Zeiten höchstens für 6  Monate gewährt. Maßgeblich 
ist der Eingang des Antrages bei der Verwaltung des Landtages.

Erhält der Abgeordnete keinen Zuschuss zum Mietzins, so ist das 
Übernachtungsgeld anlässlich von Übernachtungen, die aufgrund von 
Sitzungen im Sinne von § 10 Abs. 1 AbgG M-V erfolgen, auf monatlich 
450,- € begrenzt.

Der Höchstbetrag laut § 12 Abs. 1 Satz 3 AbgG M-V beträgt 100,- € je 
Einzelübernachtung.
Ist im Einzelfall eine Überschreitung des Höchstbetrages unvermeidbar, 
ist dies hinreichend zu begründen. Die Präsidentin entscheidet in 
diesem Fall über die Kostenerstattung.

Zu § 13 Abs. 1

Für die Berechnung der Fahrkosten wird die Entfernung zwischen 
der Wohnung und dem Sitzungsort bzw. Veranstaltungsort des der 
Verkehrsübung entsprechenden kürzesten Reiseweges zugrunde 
gelegt; ein durch besondere Verkehrsumstände über diese Entfernung 
hinaus erforderlicher Umweg ist im Erstattungsantrag zu erläutern. Der 
der Verkehrsübung entsprechende kürzeste Reiseweg wird von der 
Landtagsverwaltung zu Vergleichszwecken mit Hilfe eines Internet-
Routenplaners ermittelt. Als kürzester Reiseweg gilt die Strecke, die der 
Routenplaner als „schnellste Reiseroute“ angibt.

Erhält der Abgeordnete nach §  12  Abs. 2  einen Mietzuschuss 
für eine angemessene Übernachtungsmöglichkeit, so wird die 
Fahrkostenerstattung für eine Hin- und Rückreise pro Woche zwischen 
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Wohn- und Sitzungsort gewährt. Dienstreisen im Auftrage des 
Landtages oder der Fraktion während der Woche bleiben von dieser 
Regelung unberührt.

Reisekosten für Mandatsreisen in den Wahlkreis während der Woche 
sind mit der Kostenpauschale nach § 9 AbgG M-V abgegolten.

Die Wegstreckenentschädigung wird einheitlich bei Benutzung von 
privaten, parteieigenen, körperschaftseigenen oder gemieteten 
Personenkraftwagen gezahlt.

Wenn mehrere Abgeordnete einen Personenkraftwagen gemeinsam 
benutzen, wird die Fahrkostenerstattung nur einmal gezahlt. Die die 
Erstattung beantragenden Abgeordneten haben anzugeben, welche 
Abgeordneten das Fahrzeug benutzt haben.

Die Erstattung von Kosten für Taxifahrten innerhalb Mecklenburg- 
Vorpommerns sieht das Gesetz nicht vor. Dienstreisen nach 
§ 10 Abs. 2 AbgG M-V bleiben hiervon unberührt.

Zu § 14

Anträge auf die Genehmigung von Reisen aufgrund eines 
Ausschussbeschlusses außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns sind der 
Präsidentin schriftlich mit einer Teilnehmerliste, einem Reiseprogramm 
sowie einer Kostenaufstellung vorzulegen.

Das Reiseprogramm muss genauere Angaben über Zweck, Ziel, Termin, 
Dauer der Reise, Reiserouten und vorgesehene Beförderungsmittel 
enthalten.

Die Auswahl des Reiseangebotes ist grundsätzlich unter 
Berücksichtigung einer kostengünstigen Lösung und des mit der 
Dienstreise angestrebten Zweckes zu begründen.

Bei Ausschussreisen ins Ausland ist eine detaillierte Begründung der 
sachlichen Notwendigkeit der Reise auch den Parlamentarischen 
Geschäftsführern der Fraktionen zuzuleiten. Nebenkosten bei der 
Benutzung der Bahn, eines Wasser- oder Luftverkehrsmittels sind die 
Kosten für notwendige Zubringerfahrten, d.  h. für ein öffentliches 
Verkehrsmittel oder ein Taxi zwischen dem Bahnhof, dem See- oder 
Flughafen einerseits und dem am Sitzungsort zu erreichenden Ziel 
(entweder dem Tagungs- oder dem Übernachtungsort) andererseits.
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Zu § 16 Abs. 2

Ausscheidende Abgeordnete haben bei der Beantragung von 
Übergangsgeld im Rahmen einer Selbstauskunft anzugeben, in welcher 
tatsächlichen oder in welcher voraussichtlichen Höhe sie monatliche 
Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit erzielen.
Ein Übergangsgeldempfänger, für den das tatsächlich erzielte 
Erwerbseinkommen nur durch einen Steuerbescheid nachgewiesen 
werden kann, hat durch eigene Einschätzung oder durch Vorlage einer 
betriebswirtschaftlichen Auswertung das voraussichtliche Einkommen 
spätestens bis zum dritten Monat nach Ablauf des Kalenderjahres 
anzugeben.

Führt die eigene Einschätzung des Abgeordneten zur Höhe des 
voraussichtlich erzielten Erwerbseinkommens dazu, dass nach der 
Vorlage des maßgeblichen Steuererbescheides festgestellt wird, 
dass aufgrund der Selbsteinschätzung des Abgeordneten zu viel 
anrechenbares Erwerbseinkommen vom Übergangsgeld einbehalten 
wurde, wird nach Feststellung des tatsächlich anzurechnenden 
Erwerbseinkommen zu viel einbehaltenes Übergangsgeld nachgezahlt.
Macht der Übergangsgeldempfänger bis zum 31. März keine Angaben 
zu den Einkünften aus einer Erwerbstätigkeit, wird die Zahlung von 
Übergangsgeld bis zur Vorlage geeigneter Unterlagen, wie z.  B. 
einer betriebswirtschaftlichen Auswertung bzw. einer verbindlichen 
Selbstauskunft, ausgesetzt.

Für die Berücksichtigung und für den Nachweis von Einkünften sind 
die Regelungen des § 53 Abs. 7 Beamtenversorgungsgesetz (Beamt VG) 
sinngemäß anzuwenden.

Übergangsgeld nach diesem Gesetz wird grundsätzlich unter dem 
Vorbehalt der Rückforderung gezahlt.

Zu § 18 Abs. 1

Ein Jahr im Sinne des Satzes 4 umfasst den Zeitraum von mindestens 
365  Kalendertagen. Für jedes Jahr des Bezuges von Übergangsgeld 
nach §  16  AbgG M-V erhöht sich die Altersentschädigung nach §  17   
i. V. m. §  18  AbgG M-V um weitere 1,5  vom Hundert, soweit der 
tatsächlich ausgezahlte Betrag mindestens 50  vom Hundert der 
Entschädigung nach §  6  Abs. 1  AbgG M-V entspricht. Die Erhöhung 
wird frühestens mit dem Monat wirksam, der dem Monat folgt, für den 
letztmalig Übergangsgeld gezahlt worden ist.
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Zu § 18 Abs. 2

Für die Berechnung der Zulage zur Altersentschädigung nach § 18 Abs. 2 
AbgG M-V wird die Zeit, für die eine Entschädigung für die Wahr-
nehmung einer parlamentarischen Funktion gezahlt wurde, insgesamt 
berücksichtigt. Zeitlich getrennte Zahlungszeiten und Zahlungszeiten 
mit unterschiedlichem Anrechnungsumfang sind getrennt zu berechnen. 
Zeitlich zusammenhängende Zeiten sind wie eine durchgängige 
Zahlungszeit zu berechnen, sofern nicht ein unterschiedlicher 
Anrechnungsumfang eine getrennte Berechnung erfordert.

Zu § 20

Beantragt ein Abgeordneter mit seinem Ausscheiden aus dem Landtag 
oder ein ehemaliger Abgeordneter die Gewährung einer vorzeitigen 
Altersentschädigung, so ist zur Feststellung des Gesundheitsschadens 
möglichst auf Feststellungen anderer Behörden und Institutionen 
im Zusammenhang mit der Aufgabe seiner beruflichen Tätigkeit 
zurückzugreifen.

Im Einzelnen ist wie folgt zu verfahren:

1. Hat der Antragsteller bei seiner Wahl eine nichtselbständige 
Tätigkeit ausgeübt, so ist die Anerkennung einer Erwerbsminderung 
oder Dienstunfähigkeit durch Vorlage der entsprechenden 
Verwaltungsentscheidung (Bescheid über Erwerbsminderungsrente, 
Versetzung in den Ruhestand bei Dienstunfähigkeit) zu belegen. 
Hierdurch werden sowohl das Vorliegen eines Gesundheitsschadens 
als auch die dadurch bedingte Beendigung der ursprünglichen 
Berufstätigkeit sowie die Unfähigkeit, eine andere zumutbare 
Tätigkeit auszuüben, nachgewiesen. Hieraus kann in aller Regel auf 
die Mandatsunfähigkeit geschlossen werden.

2.  Entsprechend ist zu verfahren, wenn der Antragsteller bei seiner Wahl 
eine selbständige Tätigkeit ausgeübt hat und Feststellungen anderer 
Behörden und Institutionen vorliegen. Hier kommen insbesondere 
in Betracht: Bescheide über Erwerbsminderungsrenten bei freiwillig 
Versicherten, Bescheide von Hilfs- oder Versorgungseinrichtungen 
von Standesorganisationen über die Anerkennung der Erwerbs-
minderung (z. B. bei Ärzten und Rechtsanwälten).

3.  In allen übrigen Fällen ist ein Gutachten durch den Amtsarzt am Sitz 
des Landtages zu veranlassen.
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Zu § 25 Abs. 1

Das Landesbesoldungsamt Mecklenburg-Vorpommern ist für 
die Berechnung, Festsetzung und Auszahlung des Zuschusses zu 
den notwendigen Kosten in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und 
Todesfällen in sinngemäßer Anwendung der Beihilfevorschriften 
für Landesbeamte sowie für die Rückforderung entsprechender 
Leistungen zuständig. Das Landesbesoldungsamt nimmt bezüglich der 
Festsetzung bzw. Rückforderung einer Beihilfe auch die Aufgaben der 
Widerspruchsbehörde wahr. Es vertritt das Land insoweit auch in den 
sich daraus ergebenden Rechtsstreitigkeiten.

Zu § 25 Abs. 2 und Abs. 3

Der Zuschuss wird gezahlt in Höhe des Anteils am Gesamtbeitrag des 
Versicherten, der bei gesetzlich Versicherten nach dem Sozialgesetzbuch 
von anderer Seite zu zahlen wäre, höchstens jedoch der Höchstbeitrag 
in der gesetzlichen Krankenversicherung für selbständig Tätige, die 
bei Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf Zahlung von Krankengeld 
haben. Der Zuschuss berechnet sich nach § 257 SGB V.

Eine Bescheinigung der jeweiligen Krankenkasse „zur Vorlage für 
den Arbeitgeber“ ist als Nachweis über die Höhe der Kranken-
versicherungsbeiträge bei erstmaliger Antragstellung und bei jedem 
Wechsel der Krankenkasse der Landtagsverwaltung vorzulegen.

Abgeordnete, die privat krankenversichert sind, haben zusätzlich bei 
jeder Änderung des Krankenversicherungsbeitrages die Mitteilung 
ihrer Krankenversicherung der Landtagsverwaltung vorzulegen.

Der Nachweis und der Zuschuss zu den Pflegeversicherungsbeiträgen 
bei Abgeordneten des Landtages erfolgen in gleicher Weise.

Zu § 26

Die Gewährung einer Unterstützung steht im Ermessen der Präsidentin. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Unterstützung. Eine 
Unterstützung wird nur auf Antrag gewährt. Es obliegt dem Antragsteller 
ggf. auf Nachfrage, Beweis für alle entscheidungserheblichen Tatsachen 
zu erbringen. § 26 erfordert eine wirtschaftliche Notlage. Bei Schäden 

Ausführungsbestimmungen zum Abgeordnetengesetz
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unter 100,- € ist diese nicht ersichtlich. Die wirtschaftliche Notlage 
muss grundsätzlich auch unter Vorlage einer Vermögensauskunft 
nachgewiesen werden. Bei Schäden, die ein Abgeordneter in Folge der 
Mandatsausübung erleidet, genügt es, dass der Abgeordnete Gründe 
vorträgt, nach denen es ihm nicht zumutbar ist, selbst für den Schaden 
aufzukommen. Denkbar ist hier ein besonders hoher oder auch zum 
wiederholten Mal eintretender Schaden. Unterstützungen nach 
§ 26 sind subsidiär und sollen nur in Ausnahmefällen gewährt werden. 
Dies schließt eine Zahlung regelmäßig aus, wenn ein Versicherer 
oder Schädiger vorrangig in Anspruch genommen werden kann 
oder sonstige staatliche Leistungen beantragt werden können. Eine 
Unterstützung kommt ferner nicht in Betracht, wenn es der Betroffene 
versäumt hat, sich durch eine allgemein übliche Versicherung vor dem 
realisierten Risiko zu schützen oder gegen sonstige Obliegenheiten, 
wie beispielsweise die rechtzeitige Kündigung von Büroräumen, 
verstoßen wurde. Ebenso ist eine Unterstützung ausgeschlossen, wenn 
der Betroffene selbst oder in seinem Wirkungskreis stehende Personen 
den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig (mit-)verursacht haben.

Zu § 27 Abs. 6

Ist eine höhere Altersversorgung aus einem anderen Amt oder 
einer anderen Parlamentszugehörigkeit zu berücksichtigen, so ist 
die theoretisch mögliche Höchstversorgung nach dem für diese 
Versorgung geltenden Versorgungsrecht maßgeblich.

Zu § 53

Der Vertretungsberechtigte einer Fraktion hat die Präsidentin des 
Landtages spätestens einen Monat nach Abschluss eines neuen 
Anstellungsvertrages ein aktuelles Führungszeugnis des neu angestellten 
Fraktionsmitarbeiters im Sinne des §  32  Abs. 2  BZRG vorzulegen. Dies 
gilt nicht, wenn der Fraktionsmitarbeiter vorher bereits bei dieser oder 
einer anderen Fraktion des Landtages Mecklenburg-Vorpommern tätig 
war und es zwischen dem früheren und dem neuen Arbeitsverhältnis 
keine zeitliche Unterbrechung gab. Solange das Führungszeugnis nicht 
vorgelegt wurde oder das vorgelegte Führungszeugnis eine belastende 
Eintragung hinsichtlich einer vorsätzlich begangenen Straftat enthält, ist 
dem betreffenden Mitarbeiter der Zutritt zu nichtöffentlichen Sitzungen 
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern und seiner Gremien verwehrt.

Ausführungsbestimmungen zum Abgeordnetengesetz
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Zu § 54 Abs. 3

Die jährliche Höhe des Grundbetrages für jede Fraktion wird auf 
151.346,00 € festgesetzt. 

Wenn und soweit bisher vom Landtag erbrachte Sachleistungen in 
Geldleistungen umgewandelt werden, erhöht sich der jeder Fraktion 
zustehende Grundbetrag entsprechend. 
Anstelle von Sachleistungen für die Beschaffung und Unterhaltung von 
KfZ können auf Antrag zweckgebunden Geldmittel zur Verwendung 
für alternative Fortbewegung gewährt werden.

Für jedes Mitglied erhält eine Fraktion jährlich je 53.765,00 €.

Jede Fraktion erhält für jedes Mitglied bis zum dreifachen der in 
Artikel  25  Abs.  1  Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
festgelegten Mindeststärke einer Fraktion einen zusätzlichen Festbetrag 
von jährlich 42.156,00 € (Spezialisierungszuschlag). Jede Fraktion, die 
nicht die Regierung trägt, erhält zusätzlich für jedes Mitglied, für das 
ein zusätzlicher Festbetrag nach Satz  4  gezahlt wird, jährlich weitere 
14.052,00 € (Oppositionszuschlag).

Die Höhe des Grundbetrages, des Betrages für jedes Fraktionsmitglied, 
des Spezialisierungsbetrages und des Oppositionszuschlages wird neu 
bestimmt, indem der Anteil der darauf entfallenen Personalkosten 
gemäß der Tarifentwicklung der Einkommen der vollzeitbeschäftigten 
Angestellten des Landes Mecklenburg-Vorpommern zeitgleich 
sinngemäß angepasst wird. 
Für die Berechnung wird ein Personalkostenanteil von 75 v. H. zugrunde 
gelegt. Der Anteil der unteren Entgeltgruppen - bis E 8 - wird mit 20 v. H. 
veranschlagt.

Die Beträge zur Berechnung der Geldleistungen an die Fraktionen 
werden als Amtliche Mitteilung veröffentlicht.

Ausführungsbestimmungen zum Abgeordnetengesetz
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Anlage

Gültig ab 01.01.2020

Anlage zu den Ausführungsbestimmungen zu §  9 Abs. 4 
Abgeordneten gesetz M-V

für den Ersatz von Aufwendungen, die den Mitgliedern des Landtages 
M-V durch die Beschäftigung von Mitarbeitern entstehen

Gehaltsrahmen

(Die aufgeführten Gehaltsrahmen dienen als Orientierungshilfe bei 
einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Wochenstunden.)

Art der Tätigkeit Erforderliche
Qualifikation

Gehalt
in €

1  Schreib- und 
Bürokräfte An- und Ungelernte 1.987

bis 2.964

2  Sekretär(innen) 
und Bürosach-
bearbeiter(innen)

abgeschlossene
Berufsausbildung sowie 

An- und Ungelernte 
nach mindestens 

24-monatiger Bewährung

2.498
bis 4.249

3 Sachbearbeiter(innen) abgeschlossenes 
Fachhochschulstudium

2.997
bis 5.676

4  wissenschaftliche 
Mitarbeiter(innen)

abgeschlossenes 
Hochschulstudium

4.002
bis 6.763

Über- oder unterschreitet die vereinbarte Vergütung den vorgegebenen 
Gehaltsrahmen, so ist die Wochenarbeitszeit entsprechend anzupassen.

Durch die Gründung von Arbeitsgemeinschaften nach Nr.  8  der 
Ausführungsbestimmungen besteht die Möglichkeit, ein Gehalt über 
der monatlichen Pauschale zu zahlen.

In jedem Fall kann das einzelne Mitglied des Landtages monatlich 
maximal über die unten genannte Pauschale verfügen. 

Die monatliche Pauschale beträgt ab 01.01.2020 4.665,96 €

Ausführungsbestimmungen zum Abgeordnetengesetz
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Gültig ab 01.01.2021

Anlage zu den Ausführungsbestimmungen zu §  9 Abs. 4 
Abgeordnetengesetz M-V

für den Ersatz von Aufwendungen, die den Mitgliedern des Landtages 
M-V durch die Beschäftigung von Mitarbeitern entstehen

Gehaltsrahmen

(Die aufgeführten Gehaltsrahmen dienen als Orientierungshilfe bei 
einer Vollzeitbeschäftigung von 40 Wochenstunden.)

Art der Tätigkeit Erforderliche
Qualifikation

Gehalt 
in €

1  Schreib- und 
Bürokräfte An- und Ungelernte 2.037

bis 3.014

2  Sekretär(innen) 
und Bürosach-
bearbeiter(innen)

abgeschlossene
Berufsausbildung sowie

An- und Ungelernte
nach mindestens

24-monatiger Bewährung

2.543
bis 4.303

3 Sachbearbeiter(innen) abgeschlossenes 
Fachhochschulstudium

3.051
bis 5.749

4  wissenschaftliche 
Mitarbeiter(innen)

abgeschlossenes 
Hochschulstudium

4.074
bis 6.850

Über- oder unterschreitet die vereinbarte Vergütung den vorgegebenen 
Gehaltsrahmen, so ist die Wochenarbeitszeit entsprechend anzupassen.

Durch die Gründung von Arbeitsgemeinschaften nach Nr.  8  der 
Ausführungsbestimmungen besteht die Möglichkeit, ein Gehalt über 
der monatlichen Pauschale zu zahlen.

In jedem Fall kann das einzelne Mitglied des Landtages monatlich 
maximal über die unten genannte Pauschale verfügen.

Die monatliche Pauschale beträgt ab 01.01.2021 4.726,15 €

Ausführungsbestimmungen zum Abgeordnetengesetz
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Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

Geschäftsordnung 
des Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern

Vom 4. Oktober 2016
GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 1101 - 0 - 6

zuletzt geändert durch Beschluss des  
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I. Erstes Zusammentreten
 

§ 1 
Einberufung, Leitung der ersten Sitzung, Alterspräsident 

(1) Nach jeder Neuwahl tritt der Landtag spätestens am dreißigsten Tag 
nach der Wahl zusammen. Er wird vom Präsidenten des alten Landtages 
einberufen (Artikel 28 LVerf.).

(2) Diese Sitzung leitet der Alterspräsident, bis der neu gewählte 
Präsident oder einer seiner Stellvertreter das Amt übernimmt. Der 
Alterspräsident ist das älteste anwesende Mitglied des Landtages, das 
bereit ist, dieses Amt zu übernehmen.

(3) Der Alterspräsident eröffnet die Sitzung, stellt die ordnungsgemäße 
Einberufung und die Beschlussfähigkeit fest. Er ernennt vier Mitglieder 
des Landtages zu vorläufigen Schriftführern und bildet mit ihnen ein 
vorläufiges Sitzungspräsidium.

(4) In der ersten Sitzung jeder Wahlperiode beschließt der Landtag 
das Berechnungsverfahren für Anteile, Zugriffe und Reihenfolge 
der Fraktionen. Berechnungsgrundlage ist das Stärkeverhältnis der 
Fraktionen.

 

II. Sitzungspräsidium und Ältestenrat
 

§ 2 
Wahl des Präsidenten, 

der Vizepräsidenten und der Schriftführer 

(1) Der Alterspräsident lässt den Präsidenten während der ersten Sitzung 
in geheimer Wahl ohne Aussprache für die Dauer der Wahl-periode 
wählen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Ergibt sich eine solche Mehrheit nicht, so kommen die 
beiden Mitglieder des Landtages mit den höchsten Stimmenanteilen 
in die engere Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom 
Alterspräsidenten zu ziehende Los.
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(2) Der Landtag wählt geheim und in getrennten Wahlhandlungen für die 
Dauer der Wahlperiode einen ersten und einen zweiten Vizepräsidenten. 
Der Landtag kann beschließen, weitere Vizepräsidenten zu wählen. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. 
Erlangt bei mehreren Bewerbern keiner der Bewerber die Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen, kommen die beiden Bewerber mit den 
höchsten Stimmenzahlen in die engere Wahl; gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los durch die Hand des amtierenden Präsidenten.

(3) Der Präsident und die Vizepräsidenten können durch Beschluss 
des Landtages abberufen werden. Der Beschluss setzt einen Antrag 
der Mehrheit der Mitglieder des Landtages voraus. Er bedarf der 
Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Landtages (Artikel 29 Absatz 2 LVerf.) in geheimer Abstimmung.

(4) Der Landtag wählt 16  Schriftführer. Er kann beschließen, weitere 
Schriftführer zu wählen. Wenn kein Mitglied des Landtages widerspricht, 
kann die Wahl der Schriftführer offen durch Handaufheben erfolgen.

§ 3 
Aufgaben des Präsidenten 

(1) Der Präsident führt die Geschäfte des Landtages 
(Artikel 29 Absatz 3 LVerf.) und vertritt das Land in allen Rechtsgeschäften 
und Rechtsstreitigkeiten des Landtages (Artikel 29 Absatz 5 LVerf.). Er 
wahrt die Würde und die Rechte des Landtages, fördert seine Arbeiten 
und leitet die Verhandlungen gerecht und unparteiisch.

(2) Der Präsident übt das Hausrecht und die Ordnungsgewalt im Landtag 
aus. Ohne seine Zustimmung darf in den Räumen des Landtages eine 
Durchsuchung oder Beschlagnahme nicht vorgenommen werden 
(Artikel 29 Absatz 4 LVerf.).

(3) Der Präsident ist oberste Dienstbehörde aller Beschäftigten des 
Landtages. Ihm obliegen die Einstellung und Entlassung der Angestellten 
und Arbeiter sowie die Ernennung, Entlassung und Versetzung in den 
Ruhestand der Beamten des Landtages nach den geltenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften (Artikel 29 Absatz 6 LVerf.).
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(4) Der Präsident leitet die Verwaltung der gesamten wirtschaftlichen 
Angelegenheiten des Landtages nach Maßgabe des Landes-
haushaltsgesetzes und stellt den Entwurf des Haushaltsplanes des 
Landtages fest (Artikel 29 Absatz 6 LVerf.). Er ist für die ordnungsgemäße 
Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben des Landtages 
verantwortlich.

§ 4 
Zusammensetzung und Aufgaben  

des Sitzungspräsidiums 

(1) In den Sitzungen des Landtages bilden der amtierende Präsident 
und die beiden amtierenden Schriftführer das Sitzungspräsidium.

(2) Die Schriftführer unterstützen den Präsidenten. Im Besonderen führen 
sie die Rednerliste, nehmen den Namensaufruf vor und sammeln und 
zählen die Stimmen. Der amtierende Präsident verteilt die Geschäfte.

(3) Im Bedarfsfalle kann der amtierende Präsident Schriftführer aus der 
Mitte des Landtages für die jeweilige Sitzung ernennen.

§ 5 
Zusammensetzung des Ältestenrates 

(1) Der Ältestenrat besteht aus dem Präsidenten, den Vizepräsidenten 
und je einem für die Fraktion sprechenden Mitglied des Landtages 
jeder Fraktion (Artikel 30 Absatz 1 Satz 1 LVerf.).

(2) Zu Ältestenratssitzungen, die Plenarsitzungen vorbereiten, soll ein 
Regierungsvertreter hinzugezogen werden.

§ 6 
Aufgaben des Ältestenrates 

(1) Der Ältestenrat unterstützt den Präsidenten bei der Wahrnehmung 
seiner Aufgaben (Artikel  30  Absatz  1  Satz  2  LVerf.). Er soll im 
Besonderen eine Verständigung zwischen den Fraktionen über den 
Arbeitsplan des Landtages und über die Besetzung der Stellen der 
Ausschussvorsitzenden, ihrer Stellvertreter sowie über die Reihenfolge 
der Beratungsgegenstände, Reihenfolge der Redebeiträge und über 
die Redezeiten herbeiführen. Dabei soll er sich an dem Stärkeverhältnis 
der Fraktionen orientieren.
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(2) Die Feststellung des Entwurfs des Haushaltsplanes des Landtages, 
Entscheidungen nach Artikel 29 Absatz 6 Satz 2 der Landesverfassung 
und solche, die Verhaltensregeln für die Mitglieder des Landtages 
betreffen oder die Fraktionen des Landtages in ihrer Gesamtheit 
berühren, trifft der Präsident im Benehmen mit dem Ältestenrat 
(Artikel 30 Absatz 2 LVerf.). Von dem durch den Landtagspräsidenten 
festgestellten Entwurf des Haushaltsplanes des Landtages kann der 
Finanzausschuss nur im Benehmen mit dem Landtagspräsidenten 
abweichen.

§ 7 
Einberufung des Ältestenrates 

(1) Der Präsident beruft den Ältestenrat ein und leitet seine 
Verhandlungen. Die Sitzungen des Ältestenrates sind nicht öffentlich.

(2) Der Ältestenrat muss durch den Landtagspräsidenten einberufen 
werden, wenn eine Fraktion dies unter Angabe der Gründe verlangt. 
Den Zeitpunkt der Einberufung legt der Landtagspräsident unter 
Beachtung der Dringlichkeit und Zweckmäßigkeit im pflichtgemäßen 
Ermessen fest.

(3) Über jede Ältestenratssitzung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom 
Direktor des Landtages zu unterzeichnen ist. Es muss enthalten:

a) die Namen der Anwesenden,
b) die Tagesordnung,
c) die Zeit des Beginns und des Schlusses der Sitzung,
d) eine kurze Zusammenfassung der Beratung.

Wortprotokolle von Ältestenratssitzungen sind nicht zulässig. Die 
Sitzungsprotokolle werden an die Mitglieder des Ältestenrates verteilt. Die 
Landesregierung erhält Protokollauszüge zu den Tagesordnungspunkten, 
die die Landesregierung betreffen. Die Protokolle sind ausschließlich für 
den internen Gebrauch bestimmt. Die Weitergabe von Protokollen an 
Dritte ist nicht zulässig.

(4) Der Präsident kann im Benehmen mit dem Ältestenrat für bestimmte 
Angelegenheiten Kommissionen bilden.
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III. Ausschüsse und Kommissionen

1. Unterabschnitt:
 Gemeinsame Bestimmungen

§ 8 
Rechtsgrundlagen 

(1) Die Einsetzung der Ausschüsse und Kommissionen, ihre Aufgaben, 
das Verfahren sowie weitergehende Rechte richten sich nach 
den Bestimmungen dieses Abschnittes, es sei denn, dass in der 
Landesverfassung oder in Landesgesetzen etwas anderes bestimmt ist.

(2) Für die Beratungen der Ausschüsse und Kommissionen gelten im 
Übrigen die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung sinngemäß, 
soweit in diesem Abschnitt nichts anderes bestimmt ist.

§ 9 
Einsetzung 

(1) Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen und Beschlüsse setzt der 
Landtag ständige Ausschüsse ein (Artikel  33  Absatz  1  LVerf.). Bis zur 
Einsetzung der ständigen Ausschüsse können deren Aufgaben von 
einem vorläufigen Ausschuss wahrgenommen werden.

(2) Zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten und Beschwerden der 
Bürger sowie zur Erörterung der Berichte der Beauftragten des 
Landtages bestellt der Landtag den Petitionsausschuss (Artikel  35 
Absatz 1 LVerf.).

(2a) Der Landtag bestellt einen Ausschuss für Angelegenheiten der 
Europäischen Union (Artikel 35a Absatz 1 LVerf.) als Europaausschuss. 
Dieser hat das Recht, dem Landtag in Angelegenheiten der Europäischen 
Union Beschlussempfehlungen vorzulegen (Initiativrecht). Er kann 
in Angelegenheiten der Europäischen Union anstelle des Landtages 
Beschluss in öffentlicher Sitzung fassen, wenn eine rechtzeitige 
Beschlussfassung des Landtages nicht möglich ist. Die Beschlüsse 
sind dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. Sie können auf Antrag 
einer Fraktion oder von mindestens vier Mitgliedern des Landtages 
nachträglich vom Landtag aufgehoben werden. 
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(3) Für einzelne Angelegenheiten können weitere Ausschüsse und 
Kommissionen gebildet werden, insbesondere Untersuchungsausschüsse, 
Sonderausschüsse und Enquete-Kommissionen.

2. Unterabschnitt:
  Aufgaben, Zusammensetzung und Verfahren  

der ständigen Ausschüsse nach § 9 Absätze 1 und 2

§ 10 
Zusammensetzung 

(1) In jedem Ausschuss sind die Fraktionen entsprechend ihrem 
Stärkeverhältnis vertreten.

(2) Das System für eine dem Stärkeverhältnis der Fraktionen 
entsprechende Zusammensetzung der Ausschüsse und die Anzahl der 
Ausschussmitglieder bestimmt der Landtag.

(3) An ein bestimmtes Quorum gebundene Minderheitenrechte stehen 
entsprechend dem Stärkeverhältnis im Landtag den Fraktionen in den 
Ausschüssen des Landtages zu. Dies gilt auch, wenn aufgrund der 
festgelegten Mitgliederzahl eines Ausschusses und des gewählten 
Systems zur Bestimmung der Zusammensetzung der Ausschüsse 
die daraus resultierende Mitgliederzahl einer Fraktion das exakte 
Stärkeverhältnis im Landtag nicht widerspiegelt und die Fraktion rein 
numerisch das erforderliche Quorum im Ausschuss deshalb nicht 
erreicht. 

(4) Jedes Mitglied des Landtages hat das Recht, mindestens einem 
Ausschuss anzugehören.

§ 11 
Benennung der Vorsitzenden und der Mitglieder 

(1) Die Benennung der Vorsitzenden und der stellvertretenden 
Vorsitzenden erfolgt im Ältestenrat. Soweit dort eine Verständigung 
über die Besetzung der Stellen der Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden der Ausschüsse nicht zustande kommt, erfolgt die 
Benennung durch Zugriff nach Maßgabe des Stärkeverhältnisses der 
Fraktionen auf der Grundlage des nach §  10  Absatz  2  festgelegten 
Systems.
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(2) Die Fraktionen benennen durch schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Präsidenten die Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter. 
Im Bedarfsfall können die Fraktionen durch eine schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Ausschussvorsitzenden für nicht anwesende Mitglieder 
oder stellvertretende Mitglieder andere Mitglieder des Landtages für 
die Vertretung in der jeweiligen Ausschusssitzung benennen.

(3) Der Präsident benennt fraktionslose Mitglieder auf deren Antrag 
als beratende Mitglieder eines Ausschusses. Bei der Festlegung 
des Ausschusses ist der Wunsch des fraktionslosen Mitgliedes des 
Landtages zu berücksichtigen, wenn dem nicht sachliche Gründe 
entgegenstehen.

(4) Der Präsident gibt dem Landtag die Vorsitzenden, stellvertretenden 
Vorsitzenden, Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Ausschüsse bekannt.

(5) Die Fraktionen benennen gegenüber dem jeweiligen Ausschuss-
vorsitzenden in jedem Ausschuss Obleute.

§ 12 
Aufgaben  

(1) Die Ausschüsse werden im Rahmen der ihnen vom Landtag erteilten 
Aufträge tätig. Sie können sich auch unabhängig von Aufträgen mit 
Angelegenheiten aus ihrem Aufgabengebiet befassen und hierzu dem 
Landtag Empfehlungen geben (Artikel 33 Absatz 2 LVerf.).

(2) Soweit den Ausschüssen vom Landtag Aufträge erteilt wurden, sind 
die Ausschüsse zu deren baldiger Erledigung verpflichtet und haben 
dem Landtag bestimmte Beschlüsse zu empfehlen. Neun Monate nach 
Überweisung einer Vorlage können eine Fraktion oder mindestens 
vier Mitglieder des Landtages verlangen, dass der Ausschuss durch 
den Vorsitzenden oder Berichterstatter dem Landtag innerhalb von 
drei Wochen einen Bericht über den Stand der Beratungen vorlegt. 
Das Verlangen ist an den Präsidenten zu richten. Der Bericht ist auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen, es sei denn, dass der 
Ausschuss zuvor die Vorlage abschließend beraten hat.
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§ 13 
Einberufung 

(1) Der Vorsitzende kann im Rahmen der vom Ältestenrat festgelegten 
Sitzungsmöglichkeiten für Ausschüsse Ausschusssitzungen selbst-
ständig einberufen, es sei denn, dass der Ausschuss im Einzelfall etwas 
anderes beschließt.

(2) Der Vorsitzende ist zur Einberufung zum nächstmöglichen Termin 
innerhalb der festgelegten Sitzungsmöglichkeiten für Ausschüsse 
verpflichtet, wenn es eine Fraktion oder ein Viertel der Mitglieder 
des Ausschusses unter Angabe des zu verhandelnden Gegenstandes 
verlangen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht unverzüglich nach, 
beruft der Präsident den Ausschuss ein.

(3) Zur Einberufung einer Sitzung außerhalb der festgelegten 
Sitzungsmöglichkeiten für Ausschüsse oder außerhalb des ständigen 
Sitzungsortes des Landtages ist der Vorsitzende nur berechtigt, 
wenn ein entsprechender Beschluss des Ausschusses oder ein 
entsprechendes Verlangen einer Fraktion des Landtages vorliegt und 
die Genehmigung des Präsidenten erteilt worden ist. Dem Verlangen 
einer Fraktion ist innerhalb von einer Woche nach Antragstellung zu 
entsprechen, soweit die Genehmigung des Präsidenten erteilt wird.

(4) Der Präsident genehmigt eine Sitzung außerhalb der festgelegten 
Sitzungsmöglichkeiten für Ausschüsse, wenn

a) Haushaltsmittel für die Durchführung der Sitzung zur Verfügung 
stehen,

b) keine Terminüberschneidungen mit Sitzungen des Landtages, 
anderer Ausschüsse und Kommissionen, mit Fraktionssitzungen 
und mit Bundes- und Landesparteitagen der im Landtag 
vertretenen Parteien gegeben sind und 

c) die Mitglieder des Ausschusses Gelegenheit haben, sich in 
angemessener Weise auf die Sondersitzung vorzubereiten. Dies 
wird angenommen, wenn zwischen dem Zugang der Einladung und 
dem Sitzungstermin eine Frist von mindestens 48 Stunden gewahrt 
ist. Bei Einvernehmen der Fraktionen im Ausschuss kann diese Frist 
unterschritten werden.
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§ 14 
Tagesordnung 

(1) Der Vorsitzende setzt die Tagesordnung fest, es sei denn, dass 
der Ausschuss vorher darüber beschließt. Beratungsgegenstände, 
die eine Fraktion für die Tagesordnung vorschlägt, sind, sofern sie 
vom Vorsitzenden nicht bei der Festsetzung der Tagesordnung 
berücksichtigt werden, spätestens auf die Tagesordnung der 
darauffolgenden Ausschusssitzung zu setzen. 

(2) Der Ausschuss kann die Tagesordnung mit Mehrheit ändern. 
Erweitern kann er sie nur, wenn nicht eine Fraktion oder ein Viertel der 
Mitglieder des Ausschusses widersprechen.

(3) Der Vorsitzende übermittelt die Tagesordnung jeder 
Ausschusssitzung mit Angabe des Ortes und Termins den Mitgliedern 
des Landtages, den Mitgliedern der Landesregierung und dem 
Bürgerbeauftragten. Bei der Übermittlung der Tagesordnung soll eine 
Frist von 24 Stunden gewahrt werden.

§ 15 
Teilnahme an Ausschusssitzungen 

(1) Jedes Mitglied des Landtages hat das Recht, auch an den Sitzungen 
eines Ausschusses, dem er nicht angehört, teilzunehmen, das Wort zu 
ergreifen sowie Fragen und Anträge zu stellen (Artikel 22 Absatz 2 LVerf.). 
Stimmberechtigt sind die jeweiligen Mitglieder eines Ausschusses, 
nicht jedoch beratende Mitglieder.

(2) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu 
den Sitzungen der Ausschüsse Zutritt (Artikel 38 Absatz 2 LVerf.). Ihnen 
ist auf Wunsch das Wort zu erteilen (Artikel 38 Absatz 3 LVerf.). 

(3) Der Bürgerbeauftragte hat das Recht, an den Sitzungen des 
Petitionsausschusses teilzunehmen und an den Sitzungen der übrigen 
Ausschüsse des Landtages im Rahmen der Beratungen laufender 
Gesetzgebungsvorhaben dann teilzunehmen, wenn ihm Eingaben 
vorliegen, die die jeweiligen Gesetzgebungsvorhaben betreffen. Auf 
Verlangen muss er im Rahmen der Ausschussberatung gehört werden.

(4) Die Ausschüsse haben das Recht und auf Antrag eines Drittels 
ihrer Mitglieder die Pflicht, die Anwesenheit jedes Mitgliedes der 
Landesregierung zu verlangen (Artikel 38 Absatz 1 LVerf.).
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(5) Die Ausschüsse haben das Recht und auf Antrag eines Viertels ihrer 
Mitglieder oder einer Fraktion die Pflicht, den Bürgerbeauftragten des 
Landtages zur Beratung von Verhandlungsgegenständen, die dessen 
gesetzliche Aufgabenstellung betreffen, hinzuzuziehen und ihm 
das Wort zu erteilen. Der Bürgerbeauftragte ist verpflichtet, bei der 
Aussprache über seinen Jahresbericht in den Ausschüssen anwesend 
zu sein und sich auf Verlangen des Ausschusses oder eines Viertels der 
Mitglieder des Ausschusses oder einer Fraktion zu äußern.

(6) Der Ausschuss kann unabhängig von den Regelungen des 
§ 22 Absatz 1 bis 5 Einzelpersonen, die nicht zu den Zutrittsberechtigten 
nach den Regelungen dieser Geschäftsordnung gehören, zu Beratungen 
einzelner Gegenstände einladen und mit ihnen eine allgemeine 
Aussprache im Rahmen eines Expertengespräches durchführen. Für 
den Ersatz von Auslagen und gegebenenfalls eine weitergehende 
Entschädigung gilt § 22 Absatz 6 entsprechend.

(7) Der Vorsitzende lädt Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zu 
den Beratungen ein, wenn diesen in den Fällen des § 23 Absatz 4 dieser 
Geschäftsordnung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird.

(8) Zu einer Ausschusssitzung kann jede Fraktion Mitarbeiter der 
Fraktion, die die Anforderungen des § 53 Absatz 1 Abgeordnetengesetz 
erfüllen, entsenden, die an der Sitzung als Zuhörer teilnehmen können. 
Sofern mehr als ein Mitarbeiter einer Fraktion an einer Ausschusssitzung 
teilnimmt, ist dies dem Vorsitzenden anzuzeigen.

§ 16 
Ablauf der Sitzungen 

(1) Die Leitung der Sitzung sowie die Durchführung der Ausschuss-
beschlüsse obliegt dem Vorsitzenden.

(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der 
Wortmeldungen unter Berücksichtigung der Grundsätze des §  82 
Absatz 1.

(3) Ist der ordnungsgemäße Ablauf einer Sitzung nicht mehr 
gewährleistet, kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen oder im 
Einvernehmen mit den Fraktionen im Ausschuss beenden. 

(4) Sitzungsteilnehmer, die nicht Mitglieder des Landtages sind, und 
Zuhörer unterstehen während der Sitzung der Ordnungsgewalt des 
Vorsitzenden.
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§ 17 
Nicht öffentliche und öffentliche Sitzungen 

(1) Ausschusssitzungen sind in der Regel nicht öffentlich, soweit nicht 
der Ausschuss für einzelne Sitzungen oder Beratungsgegenstände 
anderes beschließt (Artikel 33 Absatz 3 LVerf.).

(2) Anhörungssitzungen nach § 22 sind öffentlich, soweit der Ausschuss 
nicht etwas anderes beschließt.

(3) Zu den öffentlichen Sitzungen der Ausschüsse - ausgenommen der 
Untersuchungsausschüsse - sind die Medien und sonstige Zuhörer, 
soweit die Raumverhältnisse es gestatten, zugelassen. Aufnahmen 
in Bild und Ton sind zulässig, soweit der Ausschuss nichts anderes 
beschließt. Im Übrigen gelten die Regelungen der Hausordnung des 
Landtages. 

(4) Aus nicht öffentlichen Sitzungen dürfen die Äußerungen einzelner 
Sitzungsteilnehmer und das Abstimmungsverhalten einzelner 
Mitglieder des Landtages nicht veröffentlicht werden. 

(5) Für die Beratung von Verschlusssachen mit dem Geheimhaltungsgrad 
VS-VERTRAULICH oder höher gelten die Bestimmungen der 
Geheimschutzordnung des Landtages (Anlage). 

§ 18 
Beschlussfähigkeit 

(1) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer 
Mitglieder anwesend ist. Sie gelten solange als beschlussfähig, wie nicht 
vor einer Abstimmung ein Mitglied verlangt, die Beschlussfähigkeit 
durch Auszählen festzustellen.

(2) Der Vorsitzende kann die Abstimmung, vor der die Feststellung der 
Beschlussfähigkeit verlangt wurde, auf bestimmte Zeit verschieben und, 
wenn nicht ein Mitglied widerspricht, die Aussprache fortsetzen oder 
einen anderen Tagesordnungspunkt aufrufen. Ist nach Feststellung 
der Beschlussfähigkeit diese nicht gegeben und die Sitzung auf 
bestimmte Zeit unterbrochen worden und nach Wiedereröffnung die 
Beschlussfähigkeit noch nicht gegeben, gilt Satz 1.
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§ 19 
Federführung und Mitberatung 

(1) Wird eine Vorlage zugleich mehreren Ausschüssen überwiesen, 
so ist ein Ausschuss als federführend zu bestimmen. Die beteiligten 
Ausschüsse beraten grundsätzlich getrennt und teilen das Ergebnis 
ihrer Beratungen dem federführenden Ausschuss schriftlich mit.

(2) Werden Vorlagen an mehrere Ausschüsse überwiesen, setzt der 
federführende Ausschuss eine angemessene Frist zur Übermittlung 
ihrer Stellungnahme und teilt diese den mitberatenden Ausschüssen 
schriftlich mit. Der mitberatende Ausschuss hat unverzüglich 
mitzuteilen, sofern die vorgegebene Frist nicht eingehalten 
werden kann. Werden nicht innerhalb der vorgegebenen Frist dem 
federführenden Ausschuss die Stellungnahmen vorgelegt oder 
kommt eine Vereinbarung über eine andere Frist als die vorgegebene 
nicht zustande, kann der federführende Ausschuss dem Landtag 
eine Beschlussempfehlung vorlegen, frühestens jedoch nach vier 
Ausschusssitzungswochen nach der Überweisung.

(3) Der federführende Ausschuss kann im Einvernehmen mit dem 
mitberatenden Ausschuss gemeinsame Sitzungen anberaumen. Bei 
einer gemeinsamen Beratung stimmen die Mitglieder der einzelnen 
Ausschüsse getrennt ab. 

§ 20 
Verhandlungsgegenstände 

(1) Verhandlungsgegenstände sind die dem Ausschuss überwiesenen 
Vorlagen und Angelegenheiten aus seinem Aufgabengebiet 
(§ 12 Absatz 1).

(2) Sind einem Ausschuss mehrere konkurrierende Vorlagen zum 
selben Gegenstand überwiesen worden, beschließt der Ausschuss, 
welche Vorlage als Grundlage seiner Beschlussempfehlung an den 
Landtag dienen soll und unterrichtet darüber die mitberatenden 
Ausschüsse. Die anderen Vorlagen zum selben Gegenstand können, 
auch wenn sie bei der Beratung nicht oder nur teilweise berücksichtigt 
wurden, nach der Schlussabstimmung über die Grundlage der 
Beratung in der Beschlussempfehlung für erledigt erklärt werden. Wird 
dem Antrag auf Erledigterklärung vom Antragsteller einer Vorlage oder 
von einer Fraktion im Ausschuss widersprochen, muss über die Vorlage 
abgestimmt werden.
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§ 21 
Aktenvorlage und Auskunftserteilung 

durch die Landesregierung  

Die Landesregierung hat den vom Landtag eingesetzten Ausschüssen 
in deren jeweiligen Geschäftsbereich auf Verlangen der Mehrheit 
ihrer Mitglieder Akten vorzulegen. Die Auskunftserteilung und 
die Aktenvorlage müssen unverzüglich und vollständig erfolgen 
(Artikel 40 Absatz 2 LVerf.).

§ 22 
Anhörungsverfahren 

(1) Zur Information über einen seiner Verhandlungsgegenstände kann 
ein Ausschuss eine Anhörung von Sachverständigen, Interessenvertretern 
und anderen Auskunftspersonen vornehmen. Zur Vorbereitung einer 
Anhörung soll der Ausschuss den Auskunftspersonen rechtzeitig die 
jeweilige Fragestellung übermitteln. Er kann sie um Einreichung einer 
schriftlichen Stellungnahme bitten. Schriftliche Stellungnahmen sollen den 
Ausschussmitgliedern spätestens eine Woche vor dem Anhörungstermin 
vorliegen. Im Rahmen der Anhörung können die schriftlichen und 
mündlichen Stellungnahmen im Einzelnen mit den Sachverständigen 
erörtert werden. 

(2) Eine weitere Anhörung zum selben Gegenstand kann - soweit 
darüber kein Einvernehmen besteht - nur dann vorgenommen werden, 
wenn der Ausschuss feststellt, dass sich nach der ersten Anhörung 
wesentliche Änderungen am Beratungsgegenstand ergeben haben. 

(3) Bei überwiesenen Vorlagen ist der federführende Ausschuss auf 
Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder oder einer Fraktion zur 
Durchführung einer Anhörung verpflichtet. In diesem Fall müssen 
die von der Minderheit benannten Auskunftspersonen gehört 
werden. Beschließt der Ausschuss eine Begrenzung der Anzahl der 
anzuhörenden Personen, kann von der Minderheit nur der ihrem 
Stärkeverhältnis im Ausschuss entsprechende Anteil an der Gesamtzahl 
der anzuhörenden Auskunftspersonen benannt werden. Jede Fraktion 
kann mindestens eine Auskunftsperson benennen. 

(4) Bei nicht überwiesenen Verhandlungsgegenständen im Sinne 
von §  12  Absatz  1  Satz  2  erfolgt eine Anhörung auf Beschluss 
des Ausschusses. Die Beschlussfassung ist nur zulässig, wenn ein 
entsprechender Antrag auf der Tagesordnung des Ausschusses steht.
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(5) Der mitberatende Ausschuss kann beschließen, im Einvernehmen 
mit dem federführenden Ausschuss eine Anhörung durchzuführen, 
soweit der federführende Ausschuss von der Möglichkeit des 
Absatzes 1 keinen Gebrauch macht oder seine Anhörung auf Teilfragen 
der Vorlagen, die nur seinen Geschäftsbereich betreffen, beschränkt. 
Dem federführenden Ausschuss sind Ort und Termin sowie die 
Anhörungsunterlagen mitzuteilen. Die Mitglieder des federführenden 
Ausschusses haben bei dieser Anhörung das Recht, jederzeit Fragen an 
die Anhörungspersonen zu richten.

(6) Der Ersatz von Auslagen an Sachverständige und Auskunftspersonen 
erfolgt auf Antrag entsprechend dem Landesreisekostengesetz. Für 
Sachverständige kann auf der Grundlage eines Ausschussbeschlusses 
im Einzelfall eine weitergehende Entschädigung beantragt werden.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch für Anhörungen in nicht öffentlichen 
Sitzungen.

§ 23 
Berichterstatter und Ausschussberichte

(1) Vorbehaltlich der Entscheidung des Ausschusses benennt der 
Vorsitzende für die Beratung im Ausschuss und im Landtag einen oder 
mehrere Berichterstatter für jeden Verhandlungsgegenstand, zu dem 
dem Landtag eine Beschlussempfehlung vorgelegt werden soll.

(2) Die Beschlussempfehlung und der Bericht des federführenden 
Ausschusses sind dem Landtag schriftlich zu unterbreiten.

(3) Berät der Ausschuss eine ihm überwiesene Vorlage, die das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung berührt, ist dem 
Landesbeauftragten für den Datenschutz vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme im Ausschuss zu 
geben. Er ist berechtigt und kann von der Mehrheit des Ausschusses 
verpflichtet werden, vor dem betreffenden Ausschuss zu erscheinen 
und zu reden. 

(4) Berät der Ausschuss einen ihm überwiesenen Gesetzentwurf, der 
unmittelbar die Belange von Gemeinden und Landkreisen berührt, 
soll den kommunalen Spitzenverbänden vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme im Ausschuss gegeben 
werden.
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(5) Der Ausschussbericht gibt den Beratungsverlauf wieder und 
begründet die Beschlussempfehlung. Er enthält die Stellungnahme 
der mitbeteiligten Ausschüsse und legt den wesentlichen Inhalt der 
Beratungen im federführenden Ausschuss dar. Auffassungen, die im 
Rahmen von öffentlichen und nicht öffentlichen Anhörungen von 
angehörten Personen dargelegt wurden, sind wiederzugeben. Der 
Ausschussbericht ist von den Berichterstattern zu unterzeichnen.

§ 24 
Sitzungsprotokoll 

(1) Über jede Ausschusssitzung ist ein analytisches Kurzprotokoll 
zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. Es muss enthalten:

a) die Namen der anwesenden Mitglieder,
b) die Tagesordnung,
c) die Zeit des Beginns und des Schlusses der Sitzung,
d) eine kurze Zusammenfassung der Beratung, der Abstimmungs-

ergebnisse sowie den vollen Wortlaut der Anträge und Beschlüsse. 

(2) Wortprotokolle von Ausschusssitzungen und Teilen von 
Ausschusssitzungen sind zu fertigen, wenn dies eine Fraktion vor 
Beginn des wörtlich wiederzugebenden Beratungsteils beantragt. 

(3) Die Verteilung der Sitzungsprotokolle aus öffentlichen und nicht 
öffentlichen Sitzungen erfolgt entsprechend Anlage 5.

3. Unterabschnitt:
 Aufgaben, Zusammensetzung und Verfahren der 
 Ausschüsse und Kommissionen nach § 9 Absatz 3

§ 25 
Unterausschüsse 

(1) Zur Erledigung dringender, unabweislicher und nicht auf andere 
Weise abzuarbeitender Aufgaben, die einem Ausschuss übertragen 
wurden, steht es den Ausschüssen frei, Unterausschüsse einzusetzen. 

(2) Die Außenvertretung eines Unterausschusses obliegt dem 
Ausschuss vorsitzenden.

Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern



127

(3) In einem Unterausschuss muss jede Fraktion, die im Ausschuss 
vertreten ist, auf ihr Verlangen mindestens mit einem Mitglied vertreten 
sein.

§ 26 
Untersuchungsausschüsse 

Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, mit 
denen das verfassungsmäßige Recht auf Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses geltend gemacht wird (Artikel  34  LVerf.), 
müssen bei ihrer Einreichung von mindestens einem Viertel der 
Mitglieder des Landtages eigenhändig unterzeichnet sein. Das 
Nähere zum Verfahren der Untersuchungsausschüsse regeln die 
Bestimmungen der Landesverfassung und des Gesetzes über die 
Einsetzung und das Verfahren von Untersuchungsausschüssen des 
Landtages Mecklenburg-Vorpommern.

§ 27 
Wahlprüfungsausschuss 

Wahlprüfungsausschuss ist der Rechtsausschuss des Landtages. Das 
Nähere zum Verfahren des Wahlprüfungsausschusses regelt das Gesetz 
über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern (Landes- und 
Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V).

§ 28 
Ausschuss zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder 

des Landesverfassungsgerichts

(1) Zur Vorbereitung der Wahl der Mitglieder des Landes-
verfassungsgerichts und der stellvertretenden Mitglieder setzt der 
Landtag einen besonderen Ausschuss ein (Artikel 52 Absatz 3 LVerf.).

(2) Mitglieder dieses Ausschusses sind die Mitglieder des Rechts-
ausschusses. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 
des Rechtsausschusses üben diese Funktionen auch im besonderen 
Ausschuss aus. 

(3) Im Einzelnen wird auf die Bestimmungen der Landesverfassung 
und des Gesetzes über das Landesverfassungsgericht Mecklenburg- 
Vorpommern verwiesen. 
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§ 29 
Sonderausschüsse 

(1) Für einzelne Angelegenheiten kann der Landtag Sonderausschüsse 
einsetzen.

(2) Die Benennung der Vorsitzenden und der stellvertretenden 
Vorsitzenden von Sonderausschüssen erfolgt in einer eigenen Zählreihe 
entsprechend dem Stärkeverhältnis der Fraktionen.

§ 30 
Enquete-Kommissionen 

Die Einsetzung und das Verfahren von Enquete-Kommissionen werden 
durch ein Gesetz geregelt.

IV. Mitglieder des Landtages

§ 31 
Stellung  

Rechte und Pflichten der Mitglieder des Landtages richten sich nach 
den Bestimmungen der Landesverfassung und dem Gesetz über 
die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern (Abgeordnetengesetz) sowie den Bestimmungen dieser 
Geschäftsordnung.

§ 32 
Rechte und Pflichten 

(1) Die Mitglieder des Landtages haben das Recht und die Pflicht, 
nach Maßgabe dieser Geschäftsordnung an der Arbeit des Landtages, 
insbesondere an den Sitzungen des Landtages und seiner Ausschüsse, 
teilzunehmen.

(2) Wer verhindert ist, an einer Sitzung des Landtages teilzunehmen, 
hat dies dem Präsidenten frühzeitig, möglichst aber 24  Stunden vor 
Sitzungsbeginn mitzuteilen.
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(3) Für jede Sitzung des Landtages wird eine Anwesenheitsliste 
ausgelegt, in die sich die anwesenden Mitglieder des Landtages 
eintragen. Die Folgen der Nichteintragung und der Nichtbeteiligung 
an einer namentlichen Abstimmung ergeben sich aus dem 
Abgeordnetengesetz.

(4) Mitglieder des Landtages, die eine Sitzung vor ihrem Schluss 
verlassen wollen, haben dies dem Präsidenten unter Angabe der 
Uhrzeit schriftlich mitzuteilen.

(5) Abwesenheit außerhalb der sitzungsfreien Zeit ist dem Präsidenten 
anzuzeigen.

§ 33 
Akteneinsicht 

(1) Jedes Mitglied des Landtages ist berechtigt, die Akten des Landtages 
einzusehen, die über Gegenstände der parlamentarischen Beratung 
im Plenum sowie in den Ausschüssen und den sonstigen Gremien 
des Landtages angelegt sind, soweit nicht die Einsicht aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften oder dieser Geschäftsordnung insbesondere 
aus Gründen der Geheimhaltung eingeschränkt ist. Unter den 
Voraussetzungen des Satzes 1 kann in besonderen Fällen der Präsident 
oder sein Beauftragter die Akteneinsicht durch einen von einer Fraktion 
benannten Mitarbeiter zulassen.

(2) Jedes Mitglied des Landtages hat ferner das Recht, diejenigen Akten 
des Landtages einzusehen, die über ihn betreffende Vorgänge geführt 
werden. Das Gleiche gilt für ehemalige Mitglieder des Landtages. 
Dritten darf in diese Akten nur mit Einwilligung der Betroffenen Einsicht 
gewährt werden.

(3) Die Akteneinsicht wird in den Räumen des Landtages gewährt; zur 
Einsicht außerhalb des Landtagsgebäudes dürfen Akten nur an die 
Vorsitzenden und Berichterstatter der Ausschüsse abgegeben werden. 
Der Präsident kann Ausnahmen zulassen. Durch die Akteneinsicht 
dürfen die Arbeiten des Landtages, seiner Ausschüsse und sonstigen 
Gremien sowie der Ausschussvorsitzenden und der Berichterstatter 
nicht behindert werden. Der Präsident kann die Entscheidung über die 
Akteneinsicht mit Auflagen verbinden.
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§ 34 
Auskunftsersuchen 

Die Landesregierung hat jedem Mitglied des Landtages Auskünfte zu 
erteilen (Artikel 40 Absatz 2 Satz 1 LVerf.). Weder die Anfrage noch die 
Auskunft werden als Landtagsdrucksache verteilt.

§ 35 
Verhaltensregeln 

Die gemäß §  47  des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der 
Mitglieder des Landtages Mecklenburg-Vorpommern beschlossenen 
Verhaltensregeln sind Bestandteil dieser Geschäftsordnung.

§ 36 
Verzicht auf die Mitgliedschaft 

Der Verzicht auf die Mitgliedschaft im Landtag richtet sich nach den 
Bestimmungen des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V). Der 
Verzicht wird, wenn er nicht für einen späteren Zeitpunkt erklärt ist, 
wirksam mit dem Eingang der notariellen Verzichtserklärung beim 
Präsidenten oder mit der Erklärung zur Niederschrift des Präsidenten. 
Der Präsident benachrichtigt den Landeswahlleiter.

V. Fraktionen

§ 37 
Begriff  

Begriff und Rechtsstellung der Fraktionen richten sich nach den 
Bestimmungen der Landesverfassung und dem Gesetz über die 
Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Landtages Mecklenburg-
Vorpommern (Abgeordnetengesetz). 
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§ 38 
Bildung  

(1) Fraktionen sind Vereinigungen von mindestens vier Mitgliedern des 
Landtages (Artikel 25 Absatz 1 LVerf.).

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen der 
Vorsitzenden, Mitglieder und Gäste sind dem Präsidenten schriftlich 
mitzuteilen.

(3) Jedes Mitglied des Landtages kann nur einer Fraktion angehören.

(4) Mitglieder des Landtages, die keiner Fraktion angehören, können sich 
einer Fraktion mit deren Zustimmung als ständige Gäste anschließen 
und stehen dann deren Mitgliedern gleich. Bei der Feststellung der 
Fraktionsstärke werden die Gäste nicht mitgezählt. Sie sind jedoch bei 
der Bemessung der Stellenanteile zu berücksichtigen.

§ 39 
Reihenfolge  

Die Reihenfolge der Fraktionen bestimmt sich nach ihrer Stärke. Bei 
gleicher Fraktionsstärke entscheidet das Los, das vom Präsidenten in 
einer Sitzung des Landtages gezogen wird. Erloschene Mandate werden 
bis zur Neubesetzung bei der Fraktion mitgezählt, die sie bisher innehatte.

§ 40 
Parlamentarische Opposition 

(1) Die Fraktionen und die Mitglieder des Landtages, welche die 
Regierung nicht unterstützen, bilden die parlamentarische Opposition 
(Artikel 26 Absatz 1 LVerf.).

(2) Die parlamentarische Opposition hat insbesondere die Aufgaben, 
eigene Programme zu entwickeln und Initiativen für die Kontrolle 
von Landesregierung und Landesverwaltung zu ergreifen sowie 
Regierungsprogramme und Regierungsentscheidungen kritisch zu 
bewerten. Dabei hat sie das Recht auf politische Chancengleichheit 
(Artikel 26 Absätze 2 und 3 LVerf.).
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VI. Verhandlungsgegenstände
 

1. Unterabschnitt:
 Gemeinsame Bestimmungen
 

§ 41 
Vorlagen 

Vorlagen im Sinne dieser Geschäftsordnung sind insbesondere 
Gesetzentwürfe, Anträge, Unterrichtungen durch die Landesregierung 
und den Landtagspräsidenten, Anfragen und die Antworten auf 
Anfragen, aufgrund von Gesetzesbeschlüssen oder sonstigen 
Beschlüssen des Landtages, dem Landtag zugeleitete Berichte 
und Unterrichtungen, Beschlussempfehlungen und Berichte der 
Ausschüsse sowie Wahlvorschläge.

§ 42 
Unzulässige Vorlagen 

(1) Vorlagen im Sinne des § 41 weist der Präsident zurück, wenn sie

1. gegen Formvorschriften der Landesverfassung, gegen diese 
Geschäftsordnung oder gegen die parlamentarische Ordnung im 
Übrigen verstoßen,

2. durch ihren Inhalt den Tatbestand einer strafbaren Handlung 
erfüllen,

3. ein Eingreifen in die richterliche Unabhängigkeit bedeuten und der 
Mangel nicht behoben wird.

(2) Die Zurückweisung von Vorlagen nach Absatz 1 erfolgt im Benehmen 
mit dem Ältestenrat. 

(3) Gegen die Zurückweisung können die Antragsteller beim Präsidenten 
schriftlich Einspruch einlegen. Über den Einspruch berät unverzüglich 
der Rechtsausschuss. Er legt dem Landtag eine Beschlussempfehlung 
vor, die im Landtag ohne Aussprache behandelt wird. 

Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern



133

§ 43 
Verhandlungsgegenstände 

Verhandlungsgegenstände des Landtages können sein:

1. alle Vorlagen im Sinne dieser Geschäftsordnung; 

2. Aussprachen zu Themen, die öffentliche Angelegenheiten sind und 
das Land betreffen, deren Zahl ist in jeder Sitzungswoche auf eine 
Aussprache pro Fraktion begrenzt;

3. Regierungserklärungen und sonstige mündlich gegebene Berichte 
von Mitgliedern der Landesregierung.

§ 44 
Verteilung 

(1) Zulässige Vorlagen im Sinne des §  41  werden als Landtags-
drucksachen auf der Grundlage von eingereichten Urschriften und 
elektronischen Dateien erstellt. Sie werden an die Mitglieder des 
Landtages, an die Mitglieder der Landesregierung, an den Präsidenten 
des Landesrechnungshofes, an den Bürgerbeauftragten und an den 
Landesbeauftragten für den Datenschutz verteilt. 

(2) Die Zustellung der Landtagsdrucksachen erfolgt grundsätzlich 
durch die Einstellung in die öffentlichen Datenbanken des Landtages. 
Dabei können zum Schutz von Privat- und Geschäftsgeheimnissen 
(§  13  der Geheimschutzordnung des Landtages, Anlage 1  dieser 
Geschäftsordnung) Teile der Drucksache im erforderlichen 
Umfang unabhängig von einer Einstufung als Verschlusssache (VS) 
geschwärzt oder anonymisiert werden. Über die Einstellung von 
Landtagsdrucksachen in die öffentlichen Datenbanken des Landtages 
werden die Drucksachenbezieher per elektronischer Post an die E-Mail-
Adressen informiert. Darüber hinaus können Landtagsdrucksachen in 
Papierform über die beim Landtag eingerichteten Postfächer verteilt 
werden. Der Verzicht auf eine Verteilung von Landtagsdrucksachen 
in Papierform erfolgt im Benehmen mit dem Ältestenrat. Soweit sich 
Fristen dieser Geschäftsordnung nach dem Zeitpunkt der Verteilung 
der Drucksache bestimmen, ist hierfür die Einstellung der Drucksache 
in die abrufbare Datenbank maßgeblich. Anträge, die aufgrund ihrer 
Dringlichkeit in die Tagesordnung aufgenommen werden sollen, sowie 
Änderungsanträge zu Vorlagen, die Gegenstand der Tagesordnung des 
Landtages sind, werden im Rahmen der Landtagssitzung in vorläufiger 
Fassung in Papierform verteilt.
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§ 45 
Erledigterklärung, Rücknahmen 

(1) Der Landtag kann einen Gesetzentwurf oder einen Antrag mit 
Zustimmung des Antragstellers für erledigt erklären. Empfiehlt der 
federführende Ausschuss einvernehmlich die Erledigung, so gilt 
der Gesetzentwurf oder Antrag als erledigt, es sei denn, dass der 
Antragsteller, eine Fraktion oder mindestens vier Mitglieder des 
Landtages innerhalb von zwei Wochen nach der Verteilung der 
Drucksache zur Unterrichtung über die Erledigung eine Beratung im 
Landtag verlangen.

(2) Gesetzentwürfe und Anträge können jederzeit vor der 
Schlussabstimmung vom Antragsteller zurückgenommen werden, 
sie können von anderen Antragstellern in dem Beratungsstadium 
übernommen werden, in dem sie sich vor der Rücknahme befunden 
haben. Zurückgenommene Gesetzentwürfe können nur von einer 
Fraktion oder vier Mitgliedern des Landtages übernommen werden.

2. Unterabschnitt:
 Gesetzentwürfe

§ 46 
Einbringung 

(1) Gesetzentwürfe aus der Mitte des Landtages müssen von einer 
Fraktion oder vier Mitgliedern des Landtages unterzeichnet sein. Dem 
Gesetzentwurf ist ein Vorblatt voranzustellen, in dem Problem, Lösung,  
Alternativen und Kosten kurz darzustellen sind. Die Gesetzentwürfe 
sind schriftlich zu begründen.

(2) Gesetzentwürfe der Landesregierung werden ebenfalls mit einem 
Vorblatt schriftlich eingebracht und mit einer Begründung versehen. 
Das Vorblatt entspricht zumindest den Anforderungen des Absatzes 1. 
Aus der Vorlage sollen neben den Kosten auch Schritte zur Umsetzung 
des Gesetzesvorhabens ersichtlich sein.

(3) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplanes sowie 
Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans 
werden von der Landesregierung in den Landtag eingebracht 
(Artikel 61 Absatz 3 LVerf.).
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(4) Zugelassene Volksinitiativen, die eine Gesetzesvorlage zum 
Gegenstand haben, und zugelassene Volksbegehren werden 
dem Landtag unmittelbar nach Entscheidung über die Zulassung 
gemäß dem Gesetz zur Ausführung von Initiativen aus dem Volk, 
Volksbegehren und Volksentscheid in Mecklenburg-Vorpommern 
(Volksabstimmungsgesetz) durch den Landtagspräsidenten vorgelegt 
und auf die Tagesordnung der gemäß §  73  nächstmöglichen 
Landtagssitzung gesetzt. Dabei gelten die für sonstige Vorlagen zur 
Aufsetzung auf die Tagesordnung festgelegten Fristen.

§ 47 
Gesetzesberatungen 

Gesetzentwürfe werden in der Regel in zwei Lesungen beraten. Bis zum 
Beginn der Schlussabstimmung kann der Landtag eine Dritte Lesung 
beschließen.

§ 48 
Erste Lesung 

(1) In der Ersten Lesung werden in der Regel die Grundsätze des 
Gesetzentwurfs beraten. Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen sind 
vor Schluss der ersten Beratung nicht zulässig, zu Staatsverträgen 
überhaupt nicht zulässig.

(2) Eine Abstimmung über den Gesetzentwurf findet nicht statt; 
abgestimmt wird nur über Anträge auf Ausschussüberweisung. Wird 
der Gesetzentwurf an mehrere Ausschüsse überwiesen, so überträgt 
der Landtag einem Ausschuss die Federführung.

(3) Wird eine Ausschussüberweisung abgelehnt, so wird der 
Gesetzesentwurf spätestens nach drei Monaten vom Präsidenten zur 
Zweiten Lesung auf die Tagesordnung der folgenden Landtagssitzung 
gesetzt.

§ 49 
Zweite Lesung 

(1) Die Zweite Lesung kann frühestens am zweiten Tag nach dem 
Schluss der Ersten Lesung stattfinden. Der Landtag kann diese Frist 
verkürzen, es sei denn, dass mindestens vier Mitglieder des Landtages 
oder eine Fraktion widersprechen.
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(2) Berichterstatter können ergänzend zum vorliegenden schriftlichen 
Bericht zu Beginn der Zweiten Lesung über die Ausschussberatung 
berichten.

(3) Gegenstand der Zweiten Lesung ist der Gesetzentwurf, wenn eine 
Ausschussberatung nicht stattgefunden hat oder der Ausschuss die 
unveränderte Annahme oder die Ablehnung des Gesetzentwurfes 
empfohlen hat.

(4) Hat der Ausschuss Änderungen des Gesetzentwurfes vorgeschlagen, 
so bildet die in der Beschlussempfehlung des Ausschusses empfohlene 
Fassung die Grundlage für die Zweite Lesung.

§ 50 
Abstimmungen in der Zweiten Lesung 

(1) Nach Schluss der Aussprache in der Zweiten Lesung wird über jede 
selbstständige Bestimmung oder Teile eines Gesetzentwurfes der 
Reihenfolge nach abgestimmt, wenn und soweit eine Fraktion oder 
mindestens vier Mitglieder des Landtages dies verlangen.

(2) Über Änderungsanträge ist zunächst abzustimmen. Sind im Verlauf 
der Zweiten Lesung Änderungen beschlossen worden, so ist auf 
Verlangen einer Fraktion oder von vier Mitgliedern des Landtages 
die Schlussabstimmung auszusetzen, bis eine Zusammenstellung der 
Änderung verteilt ist.

(3) Bis zur letzten Einzelabstimmung kann der Gesetzentwurf 
ganz oder teilweise an einen Ausschuss überwiesen werden. Die 
Überweisung kann auch an Ausschüsse erfolgen, die bei der bisherigen 
Ausschussberatung nicht beteiligt waren. Dies gilt auch für bereits 
abgestimmte Teile des Gesetzentwurfes. Mit der Überweisung kann 
eine Dritte Lesung beschlossen werden. 

(4) Sind in der Zweiten Lesung alle Teile eines Gesetzentwurfes 
abgelehnt worden, so ist die Vorlage abgelehnt und jede weitere 
Beratung unterbleibt.
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§ 51 
Schlussabstimmung 

Nach Schluss der Zweiten Lesung wird über den Gesetzentwurf im 
Ganzen, ggf. mit den im Verlauf der Zweiten Lesung beschlossenen 
Änderungen, abgestimmt. In der Schlussabstimmung kann der Landtag 
beschließen, den Gesetzentwurf anzunehmen oder abzulehnen. Auf 
Antrag von mindestens vier Mitgliedern des Landtages oder einer 
Fraktion kann die Schlussabstimmung von der letzten Lesung getrennt 
werden. Sie muss jedoch während derselben Plenarsitzungswoche 
durchgeführt werden.

§ 52 
Dritte Lesung 

(1) Grundlage der Dritten Lesung bilden die Beschlüsse der Zweiten 
Lesung. 

(2) Die Dritte Lesung findet frühestens am zweiten Werktag nach 
Schluss der Zweiten Lesung statt. Wurden in der Zweiten Lesung 
Änderungsanträge angenommen, beginnt die Frist erst nach 
Verteilung der entsprechenden Drucksachen. § 48 Absatz 1 Satz 2 und 
§  50  gelten entsprechend. Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen in 
dritter Beratung müssen von einer Fraktion oder vier Mitgliedern des 
Landtages unterzeichnet sein und dürfen sich nur auf Bestimmungen 
beziehen, zu denen in zweiter Beratung Änderungen beschlossen 
wurden. 

§ 53 
Zustimmungsgesetze zu Staatsverträgen 

(1) Bei der Beratung von Gesetzentwürfen, mit denen die Zustimmung 
des Landtages zu einem Staatsvertrag erteilt werden soll, sind 
Beschlussempfehlungen von Ausschüssen und Änderungsanträge nur 
zum Entwurf des Zustimmungsgesetzes zulässig.

(2) Über den Staatsvertrag kann nur im Ganzen abgestimmt werden.
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3. Unterabschnitt:
 Haushaltsvorlagen und Finanzvorlagen
 

§ 54 
Haushaltsvorlagen 

(1) Haushaltsvorlagen sind der Entwurf des Haushaltsgesetzes und 
des Haushaltsplanes, Änderungsvorlagen zu diesen Entwürfen 
(Ergänzungsvorlagen), Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes 
und des Haushaltsplanes (Nachtragshaushaltsvorlagen) sowie sonstige 
den Haushalt betreffende Vorlagen. Alle Haushaltsvorlagen werden 
vom Landtag federführend an den Finanzausschuss und mitberatend 
an den jeweiligen Fachausschuss überwiesen.

(2) Ergänzungsvorlagen überweist der Präsident ohne Erste Lesung 
federführend an den Finanzausschuss und mitberatend an den 
jeweiligen Fachausschuss.

§ 55 
Finanzvorlagen 

(1) Finanzvorlagen sind Vorlagen, die auf die öffentlichen Finanzen 
des Landes und der Kommunen erheblich einwirken und keine 
Haushaltsvorlagen im Sinne des § 54 sind. 

(2) Finanzvorlagen aus der Mitte des Landtages, durch die dem Land 
Mehrausgaben oder Mindereinnahmen entstehen, müssen bestimmen, 
wie die zu ihrer Deckung erforderlichen Mittel aufzubringen sind 
(Artikel 64 Absatz 1 LVerf.).

(3) Sofern im Ergebnis der abschließenden Beratung einer überwiesenen 
Vorlage im federführenden Ausschuss eine erhebliche Veränderung 
der Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen zu erwarten ist, 
hat der federführende Ausschuss hierzu eine Stellungnahme des 
Finanzausschusses einzuholen. Diese Stellungnahme ist in den Bericht 
des federführenden Ausschusses aufzunehmen. 

(4) Die Landesregierung kann verlangen, dass Beratung und 
Beschlussfassung über eine Vorlage aus der Mitte des Landtages, durch 
die dem Land Mehrausgaben oder Mindereinnahmen entstehen, 
ausgesetzt wird. Die Aussetzung endet nach Abgabe einer Stellungnahme 
durch die Landesregierung, spätestens nach Ablauf von sechs Wochen 
(Artikel 64 Absatz 2 LVerf.).
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4. Unterabschnitt: 
 Anträge

 
§ 56 

Selbstständige Anträge 

(1) Selbstständige Anträge sind dem Präsidenten schriftlich 
einzureichen und von mindestens einem Mitglied des Landtages zu 
unterzeichnen. Sie sollten mit den Worten beginnen: „Der Landtag 
möge beschließen…“; und so abgefasst sein, dass sich klar erkennen 
lässt, wie der vom Antragsteller erstrebte Landtagsbeschluss lauten 
soll.

(2) Zu Beginn der Beratung erhält der Antragsteller das Wort zur 
Begründung. 

(3) Der Landtag kann einen selbstständigen Antrag ohne Beratung 
einem Ausschuss überweisen.

§ 57 
Änderungsanträge 

(1) Anträge, die den Wortlaut der Vorlage ändern oder ergänzen sollen, 
können bis zum Schluss der Beratung des Gegenstandes, auf den sie sich 
beziehen, gestellt werden. Sie müssen von mindestens einem Mitglied 
des Landtages unterzeichnet sein; sind sie nicht verteilt worden, so 
müssen sie verlesen werden. Sie müssen vor der Beschlussfassung 
verteilt werden, wenn eine Fraktion oder vier Mitglieder des Landtages 
dieses verlangen. 

(2) Wegen der Form dieser Anträge gilt §  56  Absatz  1  Satz  1   
entsprechend. Zulässig sind nur solche Anträge, die sich auf den 
Gegenstand der Vorlage beziehen und im Text ausdrücklich den 
Wortlaut der Ursprungsvorlage ändern oder ergänzen sollen.

(3) Anträge, die Änderungsanträge ändern oder ergänzen sollen, sind 
unzulässig.
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§ 58 
Akzessorische Entschließungsanträge  

Anträge, die Entschließungen zu auf der Tagesordnung der 
Landtagssitzung stehenden selbstständigen Vorlagen zum Inhalt 
haben, sollen spätestens am 4. Arbeitstag vor Beginn der Sitzung 
bis 12.00  Uhr eingereicht werden. Später eingereichte akzessorische 
Entschließungsanträge können auf die Tagesordnung gesetzt werden, 
wenn der Landtag mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des 
Landtages die Dringlichkeit bejaht. 

5. Unterabschnitt:
 Unterrichtungen und sonstige Vorlagen

§ 59 
Behandlung der Unterrichtungen

Berichte und Materialien zur Unterrichtung des Landtages gemäß 
gesetzlicher Bestimmungen oder gemäß seiner Beschlusslage, sowie 
Berichte und Materialien zur Unterrichtung des Landtages, die von 
der Landesregierung oder dem Präsidenten des Landtages vorgelegt 
werden (Unterrichtungen), setzt der Präsident auf Verlangen einer 
Fraktion auf die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung oder 
überweist sie auf Verlangen einer Fraktion an die zuständigen 
Ausschüsse. Darüber hinaus kann der Präsident Unterrichtungen 
im Benehmen mit dem Ältestenrat an die zuständigen Ausschüsse 
überweisen.

§ 60 
Erledigung der Unterrichtungen 

Sofern nicht entweder eine Fraktion innerhalb von vier Monaten nach 
Veröffentlichung einer Unterrichtung als Drucksache die Aufsetzung 
der Unterrichtung auf die Tagesordnung der nächsten Landtagssitzung 
verlangt oder ein Ausschuss innerhalb von vier Monaten nach der 
Überweisung die Vorlage einer Beschlussempfehlung ankündigt, gilt die 
Unterrichtung mit Datum der Veröffentlichung einer entsprechenden 
Amtlichen Mitteilung als erledigt. Der Präsident kann die Unterrichtung 
auch mit Datum der entsprechenden Amtlichen Mitteilung für erledigt 
erklären, wenn der Ausschuss nachträglich auf die Vorlage einer 
Beschlussempfehlung verzichtet.
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§ 61 
Sonstige Vorlagen 

Für die Behandlung sonstiger Vorlagen gelten die Bestimmungen der 
§§ 59 und 60 entsprechend.

VII. Anfragen und Aktuelle Stunde

§ 62 
Form und Verteilung der Anfragen sowie  

Verteilung der Antworten

(1) Die Mitglieder des Landtages können von der Landesregierung 
über bestimmt bezeichnete Tatsachen durch Große und Kleine 
Anfragen sowie durch mündliche Fragen in der Fragestunde Auskünfte 
verlangen.

(2) Die Fragen sind dem Präsidenten schriftlich einzureichen. Sie 
müssen kurz und sachlich gefasst sein und dürfen sich nur auf einen 
Gegenstand beziehen, für den die Landesregierung unmittelbar oder 
mittelbar verantwortlich ist.

(3) Fragen, die nach Form oder Inhalt einen Missbrauch darstellen, 
insbesondere Wertungen oder Unterstellungen enthalten oder 
gegen die Würde des Hauses verstoßen oder den Bestimmungen 
von Absatz  2  nicht entsprechen, kann der Präsident zurückweisen. 
Die Zurückweisung bedarf der schriftlichen Begründung und ist den 
Fragestellern zuzustellen.

(4) Gegen die Zurückweisung einer Frage kann der Fragesteller binnen 
einer Frist von einem Monat einen schriftlich zu begründenden 
Einspruch beim Präsidenten einlegen. Dieser ist auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung nach Eingang des Einspruchs zu setzen. Der 
Landtag entscheidet ohne Aussprache nach Beratung im Ältestenrat.

(5) Anfragen und die Antworten werden jeweils als Landtagsdrucksachen 
verteilt (§ 44 Absatz 1).
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(6) Soweit Antworten auf Anfragen durch die Landesregierung als 
herausgebende Stelle als Verschlusssache (VS) eingestuft sind, werden 
diese entsprechend den Vorgaben der Geheimschutzordnung des 
Landtages (Anlage 1 dieser Geschäftsordnung) behandelt. Sie werden 
zur Einsichtnahme in geeigneten Räumlichkeiten des Landtages 
zugänglich gemacht. Soweit die Antworten auf Anfragen als VS-NUR FÜR 
DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft sind, werden sie darüber hinaus auf 
Verlangen entsprechend den Vorgaben der Geheimschutzordnung zur 
Verfügung gestellt. Für die Einzelheiten und für den Umgang mit höher 
eingestuften Verschlusssachen wird auf § 9 der Geheimschutzordnung 
des Landtages Bezug genommen.

§ 63 
Große Anfragen 

(1) Große Anfragen an die Landesregierung können von einer Fraktion 
oder mindestens vier Mitgliedern des Landtages gestellt werden und 
müssen von den Fragestellern unterzeichnet sein.

(2) Große Anfragen sind schriftlich zu begründen, soweit nicht der 
Sachverhalt, über den Auskunft gewünscht wird, aus dem Wortlaut der 
Anfrage deutlich genug hervorgeht. 

(3) Der Präsident übermittelt die Großen Anfragen unverzüglich der 
Landesregierung und fordert sie schriftlich zur Erklärung auf, wann 
sie antworten werde. Nennt die Landesregierung innerhalb einer 
Frist von drei Wochen keinen Termin zur Beantwortung oder lehnt 
sie die Beantwortung ab, kann der Präsident die Große Anfrage auf 
die Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen. Er muss sie auf die 
Tagesordnung der nächsten Sitzung setzen, wenn die Antragsteller 
dies verlangen. Einer der Fragesteller erhält vor der Stellungnahme 
der Landesregierung das Wort zur Begründung. An die Stellungnahme 
schließt sich eine Aussprache an. 

(4) Nach Eingang der Antwort wird die Große Anfrage auf Antrag 
einer Fraktion oder mindestens vier Mitgliedern des Landtages auf die 
Tagesordnung des Landtages gesetzt. Für die Aufsetzung gelten die 
Fristen des § 73 Absatz 2.
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§ 64 
Kleine Anfragen 

(1) Der Präsident übermittelt die Kleinen Anfragen der Mitglieder des 
Landtages unverzüglich der Landesregierung mit der Aufforderung, sie 
innerhalb einer Frist von 20 Werktagen schriftlich zu beantworten.

(2) Kleine Anfragen dürfen sich nur auf einen bestimmten 
Sachverhalt beziehen, und müssen so formuliert sein, dass sie von 
der Landesregierung in kurzer Form beantwortet werden können. 
Eine kurze und knappe Darstellung der zur Begründung notwendigen 
Tatsachen ist zulässig. Kleine Anfragen dürfen höchstens zehn Fragen 
mit höchstens je drei Unterfragen umfassen. 

(3) Wird die Kleine Anfrage nicht innerhalb der gesetzten Frist 
beantwortet, so hat sie der Präsident auf Verlangen des Mitgliedes 
des Landtages auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zur 
Beantwortung durch die Landesregierung zu setzen. Das Mitglied 
des Landtages kann bei der Behandlung seiner Anfrage zusätzliche 
mündliche Fragen stellen. Für die Aufsetzung gilt die Frist des 
§ 73 Absatz 2.

§ 65 
Befragung der Landesregierung

(1) In der Regel findet in jeder Sitzungswoche eine Befragung der 
Landesregierung statt, in welcher die Mitglieder des Landtages der 
Landesregierung Fragen von aktuellem Interesse im Rahmen ihrer 
Verantwortlichkeit stellen können. Den Fragen zugrunde liegen 
sollen vorrangig die von der Landesregierung öffentlich gemachten 
Themen ihrer vorangegangenen Sitzungen; die Fragen können 
durch Bemerkungen eingeleitet werden. Die Frage einschließlich der 
einleitenden Bemerkung soll kurz gefasst sein und darf nicht länger 
als 2  Minuten benötigen; sie soll kurze Antworten ermöglichen. 
Der Fragesteller darf eine Nachfrage stellen. Zur Vorbereitung der 
Befragung der Landesregierung übermittelt die Landesregierung dem 
Landtag die Tagesordnung des Kabinetts, unmittelbar nachdem diese 
festgestellt worden ist. Wird die Tagesordnung der Kabinettssitzung 
erweitert, teilt die Landesregierung dies unverzüglich dem Landtag 
mit.
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(2) Jedes Mitglied des Landtages ist berechtigt, Fragen an die 
Landesregierung zu richten. Die den Fragen zugrunde liegenden, 
bestimmt zu bezeichnenden Themen müssen durch den Fragesteller 
spätestens am Freitag vor einer Sitzungswoche bis 10.00  Uhr 
beim Präsidenten eingegangen sein. Ist die Tagesordnung der 
Kabinettssitzung erweitert worden, sind unabhängig von der Frist 
nach Satz  2  auch Fragen zu dem erweiterten Teil der Tagesordnung 
zulässig, wenn die diesen Fragen zugrunde liegenden Themen bis 
spätestens 14.00 Uhr am Dienstag der Sitzungswoche beim Präsidenten 
eingegangen sind. Die Themen werden der Landesregierung 
unverzüglich zugestellt.

(3) Der Präsident bestimmt, in welcher Reihenfolge die Themen und 
die Fragesteller aufgerufen werden. Dabei soll ihn die Sorge um die 
sachgemäße Erledigung und zweckmäßige Gestaltung der Befragung 
der Landesregierung, die Rücksicht auf die verschiedenen politischen 
Auffassungen und auf die Stärke der Fraktionen sowie die Rechte 
der Mitglieder des Landtages leiten. Der Fragesteller stellt bei der 
Befragung der Landesregierung die Frage vom Saalmikrofon aus. 
Die gestellten Fragen werden von dem zuständigen Mitglied der 
Landesregierung während der Sitzung mündlich beantwortet, es sein 
denn, dass der Fragesteller einer schriftlichen Beantwortung zustimmt. 
Die Festlegung der Zuständigkeit für die Beantwortung der Frage 
bleibt der Landesregierung vorbehalten.

(4) Fragen, die nach Form oder Inhalt einen Missbrauch des Fragerechts 
darstellen, kann der Präsident zurückweisen. § 66 Absatz 2 Satz 2 und 
Satz 3 gelten entsprechend. Im Fall einer Zurückweisung entscheidet 
auf Antrag des Fragestellers der Landtag ohne Aussprache.

(5) Im Zusammenhang mit der Antwort der Landesregierung wird eine 
Beratung nicht durchgeführt.

(6) Die Dauer der Befragung der Landesregierung ist auf eine Stunde 
begrenzt. Anträge zur Sache, Zwischenfragen und Kurzinterventionen 
sind unzulässig.

§ 66 
Aktuelle Stunde 

(1) Über Angelegenheiten von allgemeinem aktuellen Interesse kann 
eine Kurzdebatte (Aktuelle Stunde) von einer Fraktion beantragt 
werden. Das Antragsrecht wechselt zwischen den Fraktionen in der 
Reihenfolge des Stärkeverhältnisses der Fraktionen.
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(2) Gegenstand der Kurzdebatte können Angelegenheiten aus dem 
Bereich der Landespolitik und Äußerungen von Landespolitikern oder 
Landesbediensteten von besonderer politischer Bedeutung sein. Die 
Formulierung des Gegenstandes muss kurz und sachlich gefasst sein. 
Sie darf keine Wertungen oder Unterstellungen enthalten. Der Antrag 
ist beim Präsidenten schriftlich spätestens am Donnerstag vor einer 
Sitzungswoche bis 12.00 Uhr einzureichen. 

(3) Der Präsident setzt die Aussprache über den Gegenstand des 
Antrages auf die Tagesordnung der nächsten Sitzungswoche, wenn er 
den Antrag für zulässig hält.

(4) Die Dauer der Kurzdebatte ist auf eine Stunde beschränkt. Die 
von der Landesregierung in Anspruch genommene Redezeit, die 
10 Minuten nicht überschreiten soll, bleibt unberücksichtigt.
Die Redezeit wird entsprechend dem Stärkeverhältnis auf die 
Fraktionen aufgeteilt. Die Redezeit soll für jeden Redner maximal 
10 Minuten betragen. Die Verlesung von Erklärungen oder von Reden 
ist unzulässig. Anträge zur Sache können nicht gestellt werden. Der 
Antrag auf Übergang zur Tagesordnung ist nicht zulässig.
Überschreitet die Landesregierung die vorgegebene Redezeit von 
10 Minuten, wird auf Antrag einer Fraktion der über die vorgegebene 
Redezeit hinausgehende Zeitraum den Fraktionen zu gleichen Teilen 
zur Verfügung gestellt; bei Bruchteilen von Minuten wird auf volle 
Minuten aufgerundet.

VIII. Petitionen
 

§ 67 
Behandlung von Petitionen 

(1) An den Landtag gerichtete Eingaben, die die Tätigkeit des Landtages, 
der Landesregierung oder der Landesverwaltung betreffen, überweist 
der Präsident unmittelbar dem Petitionsausschuss.

(2) Der Bericht über die vom Petitionsausschuss behandelten 
Petitionen wird mit einer Beschlussempfehlung dem Landtag in einer 
Sammelübersicht vorgelegt. Die Berichte werden als Drucksache 
verteilt und innerhalb von drei Sitzungswochen des Landtages auf die 
Tagesordnung gesetzt. Eine Aussprache findet nur statt, wenn dies von 
einer Fraktion oder vier Mitgliedern des Landtages verlangt wird. 
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(3) Die Behandlung der Petitionen und die Zusammenarbeit mit dem 
Bürgerbeauftragten richtet sich nach dem Petitions- und Bürger-
beauftragtengesetz.

(4) Der Landtag beschließt darüber hinaus Grundsätze über die 
Behandlung von Petitionen, die Bestandteil dieser Geschäftsordnung 
sind.

§ 68 
Tätigkeitsbericht des Petitionsausschusses 

Der Petitionsausschuss legt dem Landtag im I.  Quartal eines jeden 
Jahres einen schriftlichen Tätigkeitsbericht über seine Tätigkeit im 
vorangegangenen Jahr vor.

IX. Besondere Beratungsgegenstände

§ 69 
Beteiligung an Verfassungsrechtsstreitigkeiten

(1) Klagen, Verfassungsbeschwerden und sonstige Verfahren, die 
beim Bundesverfassungsgericht oder dem Verfassungsgericht eines 
Landes anhängig sind und zu denen dem Landtag Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wird, werden dem Rechtsausschuss mit der 
Bitte um eine schriftliche Empfehlung vom Präsidenten unmittelbar 
zur Beratung überwiesen. Die Empfehlung des Rechtsausschusses 
soll innerhalb von vier Wochen dem Präsidenten zugeleitet 
werden. Nach Eingang der Empfehlung oder nach Ablauf der Frist 
nach Satz  2  entscheidet der Präsident im Benehmen mit dem 
Ältestenrat über die Abgabe einer Stellungnahme gegenüber dem 
Bundesverfassungsgericht oder dem Verfassungsgericht eines Landes 
unter Berücksichtigung der Empfehlung des Rechtsausschusses.

(2) Absatz  1  gilt entsprechend für Verfahren, in denen der Landtag 
Beteiligter eines Streitverfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht 
oder dem Verfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern ist.
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§ 70 
Immunitätsangelegenheiten 

(1) Ersuchen zu Immunitätsangelegenheiten nach Artikel  24 
Absatz 2 der Landesverfassung werden vom Präsidenten unverzüglich 
dem zuständigen Rechtsausschuss zugeleitet. Betroffene Mitglieder 
des Landtages dürfen an den Entscheidungen des Rechtsausschusses 
nicht mitwirken.

(2) Der Rechtsausschuss berät unverzüglich über das Ersuchen und legt 
dem Landtag eine Beschlussempfehlung vor.

(3) Die Behandlung von Immunitätsangelegenheiten im Landtag erfolgt 
ohne Aussprache.

(4) Die Beratung über eine Beschlussempfehlung ist an Fristen nicht 
gebunden. Sie soll unter Beachtung der Fristen des §  73  Absatz  2 
erfolgen. Ist die Beschlussempfehlung noch nicht verteilt, wird sie 
verlesen.

(5) Vor der Konstituierung des Rechtsausschusses kann der Präsident 
dem Landtag in Immunitätsangelegenheiten unmittelbar eine 
Beschlussempfehlung vorlegen.

(6) Der Landtag kann weitere Grundsätze zur Behandlung von 
Immunitätsangelegenheiten beschließen, die dann Bestandteil dieser 
Geschäftsordnung werden.

§ 71 
Richteranklage 

Der Antrag, einen Richter vor dem Bundesverfassungsgericht 
anzuklagen (Artikel  77  LVerf.), ist beim Präsidenten schriftlich 
einzureichen. Der Antrag wird in zwei Beratungen behandelt und am 
Schluss der ersten Beratung dem Rechtsausschuss überwiesen. Der 
Antrag des Landtages beim Bundesverfassungsgericht kann nur mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen werden.
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X. Sitzungsordnung

 
§ 72 

Einberufung 

(1) Der Präsident beruft den Landtag im Benehmen mit dem Ältestenrat 
oder aufgrund des Beschlusses des Landtages ein.

(2) Der Präsident teilt vor Schluss jeder Sitzung Zeit und Ort der nächsten 
Sitzung mit. Widerspricht ein Mitglied des Landtages, so entscheidet 
der Landtag. Die Mitteilung des Präsidenten oder der Beschluss des 
Landtages gelten als Einladung für die Mitglieder des Landtages und 
die Landesregierung.

(3) Der Präsident setzt im Benehmen mit dem Ältestenrat Zeit und Ort 
der nächsten Sitzung selbstständig fest, wenn der Landtag ihn hierzu 
ermächtigt oder wegen Beschlussunfähigkeit oder aus einem anderen 
Grunde nicht entscheiden kann.

(4) Der Präsident muss den Landtag einberufen, wenn ein Viertel 
der Mitglieder des Landtages, die den Antrag eigenhändig 
unterzeichnen müssen, oder die Landesregierung es unter Angabe 
des Beratungsgegenstandes verlangen (Dringlichkeitssitzung). Der 
Termin der Dringlichkeitssitzung wird vom Präsidenten im Benehmen 
mit dem Ältestenrat nach pflichtgemäßem Ermessen festgesetzt. Dabei 
hat sich der Präsident an der Dringlichkeit des Beratungsgegenstandes, 
dem Sitzungsrhythmus des Landtages und dem Terminwunsch der 
Antragsteller zu orientieren. In jedem Fall muss die Dringlichkeitssitzung 
innerhalb von 10  Werktagen, in den Parlamentsferien innerhalb von 
15 Werktagen nach dem Verlangen stattfinden.

§ 73 
Tagesordnung 

(1) Auf der Grundlage des Vorschlages des Präsidenten wird im 
Ältestenrat die vorläufige Tagesordnung vereinbart, es sei denn, dass der 
Landtag vorher darüber beschließt. Der Präsident kann die vorläufige 
Tagesordnung im Benehmen mit den Fraktionen ändern. Die vorläufige 
Tagesordnung sowie eventuelle Änderungen nach Satz 2 werden den 
Mitgliedern des Landtages und der Landesregierung mitgeteilt. 
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(2) Beratungsgegenstände, die in die vorläufige Tagesordnung 
aufgenommen werden sollen, müssen spätestens zwei Wochen vor 
der Sitzung bis 12.00  Uhr beim Präsidenten eingereicht werden. Für 
Beschlussempfehlungen und Berichte von Ausschüssen und Berichte von 
Kommissionen reicht die fristgerechte Anmeldung. Die Abgabe dieser 
Vorlagen muss spätestens eine Woche vor der Sitzung bis 12.00  Uhr 
erfolgen. Wird diese Frist unterschritten, so kann die Beratung nicht 
erfolgen, wenn ein Viertel der Mitglieder des Landtages widerspricht.

(3) Zu Beginn der Sitzung fragt der Präsident, ob der vorläufigen 
Tagesordnung widersprochen wird. Erfolgt kein Widerspruch, so gilt 
die Tagesordnung als festgestellt. Wird der vorläufigen Tagesordnung 
widersprochen, stellt der Landtag die Tagesordnung fest.

§ 74 
Abweichungen von der Tagesordnung 

Der Landtag kann auf Vorschlag des Präsidenten oder auf Antrag 
einer Fraktion oder von mindestens vier Mitgliedern des Landtages im 
Verlauf der Sitzung zur Tagesordnung beschließen, dass

1.  Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, beraten 
werden, wenn eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des 
Landtages die Dringlichkeit bejaht,

2. die Reihenfolge der Beratungsgegenstände geändert wird,
3. verschiedene Punkte der Tagesordnung zusammen beraten werden,
4. ein Gegenstand von der Tagesordnung abgesetzt wird,
5. die Sitzung vor Erledigung der Tagesordnung geschlossen wird.

§ 75 
Leitung der Sitzungen 

(1) Der Präsident eröffnet, leitet und schließt die Sitzung. Vor Schluss 
der Sitzung gibt er den Termin der nächsten Sitzung bekannt.

(2) Zu Beginn jeder Sitzung stellt der Präsident die ordnungsgemäße 
Einberufung und die Beschlussfähigkeit des Landtages fest.

(3) Der Präsident hat über jeden Gegenstand, der auf der Tagesordnung 
steht, die Beratung zu eröffnen.

Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern



150

(4) Der Präsident bestimmt im Einvernehmen mit den Vizepräsidenten die 
Reihenfolge der Vertretung. Sind Präsident und Vizepräsident verhindert, 
übernimmt das älteste Mitglied des Landtages, oder wenn dieses verhindert 
ist oder ablehnt, das nächstälteste Mitglied des Landtages die Leitung.

§ 76 
Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Der Landtag verhandelt öffentlich (Artikel 31 Absatz 1 Satz 1 LVerf.). 
Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des 
Landtages oder der Landesregierung mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der anwesenden Mitglieder des Landtages ausgeschlossen 
werden. Über den Antrag wird in nicht öffentlicher Sitzung entschieden 
(Artikel 31 Absatz 1 Satz 2 und 3 LVerf.).

(2) Beschließt der Landtag den Ausschluss der Öffentlichkeit, dürfen nur 
Mitglieder des Landtages, Mitglieder der Landesregierung, Beauftragte 
der Landesregierung sowie die vom Präsidenten zugelassenen 
Bediensteten des Landtages und der Fraktionen im Sitzungssaal 
verbleiben. 

§ 77 
Beschlussfähigkeit 

(1) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder 
anwesend ist (Artikel 32 Absatz 3 LVerf.).

(2) Wird vor Eröffnung der Abstimmung die Beschlussfähigkeit 
bezweifelt und auch vom Sitzungspräsidium nicht einmütig bejaht, ist in 
Verbindung mit der Abstimmung die Beschlussfähigkeit durch Zählung 
der Stimmen festzustellen. Dabei ist der Antragsteller mitzuzählen. Der 
Präsident kann die Abstimmung auf kurze Zeit aussetzen.

(3) Ergibt sich bei einer namentlichen Abstimmung, bei einer Wahl 
oder bei der Auszählung nach Absatz 2, dass die zur Beschlussfähigkeit 
erforderliche Zahl der Mitglieder des Landtages nicht erreicht ist, stellt 
der Präsident die Beschlussunfähigkeit des Hauses fest.

(4) Bei Beschlussunfähigkeit hat der Präsident die Sitzung sofort 
aufzuheben sowie Zeit, Ort und Tagesordnung der nächsten Sitzung 
bekannt zu geben. Die Abstimmung wird in der nächsten Sitzung 
ohne Beratung vorgenommen. Das Verlangen einer namentlichen 
Abstimmung bleibt dabei in Kraft.
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§ 78 
Teilnahme der Landesregierung 

(1) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu 
den Sitzungen des Landtages Zutritt (Artikel 38 Absatz 2 Satz 1 LVerf.).

(2) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Drittels 
seiner Mitglieder die Pflicht, die Anwesenheit jedes Mitglieds der 
Landesregierung zu verlangen (Artikel  38  Absatz  1  LVerf.). Über 
den Antrag ist unverzüglich zu entscheiden. Die Mitglieder der 
Landesregierung haben dem Verlangen in angemessener Zeit zu 
entsprechen.

§ 79 
Übergang zur Tagesordnung 

(1) Ein Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann bis zur Abstimmung 
jederzeit gestellt werden und bedarf keiner Unterstützung. Wird ihm 
widersprochen, so ist vor der Abstimmung noch je ein Redner jeder 
Fraktion zu hören. 

(2) Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Verlauf der Beratung 
zum selben Gegenstand nicht wiederholt werden. Über Vorlagen der 
Landesregierung und Beschlussempfehlungen der Ausschüsse darf 
nicht zur Tagesordnung übergegangen werden.

§ 80 
Schluss der Beratung 

(1) Der Präsident erklärt die Beratung für geschlossen, wenn die 
Rednerliste erschöpft ist und sich niemand mehr zu Wort meldet.

(2) Der Landtag kann die Beratung unterbrechen, vertagen oder schließen.

(3) Ein Antrag auf Vertagung oder Schluss der Beratung bedarf der 
Unterstützung von mindestens vier Mitgliedern des Landtages. Ist diese 
Voraussetzung erfüllt, so kann nach Verlesung der Rednerliste außer dem 
Antragsteller noch je einem Mitglied des Landtages jeder Fraktion das 
Wort erteilt werden. Der Schlussantrag geht dem Vertagungsantrag vor.

(4) Über einen Schlussantrag kann erst abgestimmt werden, wenn 
mindestens ein Mitglied von jeder Fraktion Gelegenheit gehabt hat, 
zur Sache zu sprechen.
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XI. Redeordnung

§ 81 
Worterteilung, Wortentziehung und Kurzintervention 

(1) Ein Mitglied des Landtages darf sprechen, wenn ihm der Präsident 
das Wort erteilt hat. Will sich der Präsident selbst als Redner an der 
Aussprache beteiligen, so hat er während dieser Zeit den Vorsitz 
abzugeben.

(2) Den Mitgliedern der Landesregierung ist auf Wunsch jederzeit, auch 
außerhalb der Tagesordnung, vom Präsidenten das Wort zu erteilen, 
jedoch nicht vor Abschluss der Ausführungen des Redners, der das 
Wort hat (Artikel 38 Absatz 3 LVerf.).

(3) Wer zur Sache sprechen oder im Anschluss an einen Debattenbeitrag 
in einer Aussprache eine Kurzintervention machen will, hat sich durch 
den jeweiligen Parlamentarischen Geschäftsführer in der Regel bei 
dem Schriftführer, der die Rednerliste führt, zu Wort zu melden. 
Zur Geschäftsordnung und zur Abgabe von Erklärungen können 
Wortmeldungen der Mitglieder des Landtages durch Zuruf erfolgen.

(4) Je Debattenbeitrag sind nicht mehr als zwei Kurzinterventionen 
zulässig. Kurzinterventionen zu Debattenbeiträgen aus der eigenen 
Fraktion sind unzulässig.

(5) Auf eine Kurzintervention, die über die Saalmikrofone in freiem 
Vortrag zu erfolgen hat, kann der Redner vom Rednerpult erwidern. 
Kurzintervention und Erwiderung dürfen die Dauer von jeweils 
2  Minuten nicht überschreiten, wobei der Präsident im Falle von 
zwei nacheinander erfolgten Kurzinterventionen die Redezeit für die 
Erwiderung entsprechend verlängern kann. Die Redezeit wird nicht auf 
die Redezeiten nach § 84 angerechnet.

(6) Für Zwischenfragen an den Redner in der Aussprache über einen 
Verhandlungsgegenstand melden sich die Mitglieder des Landtages 
über die Saalmikrofone zu Wort. Zwischenfragen, die kurz und präzise 
sein müssen, dürfen erst vorgetragen werden, wenn der Redner sie auf 
eine entsprechende Frage des Präsidenten zulässt.

(7) Zu einem durch Abstimmung erledigten Gegenstand darf in 
derselben Sitzung nicht mehr das Wort erteilt werden.
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§ 82 
Reihenfolge der Redner 

(1) Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Redner. Dabei soll 
ihn die Sorge um die sachgemäße Erledigung und zweckmäßige 
Gestaltung der Beratung, die Rücksicht auf die verschiedenen 
politischen Auffassungen, auf Rede und Gegenrede und auf die Stärke 
der Fraktionen sowie die Rechte der Mitglieder des Landtages leiten. 
Insbesondere soll nach der Rede eines Mitgliedes der Landesregierung 
eine abweichende Meinung zu Wort kommen.

(2) Nach einer Regierungserklärung kann je ein Vertreter der im 
Landtag vertretenen Fraktionen das Wort ergreifen. Zunächst wird dem 
Vertreter der stärksten Oppositionsfraktion das Wort erteilt. 

(3) Nach der Einbringung soll der erste Redner in der Aussprache zu 
Vorlagen nicht der Fraktion des Einbringers angehören.

§ 83 
Die Rede 

(1) Die Redner sprechen grundsätzlich in freiem Vortrag vom Rednerpult 
aus. Sie können hierbei Aufzeichnungen benutzen. 

(2) Der Präsident darf einen Redner unterbrechen. Ertönt die Glocke 
des Präsidenten, hat der Redner seine Rede zu unterbrechen.

§ 84 
Redezeit 

(1) Gestaltung und Dauer der Aussprache über einen 
Verhandlungsgegenstand werden auf Vorschlag des Ältestenrates 
vom Landtag festgelegt. Die Redezeit für die Einbringung eines 
Verhandlungsgegenstandes durch ein Mitglied des Landtages 
oder der Landesregierung einschließlich der Redezeiten der 
Berichterstatter soll die Dauer von 10  Minuten nicht überschreiten. 
Bei der Bemessung der den Fraktionen zustehenden Redezeit im 
Rahmen der Aussprache ist von einer gleichen Grundredezeit für alle 
Fraktionen je Verhandlungsgegenstand von 5  Minuten auszugehen, 
zuzüglich weiterer 30  Sekunden Redezeit je Mitglied des Landtages, 
welches seitens der jeweiligen Fraktion gemäß §  38  Absatz  2  als 
Mitglied angezeigt wurde; bei Bruchteilen von Minuten wird auf volle 
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Minuten aufgerundet. Auf Vorschlag des Ältestenrates kann hiervon 
abgewichen werden, insbesondere können einheitliche Redezeiten für 
alle Fraktionen zu einem Verhandlungsgegenstand bestimmt werden. 
Mitgliedern des Landtages, die keiner Fraktion angehören, steht je 
Verhandlungsgegenstand eine Redezeit von 3 Minuten zu.

(2) Der Landtag kann die Redezeit verlängern, wenn der Antrag von 
einer Fraktion gestellt wird.

(3) Die Redezeit zur Einbringung des Entwurfes des Haushaltsgesetzes 
und des Haushaltsplanes soll 30  Minuten nicht überschreiten. 
Abweichend von Absatz 1 gilt bei der Bemessung der Redezeit für die 
Fraktionen hierbei eine Grundredezeit von 30 Minuten pro Fraktion. Im 
Übrigen gilt für die Beratung dieser Haushaltsvorlagen sowie für die 
Beratung der Beschlussempfehlungen zu den jeweiligen Einzelplänen 
in Zweiter Lesung bei der Bemessung der Redezeit § 84 Absatz 1.

(4) Die Redezeit der Landesregierung im Rahmen einer 
Regierungserklärung soll 30 Minuten nicht überschreiten. Abweichend 
von Absatz 1 beträgt die Grundredezeit je Fraktion im Rahmen der der 
Regierungserklärung folgenden Aussprache 30  Minuten; im Übrigen 
gelten die vorstehenden Absätze.

(5) Überschreitet ein Mitglied des Landtages die ihm zustehende 
Redezeit, so kann ihm der Präsident nach einmaliger Mahnung das Wort 
entziehen; der Redner darf dann das Wort in derselben Aussprache 
zum gleichen Gegenstand nicht mehr erhalten.

§ 85 
Zusätzliche Redezeiten

(1) Überschreiten die Mitglieder der Landesregierung im Rahmen 
des Verhandlungsgegenstandes die im Ältestenrat angemeldeten 
Redezeiten, ist auf Antrag einer Fraktion der Ältestenrat einzuberufen, 
um erneut über die den Fraktionen im Rahmen der Aussprache 
zustehenden Redezeiten zu beraten. Erfolgt keine Einberufung des 
Ältestenrates oder kann dieser kein Einvernehmen hinsichtlich eines 
den jeweiligen Fraktionen im Rahmen des Verhandlungsgegenstandes 
zusätzlich zur Verfügung stehenden Zeitraumes erzielen, steht der über 
die angemeldete Redezeit hinausgehende Zeitraum den Fraktionen im 
Verhältnis ihrer Stärke zu.
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(2) Erhält während der Beratung ein Mitglied der Landesregierung zu 
dem Gegenstand das Wort, so haben alle Fraktionen, denen zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr ein volles Viertel ihrer ursprünglichen Redezeit 
zu diesem Tagesordnungspunkt zur Verfügung steht, Anspruch auf ein 
zusätzliches Viertel ihrer ursprünglichen Redezeit. Die Regelung des 
Absatzes 1 bleibt hiervon unberührt. 

(3) Ergreift nach Schluss der Beratung ein Mitglied der Landesregierung 
zu diesem Gegenstand das Wort, so ist die Beratung wiedereröffnet. 

(4) Ergreift ein Mitglied der Landesregierung das Wort außerhalb der 
Tagesordnung, so wird auf Antrag einer Fraktion die Beratung über 
seine Ausführungen eröffnet.

§ 86 
Beratung der Berichte des Bürgerbeauftragten 

Der Präsident erteilt dem Bürgerbeauftragten in der Aussprache über 
die von ihm vorgelegten Berichte das Wort, wenn es von einer Fraktion 
oder vier Mitgliedern des Landtages beantragt worden ist und ein 
entsprechender Beschluss des Landtages gefasst wurde.

§ 87 
Bemerkungen zur Geschäftsordnung 

(1) Zu einem Geschäftsordnungsantrag erteilt der Präsident außer 
der Reihe der Wortmeldungen unverzüglich das Wort. Eine Rede darf 
dadurch jedoch nicht unterbrochen werden. Der Antrag muss sich auf 
den zur Beratung stehenden Verhandlungsgegenstand oder auf die 
Tagesordnung beziehen.

(2) Der Präsident kann die Worterteilung bei Geschäftsordnungsanträgen, 
denen entsprochen werden muss (Verlangen), auf den Antragsteller, 
bei anderen Anträgen auf einen Sprecher jeder Fraktion beschränken.

(3) Meldet sich ein Mitglied des Landtages zur Geschäftsordnung zu 
Wort, ohne zu einem Geschäftsordnungsantrag sprechen oder einen 
solchen stellen zu wollen, so entzieht der Präsident das Wort nach 
seinem Ermessen. 

(4) Zur Geschäftsordnung darf der einzelne Redner nicht länger als 
3 Minuten sprechen.
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§ 88 
Persönliche Bemerkungen

Persönliche Bemerkungen sind erst nach Schluss der Beratung 
eines Gegenstandes oder, im Falle der Vertagung, am Schluss der 
Sitzung zulässig. Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, sondern 
nur Äußerungen, die in der Aussprache in Bezug auf seine Person 
vorgekommen sind, zurückweisen oder eigene Ausführungen 
richtig stellen. Persönliche Bemerkungen, die Bezug auf einen 
Tagesordnungspunkt nehmen, zu dem keine Aussprache stattgefunden 
hat, sind unzulässig.

XII. Abstimmungsordnung

§ 89 
Fragestellung, Teilung der Frage 

(1) Der Präsident stellt die Fragen so, dass sie sich mit Ja oder Nein 
beantworten lassen. Sie sind in der Regel so zu fassen, dass gefragt 
wird, ob die Zustimmung erteilt wird oder nicht. Unmittelbar vor der 
Abstimmung ist auf Antrag der Wortlaut des Beratungsgegenstandes 
zu verlesen, sofern er den Mitgliedern des Landtages nicht 
schriftlich vorliegt. Über die Fassung der Frage kann das Wort zur 
Geschäftsordnung erteilt werden. Wird der vorgeschlagenen Fassung 
widersprochen, entscheidet der Landtag.

(2) Jedes Mitglied des Landtages kann beantragen, dass die Frage geteilt 
wird. Bei Widerspruch gegen die Teilung entscheidet bei Anträgen von 
Mitgliedern des Landtages der Antragsteller, sonst der Landtag.

§ 90 
Abstimmungsverfahren 

(1) Soweit nicht die Landesverfassung, ein Gesetz oder diese 
Geschäftsordnung andere Vorschriften enthalten, beschließt der 
Landtag mit einfacher Mehrheit (Mehrheit der abgegebenen Stimmen). 
Stimmengleichheit verneint die Frage.
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(2) Mehrheit der Mitglieder des Landtages ist die Mehrheit seiner 
gesetzlichen Mitgliederzahl (Artikel 32 Absatz 2 LVerf.).

(3) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen, in 
besonderen Fällen durch Aufstehen oder Sitzenbleiben (Artikel  32 
Absatz 4 Satz 1 LVerf.).

(4) Soweit für einen Beschluss oder eine Wahl eine bestimmte Mehrheit 
vorgeschrieben ist, hat der Präsident festzustellen, ob diese Mehrheit 
erreicht ist. 

(5) Bei Abstimmungen zählen Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit des Landtages mit; bei 
der Ermittlung der Mehrheit bleiben sie außer Betracht. 

(6) Wird das vom Sitzungsvorstand festgestellte Abstimmungsergebnis 
von einer Fraktion angezweifelt, wird die Abstimmung wiederholt und 
die Stimmen werden ausgezählt.

(7) Vom Beginn der Abstimmung bis zur Verkündung des Abstimmungs-
ergebnisses wird das Wort auch zur Geschäftsordnung nicht erteilt.

§ 91 
Namentliche Abstimmung 

(1) Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung der Abstimmung 
verlangt werden. Sie muss stattfinden, wenn sie von einer Fraktion oder 
vier anwesenden Mitgliedern des Landtages verlangt wird. Sie erfolgt 
durch Namensaufruf. Eine namentliche Abstimmung über Anträge zur 
Geschäftsordnung und bei Wahlen ist unzulässig.

(2) Die anwesenden Mitglieder des Landtages haben beim 
Namensaufruf mit Ja oder Nein zu antworten oder zu erklären, dass sie 
sich der Stimme enthalten.

(3) Nach Beendigung des Namensaufrufs erklärt der Präsident die 
Abstimmung für geschlossen. Entstehen Zweifel darüber, ob und wie 
ein Mitglied des Landtages abgestimmt hat, befragt der Präsident die 
Mitglieder des Landtages.
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§ 92 
Geheime Abstimmung; Wahlen 

(1) Die vom Landtag vorzunehmenden Wahlen sind in der Regel 
geheim, soweit nicht in Gesetzen oder in der Geschäftsordnung 
Ausnahmen vorgesehen werden (Artikel 32 Absatz 4 LVerf.). Die Wahl 
erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln. Wenn kein Mitglied des 
Landtages widerspricht, kann auf Vorschlag des Präsidenten oder auf 
Antrag offen durch Handaufheben gewählt werden. Dies gilt nicht 
bei Wahlen, für welche in der Landesverfassung, durch Gesetz oder in 
dieser Geschäftsordnung die geheime Durchführung vorgeschrieben 
ist.

(2) Auf Antrag von mindestens vier Mitgliedern des Landtages oder einer 
Fraktion ist zu einer Vertrauensfrage gemäß Artikel 51 Landesverfassung 
eine geheime Abstimmung durchzuführen. Sie findet in der Weise statt, 
dass die Mitglieder auf weißen unbeschriebenen Karten die Frage mit 
Ja, Nein oder Enthaltung beantworten. Die Karten werden von den 
Schriftführern in Urnen gesammelt.

§ 93 
Aussetzung der Abstimmung 

Werden zu einer Vorlage mündlich Änderungen beantragt, ist auf 
Verlangen einer Fraktion die Abstimmung solange auszusetzen, bis der 
Änderungsantrag den Mitgliedern des Landtages schriftlich vorliegt.

§ 94 
Reihenfolge der Abstimmung 

(1) Über Anträge wird in folgender Reihenfolge abgestimmt:

1. Anträge auf Übergang zur Tagesordnung,
2. Anträge auf Schluss der Aussprache,
3. Anträge auf Vertagung der Aussprache,
4. Anträge auf Aussetzung der Abstimmung,
5. Anträge auf Überweisung an einen oder mehrere Ausschüsse,
6. sonstige Geschäftsordnungsanträge,
7. Anträge auf Entscheidung in der Sache selbst.

(2) Im Übrigen ist über den weitergehenden Antrag zuerst abzustimmen. 
Gehen die Anträge gleich weit, ist über den zuerst eingebrachten 
zunächst abzustimmen.
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(3) Über Änderungsanträge ist vorrangig abzustimmen. Liegen mehrere 
Änderungsanträge vor, ist zunächst über den Antrag abzustimmen, der 
von der Vorlage am weitesten abweicht.

§ 95 
Feststellung des Abstimmungsergebnisses 

Das Ergebnis jeder Abstimmung wird vom Sitzungspräsidium 
festgestellt und vom Präsidenten verkündet. Bei namentlichen 
Abstimmungen sind die Abstimmungslisten in das Plenarprotokoll 
aufzunehmen.

§ 96 
Erklärung zur Abstimmung 

(1) Jedes Mitglied des Landtages darf erklären, warum es nicht an der 
Abstimmung teilgenommen hat. 

(2) Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

1. das Mitglied des Landtages, das am Abstimmungsverfahren nicht 
teilnimmt, muss anwesend sein,

2. das Mitglied des Landtages hat vor oder unmittelbar nach 
dem Abstimmungsverfahren zu erklären, dass es nicht an der 
Abstimmung teilnimmt bzw. nicht teilgenommen hat,

3. die Erklärung soll die Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten.

(3) Nicht zulässig sind Erklärungen zu Abstimmungen, wenn zu dem 
Tagesordnungspunkt keine Aussprache stattgefunden hat.

XIII. Ordnungsbestimmungen

 
§ 97 

Sach- und Ordnungsruf 

(1) Der Präsident kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand 
abschweifen, zur Sache rufen.
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(2) Verletzt ein Mitglied des Landtages die Würde oder die Ordnung 
des Hauses, soll der Präsident ihn zur Ordnung rufen. Der Ordnungsruf 
und der Anlass hierzu dürfen von den nachfolgenden Rednern nicht 
behandelt werden. Ist dem Präsidenten eine Ordnungsverletzung 
entgangen, so kann er sie in der nächsten Sitzung erwähnen und 
gegebenenfalls rügen.

§ 98 
Wortentziehung 

(1) Ist ein Mitglied des Landtages während einer Rede dreimal zur 
Sache oder während einer Sitzung dreimal zur Ordnung gerufen und 
beim zweiten Male jeweils auf die Folgen eines dritten Rufes zur Sache 
oder zur Ordnung hingewiesen worden, so muss ihm der Präsident 
das Wort entziehen. Die Wortentziehung kann für den jeweiligen 
Verhandlungsgegenstand oder - soweit dies ausdrücklich festgestellt 
wird - für die gesamte Sitzung ausgesprochen werden. Eine weitere 
Ordnungsverletzung in der gleichen Sitzung ist als gröbliche Verletzung 
der Ordnung anzusehen. 

(2) Bei einer gröblichen Verletzung der Ordnung kann der Präsident 
dem Redner das Wort für den jeweiligen Verhandlungsgegenstand 
oder - soweit dies ausdrücklich festgestellt wird - für die gesamte 
Sitzung entziehen, ohne dass der Redner bereits zur Ordnung oder zur 
Sache gerufen worden ist. 

§ 99 
Ausschluss von Mitgliedern des Landtages 

(1) Wegen gröblicher Verletzung der Ordnung kann der Präsident 
ein Mitglied des Landtages von der laufenden Sitzung sowie auch 
für mehrere Sitzungstage ausschließen, ohne dass ein Ordnungsruf 
ergangen ist. Das Mitglied des Landtages hat den Sitzungssaal sofort zu 
verlassen. Geschieht dies trotz der Aufforderung des Präsidenten nicht, 
so wird die Sitzung unterbrochen oder aufgehoben. Das Mitglied des 
Landtages kann sich dadurch den Ausschluss für weitere Sitzungstage 
zuziehen. Die Entscheidung über den Ausschluss von mehreren 
Sitzungstagen trifft der Präsident im Benehmen mit dem Ältestenrat. 
Bis zum Schluss der Sitzung oder im Fall der Aufhebung der Sitzung 
bei Beginn der nächsten Sitzung muss der Präsident bekannt geben, 
für wie viele Sitzungstage das Mitglied des Landtages ausgeschlossen 
wird. 
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(2) Ein Sitzungsausschluss kann auch nachträglich spätestens in 
der auf die gröbliche Verletzung der Ordnung folgenden Sitzung 
ausgesprochen werden, wenn der Präsident während der Sitzung 
eine Verletzung der Ordnung ausdrücklich feststellt und sich einen 
nachträglichen Sitzungsausschluss vorbehält. Absatz  1  Sätze 2  bis 
6 gelten entsprechend. Ein bereits erteilter Ordnungsruf schließt einen 
nachträglichen Sitzungsausschluss nicht aus.

(3) Ausgeschlossene Mitglieder des Landtages dürfen während der 
Dauer des Ausschlusses von Plenarsitzungen auch nicht an in den 
gleichen Zeitraum fallenden Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen. 
Das betroffene Mitglied des Landtages gilt als beurlaubt. Es darf sich 
nicht in die Anwesenheitsliste eintragen.

§ 100 
Einspruch gegen Sachruf, Ordnungsruf,  

Wortentziehung oder Ausschluss 

Das Mitglied des Landtages kann beim Präsidenten gegen den Sachruf, 
den Ordnungsruf, die Wortentziehung oder den Ausschluss bis zum 
Ablauf des 3. Werktages einen schriftlich zu begründenden Einspruch 
einlegen. Dieser ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung nach 
Eingang des Einspruchs zu setzen. Der Landtag entscheidet ohne 
Aussprache nach Beratung im Ältestenrat. Der Einspruch hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

§ 101 
Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung 

Wenn im Landtag eine störende Unruhe entsteht, die den Fortgang 
der Verhandlungen infrage stellt, kann der Präsident die Sitzung auf 
bestimmte Zeit unterbrechen oder schließen. Kann er sich kein Gehör 
verschaffen, verlässt er den Präsidentenstuhl, wodurch die Sitzung 
unterbrochen wird. Zur Fortsetzung der Sitzung lädt der Präsident in 
geeigneter Weise ein. 

§ 102 
Weitere Ordnungsmaßnahmen 

(1) Sitzungsteilnehmer, die nicht Mitglieder des Landtages sind, und 
Zuhörer unterstehen der Ordnungsgewalt des Präsidenten.
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(2) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder die 
Ordnung oder die Würde des Hauses verletzt, kann auf Anordnung des 
Präsidenten aus dem Zuhörerraum verwiesen werden. Der Präsident 
kann bei Unruhe den Zuhörerraum räumen lassen.

XIV. Beurkundung der Verhandlungen, Ausfertigung 
und Erledigung der Beschlüsse des Landtages

§ 103 
Plenarprotokoll 

(1) Über jede Sitzung wird unter Verantwortung des Präsidenten ein 
Plenarprotokoll angefertigt.

(2) Das Plenarprotokoll enthält: 

a) die Tagesordnung,
b) die Wiedergabe alles Gesprochenen und
c)  Beginn und Schluss der Sitzung, Beifalls- und Missfallens-

bekundungen der Mitglieder des Landtages sowie weitere 
Vorkommnisse.

(3) Die Plenarprotokolle über öffentliche Sitzungen werden in 
elektronischer Form den Mitgliedern des Landtages sowie der 
Landesregierung und den Beauftragten des Landtages zur Verfügung 
gestellt.

(4) Über nicht öffentliche Sitzungen des Landtages (Artikel 31 Absatz 1 
Satz  2  und 3  LVerf.) wird das Plenarprotokoll lediglich in Papierform 
in einem Exemplar zur Verwahrung durch den Präsidenten und in 
einem weiteren Exemplar für die Landesregierung hergestellt. Die 
Sitzungsteilnehmer können in diese Protokolle Einsicht nehmen; über 
die Einsicht ist Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 104 
Prüfung der Niederschrift von Reden 

(1) Jeder Redner erhält die Niederschrift seiner Rede vor ihrer Aufnahme 
in das Plenarprotokoll zur Prüfung und Berichtigung. Gibt er sie nicht 
innerhalb von zwei Werktagen berichtigt und autorisiert zurück, so gilt 
der ihm übersandte Wortlaut als von ihm genehmigt. In begründeten 
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Ausnahmefällen kann der Präsident auf Antrag eine Frist bis zu einer 
Woche zur Prüfung und Berichtigung setzen. §  111  Absatz  3  dieser 
Geschäftsordnung findet keine Anwendung.

(2) Eine Berichtigung darf den Sinn der Rede nicht ändern. Über 
Streitfälle entscheidet der Präsident.

(3) Niederschriften von Reden dürfen vor ihrer Prüfung durch den 
Redner einem anderen als dem Präsidenten nur mit Zustimmung des 
Redners zur Einsicht überlassen werden.

§ 105 
Beschlussprotokoll 

(1) Über die Beschlüsse des Landtages wird ein Beschlussprotokoll 
erstellt. Die Aufzeichnung ist vom Präsidenten des Landtages zu 
unterzeichnen.

(2) Das Beschlussprotokoll wird unverzüglich an alle Mitglieder des 
Landtages, die Landesregierung und die Beauftragten des Landtages 
verteilt. Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn bis eine Woche nach 
Verteilung kein schriftlicher Einspruch beim Präsidenten durch ein 
Mitglied des Landtages oder ein Mitglied der Landesregierung erhoben 
worden ist.

(3) Wird ein Beschlussprotokoll beanstandet und der Einspruch nicht 
durch den in der Sitzung amtierenden Präsidenten geklärt, so befragt 
der Präsident den Landtag.

§ 106 
Ausfertigung und Übersendung der Beschlüsse

(1) Der Präsident fertigt die Beschlüsse aus und übersendet sie dem 
Ministerpräsidenten.

(2) Werden vor der Übersendung von Gesetzen in der vom Landtag in 
der Schlussabstimmung angenommenen Fassung Druckfehler oder 
andere offenbare Unrichtigkeiten festgestellt, kann der Präsident im 
Einvernehmen mit dem federführenden Ausschuss eine Berichtigung 
veranlassen. Ist der Gesetzesbeschluss bereits übersandt, macht 
der Präsident den Ministerpräsidenten auf die Druckfehler oder 
andere offenbare Unrichtigkeiten mit der Bitte aufmerksam, sie vor 
Ausfertigung und Verkündung des Gesetzes zu berichtigen.
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§ 107 
Auslegung der Geschäftsordnung 

(1) Über während einer Sitzung auftauchende Zweifel über die 
Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet der Präsident. 

(2) Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende Auslegung 
einer Vorschrift der Geschäftsordnung kann nur durch den Landtag 
nach Prüfung durch den Rechtsausschuss auf der Grundlage einer 
Beschlussempfehlung und eines Berichtes beschlossen werden.

§ 108 
Abweichung von der Geschäftsordnung 

Abweichungen von der Geschäftsordnung können im Einzelfall durch 
Beschluss des Landtages zugelassen werden, wenn nicht eine Fraktion 
oder vier Mitglieder des Landtages widersprechen.

§ 109 
Änderung der Geschäftsordnung 

Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung werden in zwei Lesungen 
beraten. Die Regelung der Geschäftsordnung für die Behandlung von 
Gesetzentwürfen gilt entsprechend.

§ 110 
Geltungsdauer der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung gilt für die Dauer der Wahlperiode. Der Landtag 
entscheidet jeweils in seiner konstituierenden Sitzung, ob und in 
welchem Umfang die Geschäftsordnung der vorausgegangenen 
Wahlperiode übernommen wird.
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XV. Schlussbestimmungen

§ 111 
Fristenberechnung 

(1) Ist für den Anfang einer Frist die Verteilung einer Landtagsdrucksache 
maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag der Verteilung 
nicht mitgerechnet. Wird die Drucksache in eine für alle Mitglieder des 
Landtages abrufbare Datenbank des Landtages eingestellt, so wird der 
Tag der Einstellung in die Datenbank bei der Berechnung der Frist nicht 
mitgerechnet. Bei Drucksachen, die an Sitzungstagen bis zum Ende der 
Sitzung in die Postfächer oder auf die Plätze der Mitglieder des Landtages 
verteilt worden sind, beginnt die Frist mit der Verteilung.

(2) Ist eine Frist nach Werktagen bemessen, wird bei der Berechnung der 
Frist der Samstag nicht mitgerechnet.

(3) Fristen, die nach dieser Geschäftsordnung von den Fraktionen 
und den Mitgliedern des Landtages einzuhalten sind, werden durch 
die Parlamentsferien unterbrochen und beginnen mit dem Ende der 
Parlamentsferien neu zu laufen.

§ 112 
Wahrung der Frist 

Ist innerhalb einer bestimmten Frist gegenüber dem Landtag eine 
Erklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken, so ist die Frist 
gewahrt, wenn die Erklärung oder Leistung am letzten Tage der Frist 
beim Landtag eingeht. Fällt der letzte Tag auf einen Samstag, einen 
Sonntag oder einen am Sitz des Landtages staatlich anerkannten 
Feiertag, tritt an die Stelle des Samstages, Sonntages oder Feiertages 
der nächstfolgende Werktag.

§ 113 
Ende der Wahlperiode 

(1) Mit Ablauf der Wahlperiode oder mit der Auflösung des Landtages 
gelten alle vom Landtag nicht erledigten Gesetzentwürfe, Anträge,  
Unterrichtungen, sonstigen Vorlagen, Anfragen und Auskunftsersuchen 
als erledigt, soweit durch Gesetze oder diese Geschäftsordnung nichts 
anderes bestimmt ist.
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(2) Noch nicht beschiedene Petitionen sowie Volksinitiativen und 
Volksbegehren werden in der nächsten Wahlperiode weiter beraten.

(3) Beschlüsse, mit denen von der Landesregierung regelmäßige 
Berichte zu einem Thema gefordert werden, bleiben für die nächste 
Wahlperiode in Kraft.

§ 114 
Inkrafttreten*) 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am 4. Oktober 2016 in Kraft.

(2) Die Geschäftsordnung wird gemäß Artikel 58 Absatz 4 der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Gesetz und Verordnungsblatt 
veröffentlicht. Gleiches gilt für Änderungen dieser Geschäftsordnung 
und ihrer Anlagen sowie Beschlüsse zu ihrer Auslegung gemäß §  107   
Absatz 2.

_____________________
*)   Die Änderungen im Inhaltsverzeichnis, zu den Paragrafen 43, 65, 81 sowie die Streichung 

der Anlage 6 sind am 1. August 2019 in Kraft getreten. 
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Stand: 01.10.2019*
 

Aufteilung von Redezeiten

1. Aktuelle Stunde (§ 66 GO LT)

- Aufteilung der Redezeiten auf die Fraktionen*)

insgesamt SPD CDU AfD DIE LINKE
60 Minuten 23 16 12 9

_____________________
*)  Die maximale Redezeit in der Aktuellen Stunde beträgt für jeden Redner 10 Minuten.

- Redezeiten der Landesregierung: max. 10 Minuten*)

*)   Überschreitet die Landesregierung die vorgegebene maximale Redezeit von 
10  Minuten, wird auf Antrag einer Fraktion der über die vorgegebene Zeit 
hinausgehende Zeitraum den Fraktionen zu gleichen Teilen zur Verfügung gestellt.

2. Redezeiten (§ 84)

2.1 Aussprachen zu Verhandlungsgegenständen (§ 84 Abs. 1):

Einbringung/Berichterstattung/Begründung 10 Minuten

Grundredezeit je Verhandlungsgegenstand 
je Fraktion:      5 Minuten 

Zuzüglich weiterer 30 Sekunden Redezeit je Mitglied des Landtages.

insgesamt SPD CDU AfD DIE LINKE
55 Minuten 18 14 12 11

______________________
*)   Aufgrund des Auflösens der Fraktion Freie Wähler/BMV zum 1. Oktober 2019  ergeben 

sich neue Redezeiten. 
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2.2  Aussprache zum Haushaltsgesetz/Haushaltsplan (1. Lesung) 
(§ 84 Abs. 3)

 Einbringung durch die Landesregierung: 30 Minuten

 Aussprache: Grundredezeit je Fraktion 30 Minuten

insgesamt SPD CDU AfD DIE LINKE
155 Minuten 43 39 37 36

2.3 Regierungserklärung (§ 84 Abs. 4)

 Redezeit der Landesregierung: 30 Minuten

 Grundredezeit je Fraktion 30 Minuten

insgesamt SPD CDU AfD DIE LINKE
155 Minuten 43 39 37 36

3. Kurzintervention

  Kurzinterventionen und Erwiderungen dürfen die Dauer von 
jeweils 2 Minuten nicht überschreiten.

  Der Präsident kann im Falle von zwei nacheinander erfolgten 
Kurzinterventionen die Redezeit für die Erwiderung entsprechend 
verlängern. 

4. Bemerkungen zur Geschäftsordnung (§ 87)  bis zu 3 Minuten
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 Anlage 1

Geheimschutzordnung des Landtages  
Mecklenburg-Vorpommern

§ 1  
Anwendungsbereich

(1) Diese Geheimschutzordnung gilt für Verschlusssachen (VS), 
die innerhalb des Landtages entstehen oder dem Landtag, seinen 
Ausschüssen oder Mitgliedern des Landtages zugeleitet werden und 
für sonstige geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten (§ 13).

(2) VS sind Angelegenheiten aller Art, die Unbefugten nicht mitgeteilt 
werden dürfen und die durch besondere Sicherheitsmaßnahmen 
gegen die Kenntnis durch Unbefugte geschützt werden müssen.

(3) VS können das gesprochene Wort und alle anderen Formen der 
Darstellung von Kenntnissen und Erkenntnissen sein. Zwischenmaterial 
(zum Beispiel Vorentwürfe, Aufzeichnungen auf Tonträger, Stenogramme, 
Kohlepapier, Schablonen, Fehldrucke) ist wie eine VS zu behandeln.

(4) Für den Bereich der Verwaltung des Landtages gelten die 
Vorschriften der Verschlusssachenanweisung für das Land  
Mecklenburg-Vorpommern (VSA M-V vom 8. November 1999), soweit 
sich aus den folgenden Vorschriften nichts anderes ergibt.

§ 2  
Grundsätze

(1) Über VS ist Verschwiegenheit zu wahren. Sie dürfen nicht an 
Unbefugte weitergegeben werden.

(2) Wem eine VS zugänglich gemacht worden ist und wer von ihr 
Kenntnis erhalten hat, trägt neben der persönlichen Verantwortung 
für die Geheimhaltung die Verantwortung für die vorschriftsmäßige 
Behandlung und Aufbewahrung nach den Vorschriften dieser 
Geheimschutzordnung. 

(3) In Gegenwart oder in Hörweite von Unbefugten darf über den Inhalt 
von VS nicht gesprochen werden.
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(4) Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt auch für die Zeit nach dem 
Ausscheiden aus dem Landtag. 

§ 3 
Geheimhaltungsgrade

(1) VS sind je nach dem Schutz, dessen sie bedürfen, in folgende 
Geheimhaltungsgrade einzustufen:

1. STRENG GEHEIM (str. geh.),
 wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte den Bestand der 

Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden 
kann.

2. GEHEIM (geh.),
 wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte die Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden, ihren 
Interessen oder ihrem Ansehen schweren Schaden zufügen kann.

3. VS-VERTRAULICH (VS-vertr.), 
 wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen oder 

das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer 
Länder schädlich sein kann.

4. VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (VS-NfD),
 für alle VS, die nicht unter die Geheimhaltungsgrade Nummer 1 bis 

3 fallen.

(2) Die Kennzeichnung von VS erfolgt unter entsprechender Anwendung 
der VSA M-V.

§ 4 
Bestimmung und Änderung der Geheimhaltungsgrade

(1) Von Geheimeinstufungen ist nur der unbedingt notwendige Gebrauch 
zu machen. VS sind nicht höher einzustufen, als es ihr Inhalt erfordert. 

(2) Der Geheimhaltungsgrad einer VS richtet sich nach dem Inhalt des 
Teiles der VS, der den höchsten Geheimhaltungsgrad erfordert.
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(3)  Schriftstücke, die sich auf eine VS beziehen, aber selbst keinen 
entsprechenden geheimhaltungsbedürftigen Inhalt haben, wie zum 
Beispiel Erinnerungsschreiben, sind nach ihrem Inhalt einzustufen, 
nicht nach dem der veranlassenden VS.

(4) Den Geheimhaltungsgrad der VS bestimmt die herausgebende Stelle. 

(5) Die herausgebende Stelle kann bestimmen, dass VS von einem 
bestimmten Zeitpunkt an oder mit dem Eintritt eines bestimmten 
Ereignisses niedriger einzustufen oder offen zu behandeln sind. Sie teilt 
die Änderung oder Aufhebung des Geheimhaltungsgrades einer  VS 
den Empfängern mit. 

(6) Herausgebende Stellen sind bei VS, die innerhalb des Landtages 
entstehen, der Präsident, weitere von ihm ermächtigte Stellen sowie 
die Ausschüsse des Landtages.

§ 5 
Kenntnis und Weitergabe einer VS

(1) Mitglieder des Landtages können von VS Kenntnis erhalten, soweit 
es zur Erfüllung ihrer parlamentarischen Aufgaben erforderlich ist.

(2) Über den Inhalt einer VS des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH 
und höher darf nicht umfassender und früher unterrichtet werden, als 
dies aus Gründen der parlamentarischen Arbeit unerlässlich ist.

(3) Soll ein Mitglied des Landtages Zugang zu VS des Geheim-
haltungsgrades VS-VERTRAULICH oder höher erhalten, die nicht 
amtlich als geheimhaltungsbedürftig gekennzeichnet sind und 
zu deren Geheimhaltung das Mitglied auch nicht aufgrund eines 
Beschlusses des Landtages oder eines Ausschusses verpflichtet ist, so 
soll es unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Geheimnisverletzung zur 
Geheimhaltung förmlich verpflichtet werden.

(4) Ein Mitglied des Landtages, dem eine VS des Geheimhaltungsgrades 
VS-VERTRAULICH oder höher zugänglich gemacht worden ist, darf 
andere Mitglieder des Landtages im Rahmen des Absatzes 2 von dieser 
VS in Kenntnis setzen; dabei ist das Mitglied, an welches die Mitteilung 
ergeht, auf die Pflicht zur Geheimhaltung hinzuweisen.
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(5)  Fraktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern dürfen VS des 
Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH und höher im Rahmen des 
Absatzes 2 nur zugänglich gemacht werden, wenn sie vom Präsidenten 
zum Zugang zu VS schriftlich ermächtigt und unter Hinweis auf die 
Strafbarkeit der Geheimnisverletzung zur Geheimhaltung förmlich 
verpflichtet sind. 

(6) Anderen Personen dürfen VS des Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICH und höher nur mit Zustimmung der herausgebenden 
Stelle zugänglich gemacht werden, wenn sie zum Zugang zu VS 
schriftlich ermächtigt und unter Hinweis auf die Strafbarkeit der 
Geheimnisverletzung förmlich verpflichtet sind. 

(7) Der Präsident kann die Befugnis, Ermächtigungen zu erteilen und 
Verpflichtungen vorzunehmen, übertragen. 

(8) Die für Angehörige des öffentlichen Dienstes geltenden 
Bestimmungen für die Voraussetzungen einer Ermächtigung 
(insbesondere Vorschriften über die Überprüfung) und über die 
sich aus einer Ermächtigung ergebenen Verpflichtungen gelten bei 
Ermächtigungen nach den Absätzen 5 bis 7 entsprechend. 

§ 6 
Übertragung von VS auf Fernmeldewegen

(1) VS sind bei der Übertragung auf Fernmeldewegen zu verschlüsseln 
oder durch andere gleichwertige Maßnahmen zu sichern. 

(2)  Telefongespräche mit VS-VERTRAULICH oder VS-NUR FÜR DEN 
DIENSTGEBRAUCH eingestuftem Inhalt dürfen ausnahmsweise 
unverschlüsselt geführt werden, wenn die Erledigung der Angelegenheit 
dringlich ist und die schriftliche oder sonstige sichere Übermittlung einen 
unvertretbaren Zeitverlust bedeuten würde. In diesem Falle sind die 
Gespräche so zu führen, dass der Sachverhalt Dritten nicht verständlich 
wird. Ist die Gesprächspartnerin oder der Gesprächspartner nicht mit 
Sicherheit zu identifizieren, so ist ein Kontrollanruf erforderlich. Besondere 
Vorsicht ist geboten bei Funk-Fernsprechanschlüssen (zum Beispiel 
Autotelefon) sowie bei Gesprächen außerhalb des Bundesgebietes.
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(3) Fernschreiben, Telegramme, Fernkopien und so weiter des 
Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH können, 
wenn zwischen Absenderin oder Absender und Empfängerin oder 
Empfänger keine Schlüsselmöglichkeit besteht, innerhalb des 
Bundesgebietes unverschlüsselt übermittelt werden. Die absendende 
Stelle hat sich zu vergewissern, dass sie mit der gewünschten 
Empfängerin oder dem gewünschten Empfänger verbunden ist.

§ 7 
Behandlung von VS in Ausschüssen

(1) Sitzungen von Ausschüssen sind nicht öffentlich, soweit VS 
behandelt werden oder über die Einstufung als VS beraten wird.

(2) Die Ausschüsse können für einen Beratungsgegenstand oder für 
Teile desselben einen Geheimhaltungsgrad nach §  3  beschließen. 
Wird über VS der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH und 
höher beraten, führt die oder der Vorsitzende die Beschlussfassung 
unverzüglich herbei und stellt vor Beginn der Beratungen fest, dass sich 
keine unbefugten Personen im Sitzungssaal aufhalten. Der Beschluss 
über die Geheimhaltung verpflichtet auch Sitzungsteilnehmer, die 
nicht dem Ausschuss angehören.

(3) Bei Beratungen über STRENG GEHEIM- oder GEHEIM-
Angelegenheiten dürfen nur die Beschlüsse protokolliert werden. Der 
Ausschuss kann beschließen, dass die Beratungen dem Inhalt nach 
festgehalten werden. Die Vernehmung von Zeugen und die Anhörung 
von Sachverständigen kann auf Beschluss des Ausschusses auch bei 
Angelegenheiten mit dem Geheimhaltungsgrad STRENG GEHEIM 
und GEHEIM im Wortprotokoll festgehalten werden, zum Beispiel bei 
Untersuchungsausschüssen. 

(4) Bei Beratungen über VS-VERTRAULICH-Angelegenheiten kann der 
Ausschuss beschließen, dass nur die Beschlüsse festgehalten werden.

(5) Das Protokoll über die Beratung von VS-Angelegenheiten wird 
entsprechend seinem Inhalt in einen Geheimhaltungsgrad nach 
§  3  eingestuft. Protokolle, die als STRENG GEHEIM, GEHEIM oder 
VS-VERTRAULICH eingestuft sind, dürfen nur Mitgliedern des 
Landtages und der Landesregierung sowie dem Präsidenten des 
Landesrechnungshofes und den in §  5  Absätze  5  und 6  genannten 
Personen zugänglich gemacht werden.
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(6) Werden VS des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH oder 
höher einem Ausschuss zugeleitet, dürfen sie nur in der Sitzung oder 
längstens für deren Dauer ausgegeben werden. Bei Unterbrechung der 
Sitzung kann die Rückgabe unterbleiben, wenn die Überwachung des 
Sitzungsraumes sichergestellt ist. Die oder der Ausschussvorsitzende 
kann bestimmen, dass  VS der Geheimhaltungsgrade GEHEIM oder 
VS-VERTRAULICH an die Berichterstatterinnen oder Berichterstatter 
des Ausschusses und in besonderen Fällen anderen Mitgliedern des 
Ausschusses bis zum Abschluss der Ausschussberatungen über den 
Beratungsgegenstand, auf den sich die VS bezieht, ausgegeben und in 
den dafür zulässigen VS-Behältnissen aufbewahrt werden. 

(7) Für VS des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH kann der 
Ausschuss in den Fällen des Absatzes 6 anders beschließen.

(8) VS der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH und GEHEIM 
können, sofern sie im Ausschuss entstanden sind, mit Genehmigung 
der oder des Ausschussvorsitzenden nach Registrierung bei der 
vom Präsidenten bestimmten Stelle in den dafür vorgesehenen VS-
Behältnissen des Ausschusses zeitweilig aufbewahrt werden. Sie sind 
an die vom Präsidenten bestimmte Stelle zurückzugeben, sobald sie im 
Ausschuss nicht mehr benötigt werden. 

(9) Stellt sich erst im Laufe oder nach Abschluss der Beratungen heraus, 
dass die Beratungen als VS-VERTRAULICH oder höher zu bewerten 
sind, kann der Ausschuss die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
nachträglich beschließen.

(10) Werden während der Sitzung, in der VS-STRENG GEHEIM oder 
VS-GEHEIM behandelt werden, mit Genehmigung der oder des 
Ausschussvorsitzenden Sitzungsnotizen gefertigt, so sind diese am 
Ende der Sitzung zur Aufbewahrung oder Vernichtung an die von dem 
Präsidenten bestimmte Stelle abzugeben. 
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§ 8 
Herstellen von Duplikaten 

Die Empfängerin oder der Empfänger von VS der Geheimhaltungsgrade 
VS-VERTRAULICH und höher darf weitere Exemplare (Abschriften, 
Abdrucke, Ablichtungen und dergleichen) sowie Auszüge nur von der 
von dem Präsidenten bestimmten Stelle herstellen lassen; für VS des 
Geheimhaltungsgrades STRENG GEHEIM ist außerdem die Zustimmung 
der herausgebenden Stelle erforderlich. Weitere Exemplare sind wie 
das Original VS zu behandeln. 

§ 9 
Registrierung und Verwaltung von VS

(1) Alle dem Landtag zugehenden oder im Landtag entstehenden VS 
der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH und höher sind der von 
dem Präsidenten bestimmten Stelle zur Registrierung und Verwaltung 
zuzuleiten. 

(2) VS der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH und höher sind in 
der von dem Präsidenten bestimmten Stelle aufzubewahren.

(3) STRENG GEHEIM- und GEHEIM-VS dürfen nur mit Genehmigung 
des Präsidenten und in einem von ihm bestimmten Raum eingesehen 
oder bearbeitet werden. Notizen verbleiben bis zur Behandlung durch 
die Ausschüsse in der von dem Präsidenten bestimmten Stelle; sie sind 
nach Abschluss der Beratungen von ihr zu vernichten. 

(4) Der Empfang von VS der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH 
und höher sowie ihre Einsichtnahme in der von dem Präsidenten 
bestimmten Stelle ist schriftlich zu bestätigen. 

(5) VS des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
sind unter Verschluss aufzubewahren; dies ist nicht notwendig, wenn 
sie in Räumen aufbewahrt werden, zu denen Außenstehende keinen 
Zugang haben.

(6) Tonträger und Disketten sind nach bestimmungsgemäßer 
Auswertung des Inhalts sofort zu löschen.
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§ 10 
Weiterleitung von VS 

(1) VS der Geheimhaltungsgrade STRENG GEHEIM und GEHEIM sind 
bei Beförderung innerhalb des Hauses grundsätzlich über die von 
dem Präsidenten bestimmte Stelle zu leiten. Sie dürfen nur durch 
entsprechende ermächtigte Personen weitergeleitet werden. Ist aus 
dringendem Grund eine Von-Hand-zu-Hand-Übergabe erfolgt, ist die 
von dem Präsidenten bestimmte Stelle unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen.

(2) VS des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH können unter 
Benachrichtigung der von dem Präsidenten bestimmten Stelle von 
Hand zu Hand an zum Empfang berechtigte Personen weitergegeben 
werden. 

§ 11 
Mitnahme von VS

(1) Die Mitnahme von VS der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH 
und höher aus den der Verwaltung des Landtages unterstehenden 
Räumen ist unzulässig. Der Präsident kann die Mitnahme zulassen, 
wenn unabweisbare Gründe dies erfordern. Er kann Auflagen festlegen.

(2) Bei der Mitnahme von VS der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH 
und höher ist für die ununterbrochene sichere Aufbewahrung zu 
sorgen. Steht für diese VS kein Stahlschrank mit Kombinations- und 
Sicherheitsschloss zur Verfügung, muss die Inhaberin oder der Inhaber 
die VS ständig bei sich führen. Die Zurücklassung im Kraftwagen, die 
Verwahrung in Hotelsafes oder auf Bahnhöfen und dergleichen ist 
unzulässig. Bei Aufenthalten im Ausland ist die VS nach Möglichkeit bei 
den deutschen Vertretungen aufzubewahren. 

(3) In der Öffentlichkeit dürfen VS der Geheimhaltungsgrade VS-
VERTRAULICH oder höher nicht gelesen und erörtert werden.
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Mitteilungspflicht

Jeder Verdacht, jede Wahrnehmung oder jeder Vorfall, der auf 
Anbahnungsversuche fremder Nachrichtendienste oder darauf 
schließen lässt, dass Unbefugte Kenntnis vom Inhalt von VS erhalten 
haben sowie der Verlust von VS der Geheimhaltungsgrade VS-
VERTRAULICH und höher oder der Verlust von Sicherheitsschlüsseln ist 
unverzüglich dem Präsidenten oder dem Geheimschutzbeauftragten 
der Verwaltung des Landtages mitzuteilen. 

§ 13 
Schutz von Privatgeheimnissen 

(1) Soweit es der Schutz von Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs-, Steuer- 
oder sonstigen privaten Geheimnissen oder der Schutz von Umständen 
des persönlichen Lebensbereichs erfordern, sind die Akten, sonstigen 
Unterlagen und die Beratungen der Ausschüsse besonders zu schützen. 
Dies gilt insbesondere für Steuerakten und Petitionen. Der Landtag 
oder die Ausschüsse können beschließen, dass die Privatgeheimnisse 
nach einem bestimmten Geheimhaltungsgrad (§ 3) zu behandeln sind. 
Im Übrigen findet § 7 Absatz 2 Sätze 2 und 3 entsprechend Anwendung. 

(2) Die Einsicht in solche Akten oder Unterlagen ist auf die 
Mitglieder des zuständigen Ausschusses beschränkt. Gleiches gilt 
für die Einsicht in Niederschriften der Ausschussberatungen über 
geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten im Sinne von Absatz  1. 
Der Ausschuss entscheidet über die Verteilung von Niederschriften. 

§ 14 
Ausführungsbestimmungen

Der Präsident ist ermächtigt, Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 
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Anlage 2

Verhaltensregeln für die Mitglieder des  
Landtages Mecklenburg-Vorpommern 

I. Die Abgeordneten haben innerhalb einer Frist von drei Monaten 
nach Erwerb der Mitgliedschaft folgende Angaben zu machen, 
die zusammen mit den biografischen Angaben der Abgeordneten 
veröffentlicht werden: 

1. Die gegenwärtig ausgeübten Berufe, und zwar

a) unselbstständige Tätigkeit unter Angabe des Arbeitgebers 
(mit Branche), der eigenen Funktion bzw. dienstlichen 
Stellung,

b) selbstständige Gewerbetreibende: Art des Gewerbes und 
Angabe der Firma,

c) freie Berufe, sonstige selbstständige Berufe: Angabe des 
Berufszweiges,

d) Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Tätigkeit bei 
mehreren ausgeübten Berufen.

2. Früher ausgeübte Berufe, soweit sie im Zusammenhang mit der 
Mandatsübernahme aufgegeben worden sind.

3. Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied 
eines Organs einer Gebietskörperschaft, eines Vorstandes, 
Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, sonstigen Organs oder 
Beirats, einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines in einer 
anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens oder einer 
Körperschaft, Stiftung oder Anstalt des öffentlichen Rechts.

4. Vergütete und ehrenamtliche Funktionen in Berufsverbänden, 
Wirtschaftsvereinigungen, sonstigen Interessenverbänden oder 
ähnlichen Organisationen.

  Während der Wahlperiode eintretende Änderungen oder 
Ergänzungen sind innerhalb von drei Monaten nach deren 
Eintritt schriftlich dem Präsidenten mitzuteilen.
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II.  Die Abgeordneten haben dem Präsidenten bis zum 30. April eines 
jeden Jahres für das Vorjahr anzuzeigen:

1. Entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Vertretung fremder 
Interessen, Erstattung von Gutachten, publizistische und 
Vortragstätigkeit, soweit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des 
ausgeübten Berufes liegen.

2. Zuwendungen und Vergünstigungen, die sie für ihre politische 
Tätigkeit als Landtagsabgeordnete erhalten haben, wenn 
die Summe aller Einnahmen nach Nummer 1  oder der 
Zuwendungen und Vergünstigungen nach Nummer 2  den 
Wert von 125  € je Zuwendungsgeber in einem Kalenderjahr 
überschreitet.

  Die Abgeordneten haben hierfür gesondert Rechnung zu führen. 

  Haben Abgeordnete keine Einnahmen, Zuwendungen oder 
Vergünstigungen nach Nummer 1 oder Nummer 2 erhalten oder 
wird die Wertgrenze unterschritten, so ist anzuzeigen, dass keine 
meldepflichtigen Einnahmen angefallen sind. 

 
Überschreiten die nach Nummer  1  erzielten Einnahmen oder die 
Zuwendungen und Vergünstigungen nach Nummer 2  den Wert 
von 750 € je Zuwendungsgeber in einem Kalenderjahr, so sind sie 
als Amtliche Mitteilung zu veröffentlichen.

III. Wirkt ein Abgeordneter in einem Ausschuss an der Beratung 
oder Abstimmung über einen Gegenstand mit, an welchem er 
selbst oder ein anderer, für den er gegen Entgelt tätig ist, ein 
unmittelbares wirtschaftliches Interesse hat, so hat er auf diese 
Interessenverknüpfung zuvor im Ausschuss hinzuweisen. 

IV. In beruflichen oder geschäftlichen Angelegenheiten sind Hinweise 
auf Mitgliedschaft im Landtag zu unterlassen.

V. Der Abgeordnete ist verpflichtet, sich in Zweifelsfragen 
durch Rückfragen beim Präsidenten über die Auslegung der 
Bestimmungen zu vergewissern.
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VI. Wird der Vorwurf erhoben, dass ein Abgeordneter gegen 
diese Verhaltensregeln verstoßen hat, so hat der Präsident den 
Sachverhalt aufzuklären und den betroffenen Abgeordneten 
anzuhören. Das Gleiche gilt, wenn ein Abgeordneter selbst verlangt, 
einen gegen ihn erhobenen Vorwurf aufzuklären; das Verlangen 
muss ausreichend begründet sein. 

  
Ergeben sich Anhaltspunkte für einen Verstoß, so hat der Präsident 
der Fraktion, der der betreffende Abgeordnete angehört, 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Präsident stellt 
im Benehmen mit dem Ältestenrat fest, ob ein Verstoß gegen die 
Verhaltensregeln vorliegt. Der Präsident teilt das Ergebnis der 
Überprüfung dem Landtag mit, wenn ein Verstoß festgestellt 
worden ist.

Der Präsident hat, wenn die Überprüfung nicht ergeben hat, dass 
ein Verstoß vorliegt, auf Ersuchen des betroffenen Abgeordneten 
dem Landtag dieses Ergebnis mitzuteilen. 
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Anlage 3

Grundsätze zur Behandlung von Eingaben an den Landtag  
(Verfahrensgrundsätze)

Auf der Grundlage des §  13  Absatz  3  des Petitions- und Bürger-
beauftragtengesetzes sowie des § 67 Absatz 4 der Geschäftsordnung 
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern (GO  LT) stellt der Landtag 
für die Behandlung von Eingaben folgende Grundsätze auf:

1. Rechtsgrundlagen

Nach Artikel 10 der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
hat jeder das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und 
an die Volksvertretung zu wenden.

Artikel  35  Absatz  1  bestimmt, dass der Landtag zur Behandlung von 
Vorschlägen, Bitten und Beschwerden der Bürger den Petitions-
ausschuss bestellt.

Im Absatz 2 des Artikels 35 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern sind die grundlegenden Rechte des Petitionsausschusses, 
wie das Akteneinsichtsrecht, das Zutrittsrecht zu den von den Trägern 
der öffentlichen Verwaltung des Landes verwalteten öffentlichen 
Einrichtungen sowie das Recht auf die Erteilung von Auskünften und 
auf Amtshilfe von der Landesregierung und den der Aufsicht des 
Landes unterstellten Trägern öffentlicher Verwaltungen geregelt.
Entsprechend dem Auftrag des Absatz 3 des Artikels 35 der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern regelt das Petitions- und 
Bürgerbeauftragtengesetz das Petitionsrecht des Landes. Weiterhin 
hat der Landtag im §  67  seiner Geschäftsordnung Festlegungen zur 
Behandlung von Petitionen getroffen.

2. Definitionen

2.1 Petitionen

Petitionen sind Eingaben, mit denen Vorschläge, Bitten oder Beschwerden 
in eigener Sache, für andere oder im allgemeinen Interesse vorgetragen 
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werden, die im Zusammenhang mit dem Handeln oder Unterlassen 
von staatlichen Organen, Behörden oder sonstigen Einrichtungen, 
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, stehen oder Vorschläge zur 
Gesetzgebung enthalten.

Sammelpetitionen sind Unterschriftenlisten zu einem Anliegen, 
bei denen eine Person oder Personengemeinschaft als Initiator der 
Petitionen in Erscheinung tritt. Die Unterzeichner werden zahlenmäßig 
erfasst.

Massenpetitionen sind Eingaben, bei denen sich mehrere Personen 
mit einem identischen Anliegen an den Landtag Mecklenburg-
Vorpommern wenden, ohne dass eine bestimmte Person oder 
Personengemeinschaft als Initiator der Eingabe in Erscheinung tritt. 
Der Text der jeweiligen Eingabe stimmt ganz oder im Wesentlichen 
überein. 

2.2 Sonstige Eingaben

Sonstige Eingaben sind Auskunftsersuchen sowie bloße 
Mitteilungen, Belehrungen, Vorwürfe, Anerkennungen oder sonstige 
Meinungsäußerungen ohne materielles Verlangen.

3. Vorprüfung der Eingaben

Die Vorprüfung der beim Petitionsausschuss eingehenden Eingaben 
erfolgt durch das Ausschusssekretariat im Einvernehmen mit dem 
Ausschussvorsitzenden.

Das Sekretariat des Petitionsausschusses legt den Mitgliedern des 
Ausschusses in angemessenen Abständen eine Liste der nicht 
angenommenen Petitionen und Eingaben vor.

Das Sekretariat prüft insbesondere, ob dem Einreicher der Eingabe das 
Petitionsrecht gemäß Artikel 10 der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zusteht, die Schriftform gewahrt ist und die Zuständigkeit 
des Petitionsausschusses für die vorliegende Eingabe gegeben ist.

3.1 Prüfung des Petitionsrechtes

Es ist zu prüfen, ob bei der Petition die Voraussetzungen entsprechend 
§  1  Absätze 1  und 2  des Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes 
erfüllt sind.
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3.2 Wahrung der Schriftform

Petitionen müssen schriftlich eingereicht werden und den Antragsteller 
erkennen lassen. Schriftlich eingereichte Petitionen müssen vom 
Petenten oder von einer von diesem bevollmächtigten Person 
unterzeichnet sein.

Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. 
Bei elektronisch übermittelten Petitionen ist die Schriftform gewahrt, 
wenn der Urheber sowie dessen vollständige Postanschrift ersichtlich 
sind und das im Internet zur Verfügung gestellte Formular verwendet 
und vollständig ausgefüllt wird.

In den Fällen, in denen eine schriftliche Einreichung einer Petition nicht 
möglich ist, ist eine Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern zu suchen. Insbesondere sollte 
hier von der Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit dem 
Bürgerbeauftragten Gebrauch gemacht werden. 

3.3 Grenzen der Behandlung von Eingaben

Das Sekretariat des Petitionsausschusses hat zu prüfen, ob der 
Petitionsausschuss gemäß §  2  Absatz  1  von der Behandlung einer 
Eingabe abzusehen hat oder von einer sachlichen Prüfung der Eingabe 
gemäß § 2 Absatz 2 abgesehen werden kann.

Eingaben, von deren Behandlung oder sachlichen Prüfung 
abgesehen wurde, sind in der Anlage 1  der Beschlussempfehlungen 
des Petitionsausschusses aufzulisten. In Anlage 2  der Beschluss-
empfehlungen des Petitionsausschusses sind die Eingaben aufzulisten, 
die zuständigkeitshalber an die entsprechenden Stellen - insbesondere 
an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und der 
übrigen Länderparlamente - weitergeleitet wurden. Die Weiterleitung 
von Eingaben an die zuständigen Stellen erfolgt durch das Sekretariat 
des Ausschusses im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden.

4. Behandlung der Eingaben

4.0 Übersicht über neu eingegangene Petitionen

Jedes Mitglied des Petitionsausschusses erhält in angemessenen 
Abständen eine Übersicht über die neu eingegangenen Petitionen.
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4.1 Aufgaben des Sekretariates des Petitionsausschusses

Das Sekretariat des Petitionsausschusses hat grundsätzlich 
Stellungnahmen der Landesregierung zu den vorliegenden Eingaben 
einzuholen. Sollten Stellungnahmen von mehreren Ministerien eingeholt 
werden, muss den Stellungnahmeersuchen zu entnehmen sein, welche 
anderen Ministerien zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 
worden sind. Sollte es erforderlich sein, dass Stellungnahmen von 
Behörden oder sonstigen Einrichtungen, die der Kontrolle der 
Landesregierung unterstehen, einzuholen sind, ist das zuständige 
Ministerium hierüber zu informieren. Der Landesregierung ist eine 
Frist von einem Monat nach Eingang des Stellungnahmeersuchens zur 
Unterrichtung des Petitionsausschusses über veranlasste Maßnahmen, 
den Fortgang oder das Ergebnis des Verfahrens einzuräumen.

Nach Ablauf der Frist erfolgt durch das Sekretariat eine schriftliche 
Erinnerung. Sollte eine Mitteilung des zuständigen Ministeriums auch 
dann noch nicht vorliegen, richtet der Vorsitzende ein Mahnschreiben 
an den Minister. Der Ausschuss behält sich vor, den Minister zu laden.

Nach Vorliegen der Stellungnahmen sowie sonstiger im Zusammenhang 
mit der Bearbeitung der Eingabe vom Sekretariat beschaffter oder 
zusammengestellter Unterlagen ist den Mitgliedern des Ausschusses, 
die dies vorher erklärt haben, eine Kopie der Petitionsakte zur weiteren 
Bearbeitung zu übergeben. Soweit dies aufgrund des Sachstandes 
möglich ist, übergibt das Sekretariat zusammen mit der Kopie der Akte 
einen Vorschlag zur weiteren Behandlung der Eingabe.

4.2 Prüfung der Eingaben

Die Mitglieder des Ausschusses prüfen die ihnen gemäß Ziffer 4.1   
zugeleiteten Petitionen binnen vier Wochen. Nach der Prüfung 
geben sie die Akte mit einem Vorschlag zum weiteren Verfahren 
an das Sekretariat zurück. Wenn innerhalb dieses Zeitraumes 
dem Sekretariat nicht alle ausgereichten Akten mit einem 
Vorschlag zur weiteren Behandlung der Petition zugeleitet worden 
sind, entscheidet der Ausschuss über das weitere Vorgehen. 
Die Mitglieder des Ausschusses können insbesondere eine 
Ausschussberatung, die Ladung eines Regierungsvertreters, 
eine Ortsbesichtigung, eine Sachverständigenanhörung,  
eine Akteneinsicht sowie die abschließende Erledigung der Petition 
beantragen.
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4.3 Ausschussberatung zu einer Petition

Eine Ausschussberatung zu einer Petition mit oder ohne 
Regierungsvertreter erfolgt immer dann, wenn ein Mitglied des 
Ausschusses diese beantragt oder die Vorschläge zur abschließenden 
Erledigung nicht übereinstimmen. Der Ausschuss entscheidet dann, 
welchem der Vorschläge gefolgt werden soll.

Regierungsvertreter werden zu Ausschusssitzungen eingeladen, wenn 
über Petitionen in der Sache beraten werden soll.

Anwesend sein dürfen während der Beratung einer Petition nur 
diejenigen Regierungsvertreter, die im Zusammenhang mit der 
Behandlung der entsprechenden Petition im Ausschuss vom 
Petitionsausschuss geladen worden sind.

4.4 Abschließende Erledigung von Petitionen

Der Petitionsausschuss beschließt eine Sammelübersicht, die dem 
Landtag vorgelegt wird. Die Sammelübersicht enthält die Petitions-
Nummer, eine kurze Darstellung des Anliegens des Petenten, die 
Beschlussempfehlung sowie eine kurze Begründung.

Die Vorschläge zur abschließenden Erledigung durch den Landtag 
können insbesondere lauten:

1.  Die Petition ist der Landesregierung zur Berücksichtigung zu 
überweisen, weil das Anliegen des Petenten begründet und Abhilfe 
notwendig ist.

2.  Die Petition ist der Landesregierung zur Erwägung zu überweisen, 
weil die Eingabe Anlass zu einem Ersuchen an die Landesregierung 
gibt, das Anliegen noch einmal zu überprüfen und nach 
Möglichkeiten der Abhilfe zu suchen.

3.  Die Petition ist der Landesregierung als Material zu überweisen, 
um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Vorbereitung von 
Gesetzentwürfen berücksichtigt.

4.  Die Petition ist der Landesregierung als Material zu überweisen, 
um zu erreichen, dass die Landesregierung sie in Vorbereitung 
von Verordnungen oder anderen Initiativen oder Untersuchungen 
einbezieht.
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5.  Die Petition ist der Landesregierung zu überweisen, um sie auf die 
Begründung des Beschlusses des Landtages hinzuweisen.

6.  Die Petition ist der Landesregierung zu überweisen, um sie auf das 
Anliegen des Petenten besonders aufmerksam zu machen.

7.  Die Petition ist den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme 
zu geben, weil sie als Anregung für eine parlamentarische Initiative 
geeignet erscheint.

8.  Die Petition ist den Fraktionen des Landtages zur Kenntnisnahme 
zu geben, um sie auf das Anliegen des Petenten besonders 
aufmerksam zu machen.

9.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen, weil das Anliegen 
inhaltlich bereits in der laufenden Wahlperiode behandelt worden 
ist.

10.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen, weil dem Anliegen 
entsprochen worden ist.

11.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen, weil eine 
Gesetzesänderung oder Gesetzesergänzung nicht in Aussicht 
gestellt werden kann.

12.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen, weil der Bitte oder 
Beschwerde nicht entsprochen werden kann.

13.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen, weil das Verhalten der 
Verwaltung nicht zu beanstanden ist.

14.  Von der Behandlung (§ 2 Absatz 1 PetBüG) oder von einer sachlichen 
Prüfung der Petition (§ 2 Absatz 2 PetBüG) wird abgesehen.

15.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen, weil eine weitere 
Behandlung im Petitionsausschuss gegenstandslos geworden ist.

16.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen, weil es sich um eine 
Angelegenheit der Kommunalen Selbstverwaltung handelt, auf die 
der Petitionsausschuss keinen Einfluss hat.

17.  Das Petitionsverfahren ist abzuschließen. Der Ausschuss hält 
die Eingabe für unbegründet, da ein ernsthaftes Anliegen nicht 
erkennbar ist.
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5. Schriftverkehr

5.1 Eingangsbestätigung und Abgabenachricht

Jeder Petent erhält eine schriftliche Eingangsbestätigung oder 
bei Weiterleitung der Eingabe an die zuständige Stelle eine 
Abgabenachricht vom Sekretariat des Petitionsausschusses.

Bei Sammelpetitionen wird die Eingangsbestätigung oder die 
Abgabenachricht an die Kontaktadresse gerichtet. Sollte keine 
Kontaktadresse benannt sein, erhält einer der unterzeichnenden 
Petenten die Eingangsbestätigung oder die Abgabenachricht.

Bei Massenpetitionen sendet das Ausschusssekretariat die 
Eingangsbestätigung oder die Abgabenachricht an die einzelnen 
Petenten, soweit der Petitionsausschuss nicht durch Beschluss die 
Einzelbenachrichtigung durch eine öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt hat. Bei einer öffentlichen Bekanntmachung wird nur die 
Anzahl der bis zu diesem Zeitpunkt bereits zu dem gleichen Anliegen 
eingegangenen Einzelpetitionen bekannt gegeben.

5.2 Stellungnahme

Die vom Ausschusssekretariat eingeholten Stellungnahmen der 
Landesregierung oder anderer Institutionen werden nicht an den 
Petenten weitergegeben. Die eingeholten Stellungnahmen bilden 
die Grundlage der Antwort für den Petenten, die vom Sekretariat des 
Petitionsausschusses zu verfassen ist.

5.3 Ausführung der Beschlüsse

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses teilt dem Petenten nach 
der Annahme der Beschlussempfehlung durch den Landtag die Art 
der Erledigung seiner Petition mit. Diese Mitteilung enthält eine kurze 
Begründung des Beschlusses.

Die Übermittlung der Beschlüsse des Landtages zu Massenpetitionen 
oder Sammelpetitionen erfolgt entsprechend dem Verfahren zur 
Eingangsbestätigung.
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Die Weiterleitung der Beschlüsse des Landtages zu Petitionen an 
den Ministerpräsidenten, den zuständigen Landesminister oder die 
anderen zuständigen Stellen erfolgt entsprechend den Regelungen des 
§ 11 Absatz 4 des Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetzes durch den 
Landtagspräsidenten oder den Vorsitzenden des Petitionsausschusses.
Berichte der Landesregierung zu überwiesenen Petitionen gibt das 
Sekretariat des Ausschusses den Ausschussmitgliedern durch eine 
Ausschussdrucksache zur Kenntnis.

6. Tätigkeitsbericht

Gemäß §  68  GO LT erstattet der Petitionsausschuss dem Landtag 
jährlich einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit.

7. Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten

7.1 Der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
übergibt dem Ausschuss entsprechend § 8 Absatz 1 PetBüG M-V 
monatlich eine Zusammenstellung der bei ihm eingegangenen 
Petitionen.

7.2 Auf der Grundlage dieser Zusammenstellung prüft das 
Sekretariat des Petitionsausschusses, durch welche geeigneten 
Maßnahmen - insbesondere durch den Austausch von 
vorhandenen Stellungnahmen, Übergabe der Bearbeitung 
einer an den Petitionsausschuss gerichteten Eingabe an den 
Bürgerbeauftragten oder Übernahme der Bearbeitung einer 
Eingabe durch den Petitionsausschuss - eine effektive Klärung des 
Anliegens des Petenten erreicht werden kann. Das Ergebnis der 
Prüfung wird dem Petitionsausschuss zur Entscheidung vorgelegt.

7.3 Die dem Ausschuss gemäß §  8  Absatz  2  PetBüG M-V vom 
Bürgerbeauftragten vorgelegten Angelegenheiten werden vom 
Sekretariat geprüft. Das Sekretariat legt dem Ausschuss einen 
Vorschlag zur weiteren Behandlung bzw. zum Abschluss der 
Angelegenheit vor.
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Anlage 4
 

Grundsätze für die Behandlung 
von Immunitätsangelegenheiten

(gemäß § 70 Absatz 4)

1. Der Landtag genehmigt für die laufende Wahlperiode die 
Durchführung von Verfahren gegen Mitglieder des Landtages 
wegen Straftaten, wegen Dienstvergehen oder als Dienstvergehen 
geltende Handlungen und wegen der Verletzung von Berufs- 
oder Standespflichten, es sei denn, dass es sich um Beleidigungen 
(§§ 185, 186 und § 188 Absatz 1 des Strafgesetzbuches) politischen 
Charakters handelt.

2. Vor Einleitung eines Verfahrens ist dem Präsidenten des Landtages 
und, soweit nicht Gründe der Wahrheitsfindung entgegenstehen, 
dem betroffenen Mitglied des Landtages Mitteilung zu machen; 
unterbleibt eine Mitteilung an das Mitglied des Landtages, so ist der 
Präsident auch hiervon unter Angabe der Gründe zu unterrichten. 

 Das Verfahren darf im Einzelfall frühestens 48 Stunden nach Zugang 
der Mitteilung beim Präsidenten des Landtages eingeleitet werden. 
Bei der Berechnung der Frist werden Sonntage, allgemeine Feiertage 
und Sonnabende nicht mitgerechnet. Der Präsident kann im 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Europa- 
und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, Geschäftsordnung, 
Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten die Frist angemessen 
verlängern.

3. Diese Genehmigung umfasst nicht 

a) die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer Straftat und 
den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls; 

b) im Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
den Hinweis des Gerichts, dass über die Tat auch 
aufgrund eines Strafgesetzes entschieden werden kann 
(§ 81 Absatz 1 Satz 2 OWiG); 

c) den Vollzug einer angeordneten Durchsuchung und 
Beschlagnahme; 
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d) die Erhebung der Klage bei dem für Disziplinarsachen 
zuständigen Gericht, die vorläufige Dienstenthebung und die 
teilweise Einbehaltung der Dienstbezüge oder des Ruhegehaltes; 

e) den Antrag der Einleitung eines ehren- und berufsgerichtlichen 
Verfahrens und den Antrag auf Verhängung eines vorläufigen 
Berufs- oder Vertretungsverbots; das gilt auch im Falle eines 
gegenständlich beschränkten Verbots; 

f ) andere freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende 
Maßnahmen.

4. Zur Vereinfachung des Geschäftsganges wird der Ausschuss 
für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, 
Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 
beauftragt, bei Verkehrsdelikten eine Vorentscheidung über 
die Genehmigung in den Fällen der Nummer 2  zu treffen. 
Dasselbe gilt für Straftaten, die nach Auffassung des Ausschusses 
für Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, 
Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 
als Bagatellangelegenheiten zu betrachten sind. 

 Die Ermächtigung zur Strafverfolgung gemäß § 194 Absatz 4 StGB 
bei Beleidigung des Landtages kann im Wege der Vorentscheidung 
erteilt werden.

5. Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer Erzwingungshaft 
(§  97  OWiG) bedürfen der Genehmigung des Landtages. Zur 
Vereinfachung des Geschäftsganges wird der Ausschuss für 
Europa- und Bundesangelegenheiten, Justiz, Verfassung, 
Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten 
beauftragt, eine Vorentscheidung über die Genehmigung der 
Vollstreckung zu treffen, bei Freiheitsstrafen nur, soweit nicht auf 
eine höhere Freiheitsstrafe als drei Monate erkannt ist oder bei 
einer Gesamtstrafenbildung (§§ 53 bis 55 StGB, § 460 StPO) keine 
der erkannten Einzelstrafen drei Monate übersteigt.

6. Bei Vorentscheidungen werden die Beschlüsse des Ausschusses 
dem Landtag durch den Präsidenten schriftlich mitgeteilt. Sie 
werden nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Die Vorentscheidungen 
gelten als Entscheidung des Landtages, wenn nicht innerhalb 
von sieben Tagen nach Mitteilung schriftlich beim Präsidenten 
Widerspruch erhoben wird.
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Anlage 5

Verteilung von Sitzungsprotokollen aus 
öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzungen

1. Verteilung der Ausschussprotokolle

 Protokolle über nicht öffentliche Sitzungen der Ausschüsse werden 
 -  an die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des 

Ausschusses,
 - an die Fraktionen und
 - an die Landesregierung
 verteilt.

 Diese Protokolle werden auf Anforderung
 - allen übrigen Mitgliedern des Landtages,
 - dem Landesrechnungshof,
 -  dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und Informations-

freiheit,
 -  Gerichten und Behörden im Wege der Amtshilfe zur Erfüllung 

dienstlicher Aufgaben
 zur Verfügung gestellt.

Protokolle über Anhörungen in nicht öffentlichen Ausschusssitzungen 
werden über den unter Nummer 1  genannten Kreis der 
Empfangsberechtigten hinaus vollständig oder in Auszügen auch 
den Angehörten zur Verfügung gestellt, sofern ein entsprechender 
Beschluss im Ausschuss gefasst wird. 

Protokolle öffentlicher Sitzungen der Ausschüsse werden auf 
Anforderung allen Interessierten zur Verfügung gestellt, soweit dies 
unter Kapazitätsgesichtspunkten möglich ist. Soweit dies nicht möglich 
ist, können sie in den Räumen der Dokumentation des Landtages 
eingesehen werden.

2. Einsichtnahme in Ausschussprotokolle für weitere Berechtigte

Protokolle nicht öffentlicher Sitzungen der Ausschüsse, die keine 
Verschlusssachen sind, darf im Übrigen in den Räumen der 
Dokumentation des Landtages einsehen, wer ein berechtigtes Interesse 
nachweist. 

Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern



192

Ob ein berechtigtes Interesse vorliegt, entscheidet der Präsident, der 
die Einsichtnahme mit Auflagen verbinden kann. Auf Beschluss des 
Ausschusses kann der Präsident die Einsichtnahme auch durch die 
Übersendung des jeweiligen Protokolls ermöglichen.

Dabei gelten folgende Sonderregelungen:

2.1  Protokolle nicht öffentlicher Ausschusssitzungen dürfen - 
soweit sie die Beratung von Gesetzentwürfen betreffen - erst 
nach Verkündung des betreffenden Gesetzes, im Übrigen nach 
Beendigung der Wahlperiode eingesehen werden.

2.2  Der Ausschuss muss Protokolle, die auch nach Verkündung des 
Gesetzes bzw. nach Beendigung der Wahlperiode nicht ohne 
Weiteres der Öffentlichkeit zugänglich sein sollen, mit dem 
Vermerk „Nur zur dienstlichen Verwendung“ versehen.

 
  Dieser Vermerk verliert spätestens nach Ablauf von zwei 

Wahlperioden seine Gültigkeit, es sei denn, dass der Ausschuss 
gleichzeitig beschlossen hat, diese Protokolle zu einem früheren 
Zeitpunkt zugänglich zu machen. Soll sich der Vermerk nur auf 
Teile eines Protokolls beziehen, sind auch diese entsprechend zu 
kennzeichnen und dem Protokoll gesondert zuzufügen.

2.3  Wenn eine nicht öffentliche Ausschusssitzung auf Tonträger 
aufgenommen wird, ist sechs Monate nach Verteilung des 
Protokolls die Aufnahme zu löschen, es sei denn, dass der 
Ausschuss etwas anderes beschlossen hat.

3. Ausschussdrucksachen

Für Ausschussdrucksachen und vergleichbare Unterlagen gelten diese 
Richtlinien entsprechend. Eingaben mit persönlichem Inhalt sind von 
der Einsichtnahme ausgeschlossen.
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Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz – PetBüG M-V

Gesetz zur Behandlung von Vorschlägen, 
Bitten und Beschwerden der Bürger 
sowie über den Bürgerbeauftragten

des Landes Mecklenburg-Vorpommern

(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz – PetBüG M-V)

Vom 5. April 1995*1

Fundstelle: GVOBl. M-V 1995, S. 190

Inhaltsübersicht:
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§ 8 Zusammenarbeit mit dem Landtag
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1   Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Behandlung von Vorschlägen, Bitten und Beschwer-
den der Bürger sowie über den Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Petitions- und Bürgerbeauftragtengesetz – PetBüG M-V) vom 5. April 1995
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Abschnitt I
Allgemeiner Teil

§ 1
Eingabenrecht

(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen 
mit Vorschlägen, Bitten und Beschwerden (Eingaben) schriftlich an 
den Landtag und an den Bürgerbeauftragten zu wenden. Dies gilt 
uneingeschränkt auch für Angehörige des öffentlichen Dienstes. Die 
Eingaben an den Bürgerbeauftragten können darüber hinaus auch 
mündlich vorgetragen werden.

(2) Das Petitionsrecht nach Artikel  10  der Landesverfassung steht 
jeder natürlichen Person und jeder inländischen juristischen 
Person des Privatrechts zu. Geschäftsfähigkeit ist zur Ausübung des 
Eingabenrechts nicht erforderlich; es genügt, dass die Person in der 
Lage ist, ihr Anliegen verständlich zu äußern. Das Petitionsrecht ist 
von persönlichen Verhältnissen des Petenten, wie Wohnsitz oder 
Staatsangehörigkeit, unabhängig. Wird eine Petition für einen anderen 
eingereicht, kann eine Legitimation verlangt werden. Ist der andere mit 
der Petition nicht einverstanden, unterbleibt die weitere Behandlung.

(3) Das Recht, sich an andere staatliche Stellen zu wenden, wird durch 
dieses Gesetz nicht berührt.

(4) An den Landtag, den Petitionsausschuss oder den Bürger-
beauftragten gerichtete Eingaben aus Justizvollzugsanstalten und 
sonstigen geschlossenen Einrichtungen sind unverzüglich, ohne 
Kontrolle, verschlossen an den Adressaten weiterzuleiten.

(5) Niemand darf wegen einer Eingabe an den Landtag, den 
Petitionsausschuss oder den Bürgerbeauftragten benachteiligt werden.

(6) Wenden sich Angehörige des öffentlichen Dienstes an den Landtag, 
den Petitionsausschuss oder den Bürgerbeauftragten, so darf aus 
diesem Grunde ein Disziplinarverfahren gegen diese Petenten nicht 
eingeleitet werden.

(7) Sofern die Landesregierung oder die der Aufsicht des Landes 
unterstehenden Träger öffentlicher Verwaltung beabsichtigen, eine 
Strafanzeige oder einen Strafantrag wegen des Inhalts einer Eingabe zu 
stellen, sind der Petitionsausschuss und der Bürgerbeauftragte vorher zu 
unterrichten. 
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§ 2
Grenzen der Behandlung von Eingaben

(1) Von der Behandlung einer Eingabe ist abzusehen, wenn

a)  eine Zuständigkeit oder rechtliche Einwirkungsmöglichkeit der 
Landesregierung oder von Trägern der öffentlichen Verwaltung 
des Landes nicht gegeben ist,

b)  ihre Behandlung einen Eingriff in ein schwebendes gerichtliches 
Verfahren oder die Nachprüfung einer richterlichen Entscheidung 
bedeuten würde; das Recht, sich mit dem Verhalten der betroffenen 
Stellen als Beteiligte in einem schwebenden Verfahren oder nach 
rechtskräftigem Abschluss eines Verfahrens zu befassen und 
Empfehlungen zu geben, bleibt unberührt,

c)  es sich um ein rechtskräftig abgeschlossenes gerichtliches Verfahren 
handelt und das Vorbringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
oder eine Abänderung der getroffenen richterlichen Entscheidung 
bezweckt,

d)  es sich um eine Angelegenheit handelt, die Gegenstand eines 
staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist; die sachliche 
Prüfung ist jedoch zulässig, soweit mit der Eingabe eine schleppende 
Behandlung des Ermittlungsverfahrens geltend gemacht wird,

e)  der Vorgang Gegenstand eines Untersuchungsausschusses nach 
Artikel 34 der Landesverfassung ist oder war.

(2) Von einer sachlichen Prüfung der Eingabe kann abgesehen werden, 
wenn

a)  sie im schriftlichen Eingabeverfahren nicht mit dem Namen oder 
der derzeitigen vollständigen Anschrift des Einreichers versehen 
oder unleserlich ist,

b)  sie ein konkretes Anliegen oder einen erkennbaren Sinn-
zusammenhang nicht enthält,

c) sie nach Form oder Inhalt eine Straftat darstellt,
d)  nur eine frühere Bitte und Beschwerde ohne neues Vorbringen 

wiederholt wird, es sei denn, dass die Bestimmungen, die der 
früheren Entscheidung zugrunde lagen, aufgehoben oder 
geändert worden sind.

(3) Wird von einer sachlichen Prüfung abgesehen, so wird dies 
dem Bürger unter Angabe von Gründen mitgeteilt; im Falle des 
Absatzes 1 Buchstabe a) wird das Vorbringen an die zuständige Stelle 
weitergeleitet.
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§ 3
Befugnisse

(1) Die Landesregierung und die der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Träger öffentlicher Verwaltung sind verpflichtet, dem Petitionsausschuss 
oder den von ihm beauftragten Ausschussmitgliedern auf Verlangen 
eines Viertels der Mitglieder des Petitionsausschusses oder dem 
Bürgerbeauftragten auf dessen Verlangen

a)  die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Akten der ihnen 
unterstehenden Behörden vorzulegen,

b)  Zutritt zu den von ihnen verwalteten öffentlichen Einrichtungen 
zu gestatten,

c) alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
d)  Amtshilfe bei der Durchführung der erforderlichen Erhebungen zu 

leisten.

(2) Diese Befugnisse finden ihre Grenze in den verfassungsmäßigen 
Rechten der Landesregierung nach Artikel  40  Absatz  3  der Landes-
verfassung.

§ 4
Sachverhaltsermittlung

(1) Der Petitionsausschuss und der Bürgerbeauftragte können Petenten 
zum Sachverhalt anhören, sofern diese damit einverstanden sind.

(2) Zur Klärung spezifischer Fragen ist der Bürgerbeauftragte berechtigt, 
Beratungen mit Sachverständigen durchzuführen.

(3) Der Petitionsausschuss und der Bürgerbeauftragte können jederzeit 
zur Klärung von Sachverhalten Ortsbesichtigungen vornehmen. Bei 
Ortsbesichtigungen ist die Landesregierung vorher zu benachrichtigen.

(4) Für die Entschädigung von Petenten sowie von Sachverständigen, 
die vom Petitionsausschuss oder vom Bürgerbeauftragten geladen 
worden sind, gelten die Entschädigungsrichtlinien des Landtages.
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Abschnitt II
Der Bürgerbeauftragte

 

§ 5
Wahl und Rechtsstellung

(1) Der Bürgerbeauftragte ist in der Ausübung seines Amtes unabhängig 
und nur dem Gesetz unterworfen. Der Bürgerbeauftragte darf weder 
einer Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes 
oder des Landes, noch einer kommunalen Vertretungskörperschaft 
angehören. Er darf neben seinem Amt kein anderes besoldetes Amt, 
kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch 
dem Aufsichts- oder Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten 
Unternehmens angehören.

(2) Der Landtag wählt ohne Aussprache den Bürgerbeauftragten mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder für die Dauer von sechs Jahren. Die 
Wiederwahl ist nur einmal zulässig. Von der Wahl ist ausgeschlossen, 
wer nicht in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wählbar 
ist. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktionen des Landtages. Kommt 
vor Ablauf der Amtszeit eine Neuwahl nicht zustande, führt der 
Bürgerbeauftragte das Amt bis zur Neuwahl weiter.

(3) Vor Ablauf der Amtszeit kann der Bürgerbeauftragte nur mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Landtages vorzeitig 
abberufen werden. Auf eigenen Antrag ist er von seinem Amt zu 
entbinden.

(4) Das Amt des Bürgerbeauftragten wird beim Präsidenten des 
Landtages eingerichtet.

(5) Der Präsident des Landtages ernennt den Bürgerbeauftragten zum 
Beamten auf Zeit.

(6) Er untersteht der Dienstaufsicht des Präsidenten des Landtages. 
Für die Erfüllung der Aufgaben ist die notwendige Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; die Mittel sind im Einzelplan 
des Landtages in einem gesonderten Kapitel auszuweisen.

(7) Der Bürgerbeauftragte bestellt einen Mitarbeiter zum Stellvertreter. 
Der Stellvertreter führt die Geschäfte, wenn der Bürgerbeauftragte an 
der Ausübung des Amtes verhindert ist.
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(8) Die Mitarbeiter werden auf Vorschlag des Bürgerbeauftragten 
durch den Landtagspräsidenten eingestellt oder ernannt. Sie können 
nur im Einvernehmen mit ihm versetzt oder abgeordnet werden. Ihr 
Dienstvorgesetzter ist der Bürgerbeauftragte, an dessen Weisungen sie 
ausschließlich gebunden sind.

(9) Der Bürgerbeauftragte ist oberste Dienstbehörde im Sinne des 
§ 96 der Strafprozessordnung und oberste Aufsichtsbehörde im Sinne 
des § 99 der Verwaltungsgerichtsordnung.

(10) Der Bürgerbeauftragte ist auch nach Beendigung seines Amts-
verhältnisses verpflichtet, über die ihm amtlich bekannt gewordenen 
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht 
für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung 
bedürfen.

(11) Der Bürgerbeauftragte darf, auch wenn er nicht mehr im Amt ist, 
über Angelegenheiten, die der Verschwiegenheitspflicht unterliegen, 
ohne Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen 
oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung erteilt der Präsident des 
Landtages nach der Anhörung des betroffenen Bürgers und des für die 
Angelegenheit zuständigen Mitglieds der Landesregierung.

(12) Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten 
anzuzeigen und für die Wahrung der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einzutreten.

§ 6
Aufgabenstellung

(1) Der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, die Rechte der Bürger 
gegenüber der Landesregierung und den Trägern der öffentlichen 
Verwaltung im Lande zu wahren und die Bürger in sozialen 
Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen sowie insbesondere 
die Belange behinderter Bürger wahrzunehmen.

(2) Er wird auf Antrag von Bürgern, auf Anforderung des Landtages, des 
Petitionsausschusses, der Landesregierung oder von Amts wegen tätig. 
Von Amts wegen wird er insbesondere tätig, wenn er durch Bitten, 
Kritik, Beschwerden oder sonstige Eingaben an den Landtag oder in 
sonstiger Weise hinreichende Anhaltspunkte dafür erhält, dass Stellen, 
die der parlamentarischen Kontrolle des Landtages unterliegen, 
Angelegenheiten von Bürgern rechtswidrig erledigt haben.
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(3) Er führt Bürgersprechstunden im gesamten Land durch.

(4) Er unterrichtet den Bürger in angemessener Frist in einem 
begründeten Bescheid über die Behandlung seiner Eingabe.

§ 7
Erledigung der Aufgaben

(1) Der Bürgerbeauftragte hat der zuständigen Stelle Gelegenheit zur 
Regelung einer Angelegenheit zu geben. Dabei hat er auf eine zügige 
und einvernehmliche Lösung hinzuwirken.

(2) Der Bürgerbeauftragte hat bei der Beratung und Unterstützung in 
sozialen Angelegenheiten, soweit es sich dabei nicht um Petitionen 
handelt, die Rechte aus §  3  Absatz  1  Buchstaben b) bis d). In diesen 
Fällen kommen die Regelungen des §  8  Absätze 1  bis 6  nicht zur 
Anwendung.

(3) Wendet sich der Bürgerbeauftragte direkt an die sachlich unmittelbar 
zuständige Stelle, so unterrichtet er hiervon zuvor das zuständige 
Mitglied der Landesregierung.

(4) Die zuständige Stelle hat den Bürgerbeauftragten innerhalb einer 
angemessenen Frist, spätestens jedoch nach einem Monat, über 
die veranlassten Maßnahmen, den Fortgang oder das Ergebnis des 
Verfahrens zu unterrichten.

(5) Der Bürgerbeauftragte unterrichtet den Bürger unverzüglich über 
die weitere Behandlung seiner Eingabe.

(6) Der Bürgerbeauftragte hat das Recht, der Landesregierung und 
den der Aufsicht des Landes unterstehenden Trägern öffentlicher 
Verwaltung Empfehlungen zu erteilen. Sofern er eine Empfehlung 
an Träger der öffentlichen Verwaltung im Lande richtet, ist diese 
Empfehlung ebenfalls dem zuständigen Mitglied der Landesregierung 
zuzuleiten. Kommen die Adressaten dieser Empfehlung nicht nach, so 
müssen sie ihre Entscheidung dem Bürgerbeauftragten gegenüber 
begründen.
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§ 8
Zusammenarbeit mit dem Landtag

(1) Der Bürgerbeauftragte unterrichtet den Petitionsausschuss,

a)  sobald er mit einer Eingabe befasst ist, die ihm nicht vom 
Petitionsausschuss zugeleitet worden ist,

b) wenn er von einer sachlichen Prüfung der Eingabe absieht (§ 2),
c)  sofern eine Angelegenheit im Sinne von § 7 Absatz 1 einvernehmlich 

erledigt wurde; hierbei teilt er die Erledigungsart mit,
d)  sofern die Landesregierung oder die der Aufsicht des Landes 

unterstehenden Träger öffentlicher Verwaltung ihrer Pflicht aus 
§ 3 gegenüber dem Bürgerbeauftragten nicht nachkommen.

(2) Sofern eine einvernehmliche Regelung im Sinne des § 7 Absatz 1 nicht 
zustande kommt, legt der Bürgerbeauftragte die Angelegenheit 
dem Petitionsausschuss zur Erledigung vor und teilt ihm dazu seine 
Auffassung mit. Vor seiner abschließenden Entscheidung kann der 
Bürgerbeauftragte vom Petitionsausschuss beauftragt werden, seine 
Feststellungen zu ergänzen oder weitere Sachverhaltsaufklärungen in 
die Wege zu leiten.

(3) Kommen Adressaten einer Empfehlung im Sinne des 
§ 7 Absatz 6 nicht nach, so müssen sie auf Antrag des Bürgerbeauftragten 
die Gründe dafür im Petitionsausschuss darlegen.

(4) Der Bürgerbeauftragte hat auf Verlangen des Petitionsausschusses, 
einer Fraktion oder eines Fünftels der Mitglieder des Landtags dem 
Petitionsausschuss jederzeit über Eingaben zu berichten.

(5) Der Petitionsausschuss kann den Bürgerbeauftragten mit der 
Prüfung einer Beeinträchtigung von Rechten der Bürger unabhängig 
von vorliegenden Eingaben betrauen.

(6) Der Landtag und seine Ausschüsse können jederzeit die Anwesenheit 
des Bürgerbeauftragten verlangen. Der Bürgerbeauftragte hat das Recht, 
an den Sitzungen des Petitionsausschusses teilzunehmen und an den 
Sitzungen der übrigen ständigen Ausschüsse des Landtages im Rahmen 
der Beratung laufender Gesetzgebungsvorhaben dann teilzunehmen, 
wenn ihm Eingaben vorliegen, die die jeweiligen Gesetzesvorhaben 
betreffen. Auf Verlangen muss er im Rahmen der Ausschussberatungen 
gehört werden. Wenn der Bürgerbeauftragte im Rahmen der Beratung 
eines Gesetzesvorhabens im federführenden Ausschuss Stellung 
genommen hat, sollen seine Darlegungen in ihren wesentlichen Punkten 
im Bericht des Ausschusses wiedergegeben werden.
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(7) Der Bürgerbeauftragte erstattet dem Landtag bis zum 31. März 
eines jeden Jahres einen schriftlichen Bericht über seine Tätigkeit, 
insbesondere über die Behandlung und die Erledigung der Eingaben 
im vorangegangenen Jahr. Er ist verpflichtet, bei der Aussprache über 
den Jahresbericht im Landtag und seinen Ausschüssen anwesend zu 
sein und sich auf Verlangen zu äußern.

§ 9
Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Der Bürgerbeauftragte wirkt auf eine Zusammenarbeit mit öffentlichen 
Stellen gleicher Art unter Wahrung des dort geltenden Rechts hin, sofern 
dies dazu beitragen kann, die Wirksamkeit seiner Untersuchungen 
und seiner Kontrolle zu verstärken sowie den Schutz der Rechte und 
Interessen der Personen, die Beschwerden bei ihm einreichen, zu 
verbessern.

Abschnitt III
Der Petitionsausschuss

§ 10
Aufgabenstellung

(1) Der Petitionsausschuss ist der vom Landtag bestellte Ausschuss zur 
Behandlung der an ihn gerichteten Eingaben der Bürger. Er befasst sich 
auch mit allen Eingaben, die ihm der Bürgerbeauftragte gemäß §  8   
Absatz 2 zur Erledigung vorlegt. Der Petitionsausschuss hat das Recht 
und auf Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder die Pflicht, sich 
jederzeit auch mit allen übrigen Eingaben zu befassen.

(2) Der Petitionsausschuss hat als vorbereitendes Beschlussorgan 
des Landtages die Pflicht, dem Landtag zu den von ihm behandelten 
Petitionen bestimmte Beschlüsse in Form von Sammelübersichten 
vorzulegen und dazu einen Bericht zu erstatten.

(3) Die Empfehlungen zur abschließenden Erledigung durch den 
Landtag können insbesondere lauten:

a)  die Petition der Landesregierung zur Berücksichtigung zu 
überweisen,
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b) die Petition der Landesregierung zur Erwägung zu überweisen,
c) die Petition der Landesregierung als Material zu überweisen,
d)  die Petition der Landesregierung zu überweisen, um sie auf das 

Anliegen des Petenten und die Begründung des Beschlusses des 
Landtages hinzuweisen,

e) die Petition den Fraktionen des Landtages zur Kenntnis zu geben,
f ) das Petitionsverfahren abzuschließen.

§ 11
Ausführungen der Beschlüsse

(1) Nachdem der Landtag über eine Beschlussempfehlung entschieden 
hat, teilt der Vorsitzende des Petitionsausschusses dem Petenten die 
Art der Erledigung seiner Petition mit.

(2) Bei Petitionen, die von Bürgerinitiativen oder anderen nicht 
rechtsfähigen Personengemeinschaften unter einem Gesamtnamen 
oder einer Kollektivbezeichnung eingebracht werden, wird über die 
Art der Erledigung nur derjenige informiert, der als Kontaktperson 
anzusehen ist. Das gleiche gilt bei Sammelpetitionen. Haben die Petenten 
keine gemeinsame Kontaktadresse, kann die Einzelbenachrichtigung 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Hierüber sowie 
über die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung entscheidet 
der Petitionsausschuss.

(3) Bei Massenpetitionen genügt in der Regel die Benachrichtigung 
einer Person oder Stelle, wenn sie als gemeinsame Kontaktadresse 
anzusehen ist. Haben die Petenten keine gemeinsame Kontaktadresse, 
kann die Einzelbenachrichtigung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden. Hierüber sowie über die Art und Weise der öffentlichen 
Bekanntmachung entscheidet der Petitionsausschuss.

(4) Beschlüsse des Landtages, eine Petition der Landesregierung zur 
Berücksichtigung zu überweisen, teilt der Landtagspräsident dem 
Ministerpräsidenten mit. Beschlüsse des Landtages, eine Petition der 
Landesregierung zur Erwägung zu überweisen, teilt der Vorsitzende 
des Petitionsausschusses dem zuständigen Landesminister mit. Der 
Landesregierung wird zur Beantwortung eine Frist von in der Regel 
sechs Wochen gesetzt. Beschlüsse des Landtages, eine Petition der 
Landesregierung als Material zu überweisen, teilt der Vorsitzende des 
Petitionsausschusses dem zuständigen Landesminister mit. Dieser hat 
dem Petitionsausschuss über die weitere Sachbehandlung spätestens 
nach einem Jahr zu berichten.
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(5) Alle anderen Beschlüsse übermittelt der Vorsitzende des Petitions-
ausschusses.

§ 12
Sachverhaltsaufklärung gegenüber der Landesregierung

(1) Zur Klärung von Sachverhalten ist der Petitionsausschuss berechtigt, 
Mitglieder der Landesregierung und der Fachministerien als Zeugen 
und Sachverständige anzuhören.

(2) Der Petitionsausschuss hat das Recht und auf Antrag eines Drittels 
seiner Mitglieder die Pflicht, die Anwesenheit jedes Mitglieds der 
Landesregierung zu verlangen.

(3) Stehen den Absätzen 1  und 2  gesetzliche Vorschriften entgegen, 
kann die Landesregierung eingeschränkte Aussagegenehmigungen 
erteilen oder diese versagen. Die Entscheidung ist zu begründen und 
vor dem Petitionsausschuss zu vertreten.

§ 13
Weitere Verfahrensweise

(1) Der Petitionsausschuss kann Rechte der §§ 3 und 4 im Einzelfall auf 
seine Mitglieder übertragen.

(2) Beziehen sich Eingaben auf in der Beratung befindliche Vorlagen 
anderer Ausschüsse, ist der federführende Ausschuss um eine 
Stellungnahme zu ersuchen.

(3) Die weitere Arbeitsweise des Petitionsausschusses im einzelnen wird 
durch die Geschäftsordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 
geregelt.

§ 14
Berichte der Beauftragten des Landtages

Der Petitionsausschuss erörtert federführend die Berichte der 
Beauftragten des Landtages und legt ihm über das Ergebnis seiner 
Beratungen eine Beschlussempfehlung und einen Bericht vor.
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Untersuchungsausschussgesetz – UAG M-V

Gesetz über die Einsetzung und das 
Verfahren von Untersuchungsausschüssen  

(Untersuchungsausschussgesetz – UAG M-V)

Vom 16. Mai 2018 (GVOBl. M-V S. 182; GS Meckl.-Vorp. GI. Nr. 204 - 8)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:
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I. Abschnitt
Aufgabe und Einsetzung

§ 1
Einsetzung

(1) Der Landtag hat das Recht und auf Antrag eines Viertels seiner 
Mitglieder die Pflicht, zur Aufklärung von Tatbeständen im öffentlichen 
Interesse einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.

(2) Die Einsetzung erfolgt durch Beschluss des Landtages. Die 
Einsetzung ist zulässig, wenn 
• der Gegenstand der Untersuchung hinreichend bestimmt ist,
• der Landtag für die beantragte Untersuchung zuständig ist und
• die Aufklärung des Sachverhaltes im öffentlichen Interesse liegt.

§ 2 
Rechte der qualifizierten Minderheit bei der Einsetzung

(1) Ist die Einsetzung von einem Viertel der Mitglieder des Landtages 
beantragt, so hat der Landtag sie unverzüglich zu beschließen, wenn 
die Voraussetzungen des §  1  Absatz  2  vorliegen. Zur umgehenden 
Prüfung der in §  1  Absatz  2  genannten Voraussetzungen kann der 
Einsetzungsantrag an den Rechtsausschuss überwiesen werden. Dem 
Antrag von einem Viertel der Mitglieder muss bei seiner Einreichung 
die erforderliche Zahl von Unterschriften beigefügt sein.

(2) Der Einsetzungsbeschluss darf den in dem Einsetzungsantrag 
bezeichneten Untersuchungsgegenstand nicht ändern, es sei denn, die 
Antragsteller stimmen der Änderung zu.

(3) Hält der Landtag den Einsetzungsantrag gemäß Absatz 1 für teilweise 
verfassungswidrig, so ist der Untersuchungsausschuss mit der 
Maßgabe einzusetzen, dass dessen Untersuchungen auf diejenigen 
Teile des Untersuchungsgegenstandes zu beschränken sind, die der 
Landtag für nicht verfassungswidrig hält. Das Recht der Antragsteller, 
wegen der teilweisen Ablehnung des Einsetzungsantrags das 
Landesverfassungsgericht anzurufen, bleibt unberührt.
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§ 3 
Gegenstand der Untersuchung

Der Untersuchungsausschuss ist an den ihm erteilten 
Untersuchungsauftrag gebunden. Eine nachträgliche Änderung des 
Untersuchungsauftrages bedarf eines Beschlusses des Landtages; 
§ 2 Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 4 
Zusammensetzung

Der Landtag bestimmt bei der Einsetzung die Zahl der ordentlichen 
und die gleichgroße Anzahl der stellvertretenden Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses. Die Bemessung der Zahl hat einerseits 
die Mehrheitsverhältnisse widerzuspiegeln und andererseits die 
Aufgabenstellung und die Arbeitsfähigkeit des Untersuchungs-
ausschusses zu berücksichtigen. Jede Fraktion muss vertreten sein. Die 
Zahl der auf die Fraktionen entfallenden Sitze wird nach dem Verfahren 
berechnet, das der Landtag in den ständigen Ausschüssen anwendet.

§ 5  
Mitglieder/Stellvertretende Mitglieder

(1) Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder werden von den 
Fraktionen durch Erklärung gegenüber dem Präsidenten benannt 
und abberufen. Im Bedarfsfall können die Fraktionen durch eine 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Ausschussvorsitzenden, die 
bei Sitzungsbeginn vorliegen muss, weitere Stellvertreter für die 
Vertretung in einzelnen Sitzungen benennen.

(2) Die stellvertretenden Mitglieder sind berechtigt, an allen Sitzungen 
teilzunehmen. Bei Abwesenheit eines ordentlichen Mitglieds nimmt 
ein Stellvertreter der Fraktion, der das abwesende Mitglied angehört, 
dessen Aufgaben wahr.

(3) Verlässt ein Mitglied des Untersuchungsausschusses seine Fraktion 
oder wird es aus seiner Fraktion ausgeschlossen, so scheidet es aus 
dem Untersuchungsausschuss aus. Gleiches findet auf stellvertretende 
Mitglieder Anwendung.
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§ 6 
Vorsitz

Bei der Einsetzung jedes neuen Untersuchungsausschusses wechselt 
der Vorsitz unter den Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke. Der 
Vorsitzende muss Mitglied des Untersuchungsausschusses sein. Wenn 
der Vorsitzende einer Fraktion angehört, die die Regierung stützt, muss 
der stellvertretende Vorsitzende einer Fraktion angehören, die die 
Regierung nicht stützt. Gehört der Vorsitzende einer Fraktion an, die 
die Regierung nicht stützt, muss der stellvertretende Vorsitzende einer 
Fraktion angehören, die die Regierung stützt.

§ 7 
Aufgaben des Vorsitzenden

(1) Der Vorsitzende leitet das Untersuchungsverfahren unparteiisch 
und gerecht. Dem Vorsitzenden obliegen insbesondere 
•  die verhandlungsleitenden Verfügungen zu erlassen, insbesondere 

Ort und Termin von Beweiserhebungen festzulegen,
• die Sitzungen zu leiten,
• Sorge für die Vorlage des Berichts an den Landtag zu tragen sowie
•  im Rahmen der durch den Ausschuss gefassten Beschlüsse Zeugen 

und Sachverständige zu laden, ihre Vernehmung einzuleiten und ihre 
Vereidigung vorzunehmen sowie Beweismittel bei den zuständigen 
Stellen anzufordern.

(2) Der Vorsitzende ist dabei an den Einsetzungsbeschluss des Landtages 
gemäß §  1  Absatz  2  und an die Beschlüsse des Untersuchungs-
ausschusses gebunden.

(3) Gegen Anordnungen des Vorsitzenden oder dessen Unterlassung 
kann von jedem Mitglied die Entscheidung des Ausschusses beantragt 
werden.

§ 8 
Aufgaben des stellvertretenden Vorsitzenden

Der stellvertretende Vorsitzende besitzt bei Abwesenheit oder im Fall 
vereinbarter Stellvertretung die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden.
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§ 9  
Ausscheiden von Mitgliedern

(1) Ein Mitglied des Landtages, das an den zu untersuchenden 
Vorgängen beteiligt ist oder war, darf dem Untersuchungsausschuss 
nicht angehören; liegt diese Voraussetzung bei einem Mitglied 
des Untersuchungsausschusses vor und wird dies erst nach 
Einsetzung des Ausschusses bekannt, so hat das Mitglied aus dem 
Untersuchungsausschuss auszuscheiden. Ein Ausschussmitglied, das 
vom Untersuchungsausschuss als Zeuge vernommen wird und dessen 
Aussage für die Untersuchung von wesentlicher Bedeutung ist, darf an 
Untersuchungshandlungen, die dieses Thema betreffen, bis zum Ende 
seiner Vernehmung nicht mitwirken. Das betroffene Mitglied ist zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt zu vernehmen.

(2) Hält das Mitglied die Voraussetzung des Absatzes 1 nicht für gegeben, 
so entscheidet der Untersuchungsausschuss über das Ausscheiden 
oder die Nichtmitwirkung gemäß §  9  Absatz  1  Satz  2  auf Antrag 
eines Mitglieds mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 
Bei dieser Entscheidung darf das betroffene Mitglied nicht mitwirken 
und wird gemäß §  5  Absatz  2  vertreten. Dem Beschluss über die 
Ausschließung können die Mitglieder des Untersuchungsausschusses, 
die Antragsteller eines Antrages gemäß §  2  sind, durch Erklärung im 
Untersuchungsausschuss widersprechen. 

II. Abschnitt
Verfahren

§ 10 
Einberufung

(1) Der Vorsitzende beruft den Untersuchungsausschuss unter Angabe 
der Tagesordnung ein.

(2) Der Vorsitzende ist zur Einberufung einer Sitzung binnen zwei 
Wochen verpflichtet, wenn dies von einer Fraktion, von einem 
Viertel der Ausschussmitglieder oder von den Mitgliedern des 
Ausschusses, die Antragsteller gemäß § 2 sind, mit einem Vorschlag des 
Beratungsgegenstandes verlangt wird.
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(3) Zur Einberufung einer Sitzung außerhalb des Zeitplans des 
Landtages oder außerhalb des ständigen Sitzungsortes des Landtages 
ist der Vorsitzende nur berechtigt, wenn der Präsident des Landtages 
hierzu die Genehmigung erteilt hat. Die Genehmigung ist in den in der 
Geschäftsordnung des Landtages geregelten Fällen zu erteilen.

§ 11  
Beschlussfähigkeit

(1) Der Untersuchungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
seiner Mitglieder anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, bis die 
Beschlussunfähigkeit auf Antrag festgestellt wird.

(2) Ist die Beschlussunfähigkeit festgestellt, so unterbricht der 
Vorsitzende sofort die Sitzung auf bestimmte Zeit. Ist nach dieser 
Zeit die Beschlussfähigkeit noch nicht eingetreten, so vertagt er die 
Sitzung. In der nächstfolgenden Sitzung zur gleichen Tagesordnung 
ist der Untersuchungsausschuss beschlussfähig, auch wenn nicht die 
Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist; hierauf ist in der Einladung 
hinzuweisen.

(3) Bei Beschlussunfähigkeit darf der Untersuchungsausschuss keine 
Untersuchungshandlungen durchführen. 

(4) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, beschließt der 
Untersuchungsausschuss mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

§ 12  
Unterausschuss, vorbereitende Untersuchung

(1) Der Untersuchungsausschuss kann durch einstimmigen Beschluss 
eine vorbereitende Untersuchung durch einen Unterausschuss 
beschließen (vorbereitender Unterausschuss).

(2) In einer vorbereitenden Untersuchung werden die erforderlichen 
sächlichen Beweismittel beschafft. Der vorbereitende Unterausschuss 
kann Personen informatorisch anhören. Die in diesem Gesetz 
bezeichneten Zwangsmittel stehen dem vorbereitenden Unter-
ausschuss nicht zu.
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(3) Vorbereitende Untersuchungen sind nicht öffentlich. Über den 
Termin vorbereitender Untersuchungen sind die ordentlichen 
und stellvertretenden Mitglieder des Untersuchungsausschusses 
zu unterrichten; sie besitzen das Recht, bei den vorbereitenden 
Untersuchungs handlungen anwesend zu sein.

(4) Die Sitzungen und vorbereitenden Untersuchungen sind zu 
protokollieren; § 14 gilt entsprechend.

§ 13 
Zusammensetzung des vorbereitenden Unterausschusses

(1) Jede Fraktion hat Anspruch auf einen Sitz im vorbereitenden 
Unterausschuss; den Vorsitz führt der Vorsitzende des 
Untersuchungsausschusses. Die Mitglieder des vorbereitenden 
Unterausschusses werden von den Fraktionen aus dem Kreis der 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses benannt.

(2) Dem Unterausschuss muss mindestens ein Mitglied angehören, das zu 
den Antragstellern der Einsetzung des Untersuchungsausschusses gehört.

§ 14 
Protokollierung

(1) Über die Sitzungen des Untersuchungsausschusses wird ein 
Protokoll angefertigt, das vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. 
Das Protokoll enthält mindestens Ort und Zeit der Sitzung, die 
Namen der anwesenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
sowie der sonstigen Sitzungsteilnehmer, den wesentlichen Gang 
der Verhandlung, die gestellten Anträge, die gefassten Beschlüsse 
sowie die Angabe, ob öffentlich oder nichtöffentlich verhandelt 
worden ist. Im Übrigen entscheidet über die Art der Protokollierung 
der Untersuchungsausschuss. Zur Erstellung des Protokolls ist die 
Aufnahme und Verwendung von Tonaufzeichnungen zulässig. 

(2) Beweiserhebungen werden wörtlich protokolliert. Zum Zwecke der 
Protokollierung darf die Beweisaufnahme auf Tonträger aufgenommen 
werden.

(3) Tonaufzeichnungen, die zur Protokollierung dienen, sind zwölf 
Monate nach Beendigung der Tätigkeit des Untersuchungsausschusses 
zu vernichten.
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(4) Bis zur Beendigung des Untersuchungsauftrages dürfen Protokolle 
nichtöffentlicher Sitzungen nur im Wege der Rechts- und Amtshilfe 
abgegeben werden. Werden Protokolle nichtöffentlicher Sitzungen 
im Wege der Rechts- und Amtshilfe angefordert, sind diese unter 
den Voraussetzungen des §  5  des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
abzugeben. Mitglieder des Landtages, die dem Unterausschuss nicht 
angehören, können in die Protokolle öffentlicher Sitzungen Einsicht 
nehmen. Protokolle öffentlicher Sitzungen kann außerdem in den 
Räumen des Landtages einsehen, wer ein berechtigtes Interesse 
nachweist; die Genehmigung erteilt der Vorsitzende. Nach Erstattung 
des Berichts des Untersuchungsausschusses können die Protokolle 
über öffentliche Sitzungen von jedermann eingesehen werden. Art und 
Weise der Einsichtnahme bestimmt der Präsident nach pflichtgemäßem 
Ermessen.

(5) Vor Beendigung des Untersuchungsverfahrens hat der 
Untersuchungsausschuss über die spätere Behandlung seiner 
Protokolle und sonstigen Akten zu beschließen. Über Abweichungen 
entscheidet nach Auflösung des Untersuchungsausschusses im 
Einzelfall der Präsident des Landtages. 

§ 15 
Sitzungen zur Beratung

(1) Die Beratungen und Beschlussfassungen des Unter-
suchungsausschusses sind nicht öffentlich, soweit nicht 
der Untersuchungs ausschuss für einzelne Sitzungen oder 
Beratungsgegenstände die Herstellung der Öffentlichkeit mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Ausschusses beschließt.

(2) Zu nichtöffentlichen Sitzungen, die nicht der Beweiserhebung 
dienen, haben die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten 
keinen Zutritt, es sei denn, sie werden vom Untersuchungsausschuss 
geladen.

(3) Der Untersuchungsausschuss kann den von den Fraktionen 
benannten Mitarbeitern den Zutritt gestatten. Über die Teilnahme 
weiterer Personen beschließt der Untersuchungsausschuss mit 
Zweidrittelmehrheit.
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§ 16  
Sitzungen zur Beweisaufnahme

(1) Die Beweiserhebung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Ton- und 
Filmaufnahmen sowie Ton- und Bildübertragungen sind nicht zulässig. 
Der Untersuchungsausschuss kann Ausnahmen von Satz  2  mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder sowie mit 
der Zustimmung der zu vernehmenden oder anzuhörenden Person 
beschließen. Schriftliche Aufzeichnungen darf er nur untersagen, 
wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie zum Zwecke der 
Zeugenbeeinflussung weiter gegeben werden sollen.

(2) Die §§  176  und 179  des Gerichtsverfassungsgesetzes über die 
Aufrechterhaltung der Ordnung in der Sitzung finden entsprechende 
Anwendung.

§ 17 
Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Der Untersuchungsausschuss kann die Öffentlichkeit von der 
Beweisaufnahme ausschließen, wenn überragende Interessen der 
Allgemeinheit oder eines Einzelnen dies gebieten, insbesondere wenn 

1. Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Zeugen zur 
Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung überwiegende 
schutzwürdige Interessen verletzen würde;

2. eine Gefährdung des Lebens, des Leibes oder der Freiheit des 
einzelnen Zeugen oder einer anderen Person zu besorgen ist; 

3. ein Dienst-, Privat-, Geschäfts-, Betriebs-, Erfindungs- oder 
Steuergeheimnis zur Sprache kommt, durch dessen öffentliche 
Erörterung überwiegend schutzwürdige Interessen verletzt 
würden;

4. besondere Gründe des Wohls des Bundes oder eines Landes 
entgegenstehen, insbesondere wenn Nachteile für die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland oder ihrer Beziehungen zu 
anderen Staaten zu besorgen sind.

(2) Zur Stellung eines Antrages auf Ausschluss oder Beschränkung der 
Öffentlichkeit sind berechtigt: 

1. anwesende Mitglieder des Untersuchungsausschusses,
2. Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten,
3. Zeugen, Sachverständige und sonstige Auskunftspersonen.
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(3) Über den Ausschluss oder die Beschränkung der Öffentlichkeit 
bei der Beweiserhebung entscheidet der Untersuchungsausschuss 
in nichtöffentlicher Sitzung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Ausschusses. §  15  Absatz  2  findet Anwendung. Der 
Vorsitzende darf auf Beschluss des Untersuchungsausschusses die 
Entscheidung in öffentlicher Sitzung begründen.

(4) Der Untersuchungsausschuss kann einzelnen Personen zu 
nichtöffentlichen Beweisaufnahmen den Zutritt gestatten.

§ 18 
Geheimnisschutz

(1) Beweismittel, Beweiserhebungen und Beratungen kann der 
Untersuchungsausschuss mit einem Geheimhaltungsgrad versehen. 
Vor einer Entscheidung nach Satz 1 kann der Vorsitzende eine vorläufige 
Einstufung vornehmen. 

(2) Die Entscheidung über die Einstufung richtet sich nach der 
Geheimschutzordnung des Landtages. Für die Antragstellung ist 
§ 17 Absatz 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, gilt für 
die Behandlung der Verschlusssachen sowie für streng geheime, 
geheime und vertrauliche Sitzungen und deren Protokollierung die 
Geheimschutzordnung des Landtages.

§ 19
Amtsverschwiegenheit

(1) Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH 
und höher, die der Untersuchungsausschuss eingestuft oder von 
einer anderen herausgebenden Stelle erhalten hat, dürfen nur den 
Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, den Mitgliedern der 
Landesregierung sowie ihren Beauftragten zugänglich gemacht 
werden. Mitarbeitern des Sekretariats und der Fraktionen im 
Untersuchungsausschuss dürfen sie zugänglich gemacht werden, 
soweit sie zum Umgang mit Verschlusssachen berechtigt und zur 
Geheimhaltung förmlich verpflichtet sind.
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(2) Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses und die in 
Absatz  1  bezeichneten Mitarbeiter sind auch nach Auflösung des 
Ausschusses verpflichtet, über die ihnen bekannt gewordenen, 
in Absatz  1  bezeichneten Verschlusssachen Verschwiegenheit zu 
bewahren. Ohne Genehmigung des Präsidenten des Landtages 
dürfen sie weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen. Für die 
Mitarbeiter der Fraktionen gilt § 49 des Abgeordnetengesetzes.

(3) Wird einem Mitglied des Ausschusses ein fremdes Geheimnis, 
namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes 
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis im Rahmen 
der Untersuchungshandlungen bekannt, darf es dieses Geheimnis nur 
offenbaren, wenn die betroffene Person dazu ihre Einwilligung gegeben 
hat. Dies gilt nicht, wenn die Offenlegung des Geheimnisses gesetzlich 
geboten ist.

§ 20
Mitteilung über Sitzungen und Unterlagen

Über Art und Umfang von Mitteilungen an die Öffentlichkeit aus 
nichtöffentlichen Sitzungen entscheidet der Untersuchungsausschuss; 
§§ 18 und 19 bleiben unberührt.

§ 21
Beweiserhebung

(1) Der Untersuchungsausschuss erhebt die durch den 
Untersuchungsauftrag gebotenen Beweise aufgrund von 
Beweisbeschlüssen. Beweisanträge können von jedem Mitglied des 
Untersuchungsausschusses gestellt werden.

(2) Beweise sind zu erheben, wenn sie von einem Viertel der Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses beantragt sind, es sei denn, die 
Beweiserhebung ist unzulässig oder das Beweismaterial ist auch 
nach Anwendung der in diesem Gesetz vorgesehenen Zwangsmittel 
unerreichbar.

(3) Unzulässig sind insbesondere Beweiserhebungen, die gesetzliche 
Vorschriften oder Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige Interessen 
Einzelner, insbesondere den Datenschutz, verletzen.

(4) Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf der Begründung.
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(5) Beweisanträge sind vom Untersuchungsausschuss abzulehnen, 
wenn die Erhebung des Beweises unzulässig ist. Im Übrigen hat der 
Untersuchungsausschuss die Beweisaufnahme auf die Tatsachen und 
Beweismittel zu erstrecken, die für die Untersuchung von Bedeutung 
sind.

(6) Die Reihenfolge der Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen 
soll im Untersuchungsausschuss möglichst einvernehmlich 
festgelegt werden. Widerspricht ein Viertel der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses der vorgesehenen Reihenfolge der 
Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen, so gelten die 
Vorschriften der Geschäftsordnung des Landtages zur Reihenfolge der 
Reden entsprechend.

(7) Lehnt der Untersuchungsausschuss die Anwendung beantragter 
Zwangsmittel ab, so entscheidet auf Antrag eines Viertels der 
Mitglieder des Untersuchungsausschusses das zuständige Gericht über 
die Anordnung des Zwangsmittels.

§ 22
Beweismittelvorlage

(1) Die Landesregierung, die Behörden des Landes sowie die 
landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sind auf Verlangen eines Viertels der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses verpflichtet, dem Untersuchungsausschuss 
die Einnahme des Augenscheins in den von ihnen verwalteten 
Einrichtungen zu ermöglichen und ihm die sächlichen Beweismittel, 
insbesondere die Akten, die den Untersuchungsgegenstand 
betreffen, vorzulegen, es sei denn, dass das Ersuchen den Kernbereich 
exekutiver Eigenverantwortung betrifft oder gesetzliche Vorschriften 
oder Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige Interessen Einzelner, 
insbesondere der Datenschutz, dem entgegenstehen. Dies gilt auch für 
Aussagegenehmigungen.

(2) Die Entscheidung über das Ersuchen nach Absatz  1  trifft der 
zuständige Landesminister, soweit sie nicht durch Gesetz der 
Landesregierung vorbehalten ist.
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§ 23 
Verfahren bei Ablehnung eines Vorlageersuchens

(1) Wird das Ersuchen nach §  22  Absatz  1  abgelehnt oder werden 
sächliche Beweismittel als Verschlusssache eingestuft vorgelegt, so 
hat der zuständige Landesminister oder die Landesregierung die 
Entscheidung dem Untersuchungsausschuss in geeigneter Weise 
hinreichend zu erläutern. Zu diesem Zweck ist dem Vorsitzenden des 
Untersuchungsausschusses und seinem Stellvertreter auch Einsicht in 
die Akten zu gewähren, deren Vorlage der Untersuchungsausschuss 
verlangt.

(2) Besteht der Untersuchungsausschuss oder ein Viertel seiner 
Mitglieder nach der Durchführung des Verfahrens gemäß Absatz 1 auf 
dem Ersuchen oder zweifelt der Untersuchungsausschuss oder ein 
Viertel seiner Mitglieder nach der Durchführung des Verfahrens gemäß 
Absatz 1 die Rechtmäßigkeit der Einstufung eines Beweismittels an und 
weigert sich der zuständige Landesminister oder die Landesregierung 
dem Ersuchen nach §  22  Absatz  1  zu entsprechen, so entscheidet 
auf Antrag des Untersuchungsausschusses oder eines Viertels seiner 
Mitglieder das Landesverfassungsgericht über die Rechtmäßigkeit der 
Ablehnung des Ersuchens oder die Rechtmäßigkeit der Einstufung des 
Beweismittels.

(3) Für die Einnahme des Augenscheins nach § 22 Absatz 1 gelten die 
Vorschriften der vorstehenden Absätze entsprechend.

§ 24
Ladung der Zeugen

(1) Zeugen sind verpflichtet, auf Ladung des Untersuchungsausschusses 
zu erscheinen. § 50 der Strafprozessordnung findet keine Anwendung.

(2) Zwischen der Zustellung der Ladung und dem Tag der Vernehmung 
muss eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen, es sei denn, dass 
der Zeuge auf die Einhaltung der Frist verzichtet.

(3) In der Ladung ist der Zeuge über das Beweisthema zu unterrichten 
und auf die gesetzlichen Folgen seines Ausbleibens hinzuweisen. Ist 
anzunehmen, dass der Zeuge Schriftstücke oder andere Beweismittel 
besitzt, die für die Untersuchung von Bedeutung sein können, so 
soll er in der Ladung gebeten werden, diese zu der Vernehmung 
mitzubringen.



219

Untersuchungsausschussgesetz – UAG M-V

§ 25 
Folgen des Ausbleibens von Zeugen

(1) Erscheint der ordnungsgemäß geladene Zeuge nicht, so kann ihm 
auf Antrag des Untersuchungsausschusses das zuständige Gericht die 
durch sein Ausbleiben verursachten Kosten auferlegen, gegen ihn ein 
Ordnungsgeld bis zu 10.000  Euro festsetzen und seine zwangsweise 
Vorführung anordnen. §  135  Satz  2  der Strafprozessordnung ist 
anzuwenden.

(2) Maßnahmen nach Absatz  1  unterbleiben, wenn der Zeuge 
sein Ausbleiben rechtzeitig genügend entschuldigt. Wird das 
Ausbleiben nachträglich genügend entschuldigt, so sind die nach 
Absatz  1  getroffenen Anordnungen aufzuheben, wenn der Zeuge 
glaubhaft macht, dass ihn an der Verspätung kein Verschulden trifft. 

§ 26  
Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrecht

(1) Die Vorschriften der §§  52, 53  und 53a der Strafprozessordnung 
gehen entsprechend.

(2) Jeder Zeuge kann die Auskunft auf Fragen verweigern, deren 
Beantwortung ihm oder einer Person, die im Sinne des § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung sein Angehöriger ist die Gefahr zuziehen würde, 
wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.

(3) Über die in Absatz  1  und 2  bestimmten Rechte ist der Zeuge 
bei Beginn der ersten Vernehmung zur Sache, im Fall des 
§ 24 Absatz 3 Satz 2 bereits mit der Ladung zu belehren.

(4) Die Tatsache, auf die der Zeuge die Verweigerung des Zeugnisses 
stützt, ist auf Verlangen glaubhaft zu machen. Das Recht der 
Zeugnisverweigerung erstreckt sich nur auf diese Tatsache.

§ 27  
Vernehmung von Amtsträgern

(1) Auf die Vernehmung von Amtsträgern ist §  54  der Strafprozess-
ordnung anzuwenden.

(2) Die Landesregierung ist verpflichtet, die erforderlichen 
Aussagegenehmigungen zu erteilen; §  22  Absatz  1  und 2  sowie 
§ 23 Absatz 1 und 2 gelten entsprechend. 



220

§ 28  
Vernehmung der Zeugen

(1) Die Zeugen sollen einzeln und in Abwesenheit der später zu 
hörenden Zeugen vernommen werden.

(2) Eine Gegenüberstellung mit anderen Zeugen ist zulässig, wenn es 
für den Untersuchungszweck geboten ist. 

(3) Vor der Vernehmung hat der Vorsitzende die Zeugen zur Wahrheit 
zu ermahnen, ihnen den Gegenstand der Vernehmung zu erläutern 
und sie über die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder 
unvollständigen Aussage zu belehren.

(4) Der Vorsitzende vernimmt den Zeugen zur Person. Zu Beginn der 
Vernehmung zur Sache ist dem Zeugen Gelegenheit zu geben, das, 
was ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, im 
Zusammenhang darzulegen.

(5) Zur Aufklärung und zur Vervollständigung der Aussage sowie zur 
Erforschung des Grundes, auf dem das Wissen des Zeugen beruht, kann 
zunächst der Vorsitzende weitere Fragen stellen. Anschließend erteilt 
er den übrigen Mitgliedern das Wort zu Fragen. Für die Festlegung 
der Reihenfolge der Ausübung des Fragerechts sind die Vorschriften 
der Geschäftsordnung des Landtages zur Reihenfolge der Redner 
entsprechend anzuwenden, sofern der Untersuchungsausschuss nichts 
Abweichendes einstimmig beschließt. Für die Zeugenvernehmung ist 
§ 136a der Strafprozessordnung anzuwenden.

(6) Auf Beschluss des Untersuchungsausschusses kann ein Zeuge 
aufgefordert werden, schriftlich auszusagen. In der Aufforderung zur 
Aussage ist der Zeuge über das Zeugnisverweigerungsrecht und das 
Auskunftsverweigerungsrecht zu belehren. Das Recht, den Zeugen zur 
Vernehmung zu laden, bleibt unberührt.

§ 29  
Zulässigkeit von Fragen an Zeugen

(1) Der Vorsitzende hat ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende 
Fragen zurückzuweisen. Der Zeuge kann den Vorsitzendem auffordern, 
Fragen zurückzuweisen. Bei Zweifeln über die Zulässigkeit von Fragen 
sowie über die Rechtmäßigkeit ihrer Zurückweisung entscheidet der 
Untersuchungsausschuss; die Zurückweisung einer Frage bedarf einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.
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(2) Beschließt der Untersuchungsausschuss die Unzulässigkeit einer 
Frage, auf die bereits eine Antwort gegeben worden ist, darf im Bericht 
des Untersuchungsausschusses auf die Frage und Antwort nicht Bezug 
genommen werden.

§ 30  
Beendigung der Vernehmung

(1) Dem Zeugen ist auf Antrag Einsicht in das Protokoll seiner 
Vernehmung zu gewähren. Auf Antrag ist ihm das Protokoll zu 
übersenden.

(2) Der Untersuchungsausschuss entscheidet, ob die Vernehmung des 
Zeugen abgeschlossen ist. 

(3) Der Zeuge ist vom Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 
über die Möglichkeit nach Absatz  1  Satz  2  und darüber zu belehren, 
wann seine Vernehmung gemäß Absatz 2 abgeschlossen ist.

§ 31 
Weigerung des Zeugen

(1) Wird das Zeugnis ohne gesetzlichen Grund verweigert, so kann auf 
Antrag des Untersuchungsausschusses das zuständige Gericht dem 
Zeugen die durch die Weigerung verursachten Kosten auferlegen und 
gegen ihn ein Ordnungsgeld bis zu 10.000 Euro festsetzen.

(2) Unter der in Absatz  1  bestimmten Voraussetzung kann das 
zuständige Gericht auf Antrag des Untersuchungsausschusses oder 
eines Viertels seiner Mitglieder zur Erzwingung des Zeugnisses 
die Haft anordnen, jedoch nicht über die Zeit der Beendigung des 
Untersuchungsverfahrens, auch nicht über die Zeit von sechs Monaten 
hinaus.

(3) Falls diese Maßregeln erschöpft sind, ist §  70  Absatz  4  der 
Strafprozessordnung entsprechend anzuwenden.

§ 32  
Sachverständige

(1) Auf Sachverständige sind die Vorschriften der §§  24, 26  bis 30 
entsprechend anzuwenden, soweit nicht nachfolgend abweichende 
Regelungen getroffen sind.
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(2) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen erfolgt durch 
den Untersuchungsausschuss. § 74 Absatz 1 der Strafprozessordnung 
findet keine Anwendung.

(3) Der Untersuchungsausschuss soll mit dem Sachverständigen eine 
Absprache treffen, innerhalb welcher Frist das Gutachten erstellt wird.

(4) Der Sachverständige hat das Gutachten innerhalb der vereinbarten 
Frist unparteiisch, vollständig und wahrheitsgemäß zu erstatten. Auf 
Verlangen des Untersuchungsausschusses ist das Gutachten schriftlich 
zu erstellen und mündlich näher zu erläutern.

(5) Die Vorschriften des §  76  der Strafprozessordnung über das 
Gutachtensverweigerungsrecht sind entsprechend anzuwenden.

(6) Weigert sich der zur Erstattung des Gutachtens öffentlich bestellte 
Sachverständige, nach Absatz 3 eine angemessene Frist abzusprechen, 
oder versäumt ein Sachverständiger die abgesprochene Frist, so 
kann auf Antrag des Untersuchungsausschusses das zuständige 
Gericht gegen ihn ein Ordnungsgeld bis zu 10.000  Euro festsetzen. 
Dasselbe gilt, wenn der ordnungsgemäß geladene Sachverständige 
nicht erscheint oder sich weigert, sein Gutachten zu erstatten oder 
zu erläutern; in diesen Fällen kann das zuständige Gericht auf Antrag 
des Untersuchungsausschusses zugleich dem Sachverständigen die 
durch seine Säumnis oder Weigerung verursachten Kosten auferlegen. 
§ 25 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 33  
Herausgabepflicht

(1) Wer einen Gegenstand, der als Beweismittel für die Untersuchung 
von Bedeutung sein kann, in seinem Gewahrsam hat, ist verpflichtet, 
ihn auf Verlangen des Untersuchungsausschusses vorzulegen und 
auszuliefern. Diese Pflicht besteht nicht, soweit das Beweismittel 
Informationen enthält, deren Weitergabe wegen ihres streng 
persönlichen Charakters für die Betroffenen unzumutbar ist.

(2) Im Falle der Weigerung kann das zuständige Gericht auf Antrag 
des Untersuchungsausschusses gegen den Gewahrsamsinhaber 
ein Ordnungsgeld bis zu 10.000  Euro festsetzen. Das zuständige 
Gericht kann auf Antrag des Untersuchungsausschusses oder eines 
Viertels seiner Mitglieder zur Erzwingung der Herausgabe die Haft 
anordnen. § 31 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Die in diesem Absatz 
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bestimmten Ordnungs- und Zwangsmittel dürfen gegen Personen, die 
nach § 26 Absatz 1 und 2 zur Verweigerung des Zeugnisses oder der 
Auskunft berechtigt sind, nicht verhängt werden. 

(3) Werden Gegenstände nach Absatz  1  nicht freiwillig vorgelegt, 
so entscheidet auf Antrag des Untersuchungsausschusses oder 
eines Viertels seiner Mitglieder das zuständige Gericht über die 
Beschlagnahme und die Herausgabe an den Untersuchungsausschuss. 
Zur Beschlagnahme der in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände kann 
das zuständige Gericht auch die Durchsuchung anordnen, wenn 
Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass der gesuchte 
Gegenstand sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. Die §§ 97, 
104, 105 Absatz 2 und 3, §§ 106, 107 und 109 der Strafprozessordnung 
finden entsprechende Anwendung.

§ 34 
Verfahren bei der Vorlage von Beweismitteln

(1) Die Durchsicht und die Prüfung der Beweiserheblichkeit von 
Beweismitteln, die nach §  33  Absatz  1  vorzulegen sind, stehen dem 
Untersuchungsausschuss zu. Wendet der Gewahrsamsinhaber ein, 
verlangte Beweismittel seien für die Untersuchung nicht bedeutsam 
oder beträfen ein in § 17 Absatz 1 Nr. 1 bis 4 bezeichnetes Geheimnis, so 
dürfen die in § 33 Absatz 2 bestimmten Ordnungs- und Zwangsmittel 
und die in §  33  Absatz  3  Satz  1  bezeichnete Herausgabe nur dann 
angeordnet werden, wenn das Beweismittel keine Information enthält, 
deren Weitergabe wegen ihres strikten vertraulichen Charakters für 
die Betroffenen unzumutbar ist und der Untersuchungsausschuss für 
dieses Beweismittel den Geheimhaltungsgrad GEHEIM beschlossen 
hat.

(2) Beweismittel, die sich aufgrund der Durchsicht und Prüfung 
gemäß Absatz  1  Satz  1  nach einmütiger Auffassung des 
Untersuchungsausschusses für die Untersuchung als unerheblich 
erweisen, sind dem Gewahrsamsinhaber unverzüglich zurückzugeben.

(3) Nach Durchsicht und Prüfung der in Absatz  1  bezeichneten 
Beweismittel kann der Untersuchungsausschuss die Aufhebung der 
Einstufung in den Geheimhaltungsgrad GEHEIM beschließen, soweit 
die Beweismittel für die Untersuchung erheblich sind. Betreffen 
sie ein in §  17  Absatz  1  Nummer  1  bis 4  bezeichnetes Geheimnis, so 
darf der Untersuchungsausschuss den Beschluss nach Satz  1  nur 
dann fassen, wenn ihre öffentliche Verwendung zur Erfüllung des 
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Untersuchungsauftrages unerlässlich und nicht unverhältnismäßig ist.
(4) Vor der Beschlussfassung nach Absatz 3 Satz 1 ist der verfügungs-
berechtigte Inhaber des Beweismittels zu hören. Widerspricht er der 
Aufhebung des Geheimhaltungsgrades GEHEIM, so hat die Aufhebung 
zu unterbleiben, wenn nicht das zuständige Gericht auf Antrag des 
Untersuchungsausschusses oder eines Viertels seiner Mitglieder diese 
für zulässig erklärt.

§ 35 
Verlesung von Protokollen und Schriftstücken

(1) Die Protokolle über Untersuchungshandlungen von anderen 
Untersuchungsausschüssen, Gerichten und Behörden sowie 
Schriftstücke, die als Beweismittel dienen, sind allen Mitgliedern des 
Untersuchungsausschusses zugänglich zu machen.

(2) Der Untersuchungsausschuss kann beschließen, von einer 
Zugänglichmachung Abstand zu nehmen, wenn die Protokolle oder 
Schriftstücke verlesen werden.

(3) Eine Verlesung der Protokolle und Schriftstücke oder die 
Bekanntgabe ihres wesentlichen Inhalts in öffentlicher Sitzung findet 
nicht statt, wenn die Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 vorliegen.

§ 36
Rechtliches Gehör

(1) Personen, die durch die Veröffentlichung des Abschlussberichtes 
in ihren Rechten erheblich beeinträchtigt werden können, ist vor 
Abschluss des Untersuchungsverfahrens Gelegenheit zu geben, zu den 
sie betreffenden Ausführungen im Entwurf des Abschlussberichtes 
innerhalb von zwei Wochen Stellung zu nehmen, soweit dies nicht in 
einer Sitzung zur Beweisaufnahme geschehen ist. Die Gewährung des 
rechtlichen Gehörs muss insbesondere nicht erfolgen, wenn 
-  im Abschlussbericht lediglich ausgeführt ist, dass bezüglich einer 

Person bei der Staatsanwaltschaft Vorgänge anhängig sind oder 
waren,

-  es um die Darstellung von staatlichen oder privatrechtlich 
begründeten Funktionen geht und in diesem Zusammenhang ein 
Funktionsträger erwähnt wird,

-  die Betroffenen als Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss 
Gelegenheit gehabt haben, zum Gegenstand des Untersuchungs-
auftrages oder Teilen des Untersuchungsauftrages im Zusammen-
hang vorzutragen, auch wenn sie die Auskunft verweigert haben.

Untersuchungsausschussgesetz – UAG M-V



225

(2) Der wesentliche Inhalt der Stellungnahme ist in dem Bericht 
wiederzugeben.

III. Abschnitt
Beendigung des Verfahrens

§ 37 
Beendigung

Die Arbeit des Untersuchungsausschusses endet durch 

1. Auflösung (§ 38 Absatz 2),
2. Vorlage des abschließenden Berichts (§ 39),
3. Ablauf der Wahlperiode des Landtages.

§ 38 
Aussetzung und Auflösung

(1) Das Untersuchungsverfahren kann ausgesetzt werden, 
wenn eine alsbaldige Aufklärung auf andere Weise zu erwarten 
ist oder die Gefahr besteht, dass gerichtliche Verfahren oder 
Ermittlungsverfahren beeinträchtigt werden. Über die Aussetzung 
entscheidet auf Antrag des Untersuchungsausschusses der Landtag. 
Ist der Untersuchungsausschuss aufgrund eines Antrages gemäß 
§  2  eingesetzt worden, bedarf die Aussetzung der Zustimmung 
der Antragsteller. Ein ausgesetztes Verfahren kann jederzeit durch 
Beschluss des Landtages wieder aufgenommen werden. Auf Verlangen 
der Antragsteller gemäß §  2  oder eines Viertels der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses ist es wieder aufzunehmen.

(2) Der Landtag kann einen Untersuchungsausschuss vor Abschluss 
der Untersuchungen auflösen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Eine 
Auflösung findet ferner nicht statt, wenn ein Viertel der Mitglieder des 
Landtages widerspricht.
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§ 39
Berichterstattung

(1) Nach Abschluss der Untersuchung erstattet der Unter-
suchungsausschuss dem Landtag einen schriftlichen Bericht. Der 
Bericht hat den Gang des Verfahrens, die ermittelten Tatsachen und 
das Ergebnis der Untersuchung wiederzugeben. Für die Verwendung 
von Tatsachen aus Beweismitteln, die mit einem Geheimhaltungsgrad 
versehen sind, gilt § 34 Absatz 3 und 4 entsprechend.

(2) Die Anfertigung des Berichtsentwurfes obliegt dem Vorsitzenden. 
Über die Endfassung entscheidet der Untersuchungsausschuss.

(3) Kommt der Untersuchungsausschuss nicht zu einem einstimmigen 
Bericht, hat der Bericht auch die abweichenden Auffassungen der 
ordentlichen Mitglieder zu enthalten. Die eine von der Mehrheit 
des Untersuchungsausschusses abweichende Auffassung teilenden 
ordentlichen Mitglieder haben diese in einem Sondervotum zu 
formulieren und mit der Erstattung des Berichts an den Landtag 
vorzulegen. 

(4) Ist abzusehen, dass der Untersuchungsausschuss seinen 
Untersuchungsauftrag nicht vor Ende der Wahlperiode erledigen kann, 
hat er dem Landtag rechtzeitig einen Sachstandsbericht über den 
bisherigen Gang des Verfahrens sowie über das bisherige Ergebnis der 
Untersuchungen vorzulegen.

(5) Auf Beschluss des Landtages hat der Untersuchungsausschuss 
dem Landtag einen Zwischenbericht vorzulegen. Wenn es der 
Einsetzungsantrag ausdrücklich vorsieht oder der Antragsteller nach 
§  2  zustimmt, kann auch der Untersuchungsausschuss beschließen, 
einen Zwischenbericht vorzulegen. Auf Zwischenberichte sind die 
Absatz 1 bis 3 und § 36 entsprechend anzuwenden.

§ 40
Richterliche Erörterung

Der Untersuchungsbericht ist der richterlichen Erörterung entzogen. 
In der Würdigung und Beurteilung des der Untersuchung zugrunde 
liegenden Sachverhaltes sind die Gerichte frei.
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§ 41 
Kosten und Auslagen

(1) Die Kosten des Untersuchungsverfahrens trägt das Land; das gilt 
auch für die Kosten einer angemessenen Personalausstattung der 
Untersuchungsausschüsse und der Fraktionen.

(2) Zeugen und Sachverständige werden nach dem Gesetz über die 
Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen entschädigt.

(3) Die Entschädigung und die Erstattung der Auslagen setzt der 
Präsident des Landtages fest.

§ 42 
Gerichtliche Zuständigkeiten

(1) Zuständiges Gericht im Sinne des Gesetzes ist das Amtsgericht am 
Sitz des Landtages.

(2) Gegen Entscheidungen des zuständigen Gerichts können 
der Untersuchungsausschuss, nach Beendigung des Unter-
suchungsverfahrens der Präsident des Landtages und die Personen, 
die betroffen sind, Beschwerde erheben. Die Vorschriften der 
Strafprozessordnung über die Beschwerde sind mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass an die Stelle der Staatsanwaltschaft der 
Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, nach Beendigung des 
Untersuchungsverfahrens der Präsident des Landtages tritt.

(3) Gegen Beschlüsse in dem nach Absatz  2  bezeichneten Verfahren 
kann der Untersuchungsausschuss das Landesverfassungsgericht 
anrufen, mit der Behauptung, die Entscheidung verstoße gegen 
Artikel 34 Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
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Gesetz über die Einsetzung und das  
Verfahren von Enquete-Kommissionen 

(Enquete-Kommissions-Gesetz - EKG M-V)

Vom 9. Juli 2002*

Fundstelle: GVOBl. M-V 2002, S. 440

§ 1
Aufgabe

Enquete-Kommissionen des Landtages haben die Aufgabe, zur 
Vorbereitung gesetzlicher Regelungen und anderer im Landtag zu 
treffender Entscheidungen umfassende und bedeutsame Sachverhalte 
in einem Lebensbereich durch Sammlung und Auswertung von Material, 
Einholung von Gutachten sowie Anhörung von Sachverständigen und 
anderer Sachkundigen zu klären sowie dem Landtag darüber Bericht zu 
erstatten.

§ 2
Einsetzung

Eine Enquete-Kommission wird auf Antrag durch Beschluss des 
Landtages eingesetzt.

§ 3
Gegenstand

Antrag und Beschluss über die Einsetzung müssen den Auftrag für die 
Enquete-Kommission enthalten. Mit dem Einsetzungsbeschluss werden 
der Enquete-Kommission die in diesem Gesetz genannten Befugnisse 
übertragen.

Enquete-Kommissions-Gesetz - EKG M-V

*)   Verkündet als Artikel  2  des Gesetzes über die Einsetzung und das Verfahren von Unter-
suchungsausschüssen und Enquete-Kommissionen des Landtages Mecklenburg-Vorpom-
mern (Untersuchungsausschuss- und Enquete-Kommissions-Gesetz - UAG/EKG) vom 9. Juli 
2002 (GVOBl. M-V S. 440) 
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§ 4
Zusammensetzung

(1) Mitglieder der Enquete-Kommission können außer Abgeordneten 
auch Sachverständige und andere Sachkundige sein, die nicht 
dem Landtag angehören. Die Mitglieder werden aufgrund einer 
Vereinbarung zwischen den Fraktionen benannt und vom Präsidenten 
des Landtages berufen. Kann ein Einvernehmen zwischen den 
Fraktionen nicht erzielt werden, so benennen die Fraktionen durch 
Erklärung gegenüber dem Präsidenten des Landtages entsprechend 
ihrer Stärke die Mitglieder der Enquete-Kommission. Jede Fraktion hat 
das Recht, mit mindestens einem Mitglied vertreten zu sein.

(2) Die Zahl der Mitglieder der Enquete-Kommission bestimmt der 
Landtag. Die Mehrheit der Mitglieder der Enquete-Kommission müssen 
Mitglieder des Landtages sein.

(3) Für die stellvertretenden Mitglieder gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
Kann Einvernehmen zwischen den Fraktionen nicht erzielt werden, 
so kann jede Fraktion bis zu drei Stellvertreter benennen. Die 
stellvertretenden Mitglieder können an den Sitzungen teilnehmen.

(4) Verlässt ein Mitglied der Enquete-Kommission seine Fraktion oder 
wird es aus seiner Fraktion ausgeschlossen, so scheidet es aus der 
Enquete-Kommission aus. An seine Stelle tritt ein stellvertretendes 
Mitglied. Verlässt ein stellvertretendes Mitglied seine Fraktion oder 
wird es aus seiner Fraktion ausgeschlossen, so benennt die Fraktion an 
seine Stelle ein neues stellvertretendes Mitglied.

§ 5
Vorsitz

(1) Der Vorsitzende der Enquete-Kommission und dessen Stellvertreter 
werden durch den Landtag gewählt. Wenn der Vorsitzende einer 
regierungsstützenden Fraktion angehört, so muss der stellvertretende 
Vorsitzende einer Oppositionsfraktion angehören. Wenn zum Vorsitzenden 
ein nicht dem Parlament angehörendes Mitglied der Enquete-Kommission 
gewählt wird, so sind zwei Stellvertreter zu wählen, der eine aus der 
regierungsstützenden Fraktion, der andere aus den Oppositionsfraktionen.

(2) Werden während der Wahlperiode mehrere Enquete-Kommissionen 
eingesetzt, so ist das Vorschlagsrecht für den Vorsitz unter den 
Fraktionen zu wechseln.
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Enquete-Kommissions-Gesetz - EKG M-V

§ 6
Arbeitsweise

(1) Die Enquete-Kommission kann beschließen, aus den Reihen 
ihrer Mitglieder Unterkommissionen zu bilden. Die Vorschriften der 
Geschäftsordnung des Landtages über die Bildung von Unterausschüssen 
gelten entsprechend.

(2) Die Informationssitzungen der Enquete-Kommission sind in der 
Regel öffentlich. Beratungen und Beschlussfassungen können auf 
Beschluss der Enquete-Kommission nicht öffentlich durchgeführt 
werden.

(3) Die Mitglieder der Landesregierung und ihre Beauftragten haben zu 
den Sitzungen der Enquete-Kommission jederzeit Zutritt. Ihnen ist auf 
Wunsch das Wort zu erteilen. Anderen Personen kann durch Beschluss 
der Enquete-Kommission während der Sitzung das Wort erteilt werden.

(4) Über die Verhandlungen der Enquete-Kommission wird ein Protokoll 
gefertigt. Über die Art der Protokollierung entscheidet die Enquete-
Kommission.

§ 7
Unterrichtungspflicht der Regierung

(1) Die Landesregierung hat der Enquete-Kommission auf Verlangen der 
Mehrheit ihrer Mitglieder Akten vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 
Die Auskunftserteilung und die Aktenvorlage müssen unverzüglich 
und vollständig erfolgen.

(2) Die Landesregierung kann die Erteilung von Auskünften und die 
Vorlage von Akten ablehnen, wenn dem Bekanntwerden des Inhalts 
gesetzliche Vorschriften oder Staatsgeheimnisse oder schutzwürdige 
Interessen Einzelner, insbesondere des Datenschutzes entgegenstehen 
oder wenn die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der 
Landesregierung beeinträchtigt werden.
 

§ 8
Bericht

(1) Nach Abschluss ihrer Tätigkeit oder - falls die Enquete-Kommission 
ihre Tätigkeit bis zum Ende der Legislaturperiode nicht beendet 
hat - zum Ende der Wahlperiode erstattet die Enquete-Kommission 
dem Landtag einen schriftlichen Bericht. Jedes Mitglied der 
Enquete-Kommission ist berechtigt, seine abweichenden Meinungen 
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darzulegen; diese Stellungnahmen sind dem Bericht beizufügen. Die 
Enquete-Kommission kann dem Landtag Zwischenberichte vorlegen. 
Satz 2 gilt für Zwischenberichte entsprechend.

(2) Der Präsident des Landtages soll den Bericht der Enquete-
Kommission in angemessener Frist auf die Tagesordnung des Landtages 
setzen.

(3) Im Übrigen gelten für die Erstellung des Berichtes die Vorschriften 
des Untersuchungsausschussgesetzes (§ 39).

§ 9
Beendigung, Aussetzung und Auflösung der Enquete-Kommission

Die Enquete-Kommission endet durch
- Vorlage des Abschlussberichtes beim Landtag,
- Ablauf der Wahlperiode des Landtages,
-  vorzeitige Auflösung der Enquete-Kommission durch Beschluss des 

Landtages.

Eine Enquete-Kommission kann durch Beschluss des Landtages 
ausgesetzt werden.

§ 10
Entschädigung

(1) Den Mitgliedern der Enquete-Kommission, die nicht dem Landtag 
angehören, kann auf Antrag eine angemessene Entschädigung für 
entstandene Aufwendungen gewährt werden. Der Präsident erlässt 
hierzu im Benehmen mit dem Ältestenrat Ausführungsbestimmungen.

(2) Angehörte Personen werden auf Antrag entschädigt. Für die 
Entschädigung gilt § 41 Absatz 2 des Untersuchungsausschussgesetzes.

(3) Die Anträge nach Absatz 1 und 2 können bis zum Ablauf von drei 
Monaten nach Vorlage des Abschlussberichtes an den Landtag gestellt 
werden.

§ 11
Ergänzende Vorschriften

Soweit dieses Gesetz für Enquete-Kommissionen keine Vorschriften 
enthält, sind die Vorschriften der Geschäftsordnung des Landtages 
ergänzend anzuwenden.

Enquete-Kommissions-Gesetz - EKG M-V
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Auszug

aus dem Gesetz über den Verfassungsschutz 
im Lande Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesverfassungsschutzgesetz - LVerfSchG M-V)

Vom 11. Juli 2001

Fundstelle: GVOBl. M-V 2001, S. 261

Stand: zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Landes-
verfassungsschutzgesetzes und des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes  
v. 25.04.2016 GVOBl. S. 203 und durch Gesetz vom 13.01.2017, GVOBl. S. 2)

Abschnitt 4
Kontrolle der Verfassungsschutzbehörde

§ 27
Parlamentarische Kontrollkommission

(1) In Angelegenheiten des Verfassungsschutzes des Landes unterliegt 
die Landesregierung unbeschadet der Rechte des Landtages der 
Kontrolle durch die Parlamentarische Kontrollkommission. Die Kontrolle 
der Durchführung des aufgrund von Artikel  10  Absatz  2  Satz  1  des 
Grundgesetzes erlassenen Bundesgesetzes bleibt den aufgrund von 
Artikel  10  Absatz  2  des Grundgesetzes von dem Landtag bestellten 
Organen und Hilfsorganen vorbehalten.

(2) Die Parlamentarische Kontrollkommission besteht aus fünf 
Mitgliedern, die zu Beginn jeder Wahlperiode vom Landtag aus seiner 
Mitte einzeln mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt werden. Zwei 
Mitglieder sollen der parlamentarischen Opposition angehören. Die 
Mitglieder dürfen nicht der Landesregierung angehören.

Landesverfassungsschutzgesetz - LVerfSchG M-V
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(3) Die Parlamentarische Kontrollkommission gibt sich eine 
Geschäftsordnung. Sie übt ihre Tätigkeit auch über das Ende der 
Wahlperiode des Landtages solange aus, bis der nachfolgende 
Landtag die Mitglieder neu gewählt hat. Der Parlamentarischen 
Kontrollkommission ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige 
Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

(4) Scheidet ein Mitglied aus dem Landtag oder aus der Fraktion, die 
ihn zur Wahl vorgeschlagen hat, aus, so verliert es seine Mitgliedschaft 
in der Parlamentarischen Kontrollkommission. Für dieses Mitglied 
ist unverzüglich ein neues Mitglied zu wählen; das Gleiche gilt, 
wenn ein Mitglied aus anderen Gründen aus der Parlamentarischen 
Kontrollkommission ausscheidet.

(5) Die Parlamentarische Kontrollkommission tritt mindestens einmal 
im Vierteljahr zusammen.

(6) Jedes Mitglied kann die Einberufung und die Unterrichtung der 
Parlamentarischen Kontrollkommission verlangen.

§ 28
Geheimhaltung

(1) Die Parlamentarische Kontrollkommission tagt in nichtöffentlicher 
Sitzung, über die jeweils ein Protokoll anzufertigen ist. Die Mitglieder 
sind zur Geheimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei 
ihrer Tätigkeit in der Parlamentarischen Kontrollkommission bekannt 
geworden sind. Dies gilt auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus 
der Parlamentarischen Kontrollkommission.

(2) Auf Antrag eines Mitgliedes beschließt die Parlamentarische Kontroll-
kommission über die Herstellung der Öffentlichkeit oder die Aufhebung der 
Vertraulichkeit nach Absatz 1, soweit öffentliche Geheimschutzinteressen, 
insbesondere die Aufrechterhaltung des Nachrichtenzuganges, oder 
berechtigte Interessen eines Einzelnen dem nicht entgegenstehen. Der 
Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder der Kommission. 
Der Innenminister, im Falle seiner Verhinderung der Staatssekretär, kann 
einem Beschluss nach Satz 1 widersprechen, wenn die Voraussetzungen 
der Aufhebung der Vertraulichkeit gemäß Satz  1  nicht vorliegen. Der 
Innenminister, im Falle seiner Verhinderung der Staatssekretär, hat die 
Gründe hierfür darzulegen. Die Aufhebung der Vertraulichkeit von 
Beratungsgegenständen, die in die Verantwortlichkeit des Bundes oder 
eines Landes fallen, ist nur mit deren Zustimmung möglich.
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(3) Sitzungsunterlagen und Protokolle verbleiben im Gewahrsam 
der Verfassungsschutzbehörde und können nur dort von den 
Mitgliedern der Kommission oder dem Innenminister, im Falle seiner 
Verhinderung dem Staatssekretär, eingesehen werden, es sei denn, 
der ordnungsgemäße Umgang mit diesen Unterlagen gemäß der 
Verschlusssachenanweisung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
ist nach Überzeugung der Parlamentarischen Kontrollkommission auf 
andere Weise gewährleistet.

§ 29
Kontrollrechte der Parlamentarischen Kontrollkommission

(1) Das Innenministerium hat die Parlamentarische Kontrollkommission 
umfassend über die allgemeine Tätigkeit der Verfassungsschutzbehörde, 
das Lagebild und über die Vorgänge von besonderer Bedeutung, 
insbesondere Einzelfälle, in denen eine Datenübermittlung gemäß 
§ 20 Absatz 4 Satz 3 unterblieben ist, sowie auf Verlangen der Kommission 
über sonstige Einzelfälle zu unterrichten. Ferner unterrichtet es über 
den Erlass und die Einhaltung von Verwaltungsvorschriften sowie 
über den Verfassungsschutz betreffende Eingaben einzelner Bürger 
(Petenten), sofern der Petent der Unterrichtung nicht widersprochen 
hat.

(2) Die Parlamentarische Kontrollkommission kann von dem 
Innenministerium alle für ihre Kontrollaufgaben erforderlichen 
Auskünfte, Unterlagen, Akten- und Dateneinsicht, Stellungnahmen 
und den Zutritt zur Verfassungsschutzbehörde verlangen sowie bei 
besonderem Aufklärungsbedarf Bedienstete und Auskunftspersonen 
zum Sachverhalt befragen, sofern dem nicht überwiegende öffentliche 
(zum Beispiel Aufrechterhaltung des Nachrichtenzugangs) oder 
private Belange entgegenstehen; das Innenministerium hat dies 
vor der Parlamentarischen Kontrollkommission zu begründen. 
Die Parlamentarische Kontrollkommission kann ferner den 
Landesbeauftragten für den Datenschutzbeauftragen, die Recht-
mäßigkeit einzelner Maßnahmen, welche die Verfassungsschutz-
behörde durchgeführt hat, zu überprüfen und der Kommission 
das Ergebnis der Überprüfung mitzuteilen. Die Befugnisse des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz richten sich nach dem 
Landesdatenschutzgesetz von Mecklenburg-Vorpommern. Wird der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz nach §  26  Absatz  4  tätig, 
so kann er von sich aus die Parlamentarische Kontrollkommission 
unterrichten, wenn sich Beanstandungen ergeben, eine Mitteilung an 
die betroffene Person aber aus Geheimhaltungsgründen unterbleiben 
muss.
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(3) Die Parlamentarische Kontrollkommission kann mit der Mehrheit 
ihrer gesetzlichen Mitglieder nach Anhörung des Innenministeriums 
im Einzelfall einen Sachverständigen beauftragen, zur Wahrnehmung 
ihrer Kontrollaufgaben Untersuchungen durchzuführen. Der 
Sachverständige hat der Parlamentarischen Kontrollkommission über 
das Ergebnis seiner Untersuchungen zu berichten; § 28 Absatz 1 und 
2 gelten entsprechend.

(4) Die Angaben über Ausgaben aus dem der Abteilung zugewiesenen 
Titel werden der Parlamentarischen Kontrollkommission im 
Ansatz vor Beratung des Haushaltsplanes zur Stellungnahme 
überwiesen. Das Innenministerium unterrichtet die Parlamentarische 
Kontrollkommission über den Vollzug des Haushaltsplanes, soweit es 
die der Verfassungsschutzbehörde zugewiesenen Titel betrifft.
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Gesetz zur Ausführung des 
Artikel 10-Gesetzes

(AG G 10)

Vom 17. Juli 1992 

(GVOBl. M-V S. 486; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 12-2)

Zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2007 (GVOBl. M-V S. 278)

§ 1
Anordnung von Beschränkungen

Oberste Landesbehörde im Sinne des §  10  Abs.  1  des 
Artikel  10-Gesetzes vom 26.  Juni  2001  (BGBl.  I S.  2254, 2298), das 
zuletzt durch Artikel 5 Abs. 1 des Gesetzes vom 22. August 2002 (BGBl. I 
S.  3390) geändert worden ist, ist das Innenministerium. Über die 
Anordnung entscheidet der Minister, im Falle seiner Verhinderung 
der Staatssekretär des Innenministeriums, auf Antrag des Leiters der 
Verfassungsschutzabteilung oder seines Vertreters.

§ 2  
Parlamentarische Kontrolle

(1) Der Innenminister unterrichtet eine Kommission über die von ihm 
angeordneten Beschränkungsmaßnahmen vor ihrem Vollzug. Bei Gefahr 
im Verzug kann er den Vollzug der Beschränkungsmaßnahme bereits 
vor der Unterrichtung der Kommission anordnen; die Unterrichtung 
geschieht dann unverzüglich, spätestens jedoch zwei Wochen nach 
der Anordnung der Beschränkungsmaßnahme. Die Kommission 
entscheidet von Amts wegen oder auf Grund von Beschwerden über 
die Zulässigkeit und Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. 
Die Kontrollbefugnis der Kommission erstreckt sich auf die gesamte 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach dem Artikel 10-Gesetz 
erlangten Daten einschließlich der Entscheidung über die Mitteilung 
an den Betroffenen. Der G-10-Kommission ist die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung 
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zu stellen. Der Kommission sind Mitarbeiter mit technischem 
Sachverstand zur Verfügung zu stellen. Der Kommission und ihren 
Mitarbeitern ist 

1. Auskunft zu ihren Fragen zu erteilen,
2.  Einsicht in die Unterlagen, insbesondere in die gespeicherten Daten 

und die Datenverarbeitungsprogramme, zu gewähren, die im 
Zusammenhang mit der Beschränkungsmaßnahme stehen und 

3. jederzeit Zutritt zu allen Diensträumen zu gewähren. 

Anordnungen, die die Kommission für unzulässig oder nicht notwendig 
erklärt, hebt der Innenminister unverzüglich auf.

(2) Der Innenminister unterrichtet innerhalb von drei Monaten nach 
Einstellung einer Beschränkungsmaßnahme die Kommission über die 
von ihm nach §  12  Abs.  1  des Artikel  10-Gesetzes vorgenommenen 
Mitteilungen an Betroffene oder über die Gründe, die einer Mitteilung 
entgegenstehen. Eine Mitteilung an Betroffene gemäß § 12 Abs. 1 des 
Artikel  10-Gesetzes unterbleibt, wenn die Kommission einstimmig 
feststellt, dass 

1.  eine Gefährdung des Zwecks der Beschränkung auch fünf Jahre 
nach Beendigung der Maßnahme noch nicht ausgeschlossen 
werden kann,

2.   eine solche Gefährdung mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden 
kann und

3.   die Voraussetzungen für eine Löschung erhobener personen-
bezogener Daten gemäß § 4 Abs. 1 und 6 des Artikel 10-Gesetzes 
sowohl bei der erhebenden Stelle als auch beim Empfänger 
vorliegen.

Hält die Kommission eine Mitteilung für geboten, so veranlasst der 
Innenminister sie unverzüglich.

(3) Die Kommission besteht aus dem Vorsitzenden, der die Befähigung 
zum Richteramt besitzen muss, und drei Beisitzern. Die Mitglieder 
der Kommission müssen nicht dem Landtag angehören und sind in 
ihrer Amtsführung unabhängig und Weisungen nicht unterworfen. 
Sie werden vom Landtag auf Vorschlag der Fraktionen für die Dauer 
einer Wahlperiode mit der Maßgabe gewählt, dass ihre Amtszeit erst 
mit der Neuwahl der Mitglieder der Kommission, spätestens jedoch 
drei Monate nach Ablauf der Wahlperiode endet. Gewählt ist, wer die 
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtages auf sich vereint. 



239

AG G 10

Für jedes Mitglied der Kommission wird ein Vertreter gewählt. Die 
Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

(4) Die Mitglieder der Kommission und ihre Mitarbeiter sind auch 
nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt zur Geheimhaltung der 
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit in der Kommission bekannt geworden sind.

§ 3  
Beteiligung des Landesbeauftragten für den Datenschutz

(1) Soweit die Verarbeitung von Daten nach diesem Gesetz der 
Kontrolle durch die Kommission unterliegt, fällt sie nicht in die 
Kontrollkompetenz des Landesbeauftragten für den Datenschutz.

(2) Die Kommission kann den Landesbeauftragten für den Datenschutz 
ersuchen, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei 
bestimmten Vorgängen oder in bestimmten Bereichen zu kontrollieren 
und ausschließlich ihr darüber zu berichten.

§ 4  
Unterrichtung des G 10-Gremiums

Der Innenminister unterrichtet über die Durchführung des 
Artikel  10-Gesetzes, soweit Beschränkungsmaßnahmen von ihm 
angeordnet worden sind, auf Anforderung mindestens aber in Abständen 
von sechs Monaten, das G 10-Gremium. Gremium zur politischen Kontrolle 
der Maßnahmen nach dem Artikel  10-Gesetz ist die Parlamentarische 
Kontrollkommission gemäß § 27 des Landesverfassungsschutzgesetzes.

§ 5  
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
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Gesetz über das Landesverfassungsgericht
Mecklenburg-Vorpommern

(Landesverfassungsgerichtsgesetz - LVerfGG M-V)

Vom 19. Juli 1994

Fundstelle: GVOBl. M-V 1994, S. 734

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Überschrift, §  65  geändert 
durch Gesetz vom 19. Januar 2010 (GVOBl. M-V S. 22)
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I. Teil:
Verfassung, Organisation und Zuständigkeit

§ 1
Bezeichnung und Sitz

(1) Das Landesverfassungsgericht ist ein allen übrigen Verfassungsorganen 
gegenüber selbstständiges und unabhängiges Gericht des Landes.

(2) Das Landesverfassungsgericht führt die Bezeichnung „Landes-
verfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern“. Es hat seinen Sitz in 
der Hansestadt Greifswald.

§ 2
Zusammensetzung und Stellvertretung

(1) Das Landesverfassungsgericht besteht aus dem Präsidenten, dem 
Vizepräsidenten und fünf weiteren Mitgliedern. Jedes Mitglied hat 
einen Stellvertreter.

(2) Der Präsident, der Vizepräsident und zwei der weiteren Mitglieder 
sowie vier Stellvertreter müssen die Befähigung zum Richteramt haben.

(3) Der Präsident wird aus dem Kreis der Präsidenten der Gerichte und 
der Vorsitzenden Richter an den oberen Landesgerichten gewählt. Der 
Vizepräsident wird aus dem Kreis der Berufsrichter gewählt.

(4) Der Stellvertreter vertritt das Mitglied bei dessen Verhinderung. 
Ist auch der Stellvertreter verhindert, so tritt an seine Stelle einer der 
übrigen Stellvertreter, beginnend mit dem Lebensältesten, und, im Fall 
der Stellvertretung nach Absatz  2, zugleich mit der Befähigung zum 
Richteramt. § 10 Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 3
Wählbarkeit

(1) Zum Mitglied des Landesverfassungsgerichts kann gewählt werden, 
wer das 35. Lebensjahr vollendet hat und die Wählbarkeit zum Landtag 
besitzt oder im Fall des § 2 Absatz 2 als Richter oder Lehrer des Rechts 
an einer staatlichen Hochschule tätig ist. Die Mitglieder sollen im 
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öffentlichen Leben erfahrene Personen des allgemeinen Vertrauens 
und für das Amt besonders geeignet sein. Sie müssen sich schriftlich 
bereit erklärt haben, Mitglied des Landesverfassungsgerichts zu 
werden.

(2) Mitglied des Landesverfassungsgerichts oder Stellvertreter kann 
nicht sein, wer einer gesetzgebenden Körperschaft oder der Regierung 
des Bundes oder eines Landes oder einem entsprechenden Organ der 
Europäischen Union, dem Bundesverfassungsgericht, einem anderen 
Landesverfassungsgericht oder dem Europäischen Gerichtshof 
angehört.

(3) Beamte und sonstige Personen, die im öffentlichen Dienst des 
Landes stehen, sind mit Ausnahme der Richter und Hochschullehrer 
nicht wählbar.

(4) Zum Mitglied des Landesverfassungsgerichts kann nicht gewählt 
werden, wer

1.  gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit 
verstoßen hat, insbesondere die im Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte vom 19.  Dezember 
1966 gewährleisteten Menschenrechte oder die in der allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 enthaltenen 
Grundrechte verletzt hat oder

2.  für das frühere Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale 
Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik tätig war.

§ 4
Wahl

(1) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und die 
stellvertretenden Mitglieder werden auf Vorschlag eines besonderen 
Ausschusses des Landtages vom Landtag ohne Aussprache mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten gewählt.

(2) Der Landtag regelt die Zusammensetzung und das Verfahren des 
Ausschusses durch seine Geschäftsordnung. Dem Ausschuss sind 
auf Verlangen und mit Zustimmung des Betroffenen Personalakten 
vorzulegen und die zur Prüfung der Eignung erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. Die Teilnahme an den Ausschusssitzungen ist anderen 
Abgeordneten als den Ausschussmitgliedern nicht gestattet. Die 
Sitzungen sind vertraulich und nichtöffentlich.
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(3) Die gewählten Mitglieder und Stellvertreter erhalten eine Urkunde 
über die Art und Dauer ihres Amtes.

§ 5
Amtszeit

(1) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und ihre Stellvertreter 
werden auf zwölf Jahre gewählt. Ein Stellvertreter kann für den Rest 
seiner Amtszeit zum Mitglied des Landesverfassungsgerichts gewählt 
werden. Wiederwahl ist nicht zulässig.

(2) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und die Stellvertreter 
führen nach Beendigung des Amtes gemäß §  6  Absatz  1  Satz  1  ihre 
Amtsgeschäfte bis zur Ernennung des Nachfolgers fort. Scheidet ein 
Mitglied des Landesverfassungsgerichts oder ein Stellvertreter gemäß 
§ 6 Absatz 2 aus, gilt § 2 Absatz 4 entsprechend.

(3) Endet das Amt eines Mitgliedes des Landesverfassungsgerichts 
oder eines Stellvertreters, findet innerhalb von drei Monaten nach 
dem Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Amt eine Neuwahl für das 
ausgeschiedene Mitglied oder den Stellvertreter statt.

§ 6
Beendigung der Amtszeit

(1) Das Amt des Mitglieds des Verfassungsgerichts sowie des 
Stellvertreters endet mit Vollendung des 68. Lebensjahres oder durch 
Ablauf der Amtszeit. Im übrigen endet es nur nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen.

(2) Ein Mitglied des Landesverfassungsgerichts oder ein Stellvertreter 
scheidet aus dem Amt aus, wenn

1. die Entlassung schriftlich beantragt wird,

2. dauernde Dienstunfähigkeit eingetreten ist,

3.  die Voraussetzungen für die Wählbarkeit zum Landtag entfallen sind 
(§ 3 Absatz 1), es sei denn, dass das Mitglied oder Stellvertreter seinen 
Wohnsitz nach seiner Versetzung in den Ruhestand außerhalb des 
Landes verlegt,
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4.  der nicht zum Landtag wählbare Richter oder Hochschullehrer sein 
Hauptamt in Mecklenburg-Vorpommern aufgibt,

5. ein Wählbarkeitshindernis nach § 3 Absatz 2 oder 3 eingetreten ist,

6.  nachträglich ein Wählbarkeitshindernis nach § 3 Absatz 4 bekannt 
wird,

7. eine rechtskräftige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe erfolgt,

8.  eine so grobe Pflichtverletzung vorliegt, daß sein Verbleiben im 
Amt mit der Bedeutung des Amtes und der Würde des Landes-
verfassungsgerichtes nicht mehr vereinbar ist.

§ 7
Verfahren

(1) Das Landesverfassungsgericht stellt das Ausscheiden von Amts 
wegen, auf Antrag des Landtages, der Landesregierung, des Mitgliedes 
oder Stellvertreters durch Beschluss fest. Anstelle des betroffenen 
Mitgliedes wirkt der Stellvertreter mit. Der Beschluss bedarf der 
Mehrheit von fünf Mitgliedern des Landesverfassungsgerichts. Mit der 
Verkündung des Beschlusses ist das Amt erloschen. Für das Verfahren 
gelten die Vorschriften des Zweiten Teils entsprechend.

(2) Nach Einleitung des Verfahrens nach Absatz  1  kann das 
Landesverfassungsgericht das Mitglied oder den Stellvertreter von 
Amts wegen, auf Antrag des Landtages oder der Landesregierung 
vorläufig seines Amtes entbinden. Das Gleiche gilt, wenn gegen 
das Mitglied oder seinen Stellvertreter wegen einer Straftat das 
Hauptverfahren eröffnet worden ist. Für einen dahin gehenden 
Beschluss gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend.

§ 8
Rechtsstellung

(1) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und ihre Stellvertreter 
sind als Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Sie üben ihr Amt ehrenamtlich aus und erhalten eine Entschädigung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes.
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(3) Die Tätigkeit als Mitglied des Landesverfassungsgerichts oder als 
Stellvertreter geht jeder anderen beruflichen Tätigkeit vor.

§ 9
Amtseid

Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und die Stellvertreter 
leisten vor Aufnahme ihres Amtes in öffentlicher Sitzung vor dem 
Landtag den für Richter des Landes (§ 4 des Landesrichtergesetzes des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern) vorgesehenen Eid. Der Eid kann 
auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.

§ 10
Präsident

(1) Der Präsident führt den Vorsitz und vertritt das Landes-
verfassungsgericht nach außen, insbesondere gegenüber den anderen 
Verfassungsorganen. Er leitet die allgemeine Verwaltung, verfügt 
über die Einnahmen und Ausgaben des Gerichts nach Maßgabe des 
Landeshaushalts und vertritt das Land in allen Rechtsgeschäften und 
Rechtsstreitigkeiten des Verfassungsgerichts.

(2) Der Präsident wird in seiner Eigenschaft als Vorsitzender und 
Vertreter des Landesverfassungsgerichts sowie in seinen weiteren 
Aufgaben als Präsident durch den Vizepräsidenten (§  2  Absatz  3) 
vertreten. Ist auch der Vizepräsident verhindert, wird der Präsident 
in seinen Aufgaben als Präsident durch das dienstälteste Mitglied 
des Landesverfassungsgerichts mit der Befähigung zum Richteramt 
vertreten. Im Übrigen wird der Präsident durch den gewählten 
Stellvertreter vertreten.

§ 11
Zuständigkeiten

(1) Das Landesverfassungsgericht entscheidet

1.  über die Auslegung der Verfassung aus Anlaß einer Streitigkeit 
über den Umfang der Rechte und Pflichten eines obersten 
Landesorgans oder anderer Beteiligter, die durch die Verfassung 
oder in der Geschäftsordnung des Landtages mit eigenen Rechten 
ausgestattet sind (Artikel 53 Nummer 1 der Verfassung),
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2.  bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche 
oder sachliche Vereinbarkeit von Landesrecht mit der Verfassung 
(Artikel 53 Nummer 2 der Verfassung),

3.  über die Vereinbarkeit eines Landesgesetzes mit der Verfassung, 
wenn ein Gericht das Verfahren gemäß Artikel  100  Absatz  1  des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt hat 
(Artikel 53 Nummer 5 der Verfassung),

4.  über die Verfassungsmäßigkeit des Auftrages eines 
Untersuchungsausschusses auf Vorlage eines Gerichts 
(Artikel 53 Nummer 4 der Verfassung),

5.  über die Anfechtung einer Entscheidung des Landtages in 
Wahlprüfungsangelegenheiten nach Artikel  21  Absatz  1  der 
Verfassung (Artikel  21  Absatz  2  in Verbindung mit Artikel  53   
Nummer 9 der Verfassung),

6.  über die Zulässigkeit eines Volksbegehrens (Artikel  60  Absatz  2   
Satz 2 in Verbindung mit Artikel 53 Nummer 9 der Verfassung),

7.  aus Anlass von Streitigkeiten über die Durchführung von 
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden (Artikel  53 
Nummer 3 der Verfassung),

8.  über Verfassungsbeschwerden, die mit der Behauptung erhoben 
werden, durch ein Landesgesetz unmittelbar in Grundrechten oder 
staatsbürgerlichen Rechten verletzt zu sein (Artikel  53  Nummer 
6 der Verfassung),

9.  über Verfassungsbeschwerden, die mit der Behauptung erhoben 
werden, durch die öffentliche Gewalt in einem in den Artikeln 6 bis 
10 der Verfassung gewährten Grundrechte verletzt zu sein, soweit 
eine Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts nicht gegeben 
ist (Artikel 53 Nummer 7 der Verfassung),

10.  über Verfassungsbeschwerden von Gemeinden, Landkreisen 
und Landschaftsverbänden wegen Verletzung des Rechts auf 
Selbstverwaltung nach den Artikeln 72 bis 75 der Verfassung durch 
ein Landesgesetz (Artikel 53 Nummer 8 der Verfassung).

(2) Das Landesverfassungsgericht entscheidet ferner in den 
Angelegenheiten, die ihm durch Gesetz zugewiesen werden (Artikel 53 
Nummer 9 der Verfassung).
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§ 12
 Geschäftsstelle und Geschäftsgang

(1) Das Landesverfassungsgericht kann eine Geschäftsstelle beim 
Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern einrichten. Über 
die Einrichtung der Geschäftsstelle entscheidet der Präsident des 
Landesverfassungsgerichts.

(2) Im Einvernehmen mit der Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts 
kann der Präsident des Landesverfassungsgerichts die Wahrnehmung 
von Verwaltungsaufgaben dem Oberverwaltungsgericht übertragen. 
Die alleinige Befugnis des Präsidenten des Landesverfassungsgerichts, 
den zur Verfügung gestellten Mitarbeitern im Rahmen ihrer Tätigkeit für 
das Landesverfassungsgericht Weisungen zu erteilen, bleibt unberührt.

(3) Das Landesverfassungsgericht kann sich im Übrigen der 
Geschäftseinrichtungen der Gerichte des Landes bedienen.

(4) Das Landesverfassungsgericht gibt sich eine Geschäftsordnung. Sie 
ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu 
veröffentlichen.
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II. Teil:
Allgemeine Verfahrensvorschriften

§ 13
Anwendung der Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes

Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind 
hinsichtlich der Öffentlichkeit, Sitzungspolizei, Gerichtssprache, 
Beratung und Abstimmung die Vorschriften der Titel 14  bis 16  des 
Gerichtsverfassungsgesetzes und im Übrigen die Vorschriften der 
Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend anwendbar.

§ 14
Ausschließung eines Richters

(1) Ein Mitglied des Landesverfassungsgerichts ist von der Ausübung 
seines Richteramts ausgeschlossen, wenn er

1.  an der Sache beteiligt oder mit einem Beteiligten verheiratet ist oder 
war oder mit einem Beteiligten eine Lebenspartnerschaft begründet 
hat, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, in 
gerader Linie verwandt oder verschwägert oder in der Seitenlinie 
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade 
verschwägert ist oder

2.  in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs wegen tätig 
gewesen ist.

(2) Beteiligt ist nicht, wer aufgrund seines Familienstandes, seines 
Berufes, seiner Abstammung, seiner Zugehörigkeit zu einer politischen 
Partei oder aus einem ähnlichen allgemeinen Grunde am Ausgang des 
Verfahrens interessiert ist.

(3) Als Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 gilt nicht

1. die Mitwirkung im Gesetzgebungsverfahren,

2.  die Äußerung einer wissenschaftlichen Meinung zu einer 
Rechtsfrage, die für das Verfahren bedeutsam sein kann.

(4) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 gelten auch für die Stellvertreter.
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§ 15
Ablehnung eines Richters wegen Besorgnis der Befangenheit

(1) Wird ein Mitglied des Landesverfassungsgerichts oder ein in 
dem Verfahren mitwirkender Stellvertreter wegen Besorgnis der 
Befangenheit abgelehnt, so entscheidet das Gericht unter Ausschluss 
des Abgelehnten; eine Vertretung des Abgelehnten findet insoweit 
nicht statt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag.

(2) Die Ablehnung ist zu begründen. Der Abgelehnte hat sich dazu zu 
äußern. Ein Beteiligter kann ein Mitglied des Landesverfassungsgerichts 
oder einen in dem Verfahren mitwirkenden Stellvertreter wegen 
Besorgnis der Befangenheit nicht mehr ablehnen, wenn er sich 
in eine Verhandlung eingelassen hat, ohne den ihm bekannten 
Ablehnungsgrund geltend gemacht zu haben.

(3) Erklärt sich ein Mitglied oder ein in dem Verfahren mitwirkender 
Stellvertreter selbst für befangen, so gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Nach erfolgreicher Ablehnung wirkt an der Entscheidung in der 
Sache selbst anstatt des abgelehnten Richters sein Vertreter mit 
(§ 2 Absatz 4).

§ 16
Akteneinsicht

Die Beteiligten haben das Recht der Akteneinsicht.

§ 17
Beauftragte von Personengruppen

Wenn das Verfahren von einer Personengruppe oder gegen eine 
Personengruppe beantragt wird, kann das Landesverfassungsgericht 
anordnen, daß sie ihre Rechte, insbesondere das Recht auf Anwesenheit 
im Termin, durch einen Beauftragten oder mehrere Beauftragte 
wahrnehmen lässt.
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§ 18
Prozessvertretung

(1) Die Beteiligten können sich in jeder Lage des Verfahrens durch einen 
bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt oder durch 
einen Lehrer des Rechts an einer deutschen Hochschule vertreten 
lassen. In der mündlichen Verhandlung müssen sie sich in dieser 
Weise vertreten lassen. Der Landtag oder Teile von diesem, die in der 
Verfassung oder Geschäftsordnung mit eigenen Rechten ausgestattet 
sind, können sich auch durch ihre Mitglieder vertreten lassen. Das 
Land und seine Verfassungsorgane können sich außerdem durch ihre 
Bediensteten vertreten lassen. Das Landesverfassungsgericht kann 
auch eine andere Person als Beistand eines Beteiligten zulassen.

(2) Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Sie muss sich ausdrücklich 
auf das Verfahren beziehen.

(3) Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so sind alle Mitteilungen des 
Gerichts an ihn zu richten.

§ 19
Einleitung des Verfahrens

(1) Anträge, die das Verfahren einleiten, sind schriftlich beim 
Landesverfassungsgericht einzureichen. Sie sind zu begründen; die 
erforderlichen Beweismittel sind anzugeben.

(2) Der Präsident stellt den Antrag dem Antragsgegner und den übrigen 
Beteiligten unverzüglich mit der Aufforderung zu, sich binnen einer zu 
bestimmenden Frist zu äußern.

(3) Der Präsident kann jedem Beteiligten aufgeben, binnen einer zu 
bestimmenden Frist die erforderliche Zahl von Abschriften seiner 
Schriftsätze für das Gericht und die übrigen Beteiligten nachzureichen.

§ 20
Verwerfung von Anträgen

Unzulässige oder offensichtlich unbegründete Anträge können durch 
einstimmigen Beschluss des Landesverfassungsgerichts verworfen 
werden. Der Beschluss bedarf keiner weiteren Begründung, wenn 
der Antragsteller vorher auf die Bedenken gegen die Zulässigkeit 
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oder Begründetheit seines Antrags hingewiesen worden ist. Über 
den Beschluss kann schriftlich, insbesondere im Wege des Umlaufs, 
abgestimmt werden.

§ 21
Zustandekommen und Form der Entscheidung

(1) Das Landesverfassungsgericht entscheidet, soweit nichts anderes 
bestimmt ist, aufgrund mündlicher Verhandlung, es sei denn, dass alle 
Beteiligten ausdrücklich auf sie verzichten.

(2) Die Entscheidung aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht als 
Urteil, die Entscheidung ohne mündliche Verhandlung als Beschluss.

(3) Teil- und Zwischenentscheidungen sind zulässig.

(4) Die Entscheidungen des Landesverfassungsgerichts ergehen im 
Namen des Volkes.

§ 22
Beweiserhebung

(1) Das Landesverfassungsgericht erhebt den nach seinem Ermessen 
zur Erforschung der Wahrheit erforderlichen Beweis. Es kann damit 
außerhalb der mündlichen Verhandlung ein Mitglied des Gerichts 
beauftragen oder mit Begrenzung auf bestimmte Tatsachen und 
Personen ein anderes Gericht darum ersuchen.

(2) Aufgrund eines Beschlusses mit einer Mehrheit von fünf Stimmen 
des Gerichts kann die Beiziehung einzelner Urkunden unterbleiben, 
wenn ihre Verwendung mit der Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes unvereinbar ist.

§ 23
Rechts- und Amtshilfe

Alle Gerichte und Verwaltungsbehörden leisten dem Landesverfassungs-
gericht Rechts- und Amtshilfe. Fordert das Landesverfassungs gericht 
Akten eines Ausgangsverfahrens an, werden ihm diese unmittelbar 
vorgelegt.
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§ 24
Stellungnahme durch sachkundige Dritte

Das Landesverfassungsgericht kann sachkundigen Dritten Gelegenheit 
zur Stellungnahme geben.

§ 25
Zeugen und Sachverständige

(1) Für die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen gelten die 
Vorschriften der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) Soweit ein Zeuge oder Sachverständiger nur mit Genehmigung einer 
vorgesetzten Stelle vernommen werden darf, kann diese Genehmigung 
nur verweigert werden, wenn es das Wohl des Bundes oder eines 
Landes erfordert. Der Zeuge oder Sachverständige kann sich nicht auf 
seine Schweigepflicht berufen, wenn das Landesverfassungsgericht 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen die Verweigerung 
der Aussagegenehmigung für unbegründet hält.

§ 26
Beweistermin

Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrichtigt und 
können der Beweisaufnahme beiwohnen. Sie können an Zeugen und 
Sachverständige Fragen richten. Wird eine Frage beanstandet, so 
entscheidet das Gericht.

§ 27
Beratung und Abstimmung

(1) Bei der Beratung und Abstimmung dürfen nur die zur Entscheidung 
berufenen Mitglieder des Landesverfassungsgerichts anwesend sein.

(2) Die zur Entscheidung berufenen Mitglieder des Landesverfassungs-
gerichts stimmen nach dem Lebensalter ab; der Jüngere stimmt vor dem 
Älteren. Wenn ein Berichterstatter bestellt ist, stimmt er zuerst; nach 
ihm stimmt gegebenenfalls der Mitberichterstatter. Zuletzt stimmt der 
Vorsitzende. Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
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(3) Eine schriftliche Abstimmung, insbesondere eine solche im Wege 
des Umlaufs, ist nicht zulässig. § 20 Satz 3 bleibt unberührt.

(4) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts sind verpflichtet, über 
den Gang der Beratung und Abstimmung Stillschweigen zu bewahren. 
Das Stimmenverhältnis kann in der Entscheidung mitgeteilt werden.

(5) Jedes Mitglied des Landesverfassungsgerichts kann seine in der 
Beratung vertretene abweichende Meinung zu der Entscheidung 
oder zu deren Begründung in einem Sondervotum niederlegen; das 
Sondervotum ist der Entscheidung anzuschließen.

§ 28
Form der Verkündung und Entscheidung

(1) Das Landesverfassungsgericht entscheidet nach seiner freien, aus 
dem Inhalt der Verhandlung und dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
geschöpften Überzeugung. Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen, 
zu begründen und von den Richtern, die bei ihr mitgewirkt haben, zu 
unterzeichnen. Ist ein Richter an der Unterzeichnung der Entscheidung 
verhindert, so wird dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes 
von dem Vorsitzenden unter der Entscheidung vermerkt. Im Fall der 
Verhinderung des Vorsitzenden gilt § 10 Absatz 2 entsprechend.

(2) Die Entscheidung ist sodann, wenn eine mündliche 
Verhandlung stattgefunden hat, unter Mitteilung der wesentlichen 
Entscheidungsgründe öffentlich zu verkünden. Der Termin zur 
Verkündung einer Entscheidung kann in der mündlichen Verhandlung 
bekanntgegeben oder nach Abschluss der Beratungen festgelegt 
werden; in diesem Fall ist er den Beteiligten unverzüglich mitzuteilen. 
Der Termin kann durch Beschluss des Landesverfassungsgerichts 
verlegt werden. Zwischen dem Abschluss der mündlichen Verhandlung 
und der Verkündung der Entscheidung dürfen nicht mehr als drei 
Monate liegen.

(3) Alle Entscheidungen sind den Beteiligten zuzustellen sowie dem 
Landtag und der Landesregierung mitzuteilen.

(4) Die Entscheidung wird mit der Verkündung wirksam. Entscheidet 
das Landesverfassungsgericht ohne mündliche Verhandlung, so wird 
die Entscheidung mit Zustellung an die Beteiligten wirksam.
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§ 29
Verbindlichkeit der Entscheidung

(1) Die Entscheidungen des Landesverfassungsgerichts binden die 
Verfassungsorgane sowie alle Gerichte und Behörden des Landes.

(2) In den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 2 und 3 hat die Entscheidung 
des Landesverfassungsgerichts Gesetzeskraft. Dies gilt auch in den Fällen 
des § 11 Absatz 1 Nummer 8 bis 10, wenn das Landesverfassungsgericht 
die Nichtigkeit einer gesetzlichen Bestimmung feststellt. Die 
Entscheidungsformel ist durch den Ministerpräsidenten im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern zu veröffentlichen.

(3) Soweit das Landesverfassungsgericht nach den Vorschriften des III. 
Teils die Nichtigkeit einer Rechtsvorschrift festzustellen hat, kann es in 
Ausnahmefällen stattdessen feststellen, dass die Rechtsvorschrift mit 
der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern unvereinbar 
ist. Das Landesverfassungsgericht kann anordnen, dass die 
Rechtsvorschrift noch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuwenden 
ist. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 30
Einstweilige Anordnungen

(1) Das Landesverfassungsgericht kann im Streitfall einen Zustand 
durch einstweilige Anordnung vorläufig regeln, wenn dies zur Abwehr 
schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem 
anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.

(2) Die einstweilige Anordnung kann ohne mündliche 
Verhandlung ergehen. Bei besonderer Dringlichkeit kann das 
Landesverfassungsgericht davon absehen, den am Verfahren zur 
Hauptsache Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(3) Wird über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 
durch Beschluss entschieden, kann binnen eines Monats 
Widerspruch erhoben werden. Über den Widerspruch entscheidet 
das Landesverfassungsgericht nach mündlicher Verhandlung, 
die spätestens zwei Wochen nach Eingang der Begründung des 
Widerspruchs stattfindet.

(4) Der Widerspruch gegen die einstweilige Anordnung hat keine 
aufschiebende Wirkung. Das Landesverfassungsgericht kann die 
Vollziehung der einstweiligen Anordnung aussetzen.
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(5) Die einstweilige Anordnung tritt mit Beendigung des Verfahrens, 
spätestens nach drei Monaten, außer Kraft. Sie kann mit einer Mehrheit 
von fünf Stimmen wiederholt werden.

(6) Ist das Landesverfassungsgericht nicht beschlussfähig, so kann die 
einstweilige Anordnung bei besonderer Dringlichkeit erlassen werden, 
wenn mindestens drei Richter anwesend sind und der Beschluss 
einstimmig gefasst wird. Sie tritt nach einem Monat außer Kraft. Wird 
sie durch das Landesverfassungsgericht bestätigt, so tritt sie drei 
Monate nach ihrem Erlass außer Kraft.

§ 31
Aussetzung des Verfahrens

(1) Das Landesverfassungsgericht kann sein Verfahren bis zur 
Erledigung eines bei einem anderen Gericht anhängigen Verfahrens 
aussetzen, wenn für seine Entscheidung die Feststellungen oder die 
Entscheidung dieses anderen Gerichts von Bedeutung sein können.

(2) Das Landesverfassungsgericht kann seiner Entscheidung die 
tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils zugrunde 
legen, das in einem Verfahren ergangen ist, in dem die Wahrheit von 
Amts wegen zu erforschen war.

§ 32
Verbindung und Trennung von Verfahren

Das Landesverfassungsgericht kann anhängige Verfahren verbinden 
und verbundene trennen.

§ 33
Kosten

(1) Das Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht ist kostenfrei.

(2) Wird eine Verfassungsbeschwerde nach § 11 Absatz 1 Nummer 8 bis 
10  oder eine Anfechtung im Verfahren nach §  11  Absatz  1  Nummer 
5  verworfen (§  20), so kann das Landesverfassungsgericht dem 
Beschwerdeführer oder Anfechtenden eine Gebühr bis zu 500  Euro 
auferlegen. Die Entscheidung über die Gebühr und über ihre Höhe ist 
unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Gewichts 
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der geltend gemachten Gründe, der Bedeutung des Verfahrens für 
den Beschwerdeführer oder Antragsteller und seiner Vermögens- und 
Einkommensverhältnisse zu treffen. Das Landesverfassungsgericht 
kann dem Antragsteller nach Maßgabe der Sätze 1 und 2 eine Gebühr 
auferlegen, wenn es einen Antrag auf Erlaß einer einstweiligen 
Anordnung zurückweist.

(3) Das Landesverfassungsgericht kann eine erhöhte Gebühr bis zu 
2 500 Euro auferlegen, wenn die Einlegung der Verfassungsbeschwerde 
oder die Anfechtung nach § 11 Absatz 1 Nummer 5 einen Mißbrauch 
darstellt oder wenn ein Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung 
mißbräuchlich gestellt ist.

(4) Für die Einziehung der Gebühren gilt §  8  des Landesjustizkosten-
gesetzes entsprechend.

(5) Der Berichterstatter kann dem Beschwerdeführer oder 
Anfechtenden aufgeben, binnen eines Monats einen Vorschuß auf die 
Gebühr nach Absatz 2 Satz 1 zu zahlen. Der Berichterstatter hebt die 
Anordnung auf oder ändert sie ab, wenn der Beschwerdeführer oder 
Anfechtende nachweist, daß er den Vorschuß nach seinen persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen nicht, nur zum Teil oder nur in 
Raten aufbringen kann. Die Anordnungen des Berichterstatters sind 
unanfechtbar.

§ 34
Auslagenerstattung

(1) Soweit sich eine Verfassungsbeschwerde als begründet erweist, 
sind dem Beschwerdeführer die notwendigen Auslagen zu erstatten.

(2) In den übrigen Fällen kann das Landesverfassungsgericht volle oder 
teilweise Erstattung der Auslagen anordnen.

§ 35
Vollstreckung

Das Landesverfassungsgericht kann bestimmen, wer seine 
Entscheidung vollstreckt; es kann im Einzelfall auch die Art und Weise 
der Vollstreckung regeln.
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III. Teil:
Besondere Verfahrensvorschriften

Erster Abschnitt:
 Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 1

 (Verfassungsstreitigkeiten)

§ 36
Antragsteller und Antragsgegner

Antragsteller und Antragsgegner können nur die in §  11  Absatz  1 
Nummer 1 genannten Beteiligten sein.

§ 37
Zulässigkeit des Antrags

(1) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, daß er 
oder das Organ, dem er angehört, durch eine Maßnahme oder Unterlassung 
des Antragsgegners in seinen ihm durch die Landesverfassung übertragenen 
Rechten und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet ist.

(2) Im Antrag ist die Bestimmung der Landesverfassung zu bezeichnen, 
gegen die durch die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung des 
Antragsgegners verstoßen wird.

(3) Der Antrag muß binnen sechs Monaten, nachdem die beanstandete 
Maßnahme oder Unterlassung dem Antragsteller bekannt geworden 
ist, gestellt werden.

§ 38
Beitritt zum Verfahren

(1) Dem Antragsteller und dem Antragsgegner können in jeder Lage 
des Verfahrens andere der in §  11  Absatz  1  Nummer 1  genannten 
Antrags berechtigten beitreten, wenn die Entscheidung auch für die 
Abgrenzung ihrer Zuständigkeiten von Bedeutung ist.

(2) Das Landesverfassungsgericht gibt dem Landtag und der 
Landesregierung von der Einleitung des Verfahrens Kenntnis.
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§ 39
Inhalt der Entscheidung

(1) Das Landesverfassungsgericht stellt in seiner Entscheidung fest, ob 
die beanstandete Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners 
gegen eine Bestimmung der Verfassung verstößt. Die Bestimmung ist 
zu bezeichnen.

(2) Das Landesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidungsformel 
zugleich eine für die Auslegung der Bestimmung der Verfassung 
erhebliche Rechtsfrage entscheiden, von der die Feststellung gemäß 
Absatz 1 abhängt.

Zweiter Abschnitt:
Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 2

(Abstrakte Normenkontrolle) 

§ 40
Abstrakte Normenkontrolle

(1) Die Landesregierung oder mindestens ein Drittel der Mitglieder des 
Landtages können beim Landesverfassungsgericht eine Entscheidung 
gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 2 über die Vereinbarkeit von Landesrecht 
mit der Verfassung beantragen.

(2) Der Antrag ist zulässig, wenn einer der Antragsberechtigten Landesrecht

1.  wegen seiner förmlichen oder sachlichen Unvereinbarkeit mit der 
Verfassung für nichtig hält oder

2.  für gültig hält, nachdem ein Gericht, eine Verwaltungsbehörde oder 
ein sonstiges Organ des Landes das Recht als unvereinbar mit der 
Verfassung nicht angewandt hat.

§ 41
Beteiligung des Landtages und der Landesregierung

Das Landesverfassungsgericht hat dem Landtag und der 
Landesregierung Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu 
bestimmenden Frist zu geben. Landtag und Landesregierung können 
in jeder Lage des Verfahrens diesem beitreten.
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§ 42
Inhalt der Entscheidung

Hält das Landesverfassungsgericht die beanstandete Rechtsvorschrift 
für unvereinbar mit der Verfassung, so stellt es in seiner Entscheidung 
ihre Nichtigkeit fest. Sind weitere Bestimmungen der gleichen 
Rechtsvorschrift aus denselben Gründen mit der Verfassung 
unvereinbar, so kann das Landesverfassungsgericht ihre Nichtigkeit 
gleichfalls feststellen.

Dritter Abschnitt:
Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 3

(Konkrete Normenkontrolle)

§ 43
Vorlagebeschluß

(1) Hält ein Gericht ein Landesgesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der 
Entscheidung ankommt, mit der Landesverfassung für unvereinbar, 
so hat es das Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des 
Landesverfassungsgerichts einzuholen.

(2) Das Gericht muß angeben, inwiefern von der Gültigkeit des 
Gesetzes seine Entscheidung abhängt und mit welcher Vorschrift der 
Landesverfassung dieses Gesetz unvereinbar sein soll. Die Akten sind 
beizufügen.

(3) Der Antrag des Gerichts ist unabhängig von der Rüge der Nichtigkeit 
der Rechtsvorschrift durch einen Prozeßbeteiligten.

§ 44
Verfahren

(1) Das Landesverfassungsgericht hat dem Landtag und der Landes-
regierung Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu bestimmenden 
Frist zu geben. Sie können dem Verfahren jederzeit beitreten.

(2) Das Landesverfassungsgericht gibt auch den Beteiligten des 
Ausgangsverfahrens Gelegenheit zur Äußerung; es lädt sie zur 
mündlichen Verhandlung und erteilt ihren Bevollmächtigten das Wort.
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(3) Das Landesverfassungsgericht kann die oberen Landesgerichte 
um die Mitteilung ersuchen, wie und aufgrund welcher Erwägungen 
sie die Landesverfassung in der streitigen Frage bisher ausgelegt 
haben, ob und wie sie die in ihrer Gültigkeit streitige Rechtsvorschrift 
in ihrer Rechtsprechung angewandt haben und welche damit 
zusammenhängenden Rechtsfragen zur Entscheidung anstehen. Es 
kann sie ferner ersuchen, ihre Erwägungen zu einer für die Entscheidung 
erheblichen Rechtsfrage darzulegen. Das Landesverfassungsgericht 
gibt den Beteiligten und Äußerungsberechtigten Kenntnis von der 
Stellungnahme.

§ 45
Inhalt der Entscheidung

Das Landesverfassungsgericht entscheidet nur über die Rechtsfrage. 
Die Vorschrift des § 42 gilt entsprechend.

Vierter Abschnitt:
Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 4

(Prüfung eines Untersuchungsauftrages)

§ 46
Vorlagebeschluß

(1) Hält ein Gericht den Untersuchungsauftrag eines vom Landtag 
eingesetzten Untersuchungsausschusses oder einen Teil dieses 
Untersuchungsauftrages für verfassungswidrig und kommt es für seine 
Entscheidung auf diese Frage an, so hat es das Verfahren auszusetzen 
und die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts einzuholen.

(2) Das Gericht muß angeben, inwiefern von der Verfassungsmäßigkeit 
des Untersuchungsauftrages seine Entscheidung abhängt und 
mit welcher Verfassungsbestimmung der Untersuchungsauftrag 
unvereinbar sein soll.

(3) Der Antrag des Gerichts ist unabhängig von der Rüge der 
Verfassungswidrigkeit des Untersuchungsauftrages durch einen 
Verfahrensbeteiligten.
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§ 47
Verfahren

(1) Das Landesverfassungsgericht hat dem Landtag und der Landes-
regierung Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu bestimmenden Frist 
zu geben. Sie können dem Verfahren jederzeit beitreten.

(2) Die Rechte nach Absatz  1  stehen auch den Antragstellern 
einer Einsetzungsminderheit des Landtages im Sinne von 
Artikel 34 Absatz 1 Satz 1 der Verfassung zu.

(3) Das Landesverfassungsgericht gibt auch den Beteiligten des 
Ausgangs verfahrens Gelegenheit zur Äußerung; es lädt sie zur 
mündlichen Verhandlung und erteilt ihren Bevollmächtigten das Wort.

§ 48
Inhalt der Entscheidung

(1) Das Landesverfassungsgericht entscheidet nur über die Rechtsfrage.

(2) Kommt das Landesverfassungsgericht zu der Überzeugung, daß der 
Untersuchungsauftrag oder ein bestimmter Teil des Untersuchungs-
auftrages mit der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
unvereinbar ist, so stellt es in seiner Entscheidung diese Unvereinbarkeit 
fest.

Fünfter Abschnitt:
Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 5

(Wahlprüfungsangelegenheiten)

§ 49
Anfechtungsrecht

(1) Die Anfechtung nach Artikel 21 Absatz 2 der Verfassung gegen den 
Beschluß des Landtages über die Gültigkeit einer Wahl oder den Verlust 
der Mitgliedschaft im Landtag können erheben:

1. der Abgeordnete, dessen Mitgliedschaft bestritten ist,

2.  ein Wahlberechtigter, dessen Anfechtung der Wahl vom Landtag 
verworfen worden ist, wenn ihm mindestens 100 Wahlberechtigte 
beitreten,

3.  eine Fraktion oder eine Minderheit des Landtages, die wenigstens 
ein Zehntel der gesetzlichen Mitgliederzahl umfaßt.
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(2) Die Anfechtung muß binnen eines Monats nach der Beschlußfassung 
des Landtages beim Landesverfassungsgericht schriftlich erfolgen.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 kann nach den Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung Prozeßkostenhilfe bewilligt werden.

Sechster Abschnitt:
Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 6

(Zulässigkeit eines Volksbegehrens)

§ 50
Antrag, Verfahren

(1) Das Landesverfassungsgericht entscheidet auf Antrag der Landes-
regierung oder eines Viertels der Mitglieder des Landtages über die 
Zulässigkeit eines Volksbegehrens.

(2) Das Landesverfassungsgericht gibt den Vertretern des Volksbegehrens 
Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu bestimmenden Frist.

Siebter Abschnitt:
 Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 7

(Streitigkeiten über die Durchführung von Volksinitiativen, 
Volksbegehren und Volksentscheiden)

§ 51
Antrag, Verfahren

(1) Einen Antrag auf Entscheidung des Landesverfassungsgerichts aus 
Anlaß von Streitigkeiten gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 7 können nur stellen:

1. die Antragsteller einer Volksinitiative oder eines Volksbegehrens,

2. die Landesregierung,

3. mindestens ein Viertel der Mitglieder des Landtages.

Die Antragsteller der Volksinitiative oder des Volksbegehrens müssen 
sich durch die nach Maßgabe des Volksabstimmungsgesetzes zu 
benennenden Vertreter vertreten lassen.
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(2) Wird ein Antrag auf Zulassung einer Volksinitiative oder eines 
Volksbegehrens abgelehnt, muß der Antrag auf Entscheidung des 
Landesverfassungsgerichts binnen eines Monats nach Zustellung des 
Bescheids gestellt werden.

(3) Die Entscheidung des Landtages gemäß § 24 Absatz 2 Satz 2 des 
Volksabstimmungsgesetzes kann nur binnen zwei Wochen angefochten 
werden. Das Landesverfassungsgericht erklärt die Abstimmung nur 
insoweit für ungültig, als das Ergebnis des Volksentscheides dadurch 
beeinflußt sein kann, daß

1.  bei der Vorbereitung oder Durchführung des Volksentscheides 
zwingende Vorschriften des Volksabstimmungsgesetzes oder der 
Stimmordnung unbeachtet geblieben oder unrichtig angewendet 
worden sind oder

2.  in bezug auf den Volksentscheid vollendete Vergehen im Sinne der 
§§ 107, 107 a, 107 b, 107 c, 108, 108 a oder § 108 b in Verbindung mit 
§ 108 d oder im Sinne des § 240 Strafgesetzbuch begangen worden 
sind.

Achter Abschnitt:
Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 8 und 10

(Verfassungsbeschwerde gegen Landesgesetze)

§ 52
Beschwerdebefugnis

(1) Jeder kann mit der Behauptung, durch ein Landesgesetz unmittelbar 
in seinen Grundrechten oder staatsbürgerlichen Rechten verletzt zu 
sein, Verfassungsbeschwerde zum Landesverfassungsgericht erheben.

(2) Gemeinden, Landkreise und Landschaftsverbände können die 
Verfassungsbeschwerde mit der Behauptung erheben, daß ein 
Landesgesetz das Recht auf Selbstverwaltung gemäß den Artikeln 
72 bis 75 der Landesverfassung verletze.

§ 53
Frist

Die Verfassungsbeschwerde ist nur innerhalb eines Jahres seit dem 
Inkrafttreten des Landesgesetzes zulässig.
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§ 54
Begründung der Beschwerde

In der Begründung der Beschwerde sind das Recht, das verletzt sein 
soll, und die gesetzliche Bestimmung, durch die der Beschwerdeführer 
sich verletzt fühlt, zu bezeichnen.

§ 55
Prozeßkostenhilfe

Dem Beschwerdeführer kann nach den Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung Prozeßkostenhilfe bewilligt werden.

§ 56
Beteiligung des Landtages und der Landesregierung

Das Landesverfassungsgericht gibt dem Landtag und der Landes-
regierung Gelegenheit zur Äußerung binnen einer zu bestimmenden 
Frist.

§ 57
Inhalt der Entscheidung

Wird der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, so stellt das Landes-
verfassungsgericht die Nichtigkeit der gesetzlichen Bestimmung fest.

Neunter Abschnitt:
Verfahren in den Fällen des § 11 Absatz 1 Nummer 9

(Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung 
von Landesgrundrechten)

§ 58
Beschwerdebefugnis

(1) Jeder kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt 
in einem seiner in den Artikeln 6  bis 10  der Landesverfassung 
gewährten Grundrechte verletzt zu sein, Verfassungsbeschwerde zum 
Landesverfassungsgericht erheben.
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(2) Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig, so kann die 
Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs 
erhoben werden. Das Landesverfassungsgericht kann jedoch über eine 
vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde 
sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn 
dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil 
entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde.

(3) Die Beschwerde ist nicht zulässig, soweit eine Zuständigkeit des 
Bundesverfassungsgerichts gegeben ist.

§ 59
Frist

Die Verfassungsbeschwerde ist binnen eines Monats einzulegen. Die 
Frist beginnt mit der Zustellung oder formlosen Mitteilung der in 
vollständiger Form abgefaßten Entscheidung.

§ 60
Begründung der Beschwerde

In der Begründung der Beschwerde sind das Recht, das verletzt sein 
soll, und die Handlung oder Unterlassung des Organs oder der Behörde, 
durch die der Beschwerdeführer sich verletzt fühlt, zu bezeichnen.

§ 61
Prozeßkostenhilfe

Dem Beschwerdeführer kann nach den Vorschriften der Zivilprozeß-
ordnung Prozeßkostenhilfe bewilligt werden.

§ 62
Wirkung der Beschwerde

Die Verfassungsbeschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. §  30 
bleibt unberührt.
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§ 63
Anhörung Dritter

(1) Das Landesverfassungsgericht gibt dem Verfassungsorgan des 
Landes, dessen Handlung oder Unterlassung in der Verfassungs-
beschwerde beanstandet wird, Gelegenheit, sich binnen einer zu 
bestimmenden Frist zu äußern.

(2) Ging die Handlung oder Unterlassung von einem Minister oder einer 
Behörde des Landes aus, so ist dem zuständigen Minister Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben.

(3) Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche 
Entscheidung, so gibt das Landesverfassungsgericht auch dem durch 
die Entscheidung Begünstigten Gelegenheit zur Äußerung.

§ 64
Inhalt der Entscheidung

(1) Wird der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, so ist in der 
Entscheidung festzustellen, welche Vorschrift der Landesverfassung 
und durch welche Handlung oder Unterlassung sie verletzt wurde. Das 
Landesverfassungsgericht kann zugleich aussprechen, daß auch jede 
Wiederholung der beanstandeten Maßnahme die Landesverfassung 
verletzt.

(2) Wird der Verfassungsbeschwerde gegen eine Entscheidung 
stattgegeben, so hebt das Landesverfassungsgericht die Entscheidung 
auf.

(3) Wird der Verfassungsbeschwerde gemäß Absatz  2  stattgegeben, 
weil die aufgehobene Entscheidung auf einem verfassungswidrigen 
Gesetz beruht, so ist die Nichtigkeit des Gesetzes festzustellen.
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IV. Teil:
Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 65
Entschädigung und Reisekosten

(1) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts erhalten 
eine monatliche Aufwandsentschädigung. Sie beträgt für den 
Präsidenten 600 Euro, den Vizepräsidenten 400 Euro und die übrigen 
Mitglieder 300  Euro. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des 
Landesverfassungsgerichts und die in dem Verfahren mitwirkenden 
Stellvertreter ein Tagegeld in Höhe von 100  Euro pro Sitzungstag als 
Aufwandsentschädigung.

(2) Die Mitglieder des Landesverfassungsgerichts und deren 
Stellvertreter erhalten Reisekostenvergütung nach den Regelungen 
für die Entschädigung von ehrenamtlichen Richtern gemäß 
§  15  Absatz  1  Nummer 1  und 2  des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes.

(3) Wird ein nicht berufsrichterliches Mitglied des Verfassungsgerichts 
oder einer deren Stellvertreter durch einen Dienstunfall verletzt, 
so wird ihm Unfallfürsorge in entsprechender Anwendung 
des §  30  Absatz  2  Nummer 1  bis 3  und der §§  31  bis 35  des 
Beamtenversorgungsgesetzes gewährt.
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§ 54 Gliederung des Wahlgebietes bei Landtagswahlen
§ 55 Wahlvorschläge zu Landtagswahlen, Beteiligungsanzeige
§ 56 Aufstellen von Bewerberinnen und Bewerbern zu Landtagswahlen
§ 57 Wahl von Landtagsabgeordneten in den Wahlkreisen
§ 58 Wahl nach Landeslisten
§ 59 Verlust der Mitgliedschaft im Landtag
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Teil 3 
Ergänzende Bestimmungen zum Kommunalwahlrecht

  
§ 60  Wahlgrundsätze und Anzahl der Sitze in 

Gemeindevertretung und Kreistag
§ 61 Wahlgebiet, Wahlbereiche und Wahlbezirke bei Kommunalwahlen 
§ 62 Wahlvorschläge zu Kommunalwahlen 
§ 63  System der Sitzverteilung bei Kommunalwahlen  

in Wahlgebieten mit einem Wahlbereich
§ 64  System der Sitzverteilung bei Kommunalwahlen in  

Wahlgebieten mit mehreren Wahlbereichen
§ 65 Verlust des Sitzes in Gemeindevertretung oder Kreistag
§ 66  Persönliche Voraussetzungen für die Wahl zur Bürgermeisterin 

oder zum Bürgermeister oder zur Landrätin oder zum Landrat
§ 67 Durchführung von Bürgermeister- oder Landratswahlen 
§ 68  Feststellung des Wahlergebnisses einer  

Bürgermeister- oder Landratswahl 
§ 69  Verlust der Rechtsstellung der Bürgermeisterin oder des  

Bürgermeisters oder der Landrätin oder des Landrates 

Teil 4 
Schlussbestimmungen

§ 70 Ordnungswidrigkeiten
§ 71 Durchführungsbestimmungen
§ 72 Übergangsregelung
§ 73 Außerkrafttreten des § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3

Anlage zu § 54 Absatz 2
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Teil 1
Gemeinsame Bestimmungen 

zum Landtags-und Kommunalwahlrecht

Abschnitt 1
Wahlgrundsätze, Wahlrecht, Wählbarkeit

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt für die Wahl des Landtages und für alle Kommunalwahlen 
(Wahl der Gemeindevertretungen, der Kreistage, der ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie der 
Landrätinnen und Landräte) im Land Mecklenburg-Vorpommern.

§ 2
Wahlgrundsätze, Wahlperiode, Anfechtung

(1) Die Wahlen sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim.

(2) Die Wahlperiode der Gemeindevertretungen und der Kreistage beginnt 
mit dem Wahltag. Sie endet mit dem Beginn der nächsten Wahlperiode.

(3) Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar auf das 
Wahlverfahren beziehen, können nur mit den in diesem Gesetz oder in den 
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Rechtsbehelfen und im Wahlprüfungsverfahren angefochten werden.

§ 3
Wahltag, Wahlzeit

(1) Wahltag ist ein Sonntag. Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr. Die 
Wahlleitung kann, wenn besondere Gründe es erfordern, die Wahlzeit 
verlängern.
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(2) Der Tag der Landtagswahl und der Tag landesweiter Kommunal-
wahlen (Wahl der Gemeindevertretungen, der ehrenamtlichen 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und der Kreistage) wird durch 
die Landesregierung festgelegt.

(3) Der Tag der Wahl hauptamtlicher Bürgermeisterinnen oder 
Bürgermeister wird durch die Gemeindevertretung und der Tag der 
Wahl von Landrätinnen oder Landräten durch den Kreistag festgelegt. 
Die Wahl darf frühestens sechs Monate und muss spätestens zwei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit durchgeführt werden.

(4) Mit der Festlegung des Wahltages für die Wahl ehrenamtlicher 
oder hauptamtlicher Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister und 
Landrätinnen oder Landräte wird gleichzeitig über den Termin einer 
möglichen Stichwahl entschieden. Diese findet zwei Wochen später 
statt; die Vertretung kann diesen Termin durch einen Beschluss, der 
spätestens bis zum Ende der Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
gefasst werden kann, um bis zu zwei Wochen verschieben. 

(5) Soweit die Gemeindevertretung oder der Kreistag (kommunale 
Vertretung) einen Wahltag festzulegen hat, kann die Rechts-
aufsichtsbehörde bei Vorliegen wichtiger Gründe Ausnahmen von den 
zeitlichen Vorgaben dieses Gesetzes für die Festlegung des Wahltages 
bestimmen.

§ 4
Wahlrecht

(1) Wahlberechtigt zu Landtagswahlen sind alle Deutschen nach 
Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die am Wahltag

1. das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2.  seit mindestens 37  Tagen in Mecklenburg-Vorpommern nach 

dem Melderegister ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben oder sich, ohne eine Wohnung zu haben, 
sonst gewöhnlich dort aufhalten,

3. nicht nach § 5 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

(2) Wahlberechtigt zu Kommunalwahlen sind alle Deutschen nach 
Artikel  116  Absatz  1  des Grundgesetzes und alle Staatsangehörigen 
der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
(Unionsbürger), die am Wahltag
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1. das 16. Lebensjahr vollendet haben,
2. seit mindestens 37 Tagen in der Kommune nach dem Melderegister 

ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben 
oder sich, ohne eine Wohnung zu haben, sonst gewöhnlich dort 
aufhalten,

3. nicht nach § 5 vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Bei einer Stichwahl nach § 67 Absatz 2 Satz 2 müssen die Voraussetzungen 
des Satzes 1 am Wahltag und am Stichwahltag vorliegen.

(3) Wer im Wahlgebiet mehrere Wohnungen hat, übt das Wahlrecht 
dort aus, wo sich nach dem Melderegister die Hauptwohnung befindet.

(4) Bei Berechnung der Frist nach Absatz  1  Nummer 2  oder Absatz  2 
Nummer 2 ist der Tag des Einzugs in die Wohnung oder der Begründung 
des Aufenthalts in die Frist einzubeziehen.

(5) Werden in den letzten 37  Tagen vor der Wahl Gebietsteile einer 
Gemeinde oder eines Landkreises in eine oder mehrere andere 
Gemeinden oder Landkreise eingegliedert, so ist bei der Berechnung 
der Frist nach Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 Nummer 2 die Dauer 
des Wohnens oder des Aufenthalts in der eingegliederten Gemeinde 
oder dem eingegliederten Landkreis anzurechnen.

§ 5
Ausschluss vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs das 
Wahlrecht nicht besitzt. 

§ 6
Wählbarkeit

(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag das  
18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten 
im Wahlgebiet nach dem Melderegister ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen ihre Hauptwohnung haben oder sich, ohne eine Wohnung 
zu haben, sonst gewöhnlich dort aufhalten. § 66 bleibt unberührt.
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(2) Nicht wählbar ist, wer aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung 
durch ein deutsches Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden 
und Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, nicht besitzt. Nicht 
wählbar sind Unionsbürgerinnen und Unionsbürger auch dann, wenn 
sie infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im 
Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzen.

Abschnitt 2
Wahlorganisation

§ 7
Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind

1. für das Land die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
(Landeswahlleitung) und der Landeswahlausschuss,

2. für die Landkreise die Kreiswahlleiterin oder der Kreiswahlleiter 
(Kreiswahlleitung) und der Kreiswahlausschuss,

3. für die Gemeinden die Gemeindewahlleiterin oder der Gemeinde-
wahlleiter (Gemeindewahlleitung) und der Gemeindewahlausschuss 
und

4. für jeden Wahlbezirk die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher 
und der Wahlvorstand.

Für jeden Wahlkreis zur Landtagswahl werden die Wahlorgane des 
Landkreises oder der kreisfreien Stadt tätig, in deren Grenzen der 
Wahlkreis oder sein größter Teil liegt.

(2) Alle Wahlorgane, Mitglieder von Wahlorganen und deren 
Stellvertretungen (Mitglieder der Wahlorganisation) üben ihre Tätigkeit 
überparteilich und unabhängig aus. Sie sind zur Verschwiegenheit 
über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen 
Angelegenheiten verpflichtet.

(3) Bewerberinnen oder Bewerber und Vertrauenspersonen dürfen 
nicht Mitglied der Wahlorganisation sein. Sind Mitglieder der 
Wahlorganisation mit ihrem Einverständnis als Bewerberin oder 
Bewerber oder als Vertrauensperson benannt worden, tritt mit dem 
Zeitpunkt der Benennung der Verlust der Stellung als Mitglied der 
Wahlorganisation ein. Das Amt ist unverzüglich neu zu besetzen.

(4) Niemand darf mehr als ein Amt in der Wahlorganisation ausüben.
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§ 8
Wahlbehörden

(1) Wahlbehörden werden bei jeder Wahlleitung als Landeswahlbehörde, 
Kreiswahlbehörde oder Gemeindewahlbehörde eingerichtet. Sie 
unterstützen die Wahlleitung bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wahlbehörden dürfen nicht an 
der Prüfung von Wahlvorschlägen und an der Ermittlung oder Erfassung 
von Wahlergebnissen mitwirken, wenn sie selbst oder Angehörige im 
Sinne von §  20  Absatz  5  des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
Bewerberinnen oder Bewerber oder Vertrauenspersonen sind.

(2) Für alle Wahlen ist die Gemeindewahlbehörde für die Vorbereitung 
und Durchführung in der Gemeinde zuständig, soweit in diesem Gesetz 
oder in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften 
nicht etwas anderes bestimmt ist.

(3) Die Landeswahlbehörde wird von der Landesregierung bestimmt. 
Kreiswahlbehörden sind die Landräte. Gemeindewahlbehörden sind 
für die amtsangehörigen Gemeinden die Amtsvorsteher und für die 
übrigen Gemeinden die Bürgermeister.

§ 9
Wahlleitung

(1) Die Wahlleitung trägt im Rahmen ihrer Aufgaben die Verantwortung 
für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich.

(2) Die Landeswahlleitung und ihre Stellvertretung werden von der 
Landesregierung bestellt. Ihre Namen werden vom Innenministerium 
öffentlich bekannt gemacht.

(3) Die kommunalen Wahlleitungen und ihre Stellvertretungen 
werden von den Vertretungen gewählt. Ihre Namen werden von den 
Kommunen öffentlich bekannt gemacht.

(4) Alle Wahlleitungen und ihre Stellvertretungen bleiben bis zu einer 
Neubesetzung im Amt.
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§ 10
Wahlausschüsse

(1) Der Wahlausschuss soll in seiner Zusammensetzung den 
Mehrheitsverhältnissen der Parteien im Landtag oder der Parteien und 
Wählergruppen in den Vertretungen entsprechen. Den Wahlausschuss 
bilden die Wahlleiterin als Vorsitzende oder der Wahlleiter als 
Vorsitzender und vier bis acht weitere Mitglieder. Diese Anzahl 
wird vom Landtag oder von der Vertretung festgelegt. Die weiteren 
Mitglieder und ihre Stellvertretung werden von der Wahlleitung vor 
Landtagswahlen oder landesweiten Kommunalwahlen aus dem Kreis 
der Wahlberechtigten berufen; für sie ist § 7 Absatz 3 nicht anwendbar, 
wenn eine Befassung des Wahlausschusses mit der betroffenen Wahl 
aus rechtlichen Gründen ausgeschlossen ist. Werden von den Parteien 
und Wählergruppen nicht genügend Wahlberechtigte vorgeschlagen, 
bleiben Plätze frei. Wird dadurch die Mindestgröße nicht erreicht, 
beruft die Wahlleitung die an der Mindestgröße fehlenden Mitglieder 
des Wahlausschusses nach eigenem Ermessen.

(2) Die Namen der weiteren Mitglieder des Wahlausschusses und 
ihrer Stellvertretung werden von der Wahlleitung öffentlich bekannt 
gemacht.

(3) Der Wahlausschuss tagt in öffentlicher Sitzung und ist ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der erschienenen weiteren Mitglieder beschlussfähig. Er 
beschließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme der oder des Vorsitzenden. Bei der Entscheidung über die 
Zulassung von Wahlvorschlägen gilt der Wahlvorschlag als zugelassen, 
wenn es trotz der Anwendung des Satzes 2  zu Stimmengleichheit 
kommt. Die oder der Vorsitzende ist befugt, Personen, die die Sitzung 
stören, aus dem Sitzungsraum zu verweisen.

(4) Die Amtszeit des Wahlausschusses endet mit der Bestellung eines 
neuen Wahlausschusses.

§ 11
Wahlvorsteherin oder Wahlvorsteher und Wahlvorstand

(1) In den Gemeinden wird für jeden Wahlbezirk für den Wahltag 
ein Wahlvorstand gebildet. Der Wahlvorstand besteht aus der 
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher als der oder dem 
Vorsitzenden, ihrer oder seiner Stellvertretung und drei bis sieben 
weiteren Mitgliedern, die die Gemeindewahlbehörde aus dem Kreis der 
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Wahlberechtigten beruft. Fehlende weitere Mitglieder sind am Wahltag 
von der oder dem Vorsitzenden durch Wahlberechtigte zu ersetzen, 
wenn dies mit Rücksicht auf die Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes 
erforderlich ist.

(2) Der Wahlvorstand leitet die Durchführung der Wahl und ermittelt 
das Wahlergebnis im Wahlbezirk.

(3) Der Wahlvorstand wird öffentlich tätig. Er beschließt mit Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden.

§ 12
Ehrenamt

(1) Die Mitglieder der Wahlorganisation üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich 
aus und haben Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung.

(2) Zur Übernahme dieser ehrenamtlichen Tätigkeit sind vorbehaltlich 
des Satzes 2 alle Wahlberechtigten verpflichtet. Die Übernahme dürfen 
ablehnen

1. Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Bundestages, des 
Landtages, der Bundesregierung und der Landesregierung,

2. im öffentlichen Dienst Beschäftigte, die amtlich mit dem Vollzug 
der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung beauftragt sind,

3. Wahlberechtigte, die am Wahltag wenigstens 67 Jahre alt sind, und
4. Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie durch Familien-

pflichten, Krankheit oder sonstige dringende Gründe an der 
Übernahme des Amtes gehindert sind.

(3) Bedienstete der Behörden und Einrichtungen des Landes, des 
Landkreises, der Gemeinde und des Amtes und sonstiger der Aufsicht 
des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, die ihren Wohnsitz oder ihren Dienstsitz im 
Wahlgebiet haben, sind abweichend von Absatz  1  nicht ehrenamtlich 
tätig, wenn die Tätigkeit als Mitglied der Wahlorganisation zu ihrem 
dienstlichen Aufgabenbereich gehört. Die Bediensteten sind auch dann, 
wenn sie nicht im Gebiet der ersuchenden Gemeindewahlbehörde 
wohnen, berechtigt und auf Ersuchen der Gemeindewahlbehörde 
verpflichtet, als Mitglied der Wahlorganisation tätig zu werden. Satz 2 gilt 
nicht, wenn sie in entsprechender Anwendung des Absatzes 2 Satz 2 die 
Übernahme der Tätigkeit ablehnen können.
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(4) Wer zu einem Wahltag von mehreren Wahlbehörden als Mitglied 
der Wahlorganisation herangezogen wird, kann über den Ort seiner 
Heranziehung entscheiden.

§ 13
Daten der Wahlvorstände

(1) Auf Ersuchen der Gemeindewahlbehörde sind zur Sicherstellung 
der Wahldurchführung die in § 12 Absatz 3 Satz 1 genannten Behörden 
und Einrichtungen verpflichtet, Name, Vorname und Anschrift ihrer 
Bediensteten zum Zweck der Berufung als Mitglieder der Wahlvorstände 
zu übermitteln. Die ersuchte Stelle hat ihre Bediensteten über die 
Datenübermittlung zu unterrichten.

(2) Die Gemeindewahlbehörde darf, soweit die betroffene Person 
nicht widersprochen hat, die folgenden Daten der Mitglieder der 
Wahlvorstände für künftige Wahlen verarbeiten:

1. Name,
2. Vorname,
3. Anschrift,
4. Fernsprechnummer und E-Mail-Adressen,
5. Geburtsdatum,
6. bisherige Mitwirkung und ausgeübte Funktion.

Abschnitt 3
Vorbereitung der Wahl

§ 14
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Die Wahlleitung fordert nach der Bestimmung des Tages der Wahl so 
früh wie möglich durch öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen auf.

§ 15
Aufstellung von Wahlvorschlägen

(1) Soweit in §  55  Absatz  1  nichts anderes bestimmt ist, können 
Wahlvorschläge von den folgenden Wahlvorschlagsträgern aufgestellt 
werden:
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1. einer Partei im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Partei),
2. Wahlberechtigten, die sich zu einer Gruppe zusammenschließen 

(Wählergruppe) oder
3. einer einzelnen Person, die sich selbst als Bewerberin oder Bewerber 

vorschlägt (Einzelbewerbung).

(2) Eine Person darf nur auf einem Wahlvorschlag benannt sein, soweit 
§ 62 Absatz 1 Satz 3 oder § 56 Absatz 4 Satz 2 nichts anderes bestimmt.

(3) Mehrere Wahlvorschlagsträger dürfen ihre Wahlvorschläge außer 
im Fall des §  62  Absatz  2  Satz  2  weder miteinander verbinden noch 
gemeinsame Wahlvorschläge aufstellen.

(4) Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder Wählergruppe 
werden in verbindlicher Reihenfolge von einer Versammlung der Partei 
oder Wählergruppe aufgestellt, die eine nach ihrer Satzung zuständige 
Versammlung

1. der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder 
dieser Partei oder Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder

2. von in entsprechender Anwendung der Sätze 2  bis 5  von 
Mitgliederversammlungen nach Nummer 1  aus deren Mitte 
gewählten Vertreterinnen und Vertretern (Vertreterversammlung) 
sein muss. 

Sie werden in geheimer schriftlicher Abstimmung gewählt. Jede 
stimmberechtigte teilnehmende Person der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Vorgeschlagenen ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Über den Verlauf der Versammlung und das Ergebnis der 
Abstimmung ist eine Niederschrift aufzunehmen.

§ 16
Inhalt von Wahlvorschlägen

(1) Jeder Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss deren 
Namen und, soweit vorhanden, deren Kurzbezeichnung oder Kennwort 
tragen.

(2) In jedem Wahlvorschlag sind zwei Vertrauenspersonen (§  17) zu 
bezeichnen. Eine Einzelbewerberin oder ein Einzelbewerber nimmt 
die Funktion der Vertrauensperson selbst wahr; die Benennung einer 
zweiten Vertrauensperson ist nicht erforderlich.
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(3) Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei oder Wählergruppe 
kann nur benannt werden, wer die unwiderrufliche Zustimmung zur 
Benennung schriftlich erteilt hat.

(4) Alle Personen, die sich auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
bewerben, müssen Mitglieder dieser Partei oder parteilos sein. Sie 
haben gegenüber der Wahlleitung an Eides statt zu versichern, dass sie 
keiner oder keiner anderen Partei angehören.

(5) Dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist eine von 
der Versammlungsleitung, der Schriftführung und einer weiteren 
teilnehmenden Person unterzeichnete Ausfertigung der Niederschrift 
der Versammlung nach § 15 Absatz 4 beizufügen. Die Unterzeichnenden 
haben dabei gegenüber der Wahlleitung an Eides statt zu versichern, 
dass die Anforderungen des § 15 Absatz 4 beachtet worden sind.

(6) Die Wahlleitung ist die zur Abnahme der in Absatz  4  und 
5 vorgesehenen Versicherungen an Eides statt zuständige Behörde im 
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.

(7) Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
von den für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen 
Vertretungsberechtigten, der Wahlvorschlag einer einzelnen Person 
muss von ihr selbst persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, 
soweit nicht § 55 Absatz 5 weitergehende Anforderungen vorsieht. Die 
Unterzeichnenden haben dabei gegenüber der Wahlleitung an Eides 
statt zu versichern, dass sie hierfür unterzeichnungsbefugt sind. 

(8) Wer durch die Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 
(§  25  der Kommunalverfassung) begründen würde, ist verpflichtet, 
dem Wahlvorschlag eine rechtlich nicht bindende Erklärung 
darüber beizufügen, welche Erklärung nach § 25 Absatz 4 Satz 1 der 
Kommunalverfassung im Fall des Wahlerfolges beabsichtigt ist.

(9) Auf Anforderung hat eine Partei oder Wählergruppe der zuständigen 
Wahlleitung ihre Satzung und einen Nachweis über die demokratische 
Wahl des Vorstandes zur Verfügung zu stellen.

§ 17
Vertrauenspersonen

(1) Soweit §  19  Absatz  3  nichts anderes bestimmt, sind nur die 
Vertrauenspersonen (§ 16 Absatz 2) jede für sich berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen.
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(2) Fehlt im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe die 
Bezeichnung von Vertrauenspersonen, so gelten die beiden 
Personen, die den Wahlvorschlag als erste unterzeichnet haben, als 
Vertrauenspersonen.

(3) Vertrauenspersonen können durch schriftliche Erklärung aller 
Unterzeichnenden des Wahlvorschlages nach §  16  Absatz  7  oder 
der Mehrheit der Unterzeichnenden des Wahlvorschlages nach 
§ 55 Absatz 5 an die Wahlleitung abberufen oder ersetzt werden.

§ 18
Einreichung von Wahlvorschlägen, 

Behandlung mangelhafter Wahlvorschläge

(1) Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag einreichen, 
soweit nicht §  55  Absatz  1  Satz  2  oder §  62  Absatz  1  Satz  2  etwas 
anderes bestimmt. Die Wahlvorschläge sind bei der Wahlleitung 
einzureichen. Die Wahlleitung hat die Wahlvorschläge unverzüglich 
nach Eingang zu prüfen. Stellt sie bei einem Wahlvorschlag Mängel fest, 
so benachrichtigt sie sofort die Vertrauenspersonen und fordert sie auf, 
behebbare Mängel rechtzeitig zu beseitigen (§ 19 Absatz 3).

(2) Nach Ablauf des 73. Tages vor der Wahl können nur noch Mängel 
gültiger Wahlvorschläge behoben werden. Ein gültiger Wahlvorschlag 
liegt nur vor, wenn er

1. die nach § 16 Absatz 7 und § 55 Absatz 5 erforderlichen Unterschriften 
trägt und

2. den Wahlvorschlagsträger und die Person der benannten 
Bewerberinnen oder Bewerber eindeutig bezeichnet und

3. bei Parteien oder Wählergruppen die Ausfertigung der Niederschrift 
nach § 16 Absatz 5 und die Zustimmung nach § 16 Absatz 3 sowie 
etwa nach § 16 Absatz 4 erforderliche eidesstattliche Versicherungen 
enthält.

Soweit Unterlagen nach Ablauf des 73. Tages vor der Wahl eingereicht 
werden, ist die Wahlleitung nicht zur Prüfung und Aufforderung zur 
Mängelbeseitigung nach Absatz 1 verpflichtet.

(3) Nach der Entscheidung über die Zulassung des Wahlvorschlages 
(§ 20 Absatz 1) können Mängel nicht mehr behoben werden.
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§ 19
Änderung und Rücknahme von Wahlvorschlägen

(1) Ein Wahlvorschlag kann bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
geändert werden. Ein Wahlvorschlag kann zurückgenommen werden, 
solange noch nicht über seine Zulassung entschieden ist. Nach der 
Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlags ist jede 
Änderung ausgeschlossen. Absatz  4  sowie §  67  Absatz  2  bleiben 
unberührt.

(2) Jede Änderung oder Rücknahme bedarf übereinstimmender 
Erklärungen der Vertrauenspersonen. Wenn im Fall des § 16 Absatz 2 
Satz 2 keine zweite Vertrauensperson bezeichnet wurde, bedarf es nur 
der Erklärung der Einzelbewerberin oder des Einzelbewerbers. Diese 
Erklärungen sind der Wahlleitung gegenüber schriftlich abzugeben 
und können nicht widerrufen werden. Ein Wahlvorschlag nach 
§ 55 Absatz 5 kann auch von der Mehrheit der Unterzeichnenden durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung zurückgenommen werden.

(3) Wenn eine Person, die nach § 15 Absatz 4 ordnungsgemäß gewählt 
wurde, nach dem 83. Tag vor der Wahl und vor der Zulassung der 
Wahlvorschläge (§  20) stirbt oder nach §  6  Absatz  2  die Wählbarkeit 
verliert oder wenn von der Wahlleitung innerhalb dieser Frist Bedenken 
gegen die Wählbarkeit erhoben werden, so kann eine andere Person 
auch von einem satzungsgemäß oder von der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung (§  15  Absatz  4) dazu ermächtigten Organ der 
Partei oder Wählergruppe gewählt werden, das mindestens sieben 
Mitglieder haben muss. § 15 Absatz 4 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend; 
§ 55 Absatz 5 findet keine Anwendung.

(4) Wenn eine zugelassene Person zwischen der Zulassung und dem 
Wahltag stirbt oder nach § 6 Absatz 2 die Wahlbarkeit verliert, wird dies 
von der Wahlleitung unverzüglich bekannt gemacht. Der Stimmzettel 
wird nur dann geändert, wenn er sich zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Wahlleitung von dem Ergebnis erfährt, noch nicht im Druck befindet. 
Die Sätze 1  und 2  finden keine Anwendung, wenn ein Fall des 
§ 44 Absatz 8 vorliegt. 

§ 20
Zulassung von Wahlvorschlägen

(1) Der zuständige Wahlausschuss entscheidet spätestens am 52.  Tag  
vor der Wahl in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahl-
vorschläge. Die Vertrauenspersonen der Wahlvorschläge und 
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die Personen, die sich bei Bürgermeister- oder Landratswahlen 
bewerben, sind einzuladen und erhalten vor der Entscheidung des 
Wahlausschusses die Gelegenheit zur Stellungnahme.

(2) Die Prüfungspflicht des Wahlausschusses erstreckt sich nur auf 
die Wahlvorschläge und die mit diesen zusammen eingereichten 
Unterlagen. Tatsachen, die dem Wahlausschuss zuverlässig bekannt 
oder die offenkundig sind, können jedoch von ihm berücksichtigt 
werden.

(3) Der Wahlausschuss hat Wahlvorschläge zurückzuweisen, die 
verspätet eingegangen sind oder sonst den Vorschriften dieses Gesetzes 
oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften nicht 
entsprechen. Beziehen sich die Beanstandungen nur auf einzelne von 
mehreren Personen, so sind diese aus dem Wahlvorschlag zu streichen. 
Enthält ein Wahlvorschlag dann noch mehr Personen als zulässig, so 
sind die über die Höchstzahl hinausgehenden, auf dem Wahlvorschlag 
zuletzt aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber zu streichen.

(4) Die Wahlleitung gibt die Entscheidung des Wahlausschusses in der 
Sitzung im Anschluss an die Beschlussfassung unter kurzer Angabe der 
Gründe bekannt und weist auf die Möglichkeit der Beschwerde nach 
Absatz 5 hin.

(5) Weist ein Gemeinde- oder Kreiswahlausschuss einen Wahlvorschlag 
ganz oder teilweise zurück, so kann jede Vertrauensperson des 
zurückgewiesenen Wahlvorschlages und die Wahlleitung sowie bei 
Kreiswahlvorschlägen zur Landtagswahl die Landeswahlleitung bis zum 
45. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr Beschwerde erheben. Die Wahlleitung sowie 
bei Kreiswahlvorschlägen zur Landtagswahl die Landeswahlleitung 
kann auch gegen die Zulassung eines Wahlvorschlages Beschwerde 
erheben. Die Beschwerde gegen die Entscheidung eines Gemeinde-
wahlausschusses ist an die Kreiswahlleitung zu richten und wird 
vom Kreiswahlausschuss entschieden. Die Beschwerde gegen die 
Entscheidung eines Gemeindewahlausschusses einer kreisfreien 
Stadt oder eines Kreiswahlausschusses ist an die Landeswahlleitung 
zu richten und wird vom Landeswahlausschuss entschieden. In der 
Beschwerdeverhandlung sind die erschienenen Beteiligten zu hören. 
Die Beschwerdeentscheidung muss spätestens am 38. Tag vor der Wahl 
ergehen.

(6) Sind im Wahlvorschlagsverfahren melderechtliche Sachverhalte 
zu prüfen und ist jemand, der dabei für die zuständige Behörde 
tätig wird, als Wahlbewerberin oder Wahlbewerber beteiligt, tritt die 
Fachaufsichtsbehörde an die Stelle dieser Behörde.
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§ 21
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

Die Wahlleitung hat die zugelassenen Wahlvorschläge spätestens am 
24. Tag vor dem Wahltag öffentlich bekannt zu machen. Dabei macht 
sie auch Erklärungen nach §  16  Absatz  8  und nach §  66  Absatz  1   
Satz 2 bekannt. Soweit hierzu nach § 66 Absatz 1 Satz 3 eine Begründung 
angegeben wurde, wird auch diese veröffentlicht.

§ 21a
Wahlsichtwerbung

(1) Den Wahlvorschlagsträgern, die nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes an Wahlen teilnehmen, ist für den Zeitraum von sechs Wochen 
vor dem Wahltag in angemessener Weise die Durchführung von 
Wahlsichtwerbung in öffentlichen Verkehrsräumen der Gemeinden zu 
ermöglichen.

(2) Über einen Antrag auf Genehmigung von Wahlsichtwerbung hat 
die Gemeinde innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zu 
entscheiden. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb 
dieser Frist versagt wird.
(3) Nebenbestimmungen zu Sondernutzungserlaubnissen nach den 
Vorschriften des Straßen- und Wegerechtes sind nur zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit, zur Wahrung des Ortsbildes, zur Vermeidung 
von Beschädigungen und Verschmutzungen des Straßenraumes 
sowie zur Wahrung der Chancengleichheit zulässig. Anträge auf 
Sondernutzungserlaubnis können abgelehnt werden, wenn der Inhalt 
oder die Gestaltung der Wahlsichtwerbung gegen Strafgesetze oder 
gegen die Verfassung verstößt.

(4) Sonstige landes- und bundesrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

§ 22
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel werden für jeden Wahlkreis oder Wahlbereich unter 
Verantwortung der Wahlleitung hergestellt.

(2) Die Bewerbungen oder Listen werden in folgender Reihenfolge 
aufgeführt:
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1. Bewerberinnen und Bewerber oder Listen, die für eine der an 
der letzten Wahl gleicher Art im Wahlgebiet beteiligten Parteien 
auftreten, in der Reihenfolge der von diesen Parteien bei dieser Wahl 
landesweit erreichten Stimmenzahl,

2. Bewerberinnen und Bewerber oder Listen, die für sonstige 
politische Parteien oder Wählergruppen auftreten, in alphabetischer 
Reihenfolge des Namens dieser Partei und Wählergruppe,

3. Einzelbewerbungen in alphabetischer Reihenfolge des Namens.

(3) Bei Landtagswahlen richtet sich die Reihenfolge der 
Kreiswahlvorschläge nach der Reihenfolge der entsprechenden Landes-
listen. Sonstige Kreiswahlvorschläge schließen sich in alphabetischer 
Reihenfolge der Namen zunächst der Parteien und dann der 
Einzelbewerbungen an.

(4) Bei Bürgermeister- oder Landratswahlen wird Absatz  2  angewendet,  
wobei an die Stelle des Ergebnisses der letzten Bürgermeister- oder 
Landratswahl im Wahlgebiet das Ergebnis der letzten Wahl der 
Gemeindevertretung oder des Kreistages im Wahlgebiet tritt. Im Fall 
eines gemeinsamen Wahlvorschlages nach §  62  Absatz  2  Satz  2  wird für 
Absatz  2  Nummer 1  auf die vorschlagende Partei oder Wählergruppe 
mit der höheren Stimmenzahl und für Absatz  2  Nummer 2  auf diejenige 
vorschlagende Partei oder Wählergruppe abgestellt, die in der alphabetischen 
Reihenfolge vorne liegt.

§ 23
Ausübung des Wahlrechts

(1) Wählen können alle Wahlberechtigten, die in ein Wählerverzeichnis 
eingetragen sind oder einen Wahlschein haben.

(2) Eine Person, die in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann in dem 
Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist.

(3) Eine Person, die einen Wahlschein hat, kann an der Wahl

1. durch Briefwahl,
2. durch Urnenwahl vor einem beweglichen Wahlvorstand oder
3. durch Urnenwahl in einem beliebigen Wahlbezirk

a) bei der Landtagswahl in dem Wahlkreis,
b) bei der Wahl der Gemeindevertretung oder des Kreistages in dem 

Wahlbereich und
c) bei der Bürgermeister- oder Landratswahl im Wahlgebiet

teilnehmen. 
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§ 24
Wählerverzeichnis

(1) Die Gemeindewahlbehörde legt vor jeder Wahl für jeden Wahlbezirk 
ein Wählerverzeichnis an. Es enthält Name und Vorname, Geburtsdatum 
und Wohnanschrift aller Wahlberechtigten. Bei Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß §  34  Absatz  5  des 
Landesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle der Anschrift die 
Erreichbarkeitsanschrift eingetragen.

(2) Die Gemeindewahlbehörde benachrichtigt spätestens am 22. Tag 
vor der Wahl die Wahlberechtigten von ihrer Eintragung in das 
Wählerverzeichnis.

(3) Alle Wahlberechtigten haben an den Werktagen vom 20. bis 
16. Tag vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Gemeindewahlbehörde ein Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis, 
um die Richtigkeit und Vollständigkeit der zu ihrer Person eingetragenen 
Daten zu überprüfen. Zur Überprüfung der Daten von anderen Personen 
darf das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis nur wahrgenommen 
werden, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann.

(4) Anträge auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses können 
spätestens am 16.  Tag vor der Wahl bei der Gemeindewahlbehörde 
unter Angabe der Gründe gestellt werden. Stützen sich Anträge auf 
Tatsachenbehauptungen, die nicht offenkundig sind, so haben die 
Antragstellenden die erforderlichen Beweismittel beizubringen. Die 
Gemeindewahlbehörde hat ihre Entscheidung spätestens am neunten 
Tag vor der Wahl den Antragstellenden und im Fall des Absatzes  3 
Satz  2  der anderen Person unter Hinweis auf die Sätze  4  und 5  
zuzustellen; bei Stattgabe eines Antrages zur eigenen Person reicht 
die sonstige schriftliche Bekanntgabe der Entscheidung. Gegen die 
Ablehnung eines Antrages kann die oder der Antragstellende und 
gegen eine Änderung der Eintragung zu ihrer Person kann die andere 
Person spätestens am sechsten Tag vor der Wahl Beschwerde an den 
Gemeindewahlausschuss einlegen. Der Gemeindewahlausschuss 
entscheidet spätestens am dritten Tag vor der Wahl.

(5) Die Gemeindewahlbehörde gibt spätestens am 24. Tag vor der 
Wahl öffentlich bekannt, wann die Wahlbenachrichtigungen den 
Wahlberechtigten spätestens vorliegen sollen und wann und wo 
die Möglichkeit zur Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und zur 
Antragstellung auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses gegeben ist.
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§ 25
Wahlschein

(1) Wahlberechtigte erhalten auf Antrag einen Wahlschein, wenn sie

1. aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen worden sind,

2. an der Briefwahl teilnehmen,
3. zur Urnenwahl einen anderen Wahlbezirk des Wahlkreises, 

Wahlbereiches oder Wahlgebietes aufsuchen oder
4. an der Urnenwahl vor einem beweglichen Wahlvorstand teilnehmen 

wollen.

(2) Ein Wahlschein kann nur versagt werden, wenn die oder der 
Antragstellende im Wahlgebiet nicht wahlberechtigt ist. Gegen die 
Versagung eines Wahlscheins kann bei der Gemeindewahlbehörde 
unter Angabe der Gründe Einspruch eingelegt werden. Stützt sich der 
Einspruch auf Tatsachenbehauptungen, die nicht offenkundig sind, so 
hat die oder der Einspruchsführende die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen. Die Gemeindewahlbehörde entscheidet unverzüglich 
über den Einspruch. Gegen eine Zurückweisung des Einspruchs kann 
die oder der Einspruchsführende Beschwerde an die Kreiswahlleitung 
einlegen. Die Kreiswahlleitung entscheidet unverzüglich über die 
Beschwerde.

§ 26
Briefwahl

(1) Wenn eine wahlberechtigte Person einen Wahlschein beantragt, 
erhält sie die Briefwahlunterlagen zusammen mit dem Wahlschein.  
§  29  Absatz  3  ist entsprechend anwendbar. Sie ist selbst dafür 
verantwortlich, dass das Wahlgeheimnis bei der Stimmabgabe gewahrt 
bleibt.

(2) Auf dem Wahlschein hat die wahlberechtigte Person oder, im Falle 
des § 29 Absatz 3, die Hilfsperson gegenüber der Wahlleitung an Eides 
statt zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem 
erklärten Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet worden 
ist. Die Wahlleitung ist zur Abnahme einer solchen Versicherung 
an Eides statt zuständig; sie ist Behörde im Sinne des §  156  des 
Strafgesetzbuches.

(3) Die wählende Person übersendet oder überbringt der auf dem 
Wahlbriefumschlag bezeichneten Stelle den Wahlbrief so rechtzeitig, 
dass dieser spätestens am Wahltag bis 18 Uhr zugeht.
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(4) Die mit Briefwahl abgegebenen Stimmen werden nicht dadurch 
ungültig, dass die wählende Person vor dem oder am Wahltag stirbt, 
aus dem Wahlgebiet verzieht oder ihr Wahlrecht nach § 5 verliert.

Abschnitt 4
Wahlhandlung, Wahlergebnis

§ 27
Öffentlichkeit der Wahl

Die Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses sind 
öffentlich. Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher ist befugt, 
Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, aus dem Wahlraum zu 
verweisen. Wird eine wahlberechtigte Person aus dem Wahlraum 
verwiesen, in dem sie im Wählerverzeichnis eingetragen ist, so ist ihr 
möglichst noch Gelegenheit zur Ausübung des Wahlrechts zu geben.

§ 28
Unzulässige Wahlwerbung und Unterschriftensammlung, 

unzulässige Veröffentlichung von Wählerbefragungen

(1) Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der 
Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zum Gebäude 
jede Beeinflussung der Wahlberechtigten durch Wort, Ton, Schrift oder 
Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.

(2) Die Befragung von Wahlberechtigten im Wahlraum zum Inhalt 
ihrer Wahlentscheidung sowie die Veröffentlichung von Ergebnissen 
von Wählerbefragungen nach ihrer Stimmabgabe sind vor Ablauf der 
Wahlzeit unzulässig.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Räume, in denen die 
Briefwahl an Ort und Stelle ausgeübt werden kann.

§ 29
Stimmabgabe im Wahlraum, 

Wahrung des Wahlgeheimnisses

(1) Alle Wahlberechtigten, die ins Wählerverzeichnis eingetragen sind 
oder einen Wahlschein erhalten haben, können in einem Wahlraum 
mit einem Stimmzettel persönlich ihre Stimmen abgeben. Es ist 
sicherzustellen, dass sie ihre Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen 
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können. Für die Aufnahme der Stimmzettel sind zur Wahrung des 
Wahlgeheimnisses Wahlurnen zu verwenden.

(2) Mit dem Stimmzettel wird gewählt, indem durch Ankreuzen oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich gemacht wird, wie die wählende 
Person sich entschieden hat. Sie faltet den Stimmzettel in der Weise, dass 
die Stimmabgabe nicht erkennbar ist und wirft ihn in die Wahlurne.

(3) Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens unkundig oder 
wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, den 
Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu 
werfen, können sich der Hilfe einer anderen Person bedienen, die nicht 
Wahlbewerberin oder Wahlbewerber oder Vertrauensperson sein darf.

§ 30
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand für 
den Wahlbezirk fest, wie viele Stimmen

1. auf jede Bewerberin und jeden Bewerber und
2. auf jeden Wahlvorschlag

entfallen sind.

(2) Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der abgegebenen 
Stimmen und über alle Zweifelsfragen, die sich bei der Wahlhandlung 
und der Ermittlung des Wahlergebnisses ergeben haben. Der 
Wahlausschuss hat das Recht der Nachprüfung und Berichtigung.

§ 31
Zurückweisung von Wahlbriefen

Zur Briefwahl ist jeder Wahlbrief zuzulassen,

1. der rechtzeitig eingegangen ist,
2. dem so viele gültige und vollständig ausgefüllte Wahlscheine 

beiliegen wie Stimmzettelumschläge enthalten sind,
3. bei dem kein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der 

offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von 
den übrigen abweicht,

4. bei dem wenigstens entweder der Wahlbriefumschlag oder der 
Stimmzettelumschlag verschlossen worden ist.



296

Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V

Wahlbriefe, die eine oder mehrere dieser Voraussetzungen nicht erfüllen, 
sind zurückzuweisen. Absender zurückgewiesener Wahlbriefe werden 
nicht als wählende Personen gezählt, ihre Stimmen gelten als nicht 
abgegeben.

§ 32
Ungültige Stimmen

(1) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. als nicht unter Verantwortung der Wahlleitung hergestellt erkennbar 
oder für einen anderen Wahlkreis oder Wahlbereich gültig ist,

2. keine Kennzeichnung enthält,
3. mehr Kennzeichnungen enthält als die wählende Person Stimmen hat,
4. zu einer oder mehreren Stimmen den Willen der wählenden Person 

nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder
5. zu einer oder mehreren Stimmen einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

In den Fällen der Nummern 1 bis 3 sind alle Stimmen ungültig.

(2) Bei der Briefwahl sind außerdem alle Stimmen ungültig, wenn 
der Stimmzettel nicht in einem Stimmzettelumschlag abgegeben 
worden ist oder der Stimmzettelumschlag offensichtlich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht, 
jedoch eine Zurückweisung gemäß § 31 nicht erfolgt ist.

(3) Mehrere in einem Stimmzettelumschlag abgegebene Stimmzettel 
gelten als einer, wenn sie gleich gekennzeichnet sind oder nur 
einer von ihnen gekennzeichnet ist; bei inhaltlich verschiedener 
Kennzeichnung gelten sie als ungültige Stimmen. Bei leer abgegebenen 
Stimmzettelumschlägen gelten alle Stimmen als ungültig.

§ 33
Feststellung und Bekanntmachung des Wahlergebnisses, 

Benachrichtigung der Gewählten

(1) Der jeweils zuständige Wahlausschuss stellt für jeden Wahlbereich 
oder jeden Wahlkreis und gemäß der §§ 57, 58, 63, 64 oder 68 für das 
Wahlgebiet fest, wie viele Stimmen

1. auf jede Bewerberin und jeden Bewerber und
2. auf jeden Wahlvorschlag

entfallen sind und wer damit gewählt ist.
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(2) Bei Kommunalwahlen stellt der Wahlausschuss weiterhin für jeden 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe, auf den mindestens 
ein Sitz entfallen ist, die Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge fest. Die 
nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvorschlages 
sind Ersatzpersonen dieses Wahlvorschlags. Die Reihenfolge der 
Ersatzpersonen richtet sich nach der Höhe der auf sie entfallenden 
Stimmenzahlen. Bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet die im 
Wahlvorschlag aufgeführte Reihenfolge.

(3) Die Wahlleitung gibt das Wahlergebnis nach der Beschlussfassung 
des Wahlausschusses noch in der Sitzung bekannt.

(4) Die Wahlleitung macht das Wahlergebnis unverzüglich öffentlich 
bekannt.

(5) Die Wahlleitung benachrichtigt die Gewählten unverzüglich 
schriftlich und weist sie auf die Regelung des § 34 hin.

§ 34
Erwerb der Mitgliedschaft im Landtag oder 

in der kommunalen Vertretung

Die Gewählten erwerben die Mitgliedschaft im Landtag oder in 
der kommunalen Vertretung eine Woche nach der öffentlichen 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses (§  33  Absatz  4), jedoch nicht 
vor Ablauf der Wahlperiode des Landtages oder der Vertretung. Der 
Erwerb der Mitgliedschaft tritt nicht ein, wenn die Gewählten binnen 
dieser Woche gegenüber der Wahlleitung schriftlich erklären, dass 
sie die Wahl nicht annehmen. Eine Erklärung unter Vorbehalt gilt als 
unbeachtlich. Eine Erklärung nach Satz 2 kann nicht widerrufen werden.

Abschnitt 5
Wahlprüfung, Nachrücken, Verbotsfolgen

§ 35
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl

(1) Gegen die Gültigkeit der Wahl können alle Wahlberechtigten des 
Wahlgebietes innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses, bei einer Stichwahl des endgültigen Wahlergebnisses, 
Einspruch erheben. Gegen die Gültigkeit einer Kommunalwahl steht 
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das gleiche Recht auch der Rechtsaufsichtsbehörde und gegen die 
Gültigkeit der Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des 
hauptamtlichen Bürgermeisters oder der Landrätin oder des Landrates 
auch nicht wahlberechtigten Bewerberinnen oder Bewerbern zu.

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift unter Angabe der 
Gründe bei der Wahlleitung zu erheben.

(3) Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Wird der Einspruch zurückgenommen, kann das Wahlprüfungs-
verfahren eingestellt werden.

§ 36
Zuständigkeit, Beteiligte, Mitwirkung 

im Wahlprüfungsverfahren

(1) Über Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl entscheidet bei 
Landtagswahlen der Landtag nach Prüfung durch einen hierfür 
bestellten Ausschuss. Bei allen Kommunalwahlen entscheidet die 
Vertretung. Sie kann die Vorbereitung ihrer Entscheidung auf einen 
Wahlprüfungsausschuss übertragen. In den Kommunen können die 
gewählten Vertreterinnen und Vertreter bereits vor der Konstituierung 
der Vertretung einen Wahlprüfungsausschuss wählen oder über 
Einsprüche entscheiden.

(2) Beteiligte im Wahlprüfungsverfahren sind

1. die Person, die den Einspruch eingelegt hat,
2. die Person, deren Wahl geprüft wird,
3. die Vertrauenspersonen der in Nummer 2 Genannten,
4. bei einem Einspruch gegen die Landtagswahl zusätzlich

a) die Präsidentin oder der Präsident des Landtages,
b) das Innenministerium,
c) die Landeswahlleitung,
d) eine Vertretungsperson der Fraktion der oder des Abgeordneten, 

deren oder dessen Wahl geprüft wird.

Alle Beteiligten sind zu den Verhandlungsterminen des Wahl-
prüfungsausschusses zu laden. Sie haben vor der Sitzung das 
Recht auf Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen am Sitz des 
Wahlprüfungsausschusses und in der Sitzung das Antragsrecht.
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(3) Von der Beratung über das Ergebnis der Prüfung und von der 
Beschlussfassung im Wahlprüfungsverfahren sind die Beteiligten nach 
Absatz  2  Nummer 1  und 2  ausgeschlossen; bei Kommunalwahlen 
ist §  24  der Kommunalverfassung nicht anwendbar. Wenn in einem 
Wahlprüfungsverfahren aus dem gleichen Grund die Wahl von so 
vielen Personen zu prüfen ist, wie erforderlich wären, um eine Fraktion 
zu bilden, gilt im Landtag Satz  1  nicht. Bei Kommunalwahlen tritt in 
diesem Fall die Rechtsaufsichtsbehörde an die Stelle der Vertretung.

§ 37
Wahlprüfungsausschuss des Landtages

(1) Wahlprüfungsausschuss des Landtages ist der Rechtsausschuss. Die 
oder der Vorsitzende bestimmt für jeden Einspruch eine Berichterstatterin 
oder einen Berichterstatter. Der Ausschuss tritt in eine Vorprüfung ein, 
insbesondere darüber, ob der Einspruch form- und fristgerecht eingelegt 
ist und ob Termin zur mündlichen Verhandlung anzuberaumen ist. Findet 
eine mündliche Verhandlung statt, so ist der Verhandlungstermin durch 
die Vorprüfung so vorzubereiten, dass möglichst nach einem einzigen 
Verhandlungstermin die Schlussentscheidung erfolgen kann.

(2) Der Ausschuss ist berechtigt, Auskünfte jeder Art einzuholen 
und Zeuginnen und Zeugen und Sachverständige vernehmen und 
vereidigen zu lassen. Bei der Vernehmung von Zeuginnen und Zeugen 
und Sachverständigen sind die Beteiligten (§ 36 Absatz 2) eine Woche 
vorher zu benachrichtigen. Sie sind berechtigt, Fragen stellen zu lassen 
und Vorhalte zu machen. Die Gerichte und Verwaltungsbehörden 
haben dem Ausschuss Rechts- und Amtshilfe zu leisten.

(3) Vor der Schlussentscheidung wird Termin zur mündlichen 
Verhandlung nur dann anberaumt, wenn die Vorprüfung ergibt, 
dass davon eine weitere Förderung des Verfahrens zu erwarten 
ist. Die mündliche Verhandlung findet öffentlich statt. Der 
Wahlprüfungsausschuss berät in nichtöffentlicher Sitzung über das 
Ergebnis der Verhandlung.

(4) Der Wahlprüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. An der Beschlussfassung dürfen nur 
diejenigen Mitglieder oder deren Stellvertretung mitwirken, die an der 
dem Beschluss zu Grunde liegenden Verhandlung teilgenommen haben.

(5) Für das gesamte Verfahren sind die für den Zivilprozess geltenden 
Bestimmungen entsprechend anzuwenden auf Fristen, Ladungen, 
Zustellungen, Vereidigungen und die Rechte und Pflichten von 
Zeuginnen und Zeugen und Sachverständigen.
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§ 38
Behandlung der Wahlanfechtung im Landtag

Der Wahlprüfungsausschuss leitet das Ergebnis seiner Prüfung als 
Antrag dem Landtag zu. Lehnt der Landtag den Antrag ab, so gilt der 
Einspruch als an den Wahlprüfungsausschuss zurückverwiesen. Dabei 
kann der Landtag dem Wahlprüfungsausschuss die Nachprüfung 
bestimmter tatsächlicher oder rechtlicher Umstände aufgeben. Nach 
erneuter mündlicher Verhandlung hat der Wahlprüfungsausschuss 
dem Landtag einen neuen Antrag vorzulegen. Dieser Antrag kann 
nur durch Annahme eines anderen Antrages über die Gültigkeit der 
angefochtenen Wahl und die sich aus einer Ungültigkeit ergebenden 
Folgerungen abgelehnt werden.

§ 39
Kommunaler Wahlprüfungsausschuss

(1) Der kommunale Wahlprüfungsausschuss prüft, ob der Einspruch 
form- und fristgerecht eingelegt ist und klärt den Sachverhalt soweit 
auf, dass die Vertretung über den Einspruch möglichst nach einem 
einzigen Verhandlungstermin Beschluss fassen kann.

(2) Die Wahlleitung legt dem Wahlprüfungsausschuss zu jedem 
Einspruch die vorhandenen Unterlagen und eine Stellungnahme vor.

(3) Für den kommunalen Wahlprüfungsausschuss ist 
§ 37 Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 4 entsprechend anwendbar.

§ 40
Feststellung der Ergebnisse bei Wahlprüfung

(1) War eine gewählte Person nicht wählbar oder hätte sie aus anderen 
Gründen, die sich aus dem Gesetz oder der Wahlordnung ergeben, 
nicht zur Wahl zugelassen werden dürfen, ist die Ungültigkeit ihrer Wahl 
festzustellen und ihr Ausscheiden zu beschließen. Bei der Ungültigkeit 
einer Bürgermeister- oder Landratswahl ist statt des Ausscheidens 
die Wiederholung der Wahl zu beschließen; Absatz  2  Satz  3  findet 
Anwendung.

(2) Sind bei der Vorbereitung der Wahl oder bei der Wahlhandlung 
Unregelmäßigkeiten vorgekommen, die das Wahlergebnis oder die 
Verteilung der Sitze aus den Wahlvorschlägen im Einzelfall beeinflusst 
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haben können, so ist festzustellen, dass die Wahl zu wiederholen ist. 
Wenn sich die Unregelmäßigkeiten nur auf einzelne Wahlbezirke 
erstrecken, ist diese Feststellung nur für diese Wahlbezirke und 
wenn sich die Unregelmäßigkeiten auf mehr als die Hälfte der 
Wahlbezirke eines Wahlkreises oder Wahlbereichs erstrecken, ist 
sie für diesen Wahlkreis oder Wahlbereich zu treffen. Wenn sich die 
Unregelmäßigkeiten auf die Zulassung von Wahlvorschlägen beziehen, 
ist gleichzeitig festzustellen, ob die betroffenen Wahlvorschläge für die 
Wiederholungswahl zugelassen sind.

(3) Haben an einer Stichwahl nicht die beiden in §  67  Absatz  2   
bezeichneten Personen teilgenommen, ist die Ungültigkeit der 
Stichwahl festzustellen; die Stichwahl ist zu wiederholen.

(4) Ist die Feststellung des Wahlergebnisses unrichtig, so ist sie 
aufzuheben und eine neue Feststellung anzuordnen.

(5) Liegt keiner der unter Absatz 1 bis 4 genannten Fälle vor, so ist der 
Einspruch zurückzuweisen.

(6) Die Kosten der Wahlprüfung trägt die Körperschaft, in der gewählt 
wurde. Die Beteiligten (§  36  Absatz  2) haben keinen Anspruch auf 
Erstattung von Auslagen.

§ 41
Folgen der Feststellung

(1) Eine Feststellung nach § 40 Absatz 1 bis 4 hat erst dann Auswirkungen 
auf die Rechtsstellung der betroffenen Person, wenn sie unanfechtbar 
geworden ist.

(2) Amts- oder Mitwirkungshandlungen der betroffenen Person, die 
vor der Unanfechtbarkeit einer Entscheidung nach § 40 vorgenommen 
worden sind, werden in ihrer Rechtswirksamkeit durch die 
Ungültigkeitserklärung nicht berührt. Wahlen des Landtages oder 
der kommunalen Vertretung in der konstituierenden Sitzung sind auf 
Verlangen eines Mitgliedes zu wiederholen, wenn das Ergebnis der 
Wahlprüfung Auswirkungen auf das Ergebnis der Wahl gehabt haben 
kann; für alle anderen Beschlüsse gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Der Landtag kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
entscheiden, dass die betroffene Person bis zur Unanfechtbarkeit der 
Feststellung nicht an der Arbeit des Landtages teilnehmen darf. Das 
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Landesverfassungsgericht kann auf Antrag der oder des Betroffenen 
diesen Beschluss durch einstweilige Anordnung aufheben oder auf 
Antrag von mindestens 15 Mitgliedern des Landtages eine Anordnung 
nach Satz 1 treffen.

(4) Wird eine Wahl im gesamten Wahlgebiet für ungültig erklärt, bleiben 
die Mitglieder des Landtages oder der kommunalen Vertretung bis zur 
Wiederholungswahl im Amt. Gleiches gilt für Wahlkreisabgeordnete, 
wenn eine Landtagswahl in einem Wahlkreis für ungültig erklärt wird.

§ 42
Gerichtliche Entscheidung

(1) Die Wahlprüfungsentscheidung nach §  40  ist der Person, die den 
Einspruch erhoben hat, und der Person, deren Wahl für ungültig erklärt 
ist, binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen. Bei Kommunalwahlen ist sie 
zusätzlich der Rechtsaufsichtsbehörde zuzustellen.

(2) Für die Anfechtung einer Wahlprüfungsentscheidung des Landtages 
gelten die Vorschriften des Landesverfassungsgerichtsgesetzes.

(3) Gegen die Wahlprüfungsentscheidung einer kommunalen Vertretung 
steht allen Beteiligten nach Absatz  1  binnen eines Monats nach 
Zustellung der Entscheidung die Klage vor den Verwaltungsgerichten 
nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung zu.

§ 43
Neufeststellung des Wahlergebnisses

(1) Ist die Entscheidung nach § 40 Absatz 5 rechtskräftig aufgehoben 
worden, so hat der Landtag oder die Vertretung unter Beachtung der 
gerichtlichen Entscheidung unverzüglich eine neue Entscheidung 
nach § 40 zu treffen.

(2) Ist die Feststellung des Wahlergebnisses (§ 33) ganz oder teilweise 
rechtskräftig aufgehoben worden, so hat der Wahlausschuss das 
Wahlergebnis unverzüglich neu festzustellen.

(3) Die Anfechtung der Entscheidung nach Absatz  1  oder der 
Feststellung nach Absatz 2 ist nur insoweit zulässig, als die Feststellung 
von der rechtskräftigen Aufhebungsentscheidung abweicht.
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§ 44
Wahlen in besonderen Fällen

(1) Wenn eine Wahl nach §  40  Absatz  1  Satz  2, Absatz  2  oder 3  zu 
wiederholen ist, findet eine Wiederholungswahl statt. Die Wahlleitung 
stellt fest, welche Teile des Wahlverfahrens wegen ihrer Mangelhaftigkeit 
zu erneuern sind.

(2) Wenn die Wahl in einem Wahlbereich ausfällt, weil dort keine 
Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen wurden, findet in dem 
betroffenen Gebiet eine Nachwahl statt. Wenn die Wahl in einem 
Wahlgebiet, Wahlkreis, Wahlbereich oder Wahlbezirk infolge höherer 
Gewalt nicht durchgeführt werden kann, gilt in dem betroffenen Gebiet 
gleiches, wobei in diesem Fall kein neues Wahlvorschlagsverfahren 
durchgeführt wird. Wenn während der Vorbereitung der Wahl 
ein offenkundiger, vor der Wahl nicht mehr behebbarer Mangel 
festgestellt wird, dessentwegen die Wahl im Fall ihrer Durchführung im 
Wahlprüfungsverfahren für ungültig erklärt werden müsste, sagt die 
Landeswahlleitung, für eine Kommune die Rechtsaufsichtsbehörde, 
die Wahl in dem betroffenen Gebiet ab. Für die Nachwahl ordnet die in 
Satz  3 bezeichnete Stelle an, welche Teile des Wahlverfahrens wegen 
ihrer Mangelhaftigkeit zu erneuern sind.

(3) Wenn ein Mitglied des Landtages nach §  46  Absatz  1  ausscheidet 
und nach § 46 Absatz 3 Satz 2 zu ersetzen ist, findet in dem Wahlkreis 
eine Neuwahl statt, bei der die Wahlberechtigten nur eine Erststimme 
(§  53) haben. Die betroffene Partei kann einen neuen Wahlvorschlag 
einreichen. § 45 Absatz 6 Satz 3 und 4 findet entsprechende Anwendung.

(4) Wenn die Wahl zu einer kommunalen Vertretung ausfällt, weil in 
einem Wahlgebiet nach dem Zulassungsverfahren aufgrund der Anzahl 
der eingereichten oder zugelassenen Wahlvorschläge feststeht, dass 
mehr als ein Drittel der zu besetzenden Mandate unbesetzt bleibt, 
findet eine Nachwahl statt.

(5) Wenn bei der Wahl einer kommunalen Vertretung so wenige 
Personen gewählt werden oder so viele Gewählte die Wahl nicht 
annehmen oder während der Wahlperiode so viele Mitglieder der 
Vertretung aus der Vertretung ausscheiden, dass mehr als ein Drittel 
der Mandate nach §  60  unbesetzt sind, findet eine Ergänzungswahl 
statt, bei der nur die unbesetzten Mandate neu besetzt werden.

(6) Wenn eine kommunale Vertretung durch die oberste 
Rechtsaufsichtsbehörde aufgelöst wird, findet eine Neuwahl statt.
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(7) Wenn aus Anlass der Auflösung oder Neubildung von Gemeinden und 
einzelner oder aller Landkreise oder der Änderung von Gemeinde- und 
Landkreisgrenzen nach den Bestimmungen der Kommunalverfassung 
eine Wahl erforderlich wird, findet eine Ergänzungswahl in dem 
unmittelbar betroffenen Gebiet oder eine Neuwahl statt. Der Wahltag 
kann im Gebietsänderungsvertrag festgelegt werden.

(8) Wenn bei einer Landtagswahl eine Wahlkreisbewerberin oder ein 
Wahlkreisbewerber oder bei einer Bürgermeister- oder Landratswahl 
eine zugelassene Person zwischen der Zulassung des Wahlvorschlages 
und dem Wahltag stirbt oder nach § 6 Absatz 2 ihre Wählbarkeit verliert, 
sagt die Wahlleitung die Wahl ab. Es findet eine Nachwahl statt, auf die 
Absatz 3 Satz 2 Anwendung findet.

(9) Wenn bei einer Bürgermeister- oder Landratswahl die gewählte 
Person die Ernennungsurkunde nicht annimmt, findet eine 
Neuwahl statt. Wenn die bei dieser Neuwahl gewählte Person 
die Ernennungsurkunde nicht annimmt, wählt die Vertretung die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder die Landrätin oder den 
Landrat. § 67 Absatz 4 Satz 3 und 4 findet Anwendung.

(10) Wenn eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister oder eine 
Landrätin oder ein Landrat vorzeitig aus dem Amt scheidet, findet 
eine Neuwahl statt. Eine ehrenamtliche Bürgermeisterin oder ein 
ehrenamtlicher Bürgermeister wird für den Rest der Wahlperiode 
gewählt.

§ 45
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen  

in besonderen Fällen

(1) Die Wahlleitung stellt die Notwendigkeit einer Wahl nach § 44 fest, 
soweit in § 44 Absatz 2 nichts anderes geregelt ist. Diese Feststellung ist 
entbehrlich in den Fällen des § 44 Absatz 1 und 6 und Absatz 7 Satz 2.

(2) Der Tag einer Wahl nach §  44  wird für den Landtag von der 
Landeswahlleitung und für eine Kommune von der Vertretung 
bestimmt. Ist eine Wahl landesweit ungültig oder unter Anwendung 
nichtiger gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt worden, bestimmt 
die Landesregierung den Tag der Wiederholungs- oder Nachwahl. Die 
Wahlleitung macht den Wahltag öffentlich bekannt.
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(3) Eine Wahl nach §  44  muss, soweit nachfolgend nichts anderes 
geregelt ist, spätestens vier Monate nach der Feststellung der 
Notwendigkeit dieser Wahl stattfinden. Konnte die Wahl wegen höherer 
Gewalt nicht durchgeführt werden, muss die Nachwahl spätestens 
einen Monat nach dem Wegfall der Hinderungsgründe stattfinden. 
Eine Bürgermeister- oder Landratswahl muss spätestens fünf Monate 
nach dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt stattfinden.

(4) Soweit in §  44  nichts anderes geregelt ist, findet eine Wahl 
nach §  44  mit neuen Wahlvorschlägen statt. Wenn seit der Wahl 
noch nicht mehr als drei Monate vergangen sind, gelten dieselben 
Wählerverzeichnisse und die Wahlberechtigung bestimmt sich nach 
dem ursprünglichen Wahltag. Sind seit der Wahl mehr als sechs Monate 
vergangen, so wird das Wahlverfahren in allen Teilen erneuert.

(5) Findet eine Wahl nach §  44  nur in einem Teil des Wahlgebiets 
statt, so wird entsprechend ihrem Ergebnis das Wahlergebnis für das 
gesamte Wahlgebiet neu festgestellt und die Verteilung der Sitze, 
soweit erforderlich, berichtigt.

(6) Wird die Wahl einer kommunalen Vertretung nach § 44 im gesamten 
Wahlgebiet durchgeführt, so beginnt die Wahlperiode der neuen 
Vertretung mit dem Tag dieser Wahl und endet mit der nächsten Wahl. 
Findet diese Wahl der Vertretung innerhalb von zwölf Monaten vor 
Ablauf der allgemeinen Wahlperiode statt, so endet die Wahlperiode 
mit dem Ende der nächsten allgemeinen Wahlperiode. Sind nur 
einzelne Vertreter neu zu wählen, unterbleibt die Wahl, wenn sie in dem 
in Satz 2 genannten Zeitraum stattfände und höchstens die Hälfte der 
Mandate nach § 60 Absatz 2 oder 3 betrifft. Diese Mandate bleiben für 
den Rest der Wahlperiode unbesetzt.

§ 46
Nachrücken

(1) Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, stirbt ein Mitglied 
des Landtags oder einer kommunalen Vertretung oder verliert es 
seinen Sitz nach §§  59  oder 65  oder nach §  25  Absatz  4  Satz  3  der 
Kommunalverfassung, so bestimmt die Wahlleitung die nachrückende 
Person oder einen Termin zur Neuwahl oder stellt das Freibleiben des 
Sitzes fest.
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(2) Nachrückende Person ist die nächste Ersatzperson des 
Wahlvorschlags, auf dem die oder der Ausgeschiedene gewählt 
worden ist.  Nachrückende Person für eine Wahlkreisabgeordnete oder 
einen Wahlkreisabgeordneten einer Partei, für die eine Landesliste 
zugelassen war, ist die nächste Ersatzperson dieser Landesliste. 
Nachrückende Person kann nicht sein, wer

1. nach der Wahl aus der Partei ausgetreten oder ausgeschlossen 
worden ist, wenn die Partei dies vor dem Freiwerden des Sitzes der 
Wahlleitung schriftlich mitgeteilt hat,

2. durch schriftliche, unwiderrufliche Erklärung gegenüber der 
Wahlleitung auf ihre oder seine Anwartschaft verzichtet hat oder

3. seine Wählbarkeit nachträglich verloren hat.

Die Ersatzperson ist verpflichtet, an der erforderlichen Prüfung 
mitzuwirken. Legt sie erforderliche Nachweise nicht in einer von der 
Wahlleitung gesetzten angemessenen Frist vor, kann die Wahlleitung 
feststellen, dass sie als Ersatzperson für die Wahlperiode ausscheidet. 
Löst sich eine Partei oder Wählergruppe nachträglich auf, so behält 
deren Wahlvorschlag seine Gültigkeit. Lehnt eine Ersatzperson die 
Annahme des Sitzes ab, so scheidet sie als Ersatzperson für die 
Wahlperiode aus.

(3) Ist eine Ersatzperson auf dem Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählergruppe nicht oder nicht mehr vorhanden, so gilt bei der Wahl 
einer kommunalen Vertretung in einem Wahlgebiet mit mehreren 
Wahlbereichen § 64 Absatz 5 entsprechend. War die ausgeschiedene 
Person als Wahlkreisabgeordnete oder Wahlkreisabgeordneter 
einer Partei, für die keine Landesliste zugelassen war, oder 
durch Einzelbewerbung in den Landtag gewählt worden, findet 
§ 44 Absatz 3 Anwendung. In allen anderen Fällen bleibt der Sitz frei.

(4) Gegen die Feststellung der Wahlleitung ist Einspruch in 
entsprechender Anwendung des § 35 zulässig. Der Landtag oder die 
kommunale Vertretung hat über Einsprüche in der Weise zu beschließen, 
dass die Feststellung der Wahlleitung bestätigt, aufgehoben oder 
abgeändert wird. Gegen den Beschluss nach Satz  2  ist die Klage 
zulässig. Die §§ 41 und 42 gelten entsprechend.

(5) Für den Erwerb der Mitgliedschaft durch die Ersatzperson findet 
§ 34 entsprechende Anwendung, wobei an die Stelle der öffentlichen 
Bekanntmachung nach § 33 Absatz 4 eine Benachrichtigung durch die 
Wahlleitung über das Nachrücken tritt. Nach Erwerb der Mitgliedschaft 
gibt die Wahlleitung den Übergang des Sitzes öffentlich bekannt.  
Der Erwerb der Mitgliedschaft tritt, wenn die Ersatzperson gegenüber 
der Wahlleitung schriftlich die Annahme erklärt, abweichend von 
§ 34 Satz 2 mit Zugang dieser Erklärung ein. 
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§ 47
Folgen des Verbots einer Partei oder Wählergruppe

(1) Wird eine Partei oder die Teilorganisationen einer Partei durch 
das Bundesverfassungsgericht gemäß Artikel  21  Absatz  2  Satz  2  des 
Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt, so verlieren die Mitglieder 
des Landtages oder einer kommunalen Vertretung, die dieser Partei oder 
Teilorganisation in der Zeit der Antragstellung (§ 43 des Gesetzes über 
das Bundesverfassungsgericht) oder der Verkündung der Entscheidung 
(§ 46 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht) angehören, ihren 
Sitz und die Listennachfolger ihre Anwartschaft. Satz 1 gilt auch, wenn 
eine Wählergruppe als Ersatzorganisation einer für verfassungswidrig 
erklärten Partei oder aus anderen Gründen rechtskräftig verboten wird.

(2) Soweit Mitglieder des Landtages, die nach Absatz  1  ihren Sitz 
verloren haben, im Wahlkreis gewählt waren, finden Neuwahlen statt. 
Mitglieder, die nach Absatz  1  ihren Sitz verloren haben, dürfen sich 
bei dieser Neuwahl nicht bewerben. Soweit Mitglieder des Landtages, 
die nach Absatz 1 ihren Sitz verloren haben, auf Landeslisten gewählt 
waren, bleiben die Sitze unbesetzt. Wenn sie auf der Landesliste einer 
nicht für verfassungswidrig erklärten Partei gewählt waren, findet 
abweichend von Satz  3  §  46  Anwendung. Soweit nach Satz  3  Sitze 
unbesetzt bleiben, verringert sich die gesetzliche Mitgliederzahl des 
Landtages entsprechend.

(3) Verlieren mehr als drei Mitglieder des Landtages, die auf Landeslisten 
gewählt waren, ihre Sitze nach Absatz  1, so findet eine erneute 
Feststellung des Wahlergebnisses gemäß § 33 statt. Hierbei werden die 
zu Gunsten der für verfassungswidrig erklärten Partei abgegebenen 
Stimmen nicht berücksichtigt.

Abschnitt 6
Statistik, Kosten, Fristen und Termine

§ 48
Allgemeine Wahlstatistik

Die Ergebnisse der Wahlen sind vom Statistischen Amt unter Wahrung 
des Wahlgeheimnisses statistisch auszuwerten; die Auswertung 
ist zu veröffentlichen. Die kommunalen Wahlleitungen können die 
Ergebnisse der Kommunalwahlen statistisch auswerten.
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§ 49
Wahlkosten

(1) Die Kosten einer Wahl trägt die Körperschaft, in der gewählt wird. 
Körperschaften, die die Wahl für andere Körperschaften durchführen, 
erhalten von diesen die Aufwandsentschädigung nach §  12  sowie 
für die weiteren durch die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl entstandenen notwendigen Ausgaben einen festen Betrag je 
Wahlberechtigten als pauschale Kostenerstattung. Laufende Personal- 
und Sachkosten sowie Kosten für die Benutzung von eigenen Räumen 
und Einrichtungen werden dabei nicht berücksichtigt.

(2) Bei zeitgleicher Durchführung einer Wahl mit Wahlen oder 
Abstimmungen der erstattungsberechtigten Körperschaft wird 
der Erstattungsbetrag anteilig um die aufgrund der zeitgleich 
durchgeführten Wahl oder Abstimmung erzielten Einsparungen gekürzt. 
Dies gilt entsprechend, wenn die Europawahl oder die Bundestagswahl 
und Wahlen nach dem Landes- und Kommunalwahlgesetz als 
verbundene Wahlen am gleichen Tag durchgeführt werden.

(3) Für Landtagswahlen wird der feste Betrag vom Innenministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung 
festgesetzt.

(4) Für Kreistags- und Landratswahlen wird der feste Betrag vom 
Landkreis festgesetzt.

(5) Blindenvereinen werden die durch die Herstellung und Verteilung 
der Stimmzettelschablonen veranlassten notwendigen Ausgaben vom 
Land erstattet.

§ 50
Staatliche Mittel für Einzelbewerbungen 

bei Landtagswahlen

(1) Bei Landtagswahlen erhalten die Bewerberinnen oder Bewerber 
eines nach § 15 Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 55 Absatz 5 von 
Wahlberechtigten eingereichten Kreiswahlvorschlages jeweils einen 
Betrag von 1,02 Euro für jede für sie abgegebene gültige Erststimme, 
wenn sie nach dem endgültigen Ergebnis der Landtagswahl mindestens 
zehn Prozent der in einem Wahlkreis abgegebenen gültigen Stimmen 
erreicht haben.
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(2) Die Festsetzung und die Auszahlung der Mittel sind von den 
Begünstigten innerhalb von zwei Monaten nach dem Zusammentritt 
des Landtages bei der Präsidentin oder beim Präsidenten des 
Landtages schriftlich zu beantragen; danach eingehende Anträge 
bleiben unberücksichtigt. Der Betrag wird von der Präsidentin oder 
vom Präsidenten des Landtages festgesetzt und ausgezahlt.

§ 51
Leistungen nach dem Parteiengesetz bei Landtagswahlen

Die durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Deutschen 
Bundestages festgesetzten Mittel (§§ 18 und 20 des Parteiengesetzes) 
werden im Fall des § 19 Absatz 8 Satz 1 des Parteiengesetzes von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages ausgezahlt.

§ 52
Fristen und Termine

Die in diesem Gesetz und in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder 
ändern sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin 
auf einen Sonnabend oder einen Sonntag oder einen gesetzlichen 
Feiertag fällt. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist 
ausgeschlossen.
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Teil 2
Ergänzende Bestimmungen zum Landtagswahlrecht

§ 53
Grundsätze der Landtagswahl

Der Landtag wird durch direkte Wahl einer oder eines 
Wahlkreisabgeordneten in jedem Wahlkreis und im Übrigen durch 
Verhältniswahl aus den Landeslisten der politischen Parteien gewählt. 
Für Landtagswahlen haben die Wahlberechtigten zwei Stimmen, eine 
Erststimme für die Wahl der oder des Wahlkreisabgeordneten und 
eine Zweitstimme für die Wahl nach Landeslisten, die zugleich für das 
Nachrücken bei Überhang- und Ausgleichsmandaten heranzuziehen 
sind.

§ 54
Gliederung des Wahlgebietes bei Landtagswahlen

(1) Wahlgebiet für Landtagswahlen ist das Land Mecklenburg-
Vorpommern.

(2) Das Wahlgebiet wird in 36 Wahlkreise eingeteilt. Die Einteilung des 
Wahlgebietes in Wahlkreise ergibt sich aus der Anlage zu diesem Gesetz.

(3) Jeder Wahlkreis wird für die Stimmabgabe in Wahlbezirke eingeteilt. 
Die Kreiswahlleitung bestimmt einen oder mehrere Wahlbezirke für die 
Briefwahl.

§ 55
Wahlvorschläge zu Landtagswahlen, Beteiligungsanzeige

(1) Wahlvorschläge zu Landtagswahlen können abweichend von 
§ 15 Absatz 1 nicht von Wählergruppen eingereicht werden. Eine Partei 
kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag und im Land nur 
eine Landesliste einreichen.

(2) Parteien, die am Tag der Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen im Landtag oder im Deutschen Bundestag seit dessen 
letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen 
mit mindestens einer oder einem für sie in Mecklenburg-Vorpommern 
gewählten Abgeordneten vertreten sind, können Wahlvorschläge nur 
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einreichen, wenn sie der Landeswahlleitung ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich bis zum 108. Tag vor der Wahl bis 18  Uhr angezeigt haben 
und vom Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt ist. 
Die Anzeige muss den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen 
die Partei sich an der Wahl beteiligen will, enthalten und von den für das 
Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen Vertretungsberechtigten 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die schriftliche 
Satzung und das schriftliche Programm der Landesorganisation der Partei 
sowie ein Nachweis über die demokratische Wahl des Landesvorstandes 
sind der Anzeige beizufügen; Nachweise über die Parteieigenschaft nach 
§ 2 Absatz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes sollen ihr beigefügt werden. 

(3) Die Landeswahlleitung hat die Anzeige nach Absatz 2 unverzüglich 
nach Eingang zu prüfen. §  18  findet entsprechende Anwendung, 
wobei an die Stelle der Vertrauenspersonen der Landesvorstand tritt 
und eine gültige Anzeige nur vorliegt, wenn sie die nach diesem 
Gesetz erforderlichen Unterschriften trägt und die Partei mit Namen 
und Kurzbezeichnung eindeutig bezeichnet. Nach der Entscheidung 
über die Feststellung der Parteieigenschaft nach Absatz  4  ist jede 
Mängelbeseitigung ausgeschlossen.

(4) Der Landeswahlausschuss stellt spätestens am 94. Tag vor der Wahl 
für alle Wahlorgane verbindlich fest,

1. welche Parteien am Tag der Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern oder 
im Deutschen Bundestag seit dessen letzter Wahl aufgrund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens einer oder einem für 
sie in Mecklenburg-Vorpommern gewählten Abgeordneten vertreten 
sind,

2. welche Vereinigungen, die nach Absatz 2 ihre Beteiligung angezeigt 
haben, für die Wahl als Partei anzuerkennen sind; für eine Ablehnung 
der Anerkennung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

(5) Zusätzlich zu § 16 Absatz 7 bedarf der Kreiswahlvorschlag einer einzelnen 
Person der persönlichen und handschriftlichen Unterschrift von mindestens 
100  Wahlberechtigten. Gleiches gilt für Wahlvorschläge von Parteien, 
die im Landtag oder dem Deutschen Bundestag seit dessen letzter Wahl 
nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens 
einem für sie in Mecklenburg-Vorpommern gewählten Mitglied vertreten 
sind. Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahlvorschlages nachzuweisen. 
Unterzeichnende eines Kreiswahlvorschlages müssen im betreffenden 
Wahlkreis wahlberechtigt sein. Jede wahlberechtigte Person darf nur einen 
Kreiswahlvorschlag und eine Landesliste unterzeichnen.
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(6) Kreiswahlvorschläge sind der zuständigen Gemeinde- oder 
Kreiswahlleitung, die Landeslisten der Landeswahlleitung spätestens 
am 75. Tag vor der Wahl bis 16 Uhr schriftlich einzureichen.

§ 56
Aufstellen von Bewerberinnen und  

Bewerbern zu Landtagswahlen

(1) Wahlkreisbewerberinnen und Wahlkreisbewerber können gewählt 
werden

1. in einer Versammlung der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts 
im Wahlkreis zum Landtag wahlberechtigten Mitglieder oder 
Delegierten der Partei (Wahlkreisversammlung) nach § 15 Absatz 4,

2. in Kreisen und kreisfreien Städten, die mehrere Wahlkreise 
umfassen, in einer gemeinsamen Versammlung der im Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts in diesen Wahlkreisen zum Landtag 
wahlberechtigten Mitglieder oder Delegierten der Partei 
(gemeinsame Wahlkreisversammlung).

(2) Landeslistenbewerberinnen und Landeslistenbewerber sind 
in verbindlicher Reihenfolge in einer Landesversammlung nach 
§ 15 Absatz 4 zu wählen.

(3) Die Wahlen dürfen frühestens 45  Monate, für die 
Vertreterversammlung nach §  15  Absatz  4  Nummer 2  frühestens 
42  Monate nach Beginn der Wahlperiode des Landtages stattfinden; 
dies gilt nicht, wenn die Wahlperiode vorzeitig endet.

(4) Dieselbe Person kann nur auf einer Landesliste oder auf einem 
Kreiswahlvorschlag benannt sein. Sie kann jedoch zugleich auf einem 
Kreiswahlvorschlag und auf der Landesliste derselben Partei benannt 
werden. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen einer Person 
enthalten. Die Anzahl der Personen auf einer Landesliste ist nicht 
begrenzt.

§ 57
Wahl von Landtagsabgeordneten in den Wahlkreisen

Bei Landtagswahlen wird in jedem Wahlkreis eine Abgeordnete oder 
ein Abgeordneter gewählt. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der 
Kreiswahlleitung zu ziehende Los.
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§ 58
Wahl nach Landeslisten

(1) Bei der Verteilung der Landtagssitze auf die Landeslisten werden nur 
Parteien berücksichtigt, die mindestens fünf Prozent der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten haben.

(2) Für die Verteilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze werden 
die für jede Landesliste abgegebenen Zweitstimmen zusammengezählt. 
Nicht berücksichtigt werden dabei die Zweitstimmen derjenigen 
Wahlberechtigten, die ihre Erststimmen für eine im Wahlkreis 
erfolgreiche Person abgegeben haben, die als Einzelbewerbung oder 
von einer Partei vorgeschlagen ist, für die keine Landesliste zugelassen 
ist. Von der Gesamtzahl der nach Artikel  20  Absatz  2  der Verfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu wählenden Abgeordneten 
wird die Zahl der erfolgreichen Wahlkreisbewerberinnen und 
Wahlkreisbewerber abgezogen, die in Satz 2 genannt oder von einer 
nach Absatz 1 nicht zu berücksichtigenden Partei vorgeschlagen sind.

(3) Die nach Absatz  2  Satz  3  verbleibenden Sitze werden auf die 
Landeslisten wie folgt verteilt. Die Gesamtzahl der verbleibenden Sitze, 
vervielfacht mit der Zahl der Zweitstimmen für die jeweilige Landesliste 
im Wahlgebiet, wird durch die Gesamtzahl der Zweitstimmen aller zu 
berücksichtigenden Landeslisten geteilt. Dabei erhält jede Landesliste 
zunächst so viele Sitze wie sich für sie ganze Zahlen ergeben. Sind danach 
noch Sitze zu vergeben, so sind diese in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile, die sich bei der Berechnung nach Satz 2 ergeben, auf 
die Landeslisten zu verteilen. Über die Zuteilung entscheidet bei gleichen 
Zahlenbruchteilen das von der Landeswahlleitung zu ziehende Los.

(4) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz  3  eine Landesliste, 
auf die mehr als die Hälfte der Gesamtzahl aller zu berücksichtigenden 
Zweitstimmen entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der zu vergebenden 
Sitze, wird ihr von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen 
abweichend von Absatz 3 Satz 4 und 5 zunächst ein weiterer Sitz zugeteilt. 
Danach noch zu vergebende Sitze werden nach Absatz  3  Satz  4  und 
5 verteilt.

(5) Von der für jede Partei so ermittelten Abgeordnetenzahl wird die 
Zahl der in den Wahlkreisen von ihr errungenen Sitze abgerechnet. 
Die ihr hiernach noch zustehenden Sitze werden aus der Landesliste 
in der dort festgelegten Reihenfolge besetzt. Personen, die in einem 
Wahlkreis gewählt sind, bleiben auf der Landesliste unberücksichtigt. 
Entfallen auf eine Landesliste mehr Sitze als sie Namen enthält, so 
bleiben diese Sitze unbesetzt.
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(6) In den Wahlkreisen errungene Sitze verbleiben der Partei auch dann, 
wenn sie die nach den Absätzen 3 und 4 ermittelte Zahl übersteigen 
(Überhangmandate). In diesem Fall werden den übrigen Landeslisten 
weitere Sitze zugeteilt (Ausgleichsmandate). Die Gesamtzahl der 
Abgeordnetensitze (Artikel  20  Absatz  2  der Verfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern) erhöht sich um so viele, bis unter 
Einbeziehung der Überhangmandate das nach den Absätzen 3 und 4 zu 
berechnende Verhältnis erreicht ist. Die Zahl der Ausgleichsmandate 
darf dabei jedoch das Doppelte der Zahl der Überhangmandate nicht 
übersteigen. Ist die erhöhte Gesamtzahl der Abgeordnetensitze eine 
gerade Zahl, so wird diese um einen zusätzlichen Sitz erhöht. Auch bei 
Überhang- und Ausgleichsmandaten ist § 46 anwendbar.

§ 59
Verlust der Mitgliedschaft im Landtag

(1) Abgeordnete verlieren ihre Mitgliedschaft im Landtag

1. durch Verzicht,
2. durch nachträglichen Verlust der Wählbarkeit,
3. durch Feststellung der Ungültigkeit des Erwerbs der Mitgliedschaft,
4. bei Neufeststellung des Wahlergebnisses, wenn sie nach dem neuen 

Wahlergebnis nicht mehr Mitglied des Landtages werden,
5. durch Feststellung der Verfassungswidrigkeit der Partei oder 

der Teilorganisation einer Partei, der sie angehören, durch das 
Bundesverfassungsgericht im Verfahren nach Artikel  21  Absatz  2 
Satz 2 des Grundgesetzes.

Verlustgründe nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt.

(2) Der Verzicht ist zur Niederschrift der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Landtages oder einer deutschen Notarin oder eines deutschen 
Notars mit Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes zu erklären. 
Die notarielle Verzichtserklärung hat die oder der Abgeordnete der 
Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages zu übermitteln. Der 
Verzicht kann nicht widerrufen werden.
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(3) Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen, 
trifft im Fall

1. der Nummer 1
 die Präsidentin oder der Präsident des Landtages in Form der 

Erteilung einer schriftlichen Bestätigung des Verzichts,
2. der Nummer 2

a) die Präsidentin oder der Präsident des Landtages durch 
Entscheidung, wenn der Verlust der Wählbarkeit durch 
rechtskräftigen Richterspruch eingetreten ist,

b) im Übrigen der Landtag im Wahlprüfungsverfahren,
3. der Nummer 3 der Landtag im Wahlprüfungsverfahren,
4. der Nummern 4 und 5

die Präsidentin oder der Präsident des Landtages durch Entscheidung.

Entscheidet die Präsidentin oder der Präsident des Landtages über den 
Verlust der Mitgliedschaft, so scheidet das Mitglied mit der Zustellung der 
Entscheidung oder zu dem in der Entscheidung bestimmten Zeitpunkt 
aus dem Landtag aus, sofern es keinen Antrag nach Satz 4 stellt. Die 
Entscheidung ist unverzüglich von Amts wegen zu treffen. Innerhalb 
von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung kann die oder 
der betroffene Abgeordnete die Entscheidung des Landtages über die 
Mitgliedschaft im Wahlprüfungsverfahren beantragen.

(4) Hat der Landtag nach Absatz 3 die Feststellung zu treffen, ob eine 
Person die Mitgliedschaft im Landtag verloren hat, ist zur Einleitung 
des Wahlprüfungsverfahrens nach § 35 antragsberechtigt,

1. im Fall des Absatzes 3  Satz  1  Nummer 1, Nummer 2  Buchstabe  a 
und Nummer 4  in Verbindung mit Absatz  3  Satz  4  die von der 
Entscheidung betroffene Person,

2. im Fall des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b und Nummer 3
a) jede im Landtag vertretene Partei,
b) jede Fraktion des Landtages,
c) eine Gruppe von mindestens zehn Mitgliedern des Landtages,
d) das Innenministerium,
e) die Landeswahlleitung.

Der Antrag nach Satz 1 Nummer 1 kann nur innerhalb von zwei Wochen 
nach Zustellung der Entscheidung, der Antrag nach Satz 1 Nummer 2 kann 
jederzeit gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift 
unter Angabe der Gründe bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des 
Landtages zu stellen.
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Teil 3
Ergänzende Bestimmungen 

zum Kommunalwahlrecht

§ 60
Wahlgrundsätze und Anzahl der Sitze in

Gemeindevertretung und Kreistag

(1) Die kommunalen Vertretungen werden aufgrund von 
Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl 
verbundenen Verhältniswahl gewählt. Die Wahlberechtigten haben drei 
Stimmen, die sie einer Person geben oder auf zwei oder drei Personen 
eines Wahlvorschlages oder unterschiedlicher Wahlvorschläge 
verteilen können.

(2) Die Anzahl der Sitze in der Gemeindevertretung beträgt in 
Gemeinden mit einer Einwohnerzahl

bis zu 500 7
von 501 bis zu 1 000 9
von 1 001 bis zu 1 500  11
von 1 501 bis zu 3 000  13
von 3 001 bis zu 4 500  15
von 4 501 bis zu 6 000  17
von 6 001 bis zu 7 500  19
von 7 501 bis zu 10 000  21
von 10 001 bis zu 20 000  25
von 20 001 bis zu 30 000  29
von 30 001 bis zu 50 000  37
von 50 001 bis zu 75 000  43
von 75 001 bis zu 100 000  45
von 100 001 bis zu 150 000  47

über 150 000  53

In ehrenamtlich verwalteten Gemeinden verringert sich die Anzahl der 
Sitze in der nach Satz 1 zu wählenden Gemeindevertretung jeweils um 
eins. Dies gilt nicht, wenn ein Fall des § 67 Absatz 4 vorliegt.
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(3) Die Anzahl der Kreistagsmitglieder beträgt in Landkreisen mit einer 
Einwohnerzahl von

bis zu 175 000 61
und über 175 000 69

In Landkreisen, deren Gebiet sich über eine Fläche von mehr als 
4  000  Quadratkilometern erstreckt, erhöht sich die Zahl der nach 
Satz 1 zu wählenden Kreistagsmitglieder jeweils um acht.

(4) Im Fall der Neubildung von Gemeinden und Landkreisen bestimmt 
sich die Anzahl der Sitze in der zu wählenden Vertretung nach den 
Absätzen 2  und 3. Die Gemeinden können im Gebietsänderungsver-
trag vereinbaren, dass sich die Anzahl der Sitze in der Gemeinde- 
vertretung in der ersten Wahlperiode nach der Neubildung oder 
Eingemeindung einer Gemeinde in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl 
bis zu 1 500 um zwei und in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl über 
1 500 um zwei oder vier erhöht. Findet eine Gebietsänderung während 
der Wahlperiode statt, erhöht sich die Anzahl der Sitze in der Vertretung 
in der Gemeinde oder in dem Landkreis mit dem Einwohnerzuwachs 
bis zum Ende der Wahlperiode im gleichen Verhältnis wie die 
Einwohnerzahl. Soweit mit der Neubildung eine Auflösung von 
Gemeinden oder Landkreisen verbunden ist, endet die Wahlzeit der 
bisherigen Mitglieder der Vertretung mit dieser Auflösung.

(5) Für die Ermittlung der nach Absatz 2 und 3 zu Grunde zu legenden 
Einwohnerzahlen ist das letzte verfügbare Stichtagsergebnis der 
amtlichen Bevölkerungszahlen zum 31. Dezember eines Jahres 
maßgeblich. 

§ 61
Wahlgebiet, Wahlbereiche und Wahlbezirke  

bei Kommunalwahlen

(1) Wahlgebiet ist das Gebiet der Kommune, in der gewählt wird.

(2) Wahlgebiete mit einer Einwohnerzahl von bis zu 25 000 können in 
mehrere Wahlbereiche eingeteilt werden. Alle übrigen Wahlgebiete 
sind in mehrere Wahlbereiche einzuteilen. Für die Einwohnerzahl ist 
§ 60 Absatz 5 anzuwenden.
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(3) Über Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche entscheidet die 
Vertretung. Bei ihrer Bildung sind die örtlichen Verhältnisse sowie 
die historischen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Wahlbereiche 
bilden eine territoriale Einheit, soweit sich aus der Fläche der Ämter 
und Gemeinden keine Abweichungen ergeben. Die Einwohnerzahl 
eines Wahlbereiches soll von der durchschnittlichen Einwohnerzahl 
aller Wahlbereiche nicht um mehr als 15  Prozent nach oben oder 
unten abweichen. Die Wahlbereichsgrenzen der Landkreise dürfen die 
Wahlbereiche von Gemeinden grundsätzlich nicht durchschneiden. 
Eine Ausnahme gilt nur, wenn die Landkreise sich vor der Einteilung 
ihrer Wahlbereiche mit den Gemeinden abgestimmt haben und bei der 
notwendigen Abwägung die Einhaltung von Satz  4 in keiner anderen 
Einteilung möglich ist. 

(4) Jeder Wahlbereich bildet zur Stimmabgabe mindestens einen 
Wahlbezirk. Soweit erforderlich, teilt die Gemeindewahlbehörde den 
Wahlbereich in mehrere Wahlbezirke ein und bestimmt je Wahlbereich 
einen oder mehrere Wahlbezirke für die Briefwahl.

§ 62
Wahlvorschläge zu Kommunalwahlen

(1) Die Wahlvorschläge zur Wahl von kommunalen Vertretungen 
werden für die Wahlbereiche aufgestellt. Jeder Wahlvorschlagsträger 
darf in jedem Wahlbereich jeweils einen Wahlvorschlag einreichen. 
Für jede Wahl darf eine Person vom gleichen Wahlvorschlagsträger in 
mehreren Wahlbereichen benannt werden.  Der Wahlvorschlag einer 
Partei oder Wählergruppe darf mehrere Personen, der Wahlvorschlag 
einer Einzelbewerbung darf nur eine Person enthalten.

(2) Die Wahlvorschläge zu einer Bürgermeister- oder Landratswahl 
werden für das Wahlgebiet aufgestellt und dürfen jeweils nur eine Person 
enthalten. Dabei können mehrere Parteien und Wählergruppen einen 
gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen; § 16 Absatz 4 ist anwendbar, 
wobei an die Stelle der vorschlagenden Partei alle gemeinsam 
vorschlagenden Parteien treten. Jede Partei oder Wählergruppe darf 
sich nur an einem gemeinsamen Wahlvorschlag beteiligen.

(3) Für das Aufstellungsverfahren ist § 15 Absatz 4 anwendbar. Ist die nach 
der Satzung zuständige Organisation der Partei oder Wählergruppe für 
das Aufstellungsverfahren nicht beschlussfähig oder ist eine geheime 
Wahl wegen einer Teilnehmerzahl unter drei nicht möglich, ist die 
nächsthöhere Organisation der Partei oder Wählergruppe zuständig, 
soweit nicht die Satzung hierfür Regelungen enthält.
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(4) Wahlvorschläge sind spätestens am 75. Tag vor der Wahl bis 
16 Uhr schriftlich bei der für das Wahlgebiet zuständigen Wahlleitung 
einzureichen.

§ 63
System der Sitzverteilung bei Kommunalwahlen  

in Wahlgebieten mit einem Wahlbereich

(1) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis (§  33  Absatz  1) 
in Wahlgebieten mit einem Wahlbereich nach den folgenden 
Bestimmungen fest.

(2) Die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze werden nach den folgenden 
Sätzen  2 bis 5 auf die Wahlvorschläge verteilt. Die Gesamtzahl der 
Sitze, vervielfacht mit der Zahl der Stimmen, die ein Wahlvorschlag 
erhalten hat, wird durch die Stimmenzahl aller Wahlvorschläge geteilt.  
Jeder Wahlvorschlag erhält zunächst so viele Sitze wie ganze Zahlen auf 
ihn entfallen. Danach zu vergebende Sitze sind den Wahlvorschlägen 
in der Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, die sich bei 
der Berechnung nach Satz  2 ergeben, zuzuteilen. Bei gleichen 
Zahlenbruchteilen entscheidet das von der Wahlleitung zu ziehende 
Los.

(3) Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 der Wahlvorschlag 
einer Partei oder Wählergruppe, auf den mehr als die Hälfte der 
Stimmenzahl entfallen ist, nicht mehr als die Hälfte der insgesamt 
zu vergebenden Sitze, so wird ihm von den nach Zahlenbruchteilen 
zu vergebenden Sitzen abweichend von Absatz  2  Satz  4  und 5  ein 
weiterer Sitz zugeteilt. Danach zu vergebende Sitze werden nach 
Absatz  2  Satz  4  und 5  zugeteilt. In den ehrenamtlich verwalteten 
Gemeinden ist bei der Feststellung nach Satz  1, ob auf eine Partei 
oder Wählergruppe mehr als die Hälfte der Sitze entfallen ist, 
der Sitz der direkt gewählten Bürgermeisterin oder des direkt 
gewählten Bürgermeisters bei der Partei oder Wählergruppe zu 
berücksichtigen, von der sie oder er zur Bürgermeister-, Kreistags- oder 
Gemeindevertretungswahl für den gleichen Wahltag vorgeschlagen 
oder nach § 62 Absatz 2 Satz 2 gemeinsam vorgeschlagen wurde.

(4) Die auf den Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe nach 
den Absätzen 2 und 3 entfallenen Sitze werden an die Bewerberinnen 
und Bewerber dieses Wahlvorschlages in der Reihenfolge ihrer 
Stimmenzahlen vergeben. Bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet 
die Reihenfolge im Wahlvorschlag.
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(5) Ergibt die Berechnung nach den Absätzen 2 und 3 mehr Sitze für 
einen Wahlvorschlag als Personen auf ihm vorhanden sind, so bleiben 
die übrigen Sitze bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt, soweit 
nicht § 44 Absatz 5 anzuwenden ist.

§ 64
System der Sitzverteilung bei Kommunalwahlen  

in Wahlgebieten mit mehreren Wahlbereichen

(1) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis (§  33  Absatz  1) in 
Wahlgebieten mit mehreren Wahlbereichen nach den folgenden 
Bestimmungen fest.

(2) Die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze werden den Parteien, 
Wählergruppen und Einzelbewerbungen aufgrund ihrer Gesamt-
stimmenzahlen (Absatz 1) nach dem Verfahren gemäß § 63 Absatz 2 und 
3 zugeteilt.

(3) Die einer Partei oder Wählergruppe nach Absatz  2  im Wahlgebiet 
zugefallenen Sitze werden ihren Wahlvorschlägen in den einzelnen 
Wahlbereichen entsprechend dem Verfahren nach § 63 zugeteilt.

(4) Die Zuweisung der nach Absatz  3  auf den Wahlvorschlag einer 
Partei oder Wählergruppe entfallenden Sitze an die Bewerberinnen 
und Bewerber dieses Wahlvorschlags richtet sich nach § 63. Entfallen 
auf eine Person im Sinne des § 62 Absatz 1 Satz 3 rechnerisch mehrere 
Sitze, wird sie bei der Sitzverteilung unter den Wahlbereichen, in 
denen dem Wahlvorschlag nach Absatz  3  Sitze zugeteilt wurden, in 
dem Wahlbereich berücksichtigt, in welchem sie die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der 
Wahlleitung zu ziehende Los.

(5) Ergibt die Berechnung nach Absatz  3  mehr Sitze für einen 
Wahlvorschlag als Personen auf ihm vorhanden sind, so erhalten die 
übrigen Sitze diejenigen Personen auf den Wahlvorschlägen dieser 
Partei oder Wählergruppe in den anderen Wahlbereichen, die dort 
keinen Sitz erhalten. Die Sitze werden in der Reihenfolge der höchsten 
Stimmenzahlen vergeben. Bei gleichen Stimmenzahlen entscheidet 
die Reihenfolge im Wahlvorschlag, bei Gleichrangigkeit das von der 
Wahlleitung zu ziehende Los.
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§ 65
Verlust des Sitzes in Gemeindevertretung oder Kreistag

(1) Ein Mitglied einer kommunalen Vertretung verliert den Sitz und 
scheidet aus der Vertretung aus, wenn
1. es verzichtet, mit Zugang der Verzichtserklärung (§  23  Absatz  3   

Satz  4 der Kommunalverfassung) gegenüber der oder dem 
Vorsitzenden der Vertretung oder, wenn dieser später liegt, zu 
einem in der Verzichtserklärung angegebenen Zeitpunkt,

2. es aufgrund einer Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren 
ausscheiden muss (§  40  Absatz  1), mit Unanfechtbarkeit dieser 
Entscheidung,

3. das Wahlergebnis neu festgestellt wurde (§ 43 Absatz 1), mit dessen 
öffentlicher Bekanntmachung,

4. nach der Wahl eine Voraussetzung der Wählbarkeit (§ 6) weggefallen 
ist und die Gemeindewahlbehörde, bei Mitgliedern des Kreistages 
die Kreiswahlbehörde, dies festgestellt hat, mit Unanfechtbarkeit 
der Feststellung,

5. es von einem Parteiverbot (§  47  Absatz  1) betroffen ist, mit der 
Rechtskraft der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts,

6. es in dem Wahlgebiet, in dem es einen Sitz innehat, zur 
Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister oder zur Landrätin oder 
zum Landrat ernannt wird, zum Zeitpunkt der Ernennung; dies gilt 
nicht, wenn bei der Wahl einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder 
eines ehrenamtlichen Bürgermeisters, die gleichzeitig mit der Wahl 
der Vertretung stattfinden soll, ein Fall des § 67 Absatz 4 vorliegt.

(2) Durch das Ausscheiden des Mitglieds einer kommunalen Vertretung 
wird die Rechtswirksamkeit seiner bisherigen Tätigkeit nicht berührt.

§ 66
Persönliche Voraussetzungen für die Wahl  

zur Bürgermeisterin oder zum Bürgermeister 
oder zur Landrätin oder zum Landrat

(1) Wählbar zur ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Bürgermeisterin 
oder zum ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Bürgermeister 
oder zur Landrätin oder zum Landrat ist, wer am Tag der Wahl nicht 
nach §  6  Absatz  2  von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist und das 
18.  Lebensjahr vollendet hat. Alle Personen, die sich bewerben und 
am 15. Januar 1990 das 18. Lebensjahr bereits vollendet hatten, haben 
schriftlich zu erklären, ob sie eine Tätigkeit für die Staatssicherheit der 
Deutschen Demokratischen Republik ausgeübt haben. Es steht ihnen 
frei, eine Begründung dazu abzugeben.
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(2) Wählbar zur hauptamtlichen Bürgermeisterin oder zum 
hauptamtlichen Bürgermeister oder zur Landrätin oder zum Landrat 
ist nur, wer am Tag der Wahl das 60. Lebensjahr, bei Wiederwahl das 
64. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und die Voraussetzungen zur 
Ernennung zur Beamtin auf Zeit oder zum Beamten auf Zeit erfüllt. 
Abweichend von §  6  Absatz  1  ist der Wohnsitz im Wahlgebiet keine 
Voraussetzung der Wählbarkeit. 

(3) Wählbar zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder zum 
ehrenamtlichen Bürgermeister ist, wer in der Gemeinde nach 
§  6  wählbar ist und die Voraussetzungen zur Ernennung zur 
Ehrenbeamtin oder zum Ehrenbeamten erfüllt.

(4) Der Wahlausschuss prüft auf der Grundlage des Inhalts der 
Wahlvorschläge, ob die in den Absätzen 1  bis 3  genannten 
Voraussetzungen  vorliegen. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte 
vor, die Anlass zu Zweifeln geben, ob die Voraussetzung des §  7 
Absatz  1  Nummer 2  des Beamtenstatusgesetzes erfüllt ist, wonach 
die zur Wahl stehenden Personen die Gewähr dafür bieten müssen, 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes einzutreten, legt der zuständige Wahlausschuss 
den Wahlvorschlag der Rechtsaufsichtsbehörde zur Prüfung dieser 
Wählbarkeitsvoraussetzung vor. Die Rechtsaufsichtsbehörde kann 
im Rahmen ihrer Prüfung Auskünfte über die Bewerberin oder 
den Bewerber von der Verfassungsschutzbehörde des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einholen. Diese hat die Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. Die Rechtsaufsichtsbehörde unterrichtet den 
Wahlausschuss über das Ergebnis ihrer Prüfung. Sie darf die von der 
Verfassungsschutzbehörde erhaltenen Auskünfte an den zuständigen 
Wahlausschuss weitergeben.

§ 67
Durchführung von Bürgermeister- oder Landratswahlen

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder die Landrätin 
oder der Landrat wird im Wahlgebiet von den Wahlberechtigten nach 
den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Die Wahlberechtigten 
haben eine Stimme. Die Wahl ehrenamtlicher Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister findet zusammen mit der regelmäßigen Wahl der 
Gemeindevertretungen statt.
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(2) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten 
hat. Erhält niemand diese Mehrheit, so findet zwischen den beiden 
Personen mit den höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das von der Wahlleitung zu ziehende 
Los, wer für die Stichwahl zugelassen wird. Verzichtet jemand auf 
die Teilnahme an der Stichwahl, so tritt an diese Stelle die Person 
mit der nächsthöchsten Stimmenzahl. Satz  3  gilt entsprechend. Der 
Verzicht kann spätestens am Tag nach der Wahl schriftlich gegenüber 
der Wahlleitung erklärt werden; §  34  Satz  3  und 4  ist entsprechend 
anzuwenden. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der 
Wahlleitung zu ziehende Los. Bei der Stichwahl ist gewählt, wer von 
den gültigen Stimmen die höchste Stimmenzahl erhalten hat. 

(3) Die Wahl findet nur mit einer Bewerberin oder einem Bewerber statt, 
wenn

1. nur eine Person zugelassen wird oder die Zugelassenen bis auf eine 
Person auf die Teilnahme verzichten,

2. eine der für die Stichwahl zugelassenen Personen durch Tod 
oder Verlust der Wählbarkeit ausscheidet oder auf die Teilnahme 
verzichtet, sofern niemand nach Absatz 2 Satz 4 vorhanden ist, der 
an die Stelle der ausgeschiedenen Person tritt.

Die Feststellung nach Satz 1 trifft der Wahlausschuss. Gewählt ist, wer 
mehr als die Hälfte der gültigen Ja-Stimmen erhalten hat, sofern dieser 
Stimmenanteil mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten umfasst. 
Anderenfalls ist Absatz 4 entsprechend anzuwenden.

(4) Treten alle zugelassenen Personen vor der Wahl zurück oder wird kein 
gültiger Wahlvorschlag eingereicht, wählt die Gemeindevertretung die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister und der Kreistag die Landrätin 
oder den Landrat. Die Feststellung nach Satz 1 trifft der Wahlausschuss. 
Für diese Wahl finden § 40 Absatz 1 Satz 2 bis 5 oder § 117 Absatz 1 
Satz 2 bis 5 der Kommunalverfassung Anwendung mit der Maßgabe, 
dass in ehrenamtlich verwalteten Gemeinden ein Mitglied der 
Vertretung zu wählen ist. Ein Wahlvorschlagsverfahren nach diesem 
Gesetz findet nicht statt.

(5) Für die Stichwahl gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes 
entsprechend.
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§ 68
Feststellung des Wahlergebnisses  

einer Bürgermeister- oder Landratswahl

(1) Der Wahlausschuss stellt für das Wahlgebiet fest, wie viele Stimmen 
auf jede Bewerberin und jeden Bewerber entfallen sind und wer damit 
gewählt oder für die Stichwahl zugelassen ist.

(2) Findet die Wahl nach § 67 Absatz 3 statt, stellt der Wahlausschuss 
fest, ob die erforderliche Mehrheit erreicht worden ist.

§ 69
Verlust der Rechtsstellung der Bürgermeisterin oder  

des Bürgermeisters oder der Landrätin oder des Landrates

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder die Landrätin oder 
der Landrat verliert das Amt

1. mit Beendigung des Beamtenverhältnisses,
2. durch unanfechtbare Feststellung der Ungültigkeit der Wahl im 

Wahlprüfungsverfahren,
3. durch unanfechtbare Berichtigung des Wahlergebnisses 

oder Neufeststellung des Wahlergebnisses aufgrund einer 
Wiederholungswahl oder

4. wenn eine Voraussetzung der Wählbarkeit weggefallen ist und die 
Rechtsaufsichtsbehörde dies festgestellt hat, mit Unanfechtbarkeit 
der Feststellung.
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Teil 4
Schlussbestimmungen

§ 70
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen §  12  Absatz  2  oder 3  ohne gesetzlichen Grund die 
Übernahme einer ehrenamtlichen oder nebenamtlichen Tätigkeit 
ablehnt oder sich ohne genügende Entschuldigung diesen Pflichten 
entzieht oder

2. entgegen §  28  Absatz  2  Ergebnisse von Wählerbefragungen nach 
der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung vor Ablauf 
der Wahldauer veröffentlicht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz  1  Nummer 1  kann mit einer 
Geldbuße bis zu 500  Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz  1 
Nummer 2 mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des §  36  Absatz  1  Nummer 1  des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1
a) die Landeswahlleitung, wenn sich die Ordnungswidrigkeit auf 

eine Tätigkeit in einem Wahlorgan des Landes bezieht,
b) die Gemeindewahlleitung der kreisfreien Stadt, wenn sich die 

Ordnungswidrigkeit auf eine Tätigkeit in einem Wahlorgan der 
kreisfreien Stadt bezieht,

c) die Kreiswahlleitung in allen anderen Fällen,
2. bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz  1  Nummer 2  die Landes-

wahlleitung.

§ 71
Durchführungsbestimmungen

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, zur Ausführung dieses 
Gesetzes eine Wahlordnung als Rechtsverordnung zu erlassen. In der 
Wahlordnung können Bestimmungen getroffen werden über

1. Bildung, Pflichten, Aufgaben und Beschlussfähigkeit der Wahlorgane,
2. die Aufgaben der Wahlbehörden,
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3. die Übertragung von Aufgaben auf das Amt,
4. die Zeit der Öffnung der Wahlräume am Wahltag,
5. die Bekanntmachung der Wahl,
6. die Bildung der Wahlbezirke und ihre Bekanntmachung,
7. die Übernahme eines Wahlehrenamtes und die Aufwands-

entschädigung für Mitglieder von Wahlorganen,
8. die Vorbereitung der Wahlen für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger,
9. Beteiligungsanzeigen zu Landtagswahlen,
10. den Inhalt der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerberinnen 

und Bewerber,
11. Höchstzahl, Einreichung, Inhalt und dazugehörige Unterlagen, Form, 

Prüfung, Beseitigung von Mängeln, Änderung und Ergänzung sowie 
Zulassung und Bekanntgabe der Wahlvorschläge,

12. Beschwerden gegen die Entscheidung des Wahlausschusses über 
die Zulassung von Wahlvorschlägen,

13. Form und Inhalt der Stimmzettel,
14. Beschaffung und Aufbewahrung von Wahlunterlagen,
15. die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Wählerverzeichnisse, 

deren Führung, Berichtigung und Abschluss, die Möglichkeit der 
Einsichtnahme, den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
und die Beschwerde gegen die Ablehnung dieses Antrags, das 
Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis und die 
Benachrichtigung der Wahlberechtigten,

16. die Voraussetzungen für die Erteilung von Wahlscheinen und 
den Einspruch und die Beschwerde gegen die Versagung von 
Wahlscheinen,

17. die Briefwahl, die Bildung von Briefwahlvorständen und die 
Umschläge für die Briefwahl,

18. die Bereitstellung, Einrichtung und Bekanntmachung der Wahlräume 
sowie über Vorrichtungen zur Wahrung des Wahlgeheimnisses und 
die Ausstattung des Wahlvorstandes,

19. die Stimmabgabe und die Verwendung technischer Hilfsmittel bei 
Stimmabgabe und Ergebnisermittlung,

20. die Vorbereitung und Durchführung der Stichwahl,
21. die Feststellung der Wahlergebnisse, ihre Weitermeldung und 

Bekanntgabe, die Benachrichtigung der Gewählten,
22. Auslegungsregeln für die Gültigkeit von Stimmen,
23. die Wahlprüfung und die Bekanntmachung der im Wahlprüfungs-

verfahren getroffenen Entscheidungen,
24. die Besonderheiten bei der Durchführung von Wahlen nach § 44,
25. den Ersatz ausgeschiedener Mitglieder kommunaler Vertretungen 

und die Bestimmung von in den Landtag nachrückenden Personen,
26. die Auswertung von Wahlen für statistische Erhebungen,
27. die Veranschlagung und Prüfung der Verwendung von Mitteln für 

Einzelbewerbungen und Leistungen nach dem Parteiengesetz bei 
Landtagswahlen,
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28. die Anpassung der Regelungen dieses Gesetzes und weitere 
Regelungen, die erforderlich sind, um Wahlen, die nach diesem 
Gesetz durchgeführt werden, am gleichen Tag mit der Wahl der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland (Europaparlamentswahl) oder mit der Wahl des 
Deutschen Bundestages durchführen zu können, wenn und soweit 
das Bundesrecht andere Regelungen als dieses Gesetz vorsieht.

Die Wahlordnung kann verbindliche Muster der zur Wahldurchführung 
erforderlichen Erklärungen, Niederschriften und sonstigen Formulare 
enthalten.

(2) Das Innenministerium wird ermächtigt, zur Ausführung 
dieses Gesetzes eine Verwaltungsvorschrift zu erlassen. In der 
Verwaltungsvorschrift sind Bestimmungen zu treffen über die Pflichten 
der Wahlorgane und Wahlbehörden.

(3) Das Innenministerium wird ermächtigt, die Abgrenzung von 
Wahlkreisen innerhalb der bestehenden Einteilung aufgrund 
kommunaler Gebiets- oder Namensänderungen neu zu beschreiben 
und im Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 
als Neufassung der Anlage zu § 54 Absatz 2 bekannt zu machen.

(4) Bei einer Auflösung des Landtages kann das Innenministerium die 
in diesem Gesetz und in der Wahlordnung bestimmten Fristen und 
Termine durch Rechtsverordnung abkürzen oder verlängern und damit 
zusammenhängende ergänzende Verfahrensvorschriften erlassen, um 
eine ordnungsgemäße Vorbereitung der Wahl zu gewährleisten.

§ 72
Übergangsregelung

Für Wahlverfahren, für die die Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen nach §  14  am 17. Januar 2015  bereits erfolgt 
war, ist das Landes- und Kommunalwahlgesetz vom 16. Dezember 
2010 (GVOBl. M-V S. 690), das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 
2013 (GVOBl. M-V S. 658) geändert worden ist, weiter anzuwenden.

§ 73
Außerkrafttreten des § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3

§  66  Absatz  1  Satz  2  und 3  tritt zu dem in §  21  Absatz  3  des Stasi- 
Unterlagen-Gesetzes bezeichneten Zeitpunkt außer Kraft. Das 
Außerkrafttreten des § 66 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird im Gesetzblatt des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern bekannt gemacht.
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Anlage
(zu § 54 Absatz 2)

Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises

1 Greifswald vom Landkreis Vorpommern-Greifswald 
die Hansestadt Greifswald

2 Neubrandenburg I vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte 
aus der Stadt Neubrandenburg die 
Stadtgebiete Katharinenviertel, Süd, 
Lindenbergviertel und Ost 

3 Neubrandenburg II vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte 
aus der Stadt Neubrandenburg 
die Stadtgebiete Datzeviertel, 
Industrieviertel, Innenstadt, West, 
Vogelviertel und Reitbahnviertel

4 Hansestadt 
Rostock I

von der Hansestadt Rostock die  
Ortsteile Seebad Warnemünde, 
Markgrafenheide, Hohe Düne, 
Diedrichshagen, Lichtenhagen,  
Groß Klein und Schmarl 

5 Hansestadt 
Rostock II

von der Hansestadt Rostock die  
Ortsteile Lütten Klein, Evershagen  
und Reutershagen  
(ohne „Komponistenviertel“)

6 Hansestadt 
Rostock III

von der Hansestadt Rostock die Ortsteile 
Reutershagen  
(nur „Komponistenviertel“), Kröpeliner-
Tor-Vorstadt, Hansaviertel, Gartenstadt/
Stadtweide, Südstadt und Biestow

7 Hansestadt 
Rostock IV

von der Hansestadt Rostock die Ortsteile 
Stadtmitte, Brinckmansdorf, Dierkow-
Ost, Dierkow-West, Dierkow-Neu, 
Toitenwinkel, Gehlsdorf, Hinrichsdorf, 
Krummendorf, Nienhagen, Peez, Stuthof, 
Jürgeshof, Hinrichshagen, Wiethagen 
und Torfbrücke
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Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises
8 Schwerin I von der Landeshauptstadt Schwerin die 

Stadtteile Altstadt, Feldstadt, Paulsstadt, 
Schelfstadt, Werdervorstadt, Lewenberg, 
Medewege, Wickendorf, Schelfwerder, 
Weststadt, Lankow, Neumühle, 
Friedrichsthal, Warnitz und Sacktannen

9 Schwerin II von der Landeshauptstadt Schwerin 
die Stadtteile Ostorf, Großer Dreesch, 
Gartenstadt, Krebsförden, Görries, 
Wüstmark, Göhrener Tannen,  
Zippendorf, Neu Zippendorf,  
Mueßer Holz und Mueß

10 Wismar vom Landkreis Nordwestmecklenburg 
die Hansestadt Wismar

11 Landkreis 
Rostock I

vom Landkreis Rostock die Städte 
Bad Doberan, Kröpelin, Kühlungsborn 
und Neubukow, die Gemeinde Satow, 
die Ämter Bad Doberan-Land und 
Neubukow-Salzhaff 

12 Landkreis 
Rostock II

vom Landkreis Rostock die Gemeinden 
Dummerstorf, Graal-Müritz und Sanitz, 
die Ämter Carbäk, Rostocker Heide, 
Tessin und Warnow-West 

13 Mecklenburgische 
Seenplatte I - 
Vorpommern-
Greifswald I

vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte die Städte Dargun und 
Demmin, das Amt Demmin-Land und 
vom Landkreis Vorpommern-Greifswald 
die Ämter Jarmen-Tutow und Peenetal/
Loitz

14 Mecklenburgische 
Seenplatte II

vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte die Ämter Malchin am 
Kummerower See, Stavenhagen und 
Treptower Tollensewinkel

15 Landkreis 
Rostock III

vom Landkreis Rostock die Stadt 
Teterow, die Ämter Gnoien,  
Krakow am See, Laage, 
Mecklenburgische Schweiz und 
Schwaan
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Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises

16 Landkreis 
Rostock IV

vom Landkreis Rostock die Stadt 
Güstrow, die Ämter Bützow-Land und 
Güstrow-Land

17 Ludwiglust-Parchim I vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die 
Städte Boizenburg/Elbe und Lübtheen, 
die Ämter Boizenburg-Land, Dömitz-
Malliß und Zarrentin

18 Ludwigslust- 
Parchim II

vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die 
Stadt Hagenow, die Ämter Hagenow-
Land, Stralendorf und Wittenburg

19 Ludwigslust- 
Parchim III

vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die 
Stadt Ludwigslust, die Ämter Grabow, 
Ludwigslust-Land und Neustadt-Glewe

20 Mecklenburgische 
Seenplatte III

vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte die Stadt Waren (Müritz), 
die Ämter Malchow, Röbel-Müritz und 
Seenlandschaft Waren 

21 Mecklenburgische 
Seenplatte IV

vom Landkreis Mecklenburgische Seen-
platte die Stadt Neustrelitz, die Gemein-
de Feldberger Seenlandschaft, die Ämter 
Mecklenburgische Kleinseenplatte und 
Neustrelitz-Land 

22 Mecklenburgische 
Seenplatte V

vom Landkreis Mecklenburgische 
Seenplatte die Ämter Friedland, Neverin, 
Penzliner Land, Stargarder Land und 
Woldegk

23 Vorpommern- 
Rügen I

vom Landkreis Vorpommern-Rügen  
die Stadt Marlow, die Gemeinde Zingst, 
die Ämter Darß/Fischland, Recknitz-
Trebeltal und Ribnitz-Damgarten

24 Vorpommern- 
Rügen II - 
Stralsund III

vom Landkreis Vorpommern-Rügen 
die Stadt Grimmen, aus der Hansestadt 
Stralsund das Stadtgebiet1 Süd, die 
Gemeinde Süderholz, die Ämter 
Franzburg-Richtenberg und Miltzow 

1)   Die hier bezeichneten Stadtgebiete umfassen die gleichnamigen ehemaligen Stadtteile 
der Hansestadt Stralsund nach dem Stand vom 31. Oktober 1997.
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Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises

25 Vorpommern- 
Rügen III -  
Stralsund I

vom Landkreis Vorpommern-Rügen die 
Ämter Altenpleen, Barth und Niepars, 
aus der Hansestadt Stralsund die 
Stadtgebiete1 Knieper West2 und Knieper 
Nord2

26 Stralsund II vom Landkreis Vorpommern-Rügen 
aus der Hansestadt Stralsund die Stadt-
gebiete1 Altstadt, Franken, Grünhufe, 
Kniepervorstadt2 , Langendorfer Berg, 
Lüssower Berg und Tribseer

27 Nordwestmecklen-
burg I

vom Landkreis Nordwestmecklenburg 
die Stadt Grevesmühlen, die Ämter 
Grevesmühlen-Land, Klützer Winkel, 
Rehna und Schönberger Land

28 Nordwestmecklen-
burg II

vom Landkreis Nordwestmecklenburg 
die Gemeinde Insel Poel, die Ämter Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen, Gadebusch, 
Lützow-Lübstorf, Neuburg und 
Neukloster-Warin 

29 Vorpommern-
Greifswald II

vom Landkreis Vorpommern-Greifswald 
die Stadt Anklam, die Ämter Anklam-
Land, Landhagen und Züssow

30 Vorpommern-
Greifswald III

vom Landkreis Vorpommern-Greifswald 
die Gemeinde Seebad Heringsdorf, 
die Ämter Am Peenestrom, Lubmin, 
Usedom-Nord und Usedom-Süd

31 Ludwigslust- 
Parchim IV

vom Landkreis Ludwigslust-Parchim 
die Stadt Parchim, die Ämter Eldenburg 
Lübz, Parchimer Umland und  
Plau am See

32 Ludwigslust- 
Parchim V

vom Landkreis Ludwigslust-Parchim die 
Ämter Crivitz, Goldberg-Mildenitz und 
Sternberger Seenlandschaft

Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V
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Nr. Wahlkreis Gebiet des Wahlkreises
33 Vorpommern- 

Rügen IV
vom Landkreis Vorpommern-Rügen  
die Stadt Sassnitz, aus dem Amt Bergen 
auf Rügen die Stadt Garz/Rügen,  
die Gemeinden Gustow und Poseritz, die 
Ämter Nord-Rügen und West-Rügen

34 Vorpommern- 
Rügen V

vom Landkreis Vorpommern-Rügen  
die Stadt Putbus, die Gemeinde Binz, aus 
dem Amt Bergen auf Rügen  
die Stadt Bergen auf Rügen  
die Gemeinden Buschvitz, Lietzow, 
Parchtitz, Patzig, Ralswiek, Rappin und 
Sehlen, das Amt Mönchgut-Granitz

35 Vorpommern-
Greifswald IV

vom Landkreis Vorpommern-
Greifswald die Stadt Ueckermünde, 
die Ämter Am Stettiner Haff und 
Torgelow-Ferdinandshof

36 Vorpommern-
Greifswald V

vom Landkreis Vorpommern-Greifswald 
die Städte Pasewalk und Strasburg 
(Uckermark), die Ämter Löcknitz-Penkun 
und Uecker-Randow-Tal

Landes- und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V
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Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltungsorganisationsgesetz - SBLVG

Auszug

Gesetz zur Organisation der  
Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltung

des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
(Staatshochbau- und Liegenschafts-

verwaltungsorganisationsgesetz - SBLVG)

Fundstelle: GVOBl. M-V 2019, S. 618

Stand: 24. September 2019

§ 4
Abweichende Zuständigkeitsregelungen;

Verordnungsermächtigungen

(1) Das Finanzministerium kann Zuständigkeiten für einzelne Bau-,  
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen abweichend von 
§ 2 auf ein anderes Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt übertragen. 

(2) Soweit das Sondervermögen „Betrieb für Bau und Liegenschaften 
Mecklenburg-Vorpommern“ am 31. Dezember 2019  für Landes-
baumaßnahmen auf Liegenschaften zuständig ist, die nicht in das 
Sondervermögen einbezogen sind, wird diese Zuständigkeit von 
dem örtlich zuständigen Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt 
wahrgenommen. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Abweichend von Absatz  2  kann die Zuständigkeit für Bau- und 
Bauunterhaltungsmaßnahmen am Schloss Schwerin, die unmittelbar 
die Nutzung durch den Landtag betreffen, durch Rechtsverordnung 
des Finanzministeriums auf den Landtag übertragen werden. 
Rechtsverordnungen nach Satz  1  bedürfen der Zustimmung des 
Finanzausschusses des Landtages.

Das Finanzministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Zuständigkeit für Baumaßnahmen, die dem Landtag übertragen sind, 
auf das Staatliche Bau- und Liegenschaftsamt Schwerin zurück zu 
übertragen. Satz 2 gilt entsprechend.
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(4) Die Landesregierung kann den Staatlichen Bau- und Liegen-
schaftsämtern durch Rechtsverordnung weitere Aufgaben übertragen, 
die inhaltlich in einem Zusammenhang mit deren Aufgaben stehen.

(5) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
weitere Aufgaben der Staatlichen Bau- und Liegenschaftsämter auf die 
Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-
Vorpommern zu übertragen, die inhaltlich in einem Zusammenhang 
mit deren Aufgaben stehen.

(6) Das Finanzministerium kann im Einvernehmen mit dem Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur die Zuständigkeit für die Planung 
und Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen auf Liegenschaften 
der Hochschulen auf die Hochschulen übertragen.

Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltungsorganisationsgesetz - SBLVG
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Auszug: Landesbeamtengesetz - LBG M-V

Auszug

aus dem Beamtengesetz für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesbeamtengesetz - LBG M-V) 
Vom 17. Dezember 2009*

Fundstelle: GVOBl. M-V 2009, S. 687

Stand:  letzte berücksichtigte Änderung: § 66 geändert durch Artikel  2 des 
Gesetzes*) vom 11. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 550, 557)

§ 106
Beamte beim Landtag

Die Beamten beim Landtag sind Landesbeamte. Ihre Ernennung, 
Entlassung und Versetzung in den Ruhestand werden durch den 
Präsidenten des Landtags vorgenommen. Der Präsident des Landtags 
ist oberste Dienstbehörde. Er erlässt die Bestimmungen über die 
Dienstkleidung der Landtagsbeamten.

*)   Verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Beamtenrechts für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (Beamtenrechtsneuordnungsgesetz - BRNG M-V) vom  
17. De zem ber 2009 (GVOBl. M-V S. 687) 

*)  GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 203 - 4
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Auszug aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern

Auszug 

aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
Mecklenburg-Vorpommern 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 2000

Fundstelle: GVOBl. M-V 2000, S. 159

letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25. April 2016 (GVOBl. M-V S. 207)

Inhaltsübersicht

Teil I 
Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan 

§ 1 Feststellung des Haushaltsplans
§ 2 Bedeutung des Haushaltsplans
§ 3 Wirkungen des Haushaltsplans
§ 10 Unterrichtung des Landtags

Teil II 
Aufstellung des Haushaltsplans und des Finanzplans 

§ 11 Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip
§ 12 Geltungsdauer der Haushaltspläne
§ 13 Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan
§ 14 Übersichten zum Haushaltsplan, Funktionenplan
§ 15 Bruttoveranschlagung, Selbstbewirtschaftungsmittel
§ 16 Verpflichtungsermächtigungen
§ 17 Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Planstellen
§ 18 Kreditermächtigungen
§ 19 Übertragbarkeit
§ 20 Deckungsfähigkeit
§ 21 Wegfall- und Umwandlungsvermerke
§ 22 Sperrvermerk
§ 27 Voranschläge
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§ 28 Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans
§ 29 Beschluss über den Entwurf des Haushaltsplans
§ 30 Vorlagefrist
§ 32 Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans

Teil III 
Ausführung des Haushaltsplans

§ 33 Nachtragshaushaltsgesetz
§ 36 Aufhebung der Sperre
§ 37 Über- und außerplanmäßige Ausgaben
§ 38 Verpflichtungsermächtigungen
§ 42 Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen
§ 63 Landesvermögen
§ 63a Bewegliche Sachen
§ 64 Grundstücke

Teil V 
Rechnungsprüfung

§ 88 Aufgaben des Landesrechnungshofs
§ 89 Überwachung
§ 90 Inhalt der Prüfung
§ 91 Prüfung bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung
§ 92 Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen
§ 93 Gemeinsame Prüfung
§ 94 Zeit und Art der Prüfung
§ 95 Auskunftspflicht
§ 96 Prüfungsergebnis
§ 97 Bemerkungen
§ 99 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung
§ 101 Rechnung des Landesrechnungshofs

Teil VIII 
Entlastung 

§ 114 Entlastung
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Teil I
Allgemeine Vorschriften zum Haushaltsplan

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Haushaltsjahres durch das 
Haushaltsgesetz festgestellt. Mit dem Haushaltsgesetz wird nur der 
Gesamtplan (§ 13 Absatz 4) verkündet.

§ 2
Bedeutung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan dient der Feststellung und Deckung des 
Finanzbedarfs, der zur Erfüllung der Aufgaben des Landes im 
Bewilligungs zeitraum voraussichtlich notwendig ist. Der Haushaltsplan 
ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Bei 
seiner Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

§ 3
Wirkungen des Haushaltsplans

(1) Der Haushaltsplan ermächtigt die Verwaltung, Ausgaben zu leisten 
und Verpflichtungen einzugehen.

(2) Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten 
weder begründet noch aufgehoben.

§ 10
Unterrichtung des Landtags

(1) Die Landesregierung fügt ihren Gesetzesvorlagen einen Überblick 
über die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft 
des Landes, der Gemeinden (Gemeindeverbände) und des Bundes 
bei. Bei Einbringung von Gesetzesvorlagen, die voraussichtlich zu 
Mehrausgaben oder zu Mindereinnahmen führen, soll außerdem 
angegeben werden, auf welche Weise ein Ausgleich gefunden werden 
kann.

Auszug aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern
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(2) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag durch das 
Finanzministerium über erhebliche Änderungen der Haushalts-
entwicklung und deren Auswirkungen auf die Finanzplanung.

(3) Die Landesregierung leistet den Mitgliedern des Landtags, die einen 
einnahmemindernden oder ausgabeerhöhenden Antrag zu stellen 
beabsichtigen, Hilfe bei der Ermittlung der finanziellen Auswirkungen.

(4) Die Landesregierung legt dem Landtag die Entwürfe der 
Anmeldungen für die gemeinsame Rahmenplanung nach Artikel 91a 
Grundgesetz so rechtzeitig vor dem Termin der Anmeldung vor, dass 
sie beraten werden können. Entsprechendes gilt für Anmeldungen zur 
Änderung der Rahmenpläne.

(5) Die Landesregierung legt dem Landtag die Entwürfe für 
Vereinbarungen im Sinne des Artikels 91b Grundgesetz so rechtzeitig 
vor Abschluss vor, dass sie zur Abgabe einer Stellungnahme beraten 
werden können.

Teil II
Aufstellung des Haushaltsplans und des Finanzplans

§ 11
Vollständigkeit und Einheit, Fälligkeitsprinzip

(1) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen.

(2) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr

1. zu erwartenden Einnahmen,
2. voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und
3. voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen.

§ 12
Geltungsdauer der Haushaltspläne

(1) Der Haushaltsplan kann für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, 
aufgestellt werden.

Auszug aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern
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(2) Der Haushaltsplan kann in einen Verwaltungshaushalt und in 
einen Finanzhaushalt gegliedert werden; beide können jeweils für 
zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, aufgestellt werden. Die 
Bewilligungszeiträume für beide Haushalte können in aufeinander-
folgenden Haushaltsjahren beginnen.

(3) Wird der Haushaltsplan in einen Verwaltungshaushalt und in einen 
Finanzhaushalt gegliedert, enthält der Verwaltungshaushalt

1. die zu erwartenden Verwaltungseinnahmen,
2. die voraussichtlich zu leistenden Verwaltungsausgaben (Personal-

ausgaben und sächliche Verwaltungsausgaben),
3. die voraussichtlich benötigten Verpflichtungsermächtigungen zur 

Leistung von Verwaltungsausgaben.

§ 13
Einzelpläne, Gesamtplan, Gruppierungsplan

(1) Der Haushaltsplan besteht aus den Einzelplänen und dem Gesamtplan.

(2) Die Einzelpläne enthalten die Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen eines einzelnen Verwaltungszweigs 
oder bestimmte Gruppen von Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen. Die Einzelpläne sind in Kapitel 
und Titel einzuteilen. Die Einteilung in Titel richtet sich nach 
Verwaltungsvorschriften über die Gruppierung der Einnahmen und 
Ausgaben des Haushaltsplans nach Arten (Gruppierungsplan).

(3) In dem Gruppierungsplan sind mindestens gesondert darzustellen

1. bei den Einnahmen: Steuern, Verwaltungseinnahmen, Einnahmen 
aus Vermögensveräußerungen, Darlehensrückflüsse, Zuweisungen 
und Zuschüsse, Einnahmen aus Krediten, wozu nicht Kredite zur 
Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft (Kassen-
verstärkungskredite) zählen, Entnahmen aus Rücklagen,

2. bei den Ausgaben: Personalausgaben, sächliche Verwaltungsausgaben, 
Zinsausgaben, Zuweisungen an Gebietskörperschaften, Zuschüsse an 
Unternehmen, Tilgungsausgaben, Schuldendiensthilfen, Zuführungen 
an Rücklagen, Ausgaben für Investitionen. Ausgaben für Investitionen 
sind die Ausgaben für
a) Baumaßnahmen,
b) den Erwerb von beweglichen Sachen, soweit sie nicht als 

sächliche Verwaltungsausgaben veranschlagt werden,
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c) den Erwerb von unbeweglichen Sachen,
d) den Erwerb von Beteiligungen und von sonstigen Kapitalvermögen, 

von Forderungen und Anteilsrechten an Unternehmen, von 
Wertpapieren sowie für die Heraufsetzung des Kapitals von 
Unternehmen,

e) Darlehen,
f ) die Inanspruchnahme aus Gewährleistungen,
g) Zuweisungen und Zuschüsse zur Finanzierung von Ausgaben für 

die bei den Buchstaben a bis f genannten Zwecke.

(4) Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs -
ermächtigungen der Einzelpläne (Haushaltsübersicht),

2. eine Berechnung des Finanzierungssaldos (Finanzierungsübersicht). 
Der Finanzierungssaldo ergibt sich aus einer Gegenüberstellung 
der Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom 
Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen und der Einnahmen 
aus kassenmäßigen Überschüssen einerseits und der Ausgaben mit 
Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der 
Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines 
kassenmäßigen Fehlbetrages andererseits,

3. eine Darstellung der Einnahmen aus Krediten und der Tilgungs-
ausgaben (Kreditfinanzierungsplan).

§ 14
Übersichten zum Haushaltsplan, Funktionenplan

(1) Der Haushaltsplan hat folgende Anlagen:

1. Darstellung der Einnahmen und Ausgaben
a) in einer Gruppierung nach bestimmten Arten (Gruppierungs-

übersicht),
b) in einer Gliederung nach bestimmten Aufgabengebieten 

(Funktionen übersicht),
c) in einer Zusammenfassung nach Buchstabe a und Buchstabe b 

(Haushaltsquerschnitt);
2. eine Übersicht über die den Haushalt in Einnahmen und Ausgaben 

durchlaufenden Posten;
3. eine Übersicht über die Planstellen der Beamten und die anderen 

Stellen für Beamte und Arbeitnehmer (andere Stellen als Planstellen).

Die Anlagen sind dem Entwurf des Haushaltsplans beizufügen.
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(2) Die Funktionenübersicht richtet sich nach Verwaltungsvorschriften 
über die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans 
nach Aufgabengebieten (Funktionenplan).

§ 15
Bruttoveranschlagung, Selbstbewirtschaftungsmittel

(1) Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt 
voneinander zu veranschlagen. Dies gilt nicht für die Veranschlagung 
der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt und der hiermit 
zusammenhängenden Tilgungsausgaben. Darüber hinaus können 
Ausnahmen von Satz  1  im Haushaltsplan zugelassen werden, 
insbesondere für Nebenkosten und Nebenerlöse bei Erwerbs- und 
Veräußerungsgeschäften. In Fällen des Satzes 3 ist die Berechnung des 
veranschlagten Betrages dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen 
oder in die Erläuterungen aufzunehmen.

(2) Ausgaben können zur Selbstbewirtschaftung veranschlagt werden, 
wenn hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung gefördert wird. 
Selbstbewirtschaftungsmittel stehen über das laufende Haushaltsjahr 
hinaus zur Verfügung. Bei der Bewirtschaftung aufkommende 
Einnahmen fließen den Selbstbewirtschaftungsmitteln zu. Bei der 
Rechnungslegung ist nur die Zuweisung der Mittel an die beteiligten 
Stellen als Ausgabe nachzuweisen.

§ 16
Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den jeweiligen Ausgaben 
gesondert zu veranschlagen. Wenn Verpflichtungen zu Lasten mehrerer 
Haushaltsjahre eingegangen werden können, sollen die Jahresbeträge 
im Haushaltsplan angegeben werden.

§ 17
Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Planstellen

(1) Die Einnahmen sind nach dem Entstehungsgrund, die Ausgaben 
und die Verpflichtungsermächtigungen nach Zwecken getrennt zu 
veranschlagen und, soweit erforderlich, zu erläutern. Erläuterungen 
können für verbindlich erklärt werden.
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(2) Bei Ausgaben für eine sich auf mehrere Jahre erstreckende 
Maßnahme sind bei der ersten Veranschlagung im Haushaltsplan 
die voraussichtlichen Gesamtkosten und bei jeder folgenden 
Veranschlagung außerdem die finanzielle Abwicklung darzulegen. 
Das gilt nicht für Verträge im Rahmen der laufenden Verwaltung. Das 
Nähere regelt das Finanzministerium.

(3) Zweckgebundene Einnahmen und die dazugehörigen Ausgaben 
sind kenntlich zu machen.

(4) Für denselben Zweck sollen weder Ausgaben noch Verpflichtungs-
ermächtigungen bei verschiedenen Titeln veranschlagt werden.

(5) Planstellen sind nach Besoldungsgruppen und Amtsbezeichnungen 
im Haushaltsplan auszubringen. Sie dürfen nur für Aufgaben 
eingerichtet werden, zu deren Wahrnehmung die Begründung eines 
Beamtenverhältnisses zulässig ist und die in der Regel Daueraufgaben 
sind.

(6) Andere Stellen als Planstellen sind in den Erläuterungen auszuweisen.

(7) Für jeden Beamten darf nur eine Planstelle und für jeden 
Arbeitnehmer nur eine Stelle ausgebracht werden. Ausnahmen können 
im Haushaltsgesetz zugelassen werden.

§ 18
Kreditermächtigungen

(1) Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haushaltsplan 
veranschlagten Ausgaben für eigenfinanzierte Investitionen nicht 
überschreiten. Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer 
ernsthaften und nachhaltigen Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts oder zur Überwindung einer schwerwiegenden 
Störung oder unmittelbaren Bedrohung der Wirtschafts- und 
Beschäftigungsentwicklung des Landes. In diesen Fällen ist im 
Gesetzgebungsverfahren zur Feststellung des Haushaltsplans 
darzulegen, dass

1. das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht ernsthaft und nachhaltig 
gestört ist oder die Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung 
des Landes schwerwiegend gestört oder unmittelbar bedroht sind 
und

2. die erhöhte Kreditaufnahme dazu bestimmt und geeignet ist, die 
Störungen oder die unmittelbare Bedrohung abzuwehren.
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(2) Das Haushaltsgesetz bestimmt, bis zu welcher Höhe das 
Finanzministerium Kredite aufnehmen darf

1. zur Deckung von Ausgaben,
2. zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft 

(Kassenverstärkungskredite). Soweit diese Kredite zurückgezahlt 
sind, kann die Ermächtigung wiederholt in Anspruch genommen 
werden. Kassenverstärkungskredite dürfen nicht später als sechs 
Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen 
worden sind, fällig werden.

(3) Die Ermächtigungen nach Absatz  2  Nummer 1  gelten bis zum 
Ende des nächsten Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz 
für das zweitnächste Jahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis 
zur Verkündung dieses Haushaltsgesetzes. Die Ermächtigungen 
nach Absatz  2  Nummer  2  gelten bis zum Ende des laufenden 
Haushaltsjahres und, wenn das Haushaltsgesetz für das nächste 
Haushaltsjahr nicht rechtzeitig verkündet wird, bis zur Verkündung 
dieses Haushaltsgesetzes.

§ 19
Übertragbarkeit

Ausgaben für Investitionen und Ausgaben aus zweckgebundenen 
Einnahmen sind übertragbar. Andere Ausgaben können im 
Haushaltsplan für übertragbar erklärt werden, wenn dies ihre 
wirtschaftliche und sparsame Verwendung fördert.

§ 20
Deckungsfähigkeit

(1) Deckungsfähig sind innerhalb desselben Kapitels einseitig

1. die Ausgaben für Bezüge der Beamten zu Gunsten der Ausgaben für 
Bezüge der beamteten Hilfskräfte und Entgelte der Arbeitnehmer,

2. die Ausgaben für Unterstützungen zu Gunsten der Ausgaben für 
Beihilfen.

(2) Darüber hinaus können Ausgaben im Haushaltsplan für 
gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein 
verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht oder 
eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung gefördert wird.
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(3) Verpflichtungsermächtigungen können bei anderen Titeln in 
Anspruch genommen werden, wenn die Ausgaben dieser Titel 
deckungsfähig sind.

(4) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks 
veranschlagt sind, dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

§ 21
Wegfall- und Umwandlungsvermerke

(1) Ausgaben und Planstellen sind als künftig wegfallend zu bezeichnen, 
soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich nicht mehr 
benötigt werden.

(2) Planstellen sind als künftig umzuwandeln zu bezeichnen, soweit 
sie in den folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Planstellen 
einer niedrigeren Besoldungsgruppe oder in Stellen für Arbeitnehmer 
umgewandelt werden können.

(3) Die Absätze 1  und 2  gelten für andere Stellen als Planstellen 
entsprechend.

§ 22
Sperrvermerk

Ausgaben, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet 
oder zu deren Lasten noch keine Verpflichtungen eingegangen 
werden sollen, sind im Haushaltsplan als gesperrt zu bezeichnen. 
Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen sowie für 
Planstellen und Stellen, die zunächst nicht besetzt werden sollen. In 
Ausnahmefällen kann durch Sperrvermerk, der auch die Zuständigkeit 
für dessen Aufhebung enthält, bestimmt werden, dass die Leistung von 
Ausgaben, die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 
oder die Besetzung von Planstellen und Stellen der vorherigen 
Zustimmung (Einwilligung) des Landtags oder des Finanzausschusses 
des Landtags bedarf.
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§ 27
Voranschläge

(1) Die Voranschläge sind von dem für den Einzelplan zuständigen 
Ministerien dem Finanzministerium zu dem von ihm zu bestimmenden 
Zeitpunkt zu übersenden. Das Finanzministerium kann verlangen, dass 
den Voranschlägen Organisations- und Stellenpläne sowie andere 
Unterlagen beigefügt werden; ihm sind die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen.

(2) Die Voranschläge für die Einzelpläne des Präsidenten des 
Landtags und des Präsidenten des Landesrechnungshofs sind dem 
Finanzministerium mit den für die Aufstellung des Haushaltsplans 
erforderlichen Unterlagen so rechtzeitig vorzulegen, dass sie in den 
Entwurf des Haushaltsplans aufgenommen werden können.

§ 28
Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans

(1) Das Finanzministerium prüft die Voranschläge und stellt unter 
Einbeziehung der Voranschläge des Präsidenten des Landtags und des 
Präsidenten des Landesrechnungshofs den Entwurf des Haushaltsplans 
auf. Es kann die Voranschläge nach Benehmen mit den beteiligten 
Stellen ändern. Die Voranschläge des Präsidenten des Landtags und 
des Präsidenten des Landesrechnungshofs kann es nur mit deren 
Zustimmung ändern.

(2) Über Angelegenheiten von grundsätzlicher oder erheblicher 
finanzieller Bedeutung kann der zuständige Minister die Entscheidung 
der Landesregierung einholen. Entscheidet die Landesregierung 
gegen oder ohne die Stimme des Finanzministers, so steht ihm ein 
Widerspruchsrecht zu. Wird Widerspruch erhoben, ist über diese 
Angelegenheit in einer weiteren Sitzung der Landesregierung erneut 
abzustimmen. Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen 
und Vermerke, die den Widerspruch des Finanzministers betreffen, dürfen 
in den Entwurf des Haushaltsplans nicht aufgenommen werden, wenn sie 
nicht in der neuen Abstimmung in Anwesenheit des Finanzministers von 
der Mehrheit sämtlicher Mitglieder der Landesregierung beschlossen 
werden und der Ministerpräsident mit der Mehrheit gestimmt hat.
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§ 29
Beschluss über den Entwurf des Haushaltsplans

(1) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes wird mit dem Entwurf des 
Haushaltsplans von der Landesregierung beschlossen.

(2) Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungsermächtigungen und 
Vermerke, die das Finanzministerium in den Entwurf des Haushaltsplans 
nicht aufgenommen hat, unterliegen auf Antrag des zuständigen 
Ministeriums der Beschlussfassung der Landesregierung, wenn es sich 
um Angelegenheiten von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller 
Bedeutung handelt. Dasselbe gilt für Vorschriften des Entwurfs des 
Haushaltsgesetzes. § 28 Absatz 2 Satz 2 bis 4 gelten entsprechend.

(3) Wird die Zustimmung zur Änderung des Voranschlags des 
Präsidenten des Landtags nicht erteilt, so findet zum Zwecke der 
Herstellung einer Einigung eine Abstimmung des Voranschlags 
zwischen dem Präsidenten des Landtags, dem Finanzministerium, 
dem Ältestenrat des Landtags und den finanzpolitischen Sprechern 
der Landtagsfraktionen statt. Der danach von dem Präsidenten des 
Landtags festgestellte Voranschlag ist unverändert in den Entwurf 
des Haushaltsplans einzufügen. Wird die Zustimmung zur Änderung 
des Voranschlags des Präsidenten des Landesrechnungshofs nicht 
erteilt, so hat das Finanzministerium den unveränderten Voranschlag 
des Präsidenten des Landesrechnungshofs dem Entwurf des 
Haushaltsplans beizufügen.

§ 30
Vorlagefrist

(1) Der Entwurf des Haushaltsgesetzes ist mit dem Entwurf des 
Haushaltsplans vor Beginn des Haushaltsjahres beim Landtag 
einzubringen, in der Regel bis spätestens zum 30. September.

(2) Dem Landesrechnungshof ist der Entwurf des Haushaltsgesetzes 
mit dem Entwurf des Haushaltsplans zu übersenden.

§ 32
Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsplans

Auf Ergänzungen zum Entwurf des Haushaltsgesetzes und des 
Haushaltsplans sind die Teile I und II sinngemäß anzuwenden.

Auszug aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern
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§ 33
Nachtragshaushaltsgesetz

Auf Nachträge zum Haushaltsgesetz und zum Haushaltsplan sind die 
Teile I und II sinngemäß anzuwenden. Der Entwurf ist spätestens bis 
zum Ende des Haushaltsjahres einzubringen.

Teil III
Ausführung des Haushaltsplans

§ 36
Aufhebung der Sperre

Nur mit Einwilligung des Finanzministeriums dürfen Ausgaben, die 
durch Gesetz oder im Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet sind, 
geleistet sowie Verpflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben 
eingegangen und im Haushaltsplan gesperrte Stellen besetzt werden. 
Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen. In den Fällen 
des § 22 Satz 3 hat das Finanzministerium die Einwilligung des Landtags 
oder des Finanzausschusses des Landtags entsprechend der sich aus 
dem Haushaltsplan ergebenden Zuständigkeit einzuholen.

§ 37
Über- und außerplanmäßige Ausgaben

(1) Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der Einwilligung 
des Finanzministers. Sie darf nur im Falle eines unvorhergesehenen und 
unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden. Eine Unabweisbarkeit liegt 
insbesondere nicht vor, wenn die Ausgaben bis zur Verabschiedung 
des nächsten Haushaltsgesetzes oder des nächsten Nachtrags zum 
Haushaltsgesetz zurückgestellt werden können.

(2) Eines Nachtragshaushalts bedarf es nicht, wenn

a) die überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgabe einen im 
Haushaltsgesetz festgelegten Betrag nicht übersteigt oder

b) Rechtsverpflichtungen zu erfüllen sind oder
c) Mittel von Stellen außerhalb der Landesverwaltung für einen 

bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt werden oder rechts-
verbindlich zugesagt worden sind.
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(3) Absatz  1  gilt auch für Maßnahmen, durch die für das Land 
Verpflichtungen entstehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan 
nicht veranschlagt sind.

(4) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch 
Einsparungen bei anderen Ausgaben in demselben Einzelplan 
ausgeglichen werden.

(5) Über überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben ist dem 
Landtag für jedes Halbjahr nachträglich zu berichten.

(6) Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks 
veranschlagt sind, dürfen nicht überschritten werden.

(7) Mehrausgaben bei übertragbaren Ausgaben (Vorgriffe) sind unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 auf die nächstjährige Bewilligung 
für den gleichen Zweck anzurechnen. Das Finanzministerium kann 
Ausnahmen zulassen.

§ 38
Verpflichtungsermächtigungen

(1) Maßnahmen, die das Land zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren verpflichten können, sind nur zulässig, wenn der 
Haushaltsplan dazu ermächtigt. Der Finanzminister kann unter den 
Voraussetzungen des §  37  Absatz  1  Satz  2  Ausnahmen zulassen; 
§ 37 Absätze 2 und 5 gelten entsprechend.

(2) Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen bedarf 
der Einwilligung des Finanzministeriums. Das Finanzministerium kann 
auf seine Befugnisse verzichten.

(3) Das Finanzministerium ist bei Maßnahmen nach Absatz  1  von 
grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung über den 
Beginn und Verlauf von Verhandlungen zu unterrichten.

(4) Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen eingegangen 
werden, ohne dass die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 vorliegen. 
Einer Verpflichtungsermächtigung bedarf es auch dann nicht, wenn zu 
Lasten übertragbarer Ausgaben Verpflichtungen eingegangen werden, 
die im folgenden Haushaltsjahr zu Ausgaben führen. Das Nähere regelt 
das Finanzministerium.
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§ 42
Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen

(1) Die erforderlichen Maßnahmen nach §  6  Absätze 1  und 2  sowie 
§  7  Absatz  2  des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft (StWG) werden vom Finanzministerium im 
Einvernehmen mit dem Wirtschaftsministerium vorgeschlagen und 
von der Landesregierung beschlossen.

(2) Das Finanzministerium wird ermächtigt, zu dem in § 6 Absatz 2 StWG 
vorgesehenen Zweck Kredite über die im Haushaltsgesetz erteilte 
Kreditermächtigung hinaus bis zur Höhe von 3 vom Hundert des letzten 
festgestellten Haushaltsvolumens aufzunehmen. §  18  Absatz  3  ist 
entsprechend anzuwenden.

(3) Soweit Ausgaben aufgrund von Absatz  1  geleistet werden sollen, 
bedürfen sie der Zustimmung des Landtags. Der Landtag kann die 
von der Landesregierung vorgeschlagenen Ausgaben kürzen. Die 
Zustimmung des Landtags gilt als erteilt, wenn er sie nicht binnen vier 
Wochen nach Eingang der Vorlage der Landesregierung verweigert hat.

(4) In den Haushaltsplan ist ein Leertitel für Ausgaben nach 
Absatz  1  einzustellen. Ausgaben aus diesem Titel dürfen nur nach 
Maßgabe von Absatz  3  und nur insoweit geleistet werden, als 
Einnahmen aus der Konjunkturausgleichsrücklage oder aus Krediten 
vorhanden sind.

(5) In den Haushaltsplan ist ferner ein Leertitel für Einnahmen aus der 
Konjunkturausgleichsrücklage oder aus Krediten einzustellen.

§ 63
Landesvermögen

(1) Erwerb, Verkauf, anderweitige Veräußerung und Belastung von 
Landesvermögen dürfen nur mit Zustimmung des Landtags erfolgen. 
Hierauf gerichtete Rechtsgeschäfte bedürfen der vorherigen Zustimmung 
(Einwilligung) des Landtags. §§ 63a bis 65 bleiben unberührt.

(2) Vermögensgegenstände sollen nur erworben werden, soweit sie zur 
Erfüllung der Aufgaben des Landes in absehbarer Zeit erforderlich sind.

(3) Vermögensgegenstände dürfen nur veräußert werden, wenn sie zur 
Erfüllung der Aufgaben des Landes in absehbarer Zeit nicht benötigt 
werden.
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(4) Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert 
werden. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Landtags.

(5) Ist der Wert gering oder besteht ein dringendes Landesinteresse, so 
kann das Finanzministerium Ausnahmen zulassen.

(6) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes 
gelten die Absätze 3 bis 5 entsprechend.

§ 63a
Bewegliche Sachen

(1) Bewegliche Sachen dürfen abweichend von §  63  Absatz  1  mit 
Einwilligung des Finanzministeriums verkauft oder anderweitig 
veräußert werden, wenn sie von geringerer Bedeutung sind und eine 
im Haushaltsgesetz genannte Wertgrenze nicht überschreiten. Das 
Finanzministerium kann auf seine Mitwirkung verzichten.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen bewegliche Sachen ausnahmsweise 
auch dann mit Einwilligung des Finanzministeriums verkauft oder 
anderweitig veräußert werden, wenn dies aus zwingenden Gründen 
erforderlich ist. Der Landtag ist unverzüglich hiervon zu unterrichten.

§ 64
Grundstücke

(1) Grundstücke dürfen abweichend von §  63  Absatz  1  nur mit 
Einwilligung des Finanzministeriums erworben, verkauft, anderweitig 
veräußert oder belastet werden, wenn sie von geringerer Bedeutung 
sind und eine im Haushaltsgesetz genannte Wertgrenze nicht 
überschritten wird. Bei der Ermittlung des Wertes eines belastenden 
dinglichen Rechts wird ein im wirtschaftlichen Zusammenhang mit der 
Belastung stehender Vorteil einbezogen. Das Finanzministerium kann 
auf seine Mitwirkung verzichten.

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Grundstücke ausnahmsweise auch 
dann mit Einwilligung des Finanzministeriums erworben, verkauft, 
anderweitig veräußert oder belastet werden, wenn dies aus zwingenden 
Gründen erforderlich ist. Der Landtag ist unverzüglich hiervon zu 
unterrichten.
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(3) Für zu erwerbende oder zu veräußernde Grundstücke ist eine 
Wertermittlung aufzustellen.

(4) Dingliche Rechte dürfen an landeseigenen Grundstücken nur gegen 
angemessenes Entgelt bestellt werden.

(5) Beim Erwerb von Grundstücken können in Ausnahmefällen 
mit Einwilligung des Finanzministeriums Hypotheken, Grund- und 
Rentenschulden unter Anrechnung auf den Kaufpreis ohne die 
Voraussetzungen des §  38  Absatz  1  übernommen werden. In Fällen 
der Übernahme ist der anzurechnende Betrag beim zuständigen 
Haushaltsansatz einzusparen.

(6) Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten sind einem Sondervermögen zuzuführen. 
Die Mittel aus den Einnahmen gemäß Satz 1 sind grundsätzlich nur zum 
Erwerb von Vermögensgegenständen der in Satz 1 genannten Art zu 
verwenden. Ausnahmen können durch den Haushaltsplan zugelassen 
werden.

Teil V
Rechnungsprüfung

§ 88
Aufgaben des Landesrechnungshofs

(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes 
einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe wird vom 
Landesrechnungshof überwacht.

(2) Bei bestimmten Ausgaben, deren Verwendung geheim zu halten ist, 
kann der Haushaltsplan festlegen, dass die Prüfung allein durch den 
Präsidenten des Landesrechnungshofs oder, wenn dessen Stelle nicht 
besetzt ist, durch den Vizepräsidenten vorgenommen wird. Weitere 
Beamte können zur Hilfeleistung herangezogen werden.

(3) Der Landesrechnungshof kann aufgrund von Prüfungserfahrungen 
den Landtag, die Landesregierung und einzelne Ministerien beraten. 
Soweit der Landesrechnungshof den Landtag berät, unterrichtet er 
gleichzeitig die Landesregierung.
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(4) Der Landesrechnungshof hat sich auf Ersuchen des Landtags oder der 
Landesregierung über Fragen gutachtlich zu äußern, deren Beantwortung 
für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel von Bedeutung ist.

(5) Durch Beschluss des Landtags kann der Landesrechnungshof ersucht 
werden, eine vom Landtag bestimmt bezeichnete Angelegenheit von 
besonderer Bedeutung zu prüfen und hierüber zu berichten. Berichtet er 
dem Landtag, so unterrichtet er gleichzeitig die Landesregierung.

§ 89
Überwachung

(1) Zur Überwachung durch den Landesrechnungshof gehört 
insbesondere die Prüfung

1. der Einnahmen, Ausgaben, Verpflichtungen zur Leistung von 
Ausgaben, des Vermögens und der Schulden,

2. der Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können,
3. der Verwahrungen und Vorschüsse,
4. der Verwendung der Mittel, die zur Selbstbewirtschaftung 

zugewiesen sind.

(2) Der Landesrechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung 
beschränken und Rechnungen ungeprüft lassen.

§ 90
Inhalt der Prüfung

Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der für die Haushalts- 
und Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze, 
insbesondere darauf, ob

1. das Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan eingehalten worden 
sind,

2. die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind und die 
Haushaltsrechnung sowie die Übersicht über das Vermögen und die 
Schulden ordnungsgemäß aufgestellt sind,

3. wirtschaftlich und sparsam verfahren wird,
4. die Aufgabe mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf 

andere Weise wirksamer erfüllt werden kann.
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§ 91
Prüfung bei Stellen außerhalb der Landesverwaltung

(1) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei Stellen außerhalb der 
Landesverwaltung zu prüfen, wenn sie

1. Teile des Landeshaushaltsplans ausführen oder vom Land Ersatz von 
Aufwendungen erhalten,

2. Landesmittel oder Vermögensgegenstände des Landes verwalten 
oder

3. vom Land Zuwendungen erhalten.

Leiten diese Stellen die Mittel des Landes an Dritte weiter, so kann der 
Landesrechnungshof auch bei diesen prüfen.

(2) Die Prüfung erstreckt sich auf die bestimmungsmäßige und 
wirtschaftliche Verwaltung und Verwendung. Bei Zuwendungen kann 
sie sich auch auf die sonstige Haushalts- und Wirtschaftsführung des 
Empfängers erstrecken, soweit es der Landesrechnungshof für seine 
Prüfung für notwendig hält.

(3) Bei der Gewährung von Krediten aus Haushaltsmitteln sowie 
bei der Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen 
Gewährleistungen durch das Land kann der Landesrechnungshof 
bei den Beteiligten prüfen, ob sie ausreichende Vorkehrungen gegen 
Nachteile für das Land getroffen oder ob die Voraussetzungen für eine 
Inanspruchnahme des Landes vorgelegen haben.

§ 92
Prüfung staatlicher Betätigung 

bei privatrechtlichen Unternehmen

(1) Der Landesrechnungshof prüft die Betätigung des Landes bei 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen 
das Land unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung 
kaufmännischer Grundsätze.

(2) Absatz  1  gilt entsprechend bei Erwerbs- oder Wirtschafts-
genossenschaften, in denen das Land Mitglied ist.
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§ 93
Gemeinsame Prüfung

Ist für die Prüfung sowohl der Landesrechnungshof als auch der 
Bundesrechnungshof oder der Rechnungshof eines anderen 
Landes zuständig, so soll gemeinsam geprüft werden. Der 
Landesrechnungshof kann durch Vereinbarung Prüfungsaufgaben 
mit Ausnahme der Prüfung der Haushaltsrechnung auf den 
Bundes rechnungshof oder einen anderen Landesrechnungshof 
übertragen. Der Landesrechnungshof kann durch Vereinbarung auch 
Prüfungsaufgaben vom Bundesrechnungshof oder von anderen 
Landesrechnungshöfen übernehmen.

§ 94
Zeit und Art der Prüfung

(1) Der Landesrechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prüfung und 
lässt erforderliche örtliche Erhebungen durch Beauftragte vornehmen.

(2) Der Landesrechnungshof kann Sachverständige hinzuziehen.

§ 95
Auskunftspflicht

(1) Unterlagen, die der Landesrechnungshof zur Erfüllung seiner 
Aufgaben für erforderlich hält, sind ihm auf Verlangen innerhalb einer 
bestimmten Frist zu übersenden oder seinen Beauftragten vorzulegen.

(2) Dem Landesrechnungshof und seinen Beauftragten sind die 
erbetenen Auskünfte zu erteilen.

§ 96
Prüfungsergebnis

(1) Der Landesrechnungshof teilt das Prüfungsergebnis den zuständigen 
Stellen zur Äußerung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden 
Frist mit. Er hat es auch anderen Stellen mitzuteilen, soweit er dies 
aus besonderen Gründen, insbesondere zur Durchsetzung eines 
Schadenersatzanspruchs, für erforderlich hält. Von einer Mitteilung 
kann er absehen, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder 
Weiterungen oder Kosten zu erwarten sind, die nicht im angemessenen 
Verhältnis zu der Bedeutung der Angelegenheit stehen würden.

Auszug aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern
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(2) Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller 
Bedeutung teilt der Landesrechnungshof dem Finanzministerium mit.

§ 97
Bemerkungen

(1) Der Landesrechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit 
es für die Entlastung der Landesregierung wegen der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung von Bedeutung sein kann, jährlich für den 
Landtag in Bemerkungen zusammen, die er dem Landtag und der 
Landesregierung zuleitet.

(2) In den Bemerkungen ist insbesondere mitzuteilen,

1. ob die in der Haushaltsrechnung und der Vermögensübersicht und 
die in den Büchern aufgeführten Beträge übereinstimmen und die 
geprüften Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß belegt sind,

2. in welchen Fällen von Bedeutung die für die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze nicht 
beachtet worden sind,

3. welche wesentlichen Beanstandungen sich aus der Prüfung der 
Betätigung bei Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
ergeben haben,

4. welche Maßnahmen für die Zukunft empfohlen werden.

(3) In die Bemerkungen können Feststellungen auch über spätere oder 
frühere Haushaltsjahre aufgenommen werden.

(4) Bemerkungen zu geheim zu haltenden Angelegenheiten werden 
dem Präsidenten des Landtags sowie dem Ministerpräsidenten und 
dem Finanzminister mitgeteilt.

§ 99
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung

Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der 
Landesrechnungshof den Landtag und die Landesregierung jederzeit 
unterrichten.



358

§ 101
Rechnung des Landesrechnungshofs

Die Rechnung des Landesrechnungshofs wird von dem Landtag geprüft, 
der auch die Entlastung erteilt.

Teil VIII
Entlastung

§ 114
Entlastung

(1) Die Landesregierung hat durch das Finanzministerium dem Landtag 
über alle Einnahmen und Ausgaben jährlich Rechnung zu legen. Die 
Haushaltsrechnung ist mit einer Übersicht über das Vermögen und 
die Schulden des Landes im nächsten Haushaltsjahr dem Landtag 
zur Entlastung vorzulegen. Der Landesrechnungshof berichtet dem 
Landtag und der Landesregierung unmittelbar zur Haushaltsrechnung.

(2) Der Landtag beschließt aufgrund der Haushaltsrechnung und der 
jährlichen Bemerkungen des Landesrechnungshofs über die Entlastung 
der Landesregierung. Er stellt hierbei die wesentlichen Sachverhalte 
fest und beschließt über einzuleitende Maßnahmen.

(3) Der Landtag kann den Landesrechnungshof zur weiteren Aufklärung 
einzelner Sachverhalte auffordern.

(4) Der Landtag bestimmt einen Termin, zu dem die Landesregierung 
über die eingeleiteten Maßnahmen dem Landtag zu berichten hat. 
Soweit Maßnahmen nicht zu dem beabsichtigten Erfolg geführt haben, 
kann der Landtag die Sachverhalte wieder aufgreifen.

(5) Der Landtag kann bestimmte Sachverhalte ausdrücklich missbilligen.

Auszug aus der Landeshaushaltsordnung (LHO) Mecklenburg-Vorpommern
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Gesetz zur Ausführung von Initiativen aus
dem Volk, Volksbegehren und Volksentscheid

in Mecklenburg-Vorpommern
(Volksabstimmungsgesetz) VaG M-V 

 
Vom 31. Januar 1994

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch  
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 573).

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

I. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich

Das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden 
in den von der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
bestimmten Fällen richtet sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Volksinitiative bedeutet das Recht der wahlberechtigten Bürger, 
nach Maßgabe des Artikel  59  der Landesverfassung und dieses 
Gesetzes, dem Landtag Vorlagen zu unterbreiten, die Gegenstände 
der politischen Willensbildung oder einen mit Gründen versehenen 
Gesetzentwurf beinhalten.

(2) Volksbegehren bedeutet ein Recht des Volkes zur Beteiligung an 
der Gesetzgebung, mit welchem nach Maßgabe des Artikel  60  der 
Landesverfassung und dieses Gesetzes wahlberechtigte Bürger dem 
Landtag einen Gesetzentwurf zur Beschlußfassung vorlegen können.

Volksabstimmungsgesetz - VaG M-V 
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(3) Volksentscheid ist das Mittel, um nach Maßgabe des Artikel 60 der 
Landesverfassung und dieses Gesetzes dem Volk einen Gesetzentwurf 
zur Abstimmung vorlegen zu können.

(4) Vertreter im Sinne dieses Gesetzes sind die drei Personen, die 
berechtigt sind, im Namen der Unterzeichner der Volksinitiative oder 
des Volksbegehrens verbindliche Erklärungen abzugeben sowie 
entgegenzunehmen. Verbindliche Erklärungen der Vertreter sind nur 
wirksam, wenn sie von mindestens zwei Vertretern unterzeichnet 
worden sind.

§ 3 
Mitwirkung der Ämter und amtsfreien Gemeinden, 

Landkreise und kreisfreien Städte

Die Ämter und amtsfreien Gemeinden, Landkreise und kreisfreien 
Städte sind zur Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung 
von Volksbegehren und Volksentscheiden sowie bei der Prüfung der 
förmlichen Voraussetzungen von Volksinitiativen verpflichtet. Der 
Landeswahlleiter kann den Ämtern, amtsfreien Gemeinden, kreisfreien 
Städten und Landkreisen Weisungen erteilen.

§ 4 
Beteiligungsrecht

Jedem Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der nach 
Maßgabe des Landeswahlgesetzes wahlberechtigt ist, steht das Recht 
zu, sich an Initiativen aus dem Volk, an Volksbegehren und Volks-
entscheiden zu beteiligen.
 

§ 5 
Unterschriftenlisten

Die Unterschriftslisten bei Volksinitiative und Volksbegehren müssen 
enthalten:

1. eine Überschrift, aus der der Zweck der Unterschriftensammlung 
eindeutig hervorgeht,

2. den vollständigen Wortlaut des Gesetzentwurfes oder des sonstigen 
Gegenstandes der Volksinitiative,

3. die fortlaufende Numerierung der Unterschriften auf den jeweiligen 
Unterschriftslisten,

Volksabstimmungsgesetz - VaG M-V 
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4. den Namen, Tag der Geburt, den Wohnort und die Anschrift 
sämtlicher Unterzeichner in deutlich lesbarer Form,

5. die persönlichen Unterschriften,
6. das Datum jeder Unterschriftsleistung.

§ 6 
Beratung durch den Landeswahlleiter

Zur Beratung hinsichtlich der notwendigen Einhaltung förmlicher 
Voraussetzungen einer geplanten Volksinitiative oder eines 
Volksbegehrens können sich die Vertreter der Volksinitiative oder 
des Volksbegehrens schriftlich an den Landeswahlleiter wenden. Der 
Landeswahlleiter teilt innerhalb von vier Wochen nach Eingang des 
Prüfantrages mit, ob die übersandten Unterlagen den gesetzlichen und 
verfassungsmäßigen Anforderungen genügen.

II. Abschnitt 
Volksinitiative

§ 7* 
Antrag auf Zulassung der Volksinitiative

Der Antrag auf Zulassung einer Volksinitiative ist dem Landtag, 
vertreten durch den Präsidenten, zu unterbreiten. Der Antrag muß 
folgendes beinhalten:

1. eine schriftliche Vorlage, die den politischen Gegenstand bezeichnet 
und begründet, oder ein mit Gründen versehener Gesetzentwurf,

2. eine auf die schriftliche Vorlage ausdrücklich bezugnehmende Liste 
der Unterschriften von mindestens 15.000  zum Zeitpunkt ihrer 
Unterschriftsleistung wahlberechtigten Bürgern,

3. die Namen und Anschriften der Vertreter gemäß § 2 Abs. 4.

*)  § 7 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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§ 8*  
Entscheidung über den Zulassungsantrag

(1) Der Präsident des Landtages veranlaßt unverzüglich nach Eingang 
des Antrages die Prüfung durch den Landeswahlleiter.

(2) Der Landeswahlleiter entscheidet binnen sechs Wochen über die 
Zulässigkeit der Volksinitiative.
Die Initiative ist abzulehnen, wenn:

1. die Zulassungsvoraussetzungen nach Artikel  59  der Landes-
verfassung und nach diesem Gesetz nicht gegeben sind, 
insbesondere die Zahl von 15.000  gültige Unterschriften nicht 
erreicht wurde,

2. die Eintragungen in der Unterschriftenliste derart unleserlich sind, 
daß die Mindestzulassungsvoraussetzungen nicht festgestellt 
werden können. Enthält der Zulassungsantrag behebbare Mängel, 
gibt der Landeswahlleiter dem Antragsteller auf, diese innerhalb 
von zwei Wochen zu beheben.

(3) Gibt der Landeswahlleiter dem Zulassungsantrag statt, so leitet 
er unverzüglich seine schriftlich begründete Entscheidung mit den 
Antragsunterlagen an den Präsidenten des Landtages weiter.

(4) Die Ablehnung des Antrages ist schriftlich zu begründen, mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustellen.

§ 9 
Behandlung der Volksinitiative

(1) Der Landtagspräsident veranlaßt, daß die zugelassene Volksinitiative 
unmittelbar nach Eingang in der zeitlich nächstmöglichen Landtags-
sitzung nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landtages behandelt 
wird.

(2) Der Landtag hat binnen drei Monaten einen Beschluß über den 
Inhalt der Volksinitiative zu fassen. Der Fristablauf wird in der Zeit vom 
1. Juli bis zum 31. August eines jeden Jahres gehemmt.

*)   § 8 
- Abs. 4 geändert und § 8 Abs. 5 gestrichen durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 1994, 
- geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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(3) In dem mit der Volksinitiative befaßten Ausschuß des Landtages 
steht einem Vertreter des Antragstellers das Recht zu, die Volksinitiative 
zu erläutern. Näheres, insbesondere den zeitlichen Ablauf, bestimmt 
der jeweilige Ausschuß. Er kann auch weitere Personen in die Anhörung 
einbeziehen.
 

§ 10 
Kosten

Die Kosten für die Erstellung der Vorlage, Herstellung der Unterschriften-
listen und die Beibringung der Unterschriften tragen die Antragsteller.

III. Abschnitt 
Volksbegehren

§ 11 
Durchführung von Volksbegehren

(1) Der einem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetzentwurf kann 
darauf gerichtet werden, ein Landesgesetz zu erlassen, zu ändern oder 
aufzuheben.

(2) Die Sammlung der nach Artikel  60  der Landesverfassung von 
Mecklenburg-Vorpommern erforderlichen Unterschriften obliegt, 
vorbehaltlich des §  12, den Vertretern des Volksbegehrens (freie 
Unterschriftensammlung).

(3) Der Beginn einer freien Unterschriftensammlung nach Absatz  2  ist 
dem Landtag, vertreten durch den Präsidenten, durch die Vertreter des 
Volksbegehrens unter Beifügung des Gesetzentwurfs nach § 13 Absatz 1 
Satz  2  Nummer 1  schriftlich anzuzeigen. Der Präsident des Landtages 
leitet die Anzeige unverzüglich an den Landeswahlleiter weiter. 
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§ 12*  
Auslegung von Eintragungslisten bei den Gemeindebehörden

(1) Ist der dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetzentwurf zuvor 
als Volksinitiative nach Artikel  59  der Landesverfassung Mecklenburg-
Vorpommern vom Landtag behandelt und zurückgewiesen worden, 
so können die Vertreter des Volksbegehrens, unabhängig von der 
Möglichkeit zur freien Unterschriftensammlung, eine Auslegung von 
Unterschriftenlisten bei den Gemeindebehörden verlangen. Das gleiche 
gilt, wenn der Landtag über eine Volksinitiative, der ein ausgearbeiteter 
und mit Gründen versehener Gesetzentwurf zugrunde liegt, nicht 
innerhalb von drei Monaten entschieden hat.

(2) Die Herstellung der Eintragungslisten und ihre Versendung an die 
Gemeindebehörden ist Aufgabe der Vertreter des Volksbegehrens. 
Den Gemeindebehörden ist auch der dem Volksbegehren zugrunde 
liegende Gesetzentwurf mit Begründung zuzusenden.

(3) Die Eintragungsfrist bei den Gemeindebehörden beträgt zwei 
Monate. Den Beginn der Eintragungsfrist bestimmen die Vertreter des 
Volksbegehrens. Die Frist darf frühestens zwei Wochen nach Zugang 
der Eintragungslisten bei den Gemeindebehörden beginnen.

(4) Während der Eintragungsfrist sind die Gemeindebehörden 
verpflichtet, ordnungsgemäße Eintragungslisten zu den üblichen 
Dienststunden auszulegen. Den Bürgern ist Einblick in den zugrunde 
liegenden Gesetzentwurf und die Begründung zu gewähren.

(5) Die Eintragungsfrist, die Auslegestellen und die Auslegezeiten 
sind nach Eingang des Gesetzentwurfs durch die Gemeindebehörden 
öffentlich bekanntzumachen. Dabei ist der Wortlaut des dem 
Volksbegehren zugrunde liegenden Gesetzentwurfs mitzuteilen 
und darauf hinzuweisen, daß alle stimmberechtigten Personen 
das Volksbegehren durch ihre Unterschrift in der Eintragungsliste 
unterstützen können.

(6) Nach Ablauf der Eintragungsfrist stellen die Gemeindebehörden die 
Eintragungslisten den Vertretern des Volksbegehrens zur Verfügung.

*)    § 12 Abs. 5 Satz 1 geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Oktober 1997,  
- Satz 2 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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§ 13 
Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens

Der Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens ist dem Landtag,  
vertreten durch den Präsidenten, zu unterbreiten. Der Antrag muss 
folgendes beinhalten:

1. einen ausgearbeiteten und mit Gründen versehenen Gesetzentwurf,
2. eine auf den Gesetzentwurf ausdrücklich bezugnehmende Liste 

der Unterschriften von mindestens 100.000  zum Zeitpunkt ihrer 
Unterschriftsleistung wahlberechtigten Bürgern des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern; die Unterschriftsleistung muss 
innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Eingang des Antrages 
bei dem Landtag erfolgt sein,

3. die Namen und Anschriften der Vertreter nach § 2 Abs. 4 und
4. die Unterschriftsleistung nach Nummer 2  muss bei einer freien 

Unterschriftensammlung innerhalb von fünf Monaten nach deren 
Beginn erfolgt sein.

§ 14 
Entscheidung über den Zulassungsantrag

(1) Der Präsident des Landtages veranlaßt unverzüglich nach Eingang 
des Antrages die Prüfung durch den Landeswahlleiter.

(2) Der Landeswahlleiter entscheidet binnen drei Monate über die 
Zulässigkeit des Volksbegehrens. 

Das Begehren ist abzulehnen, wenn

1. die Zulassungsvoraussetzungen nach Artikel  60  der 
Landesverfassung und nach diesem Gesetz nicht gegeben sind, 
insbesondere die Zahl von 100.000  gültigen Unterschriften nicht 
erreicht wurde,

2. die Eintragungen in der Unterschriftenliste derart unleserlich sind, 
dass die Mindestzulassungsvoraussetzungen nicht festgestellt 
werden können.

(3) Im Übrigen findet § 8 Abs. 3 und 4 entsprechende Anwendung.
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§ 15 
Erledigung eines Volksbegehrens

(1) Ein laufendes Volksbegehren kann vom Landeswahlausschuß für 
erledigt erklärt werden, wenn durch ein im Landtag anhängiges oder 
von ihm beschlossenes Gesetz die Vorlage des Begehrens überholt ist 
und die Vertreter die Erledigung des Volksbegehrens erklären.

(2) Bei einer Erledigung nach Absatz  1  sind den Antragstellern die 
notwendigen Kosten zu erstatten, wenn sie die Erledigung nicht zu 
vertreten haben.

§ 16 
Behandlung des Volksbegehrens im Landtag

(1) Der Landtagspräsident veranlaßt, daß das zugelassene Volksbegehren 
unmittelbar nach Eingang in der zeitlich nächstmöglichen 
Landtagssitzung nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Landtages 
behandelt wird.

(2) In dem mit dem Volksbegehren federführend befaßten Ausschuß 
des Landtages steht einem Vertreter des Antragstellers das Recht zu, 
das Volksbegehren zu erläutern. Näheres, insbesondere den zeitlichen 
Ablauf, bestimmt der jeweilige Ausschuß. Er kann auch weitere 
Personen in die Anhörung einbeziehen.

(3) Nimmt der Landtag den begehrten Gesetzentwurf innerhalb 
von sechs Monaten im wesentlichen unverändert an, so entfällt 
eine Abstimmung über das Volksbegehren (Volksentscheid) gemäß 
Artikel 60 der Landesverfassung.
 

§ 17*  
Kosten

In den Fällen des § 12 werden den Gemeindebehörden die Kosten für 
die öffentliche Bekanntmachung des Volksbegehrens auf Antrag durch 
das Land ersetzt.

Volksabstimmungsgesetz - VaG M-V 
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IV. Abschnitt 
Volksentscheid

§ 18 
Voraussetzungen des Volksentscheids

Lehnt der Landtag einen durch Volksbegehren vorgelegten 
Gesetzentwurf ab oder hält er die Frist nach §  16  Abs. 3  nicht ein, 
so findet frühestens drei, spätestens sechs Monate nach dem 
Ablehnungsbeschluß oder Fristablauf ein Volksentscheid über den 
Gesetzentwurf statt. Der Landtag kann dem Volk einen eigenen 
Gesetzentwurf zur Entscheidung mit vorlegen.
 

§ 19*  
Abstimmungstag und Gegenstand des Volksentscheids

(1) Die Landesregierung setzt den Tag der Abstimmung auf einen 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fest und gibt ihn mit dem 
Gegenstand des Volksentscheides, der neben einer Erläuterung 
des bisherigen und weiteren Verfahrens den Gesetzentwurf mit 
Begründung enthält, im Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 
bekannt. Mit der Bekanntmachung können die Landesregierung und 
der Landtag in bündiger und sachlicher Form ihre Auffassung zu dem 
Gesetzentwurf darlegen.

(2) Stehen mehrere Gesetzentwürfe, die den gleichen Gegenstand 
betreffen, inhaltlich aber miteinander nicht vereinbar sind, zur 
Abstimmung, sind sie auf einem Stimmzettel gemeinsam in der 
Reihenfolge der vom Landeswahlleiter festgestellten Zahl der gültigen 
Eintragungen aufzuführen. Ein nach §  18  vom Landtag vorgelegter 
Entwurf ist an letzter Stelle aufzuführen.

*)    § 19 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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§ 20*  
Durchführung des Volksentscheids

(1) Der Volksentscheid wird in den Gemeinden durchgeführt. Über 
die Stimmberechtigung wird ein Wählerverzeichnis erstellt. §§ 17 und 
18 des Kommunalwahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. April 1998  (GVOBl. M-V S. 423, 549), geändert durch Gesetz 
vom 3. März 1999 (GVOBl. M-V S. 212), in der jeweils geltenden Fassung 
über das Wählerverzeichnis gelten entsprechend.

(2) Die Abstimmung findet in der Zeit von 8.00  Uhr bis 18.00  Uhr in 
einem öffentlich zugänglichen Raum statt, der so beschaffen sein muß, 
daß das Abstimmungsgeheimnis gewahrt bleibt. Der Landeswahlleiter 
kann, wenn besondere Gründe es erfordern, die Abstimmungszeit 
verlängern.

(3) Entsprechend §  14  des Kommunalwahlgesetzes wird in 
jedem Wahlbezirk ein Abstimmungsvorstand gebildet, der 
die Durchführung der Abstimmung leitet und in öffentlicher 
Sitzung das Abstimmungsergebnis ermittelt und feststellt. Der 
Abstimmungsvorstand fertigt hierüber eine Niederschrift, die er 
sofort nach Abschluß des Stimmergebnisses dem nach § 2 Abs. 4 des 
Kommunalwahlgesetzes zuständigen Kreiswahlleiter zuleitet. Der 
Kreiswahlleiter faßt für den Landkreis die Stimmergebnisse zusammen 
und meldet sie dem Landeswahlleiter. In den kreisfreien Städten 
nimmt diese Aufgabe der nach § 2 Abs. 4 des Kommunalwahlgesetzes 
zuständige Gemeindewahlleiter wahr.

(4) Für die Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses, von Ruhe und 
Ordnung im Abstimmungslokal und die Unterbindung unzulässiger 
Beeinflussungen gelten die §§ 28 bis 30 des Kommunalwahlgesetzes 
entsprechend.

(5) Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Abstimmungs-
vorstände gilt §  74  des Kommunalwahlgesetzes entsprechend. Auf 
Ordnungswidrigkeiten findet §  76  des Kommunal wahlgesetzes 
entsprechende Anwendung.
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*)    § 20  
- Abs. 1 und 3 geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Oktober 1997, 
- geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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*)    § 21 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001. 
§ 22 geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.

§ 21*  
Stimmabgabe

(1) Die Abstimmung ist allgemein, unmittelbar, frei, gleich und 
geheim. Der Abstimmende kennzeichnet durch ein Kreuz auf dem 
Stimmzettel, ob er die gestellte Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten 
will oder welchem der inhaltlich miteinander nicht vereinbarten 
Gesetzentwürfen er seine Stimme gibt. Den Inhalt der Frage bestimmt 
der Landeswahlleiter.

(2) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. nicht amtlich hergestellt ist,
2. den Willen des Abstimmenden nicht zweifelsfrei erkennen läßt,
3. durchgestrichen, durchgerissen oder durchgeschnitten ist,
4. Änderungen, Kennzeichen, Vermerke oder Vorbehalte enthält oder 

mit Anlagen versehen ist.

Ein nicht gekennzeichneter Stimmzettel gilt als eine ungültige Stimme.

(3) Stehen mehrere Gesetzentwürfe, die den gleichen Gegenstand 
betreffen, inhaltlich aber miteinander nicht vereinbar sind, zur 
Abstimmung, hat jeder Stimmberechtigte nur eine Stimme.

(4) Das Innenministerium kann zulassen, dass an Stelle von Stimmzetteln 
amtlich zugelassene Stimmzählgeräte verwendet werden.

§ 22*  
Ergebnis des Volksentscheides

(1) Der Landeswahlausschuß stellt das Ergebnis des Volksentscheides 
fest.

(2) Ein Gesetzentwurf ist durch Volksentscheid angenommen, wenn 
die Mehrheit derjenigen, die ihre Stimmen abgegeben haben, jedoch 
mindestens ein Viertel der Stimmberechtigten, zugestimmt hat. Ist die 
Zahl der gültigen Ja- und Nein-Stimmen gleich, so ist der Gesetzentwurf 
abgelehnt.
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(3) Der Landeswahlleiter gibt das Ergebnis des Volksentscheides im 
Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern bekannt.

(4) Enthält der Gesetzentwurf die erforderliche Mehrheit, so hat der 
Ministerpräsident den Gesetzentwurf unverzüglich nach Bestandskraft 
der Feststellungsentscheidung auszufertigen und mit dem Hinweis zu 
verkünden, daß das Gesetz durch Volksentscheid angenommen ist.
 

§ 23*

Bei einer Verfassungsänderung durch Volksentscheid müssen zwei 
Drittel derjenigen, die ihre Stimme abgegeben haben, mindestens 
jedoch die Hälfte der Stimmberechtigten, zugestimmt haben. Im 
übrigen gelten die Vorschriften des vierten Abschnittes dieses Gesetzes 
unverändert.

 
§ 24*  

Stimmabgabenüberprüfung durch den Landtag

(1) Jeder Stimmberechtigte kann binnen zwei Wochen nach amtlicher 
Bekanntgabe des Ergebnisses des Volksentscheides gegen die 
Feststellungsentscheidung Einspruch erheben. Der Einspruch ist bei 
dem Landeswahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären und zu begründen.

(2) Die Überprüfung obliegt dem Landtag. Er entscheidet über 
Einsprüche gegen die Feststellungsentscheidung nach Vorprüfung 
durch einen hierfür bestellten Ausschuß. Das Wahlprüfungsgesetz gilt 
entsprechend.
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*)     § 23  
- eingefügt durch Gesetz vom 16. Mai 1994,  
- geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001. 
§ 24 
- Abs. 3 gestrichen durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. Juli 1994,  
- geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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§ 25*  
Kostenerstattung

(1) Die Kosten des Volksentscheids trägt das Land. Es erstattet 
den Ämtern, amtsfreien Gemeinden, kreisfreien Städten und den 
Landkreisen die durch die Vorbereitung und Durchführung des 
Volksentscheids entstandenen notwendigen Ausgaben durch jeweils 
einen landeseinheitlichen festen Betrag je Stimmberechtigten.

(2) Laufende persönliche und sachliche Kosten für die Benutzung 
von Räumen und Einrichtungen der Ämter, amtsfreien Gemeinden, 
kreisfreien Städte und Landkreise werden nicht erstattet. Bei zeitgleicher 
Durchführung eines Volksentscheids mit Wahlen oder Abstimmungen 
auf kommunaler Ebene wird der Erstattungsbetrag gegenüber der 
jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft anteilig um die auf 
Grund der zeitgleich durchgeführten Wahl oder Abstimmung erzielten 
Einsparungen gekürzt.

(3) Der feste Betrag wird vom Innenministerium im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung festgesetzt. Die 
Auszahlung der Erstattungsbeträge erfolgt durch den Landeswahlleiter 
an die kreisfreien Städte und an die Landkreise zugleich für die 
kreisangehörigen Ämter und amtsfreien Gemeinden.
 

*)    § 25 Abs. 2 geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Oktober 1997, 
neu gefasst durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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V. Abschnitt 
Schluß- und Übergangsvorschriften

§ 26 
Allgemeine Abstimmungsstatistik

Das Ergebnis des Volksentscheids ist vom Statistischen Amt unter 
Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses statistisch auszuwerten; die 
Auswertung ist zu veröffentlichen.
 

§ 27 
Repräsentative Abstimmungsstatistik

(1) Aus dem Ergebnis des Volksentscheids kann in ausgewählten 
Wahlbezirken eine repräsentative Abstimmungsstatistik über

a) die Stimmberechtigten, Stimmscheinvermerke und die Beteiligung 
an der Abstimmung nach Geburtsjahresgruppen und Geschlecht

b) die Abstimmenden und ihre Stimmabgabe nach Geburts-
jahresgruppen und Geschlecht sowie der Grund für die Ungültigkeit 
von Stimmen als Landesstatistik erstellt werden. Die Anordnung zur 
Durchführung der repräsentativen Abstimmungsstatistik trifft vor 
jedem Volksentscheid das Innenministerium.

(2) Es dürfen nicht mehr als 10  vom Hundert der Wahlbezirke des 
Landes an einer Statistik teilnehmen. Die Wahlbezirke werden vom 
Landeswahlleiter im Einvernehmen mit den Kreiswahlleitern und 
dem Statistischen Amt ausgewählt. Ein Wahlbezirk muss mindestens 
400  Stimmberechtigte umfassen. Die Stimmberechtigten sind in 
geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass der Wahlbezirk in die 
repräsentative Abstimmungsstatistik einbezogen ist.

(3) Erhebungsmerkmale für die Statistik nach

a) Absatz  1  Satz  1  Buchstabe a sind Stimmberechtigte, Stimmschein-
vermerk, Beteiligung an der Abstimmung, Geburtsjahresgruppe und 
Geschlecht. Hierfür dürfen höchstens zehn Geburtsjahresgruppen 
gebildet werden, in denen jeweils mindestens drei Geburtsjahrgänge 
zusammengefasst sind;

Volksabstimmungsgesetz - VaG M-V 
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b) Absatz  1  Satz  1  Buchstabe b sind abgegebene Stimmen, ungültige 
Stimmen, Ungültigkeitsgrund, Geburtsjahresgruppe und Geschlecht. 
Hierfür dürfen höchstens fünf Geburtsjahresgruppen gebildet 
werden, in denen jeweils mindestens sieben Geburtsjahrgänge 
zusammengefasst sind. Hilfsmerkmale für beide Statistiken sind 
Gemeinde und Wahlbezirk.

(4) Die Erhebung nach Absatz  1  Satz  1  Buchstabe a wird auf 
Gemeindeebene von der Gemeindebehörde, in deren Zuständigkeits-
bereich ein oder mehrere ausgewählte Wahlbezirke liegen, 
durch Auszählung der Wählerverzeichnisse durchgeführt. Die 
Gemeindebehörden teilen die Ergebnisse getrennt nach Wahlbezirken 
dem Statistischen Amt mit.

(5) Die Erhebung nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b wird unter Verwendung 
von amtlichen Stimmzetteln, welche zudem Unterscheidungsmerkmale 
nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppen enthalten, oder unter 
Verwendung hierfür zugelassener Stimmzählgeräte durchgeführt. Die 
Gemeindebehörden leiten die ihnen von den Abstimmungsvorstehern 
übergebenen verpackten und versiegelten Stimmzettel oder 
Ergebnisaufzeichnungen von Stimmzählgeräten der für die Erhebung 
ausgewählten Wahlbezirke ungeöffnet und getrennt nach Wahlbezirken 
zur Auswertung an das Statistische Amt weiter. Gemeinden mit einer 
Statistikstelle im Sinne des §  11  Abs. 1  des Landesstatistikgesetzes 
Mecklenburg-Vorpommern vom 28. Februar 1994  (GVOBl. M-V S. 347)), 
zuletzt geändert durch Artikel  19  des Gesetzes vom 19. Dezember 
2005  (GVOBl. M-V S. 640), können die Auswertung der Stimmzettel 
mit Zustimmung des Landeswahlleiters selbst in der Statistikstelle 
vornehmen; sie teilen die Ergebnisse getrennt nach Wahlbezirken 
dem Statistischen Amt mit. Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete 
Stimmzettel oder Ergebnisaufzeichnungen von Stimmzählgeräten dürfen 
nicht zusammengeführt werden.

(6) Gemeinden und Landkreise dürfen mit Zustimmung des 
Landeswahlleiters in ausgewählten Wahlbezirken für eigene statistische 
Zwecke abstimmungsstatistische Auszählungen unter Verwendung gemäß 
Absatz 5 Satz 1 gekennzeichneter Stimmzettel oder hierfür zugelassener 
Stimmzählgeräte durchführen. Absatz  2  Satz  3  und 4  sowie Absatz  3   
gelten entsprechend. Die abstimmungsstatistischen Auszählungen 
dürfen nur in Gemeinden und Landkreisen mit einer Statistikstelle im Sinne 
des §  11  Abs. 1  des Landesstatistikgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 
vorgenommen werden. Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete 
Stimmzettel oder Ergebnisaufzeichnungen von Stimmzählgeräten 
dürfen nicht zusammengeführt werden. Die Kosten für die Durchführung 
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der abstimmungsstatistischen Auszählung trägt die jeweilige Gemeinde 
oder der jeweilige Landkreis.
(7) Durch die Statistiken nach Absatz 1 und die abstimmungsstatistischen 
Auszählungen nach Absatz 6 darf die Feststellung der Abstimmungs-
ergebnisse nicht verzögert werden.

(8) Nach Abschluss der Aufbereitung durch das Statistische Amt sind die 
Abstimmungsunterlagen unverzüglich den Gemeindewahlbehörden 
zurückzugeben.

(9) Die Ergebnisse der Statistiken nach Absatz 1 dürfen nur für die Ebene 
des Landes und die der wahlstatistischen Auszählung nach Absatz 6 nur 
für die Ebene der Gemeinde veröffentlicht werden. Ergebnisse für 
einzelne Wahlbezirke dürfen nicht bekannt gegeben werden. Die 
Veröffentlichung von Ergebnissen oberhalb der Gemeindeebene ist 
dem Statistischen Amt vorbehalten.

§ 28*  
Durchführung des Gesetzes

Das Innenministerium erläßt durch Rechtsverordnung die zur 
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften. Es 
trifft insbesondere Regelungen über

1. Einzelheiten des Antrages und des Zulassungsverfahrens für 
Volksinitiative und Volksbegehren,

2. die Bestellung der Wahlvorstände sowie über das Verfahren, zur 
Stimmergebnisfeststellung und Weitergabe,

3. die Bildung der Wahlbezirke und ihre Bekanntmachung,
4. Form und Inhalt des Unterschriftenbogens, der Eintragungslisten 

und des Stimmzettels,
5. Wählerverzeichnisse und Feststellung der Stimmberechtigten,
6. über Schutzvorrichtungen, Abstimmungsurnen, Stimmabgabe, 

Verhinderung von Beeinflussung bezüglich der Abstimmungs-
entscheidung,

7. über die Feststellung der Ergebnisse, ihrer Weitermeldung und 
Bekanntgabe sowie die Aufbewahrung der Unterlagen,

8. über die Erstattung von Kosten,

*)    § 27 
- Satz 1 und 2 sowie Satz 2 Nr. 3 und 5 geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. Oktober 1997, 
- geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. September 2001.
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9. über die Vorbereitung und Durchführung der Abstimmungen in 
Krankenhäusern, Heimen und Anstalten,

10. über die Auswertung der Abstimmung für statistische Zwecke,
11. die Verwendung amtlich zugelassener Stimmzählgeräte und 

die durch die Verwendung bedingten Besonderheiten im 
Zusammenhang mit der Abstimmung.

§ 28a 
Übergangsregelung

Auf Volksbegehren, für die am 30. Juli 2016  die freie Unterschriften-
sammlung bereits begonnen hat, sind die §§ 11 und 13 des Gesetzes in 
der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVOBl. M-V S. 127), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 572) geändert 
worden ist, weiter anzuwenden.

§ 29 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
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Hausordnung
des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

vom 27.02.2017

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Hausordnung gilt für die vom Landtag Mecklenburg-
Vorpommern genutzten Gebäude.

(2) Gebäude im Sinne dieser Hausordnung sind das Schweriner 
Schloss, soweit es vom Landtag und seinen Gremien genutzt wird, 
der aus den Liegenschaften Schlossstraße 1 und 3 sowie Ritterstraße 
14/16  bestehende Bürokomplex (nachfolgend Bürokomplex 
Schlossstraße genannt) sowie alle sonstigen Gebäude, Gebäudeteile 
und Grundstücke, die der Erfüllung parlamentarischer Aufgaben 
dienen oder der Verwaltung der Präsidentin unterstellt sind. 

(3) In Bezug auf die Nutzung des Burggartens wird auf die Burggarten-
ordnung verwiesen.

(4) An diese Hausordnung sind vorbehaltlich spezialgesetzlicher 
Regelungen grundsätzlich auch Personen gebunden, die ausschließlich 
mittels technischer Vorrichtungen, insbesondere durch die Nutzung 
von unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen), in die in § 1 Absätze 1   
bis 3  genannten Gebäude und Grundstücke und in den darüber 
liegenden Raum über der Oberfläche eindringen, auch wenn sie dabei 
selbst die Liegenschaften nicht betreten.

§ 2 
Hausrecht und Ordnungsgewalt 

(1) Die Präsidentin des Landtages übt gemäß Artikel  29  Absatz  3   
der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in den unter  
§  1  Absatz  2  genannten Liegenschaften das Hausrecht und die 
allgemeine Ordnungsgewalt aus.

Hausordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern
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(2) Im Übrigen werden das Hausrecht und die Ordnungsgewalt im 
Regelfall durch den Direktor des Landtages im Auftrag der Präsidentin 
des Landtages ausgeübt. 

(3) Für die Überwachung und Durchsetzung der Hausordnung ist 
das Ordnungspersonal des Landtages zuständig. Zum Ordnungs-
personal des Landtages gehören der Haussicherheitsdienst und die 
mit Ordnungsaufgaben beauftragten Bediensteten der Landtags-
verwaltung.

(4) Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in den Räumlichkeiten 
des Landtages durch Organe der Staatsanwaltschaft oder der Polizei 
sind nur mit Genehmigung der Präsidentin des Landtages zulässig.

(5) Über den Einsatz von Polizeibeamtinnen und -beamten im 
Landtagsgebäude entscheidet die Präsidentin des Landtages oder der 
Direktor des Landtages in deren Auftrag. Beamtinnen und Beamte der 
Schutz- und Kriminalpolizei sind von sich aus nicht berechtigt, ohne 
förmliches Amtshilfeersuchen der Präsidentin des Landtages oder des 
Direktors des Landtages in deren Auftrag polizeilich tätig zu werden.

(6) Während einer Sitzung des Parlaments werden das Hausrecht und 
die parlamentarische Ordnungsgewalt im Plenarsaal einschließlich 
der Tribünen sowie der Zu- und Abgänge von der amtierenden 
Sitzungspräsidentin oder dem amtierenden Sitzungspräsidenten 
ausgeübt, während der Beratungen parlamentarischer Gremien von 
der oder dem jeweiligen Sitzungsvorsitzenden für den Beratungsraum.

§ 3
Zielstellung und Inhalt des Hausrechts; Ermächtigungen

(1) Ziel dieser Hausordnung ist es

- die Würde und Rechte des Landtages und der Abgeordneten zu wahren,
- die Arbeitsfähigkeit des Parlamentes, der Fraktionen, des Präsidiums, 

der Ausschüsse und anderer parlamentarischer Gremien sowie der 
Landtagsverwaltung zu sichern,

- die körperliche Unversehrtheit der sich im Landtagsgebäude 
aufhaltenden Personen zu gewährleisten, 

- die vom Landtag Mecklenburg-Vorpommern genutzten Gebäude 
und seine Einrichtungen vor Beschädigungen und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu schützen,

- die Einhaltung der Grenzen verliehener Nutzungsrechte durchzusetzen,
- die Durchführung und die Sicherheit von Veranstaltungen des 

Landtages zu gewährleisten.
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(2) Das Hausrecht berechtigt zur Aufforderung zu einem Tun oder 
Unterlassen für die Sicherung des Gebäudes und sich darin aufhaltender 
Personen sowie zum Schutz der parlamentarischen Arbeit. In Ausübung 
des Hausrechts kann das Ordnungspersonal insbesondere folgende 
Maßnahmen treffen:

1. Kontrolle der Zugangsberechtigung; Eingangskontrolle mit 
Feststellung der Identität anhand eines amtlichen Lichtbildausweises.

2. Aufforderung, die entsprechenden Zutrittsberechtigungen im 
Landtagsgebäude offen zu tragen oder vorzulegen und den Zweck 
des Aufenthaltes anzugeben.

3. Kontrolle und Sicherstellung, dass die Würde des Landtages 
von jedermann geachtet und auf die Arbeit im Haus Rücksicht 
genommen wird.

4. Kontrolle gegenüber jedermann in Bezug auf das Verwenden von 
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB).

5. Kontrolle von Bekleidung, Handgepäck und Kraftfahrzeugen auf 
Gegenstände, deren Einbringung gemäß Hausordnung untersagt ist.

6. Zurückweisen von Besucherinnen oder Besuchern, deren Empfang 
die oder der zu Besuchende ablehnt.

7. Aufforderung zur Einhaltung der Bestimmungen der Hausordnung.
8. Aufforderung zum Verlassen der vom Landtag Mecklenburg- 

Vorpommern genutzten Gebäude oder eines Beratungsraumes, 
soweit die angesprochene Person nicht Mitglied des Landtages, 
Mitglied der Landesregierung oder Beauftragter der Landesregierung 
ist.

9. Feststellung der Personalien von zuwiderhandelnden Personen 
im Hinblick auf die Ahndung gemäß §  112  OWiG (Verletzung der 
Hausordnung eines Gesetzgebungsorgans), §  106b StGB (Störung 
der Tätigkeit eines Gesetzgebungsorgans).

Den Weisungen des Ordnungspersonals ist Folge zu leisten.

(3) Der Ausspruch eines Hausverbotes für die gesamten im Landtag 
Mecklenburg-Vorpommern genutzten Gebäude ist der Präsidentin 
des Landtages oder dem Direktor des Landtages in deren Auftrag 
vorbehalten.

§ 4 
Übertragung des Hausrechts an die Fraktionen

 
(1) Zur Sicherung der den Abgeordneten und den Fraktionen in der 
Verfassung, in Gesetzen und in der Geschäftsordnung zugewiesenen 
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Aufgaben wird das Hausrecht für die Fraktionsräume den Fraktions-
vorsitzenden oder den sonst Vertretungsberechtigten und in den 
Abgeordnetenbüros der oder dem jeweils nutzungsberechtigten 
Abgeordneten übertragen.

(2) Wenn und soweit Fraktionsräume oder Abgeordnetenbüros in 
einer Weise genutzt werden, die von ihrer Aufgabenbestimmung 
nicht gedeckt sind, ist die Präsidentin berechtigt, die Übertragung des 
Hausrechts mit sofortiger Wirkung zu widerrufen. 

§ 5
Nutzung der Landtagsräume

 
(1) Der Plenarsaal des Landtags ist der Versammlungsort des 
Parlaments. Er ist grundsätzlich den Veranstaltungen des Plenums 
und der Ausschüsse vorbehalten. Ausnahmen hiervon bedürfen der 
Genehmigung der Präsidentin des Landtages.

(2) Räumlichkeiten des Landtages können für die Durchführung 
öffentlicher oder beschränkt öffentlicher Veranstaltungen zur 
Verfügung gestellt werden, sofern parlamentarische Belange nicht 
entgegenstehen. Für die Überlassung gilt die „Richtlinie des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern für die Überlassung von Räumen und 
Außenanlagen des Schweriner Schlosses“.

(3) Den Nutzern der Räumlichkeiten können Auflagen zur 
Gewährleistung der Sicherheit im Hause erteilt werden. 

(4) Die Überlassung der Räumlichkeiten genehmigt die Präsidentin des 
Landtages oder der Direktor des Landtages in deren Auftrag.

(5) Für den gastronomischen Bereich in den Räumlichkeiten des 
Landtages gelten die zwischen dem Landtag und der Pächterin 
abgeschlossenen Bestimmungen des Pachtvertrages in der jeweiligen 
Fassung. Zur Sicherung eines störungsfreien Geschäftsablaufs wird das 
Hausrecht für diese Räumlichkeiten auf die Pächterin übertragen.

§ 6
Verbot von Waffen

 
(1) Das Mitbringen und Mitführen von Waffen und gefährlichen 
Gegenständen in den Gebäuden des Landtages ist grundsätzlich 
verboten.
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(2) Zu den gefährlichen Gegenständen, die nicht in die Gebäude des 
Landtages mitgenommen werden dürfen, zählen insbesondere: 

a)  Objekte, die dazu geeignet sind oder sein können, ein Projektil 
abzufeuern oder Verletzungen hervorzurufen,

b)  spitze, scharfe Waffen und Objekte, die Verletzungen hervorrufen 
können,

c)  stumpfe Waffen und Objekte, die Verletzungen hervorrufen können,
d)  Sprengstoffe, hochentzündliche, chemische und toxische Stoffe, 

die Leib, Leben oder die Gesundheit gefährden können oder eine 
Gefahr für die technische oder allgemeine Sicherheit und Ordnung 
im Landtagsgebäude darstellen. 

(3) Allgemein verbotene Gegenstände (Anlage 2  zu §  2Absätze  2 
bis  4  Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11.  Oktober  2002) werden vom Haussicherheitsdienst der Polizei 
übergeben. Andere gefährliche, im Landtag nicht erlaubte Gegenstände 
werden vom Haussicherheitsdienst sichergestellt und dem Besucher 
beim Verlassen des Landtagsgebäudes wieder ausgehändigt. 

(4) Spitze und scharfe Gegenstände des täglichen Gebrauchs 
(Regenschirme, Nagelfeilen und -scheren, Korkenzieher, Taschenmesser 
mit einer Klingenlänge bis 6  cm) sind grundsätzlich zugelassen. 
Werkzeuge und technisches Zubehör (Gase, Treibstoffe, Farben etc.) 
können von im Landtag tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und von Fremdfirmen mitgeführt werden, soweit dies für die 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

(5) Die Präsidentin des Landtages kann weitergehende Regelungen 
zum Umgang mit im Landtag verbotenen, nicht erlaubten und 
erlaubten Gegenständen festlegen und als Anlage zur Hausordnung 
bekannt machen (Anlage 1). 

§ 7
Ausnahmeregelung für die Polizei

 
Vollzugsbeamtinnen und -beamte der Polizei, die in den Gebäuden 
des Landtages mit der Wahrnehmung des Objektschutzes beauftragt 
sind, den Personenschutz wahrnehmen oder im Wege der Amtshilfe 
für die Präsidentin des Landtages tätig werden, ist es gestattet, Waffen 
zu tragen. Weitere Ausnahmen können durch die Präsidentin des 
Landtages zugelassen werden.
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§ 8 
Zutritt zu den Gebäuden des Landtages

 
(1) Der Zutritt zu den Gebäuden des Landtages erfolgt unter den 
nachfolgenden Regularien:

1. Dauerzutrittsberechtigt zu den Gebäuden des Landtages sind 
aufgrund ihres Amtes:

- die Mitglieder des Landtages,
- die Mitglieder der Landesregierung sowie die Staatssekretäre, 
- der Direktor des Landtages,
-  die Präsidentin oder der Präsident des Landesrechnungshofes 

oder die Vertreter im Amt,
-  die oder der Bürgerbeauftragte des Landes Mecklenburg-

Vorpommern,
-  die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz,
-  die Mitglieder des Europäischen Parlaments,
-  die Mitglieder des Deutschen Bundestages,
-  die Mitglieder der Bundesregierung sowie die Staatssekretäre,
-  Protokollgäste des Landtages.

2. Dauerzutrittsberechtigt zu den entsprechenden Räumlichkeiten 
sind aufgrund eines vom Landtag ausgestellten Ausweises:

-  die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fraktionen, sofern die 
Voraussetzungen des Gesetzes über die Mitglieder des Landtages 
(Abgeordnetengesetz) gegeben sind,

- die Bediensteten des Landtages,
- die Beauftragten der Landesregierung,
- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schlossmuseums,
- die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schlossgastronomie,
-  die Inhaber eines Presseausweises, soweit sie Mitglied der 

Landespressekonferenz sind,
-  Personen, die aus berechtigtem Anlass im Besitz eines von der 

Landtagsverwaltung ausgestellten Hausausweises sind.

3. Aufgrund berechtigten Anlasses haben ferner Zutritt:
 

-  die Inhaber einer Zutrittsberechtigung zur Schlossgastronomie 
(Kantinenausweis), 

-  die Inhaber einer von der Landtagsverwaltung ausgestellten 
Zutrittsberechtigung für die Baustellen am Schloss, 
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-  die Inhaber einer Zutrittsberechtigung der Evangelisch-Lutherischen 
Schlosskirchengemeinde,

-  Besucher von Gottesdiensten und Veranstaltungen, die die 
Evangelisch-Lutherische Schlosskirchengemeinde durchführt.

 
Der Zutritt der unter den Nummern 1 bis 3 genannten Personenkreise 
erfolgt über die Pforte am Hauptportal.
 
(2) Die Zutrittsberechtigung kann zeitlich begrenzt oder erweitert oder 
auf bestimmte Räumlichkeiten beschränkt werden. 

§ 9
Besucher des Landtages

 
(1) Besuchern von Abgeordneten, einer Fraktion, des Plenums, 
eines Ausschusses, der Landtagsverwaltung, Teilnehmern an 
Veranstaltungen, die in den Räumlichkeiten des Landtages stattfinden, 
Besuchergruppen, Mitarbeitern von Fremdfirmen etc. wird grundsätzlich 
nur über die Sicherheitsschleuse Zutritt zum Schloss gewährt. Sie 
haben sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. 
Bedienstete der Ministerien weisen sich durch ihren Dienstausweis 
aus. Die Besucher tragen sich in ein Verzeichnis mit Namen und 
Adresse ein und geben ihre Anlaufstelle im Hause an. Gegen Abgabe 
eines amtlichen Lichtbildausweises erhalten sie eine entsprechende 
Zutrittsberechtigung ausgehändigt. Die Zutrittsberechtigung 
berechtigt einen Besucher einer Fraktion nur zum Aufenthalt in 
den entsprechenden Fraktionsräumen, bei geführten Gruppen zum 
Aufenthalt im Pferdestall oder Plenarsaal bzw. in den Räumen, die der 
Besucherdienst für die jeweilige Gruppe aus organisatorischen Gründen 
vorhält, und bei Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen 
nur zum Aufenthalt in den Veranstaltungsräumen. Beim Verlassen des 
Hauses ist die Zutrittsberechtigung wieder abzugeben.

(2) Besucher erhalten Zutritt aufgrund einer nachzuweisenden 
Einladung oder Bestätigung eines Abgeordneten, einer Fraktion, 
eines Ausschusses oder der Landtagsverwaltung. Besucher einer 
Veranstaltung erhalten Zutritt aufgrund der Vorlage einer Einladung 
oder aufgrund namentlicher Benennung auf einer vom Veranstalter 
vorgelegten Teilnehmerliste. Wenn diese Voraussetzungen nicht 
gegeben sind, haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Haussicherheitsdienstes vor Weiterleitung der Besucher durch 
Rückfrage bei dem zu Besuchenden oder dessen Beauftragten zu 
vergewissern, dass der Besuch angenommen wird. Ist dies nicht der 
Fall, wird ein Zutritt versagt.
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(3) In Bezug auf den Besuch bei einzelnen Mitgliedern des Landtages 
werden jeweils höchstens zwei Zutrittsberechtigungen ausgegeben.

(4) Der Aufenthalt von Besuchergruppen in den Gebäuden bedarf der 
durchgängigen Begleitung eines Bediensteten der Landtagsverwaltung 
oder des Haussicherheitsdienstes.

(5) Der Zutritt für Besucher des Bürokomplexes Schlossstraße erfolgt 
über den zentralen Eingang Schlossstraße 1. Die Besucher haben sich 
über das im Vorraum installierte Telefon anzumelden, werden dort 
abgeholt und nach Besuchsende aus dem Gebäude begleitet.

§ 10
Zutritt zum Plenarbereich

 
(1) Zum Plenarbereich gehören:

- die Lobby, der Plenarsaal einschließlich Regierungsbank,
- die Besuchertribüne,
- die Pressetribüne,
- der Verwaltungsbereich hinter dem Präsidium.

Für den Plenarsaal gelten besondere Zutrittsberechtigungen.

(2) Bei Landtagssitzungen haben Zutritt:

1.  zum Plenarsaal
 a) die Mitglieder des Landtages,
 b) die Mitglieder der Landesregierung,
 c)  die mit dem Plenardienst beauftragten Bediensteten der 

Landtagsverwaltung.  

2. Die Anwesenheit auf besonders ausgewiesenen Plätzen im 
Plenarsaal ist gestattet für

 a)  durch besondere Zugangsberechtigungen ausgewiesene 
Mitarbeiter innen und Mitarbeiter der Fraktionen,

 b)  Personen nach Zulassung durch die Präsidentin oder den 
Präsidenten im Einzelfall,

 c)  die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesrechnungshofes,
 d) zugelassene Bildberichterstatter.
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3. zur Pressetribüne
a) Inhaber von Presseausweisen,
b) die unter Absatz 2 Ziffer 1 Buchstabe a) bis c) genannten Personen.

4.  zur Besuchertribüne die Inhaber von Besucherausweisen sowie die 
unter Absatz 2 Ziffer 1 Buchstabe a) bis c) genannten Personen.

5.  zum Verwaltungsbereich hinter dem Präsidium
a) beauftragte Bedienstete der Landtagsverwaltung,
b) namentlich benannte Bedienstete der Landesregierung.

§ 11
Bibliothek, Archiv und Sondereinrichtungen

Die Benutzung der Bibliothek, der Archive und anderer Sonder-
einrichtungen richtet sich nach besonderen Benutzungs ordnungen.

§ 12
Schlossmuseum

 
Der Zutritt von Besuchern des Schlossmuseums erfolgt grundsätzlich 
über den Eingang Schlossmuseum. Der Besucherverkehr innerhalb 
des Schlossmuseums einschließlich entsprechender Maßnahmen 
für die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit ist vom 
Schlossmuseum in einer Arbeitsordnung eigenverantwortlich geregelt. 
Die Hinweise auf die räumlichen Abgrenzungen der Nutzungsbereiche 
Landtag und Schlossmuseum sind zu befolgen.

§ 13 
Verhalten im Landtagsgebäude

(1) Im Geltungsbereich dieser Hausordnung ist jede Handlung zu 
unterlassen, die geeignet ist, die Würde des Landtages oder dessen 
Tätigkeit zu beeinträchtigen. Dieses bezieht sich auch auf das Tragen 
von unangemessener Bekleidung. Auf Anlage 3  - Unangemessene 
Bekleidung - wird ausdrücklich Bezug genommen.

(2) Wer sich zwischen 22:00  Uhr und 6:00  Uhr in den Gebäuden 
des Landtages aufhält, hat den Haussicherheitsdienst darüber zu 
informieren.
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(3) Alle Nutzer der Landtagsgebäude haben aus Gründen der Sicherheit 
Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des Landtages rechtzeitig 
gegenüber dem Ordnungspersonal anzuzeigen.

§ 14
Nichtraucherschutz in den Gebäuden des Landtages

Im Schloss Schwerin und in den übrigen Gebäuden des Landtages ist 
das Rauchen grundsätzlich untersagt. Dies gilt auch für die Baustellen 
im, am und auf dem Schloss Schwerin. Die nähere Ausgestaltung 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungen 
sowie die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
obliegt der Präsidentin des Landtages nach Maßgabe des 
§ 5 Absatz 3 NichtRSchutzG M-V im Rahmen ihres Hausrechts. In ihrem 
Auftrag kann die Regelung von weiteren Einzelheiten auf den Direktor 
des Landtages übertragen werden.

Auf die Anlage 2 zu dieser Hausordnung wird verwiesen.

§ 15
Verhalten im Plenarsaal und auf den Tribünen

(1) Besuchern und Zuhörern von öffentlichen Sitzungen des 
Landtages und seiner Gremien ist es untersagt, im Plenarsaal 
Erklärungen abzugeben sowie Beifall oder Missfallen (z. B. Applaus, 
Pfiffe, Zwischenrufe, das Verteilen von Flugblättern, das Zeigen von 
Transparenten oder entsprechenden Kleidungsaufdrucken etc.) zu 
bekunden.

(2) Geräte zur Aufzeichnung, Übermittlung, Übertragung oder 
Wiedergabe von Bild und Ton sowie PC-Technik dürfen im Plenarsaal 
nur mit Genehmigung der Präsidentin des Landtages benutzt werden.

(3) Besucher der Plenarsitzungen haben die ihnen auf den Tribünen 
zugewiesenen Sitzplätze einzunehmen. Mäntel, Schirme, Koffer und 
Taschen sowie Kameras, Tonbandgeräte, Ferngläser und ähnliche 
Gegenstände müssen an der Garderobe abgegeben werden. Dies gilt 
nicht für Handtaschen, wenn sie vorher einer Kontrolle unterzogen 
werden können.

(4) Die Benutzung und der Betrieb von Mobiltelefonen im Plenarsaal 
und auf den Tribünen sind untersagt.
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§ 16
Aufzeichnung von Plenar- und Ausschusssitzungen

 
Im Plenarsaal und in den Sitzungsräumen dürfen Geräte zur 
Aufzeichnung, Übertragung oder Wiedergabe von Bild und Ton nur 
mit Genehmigung der Sitzungsleiterin oder des Sitzungsleiters benutzt 
werden. Die Zutrittsberechtigung von Vertretern der Medien schließt die 
Genehmigung zur Benutzung von Geräten zur Aufzeichnung von Bild 
und Ton ein.

§ 17 
Informations- und Demonstrationsmaterialien 

im und am Landtagsgebäude

Es ist untersagt, Spruchbänder, Flugblätter, Flaggen, Plakate oder 
andere Informations- beziehungsweise Demonstrationsmaterialien 
mit politischem oder sonstigem Inhalt im oder am Landtagsgebäude 
zu zeigen oder zu verteilen. Dies gilt nicht für die den Fraktionen 
zugewiesenen Räumlichkeiten, soweit sich die Sichtbarkeit der 
Materialien ausschließlich auf die ihnen zur alleinigen Nutzung 
übertragenen Räume erstreckt, sich nicht nach außen oder in die 
angrenzenden Flurbereiche auswirkt und nicht an die Öffentlichkeit 
richtet. Bei Veranstaltungen parlamentarischer Gremien oder sonstigen 
Veranstaltungen des Landtages sind anlassbezogene Informations- 
und Demonstrationsmaterialien im Rahmen des durch den Leiter 
der Veranstaltung vorgegebenen Umfanges zulässig. Über weitere 
Ausnahmen entscheidet die Präsidentin des Landtages.

§ 18
Vertrieb und Angebot von Waren

In den allgemein zugänglichen Bereichen der Landtagsgebäude und 
auf der Schlossinsel ist es ohne Genehmigung der Landtagsverwaltung 
untersagt, Waren, künstlerische Darbietungen und Dienstleistungen 
anzubieten oder um solche zu werben. Hiervon ausgenommen 
ist der Betrieb der Schlossgastronomie. Die Aufstellung von 
Verkaufsautomaten bedarf der Genehmigung der Landtagsverwaltung.
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§ 19
Durchführung von Spenden- und Unterschriftensammlungen

 
Die Durchführung von öffentlichen Spenden- und Unterschriften-
sammlungen in den allgemein zugänglichen Bereichen des 
Landtagsgebäudes bedarf der Genehmigung der Präsidentin des 
Landtages.

§ 20
Tiere

 
Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet, ausgenommen hiervon 
sind Blindenführ- sowie Diensthunde der Polizei. Weitere Ausnahmen 
bedürfen der Genehmigung der Präsidentin des Landtages. 

§ 21
Frequenznutzungsplan

(1) Die Präsidentin des Landtages regelt den Umgang mit 
Funkfrequenzen im Schloss Schwerin und in den übrigen Liegen-
schaften des Landtages in einem Frequenznutzungsplan und macht 
den Frequenznutzungsplan als Anlage 4 zur Hausordnung bekannt.

(2) Im Auftrag der Präsidentin kann die Regelung von weiteren 
Einzelheiten auf den Direktor des Landtages übertragen werden. 

(3) Zur Berücksichtigung der technologischen Entwicklung kann 
der Frequenznutzungsplan durch die Präsidentin des Landtages 
aktualisiert werden.

§ 22
Befliegen der Gebäude mit Luftfahrzeugen 

im Sinne des § 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)

(1) Im Raum über der Oberfläche der Grundstücke und Gebäude, 
die vom Geltungsbereich der Hausordnung umfasst sind, gilt das 
Luftverkehrsgesetz (LuftVG) sowie die zu seiner Durchführung 
erlassenen Rechtsvorschriften, insbesondere die Luftverkehrsordnung 
(LuftVO).
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(2) Luftfahrzeuge, insbesondere Flugmodelle und unbemannte 
Luftfahrtsysteme (Drohnen), dürfen nicht ohne Einwilligung der 
Präsidentin des Landtages Mecklenburg-Vorpommern auf den in 
§  1  Absatz  2  dieser Hausordnung genannten Grundstücken starten 
oder landen. Flugmanöver, die über den Überflug und die übliche 
Nutzung im Sinne des Gemeingebrauchs am Luftraum hinausgehen, 
insbesondere das gezielte Befliegen von Fenstern, sind grundsätzlich 
untersagt. In Ausnahmefällen kann durch die Präsidentin des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern eine auf den Einzelfall bezogene Erlaubnis 
erteilt werden.

(3) Das Befliegen zum Zweck der Erstellung und Übertragung von 
Bildmaterial bedarf der Erlaubnis der Präsidentin des Landtages 
Mecklenburg-Vorpommern.

§ 23
Ordnungsbestimmung

 
Verstöße gegen diese Hausordnung können als Ordnungswidrigkeit im 
Sinne des § 112 des Gesetzes über die Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987  (BGBl.  I, 
602), Störungen des Parlaments als Straftaten gemäß §  106b des 
Strafgesetzbuches (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. November 1998 (BGBl. I, 3322) verfolgt werden.

§ 24
Bekanntmachung

 
Die vorstehende Hausordnung wird durch Verteilung an die Mitglieder 
des Landtages, die Landtagsfraktionen und die Organisationseinheiten 
der Landtagsverwaltung bekannt gemacht.

§ 25
Schlussbestimmungen

 
(1) Über Ausnahmen und Abweichungen von dieser Hausordnung 
entscheidet im Einzelfall die Präsidentin des Landtages oder der 
Direktor des Landtages in deren Auftrag.
 
(2) Diese Hausordnung tritt am 1. März 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Hausordnung des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern vom 
9. Mai 2011 außer Kraft.
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  Anlage 1 zu § 6 

Liste verbotener Gegenstände

Folgende Gegenstände dürfen nicht in den Landtag mitgenommen 
werden:

1. Gewehre, Feuerwaffen und Waffen

Objekte, die dazu geeignet sind oder sein können, ein Projektil 
abzufeuern oder Verletzungen hervorzurufen, einschließlich:

- Alle Feuerwaffen (Pistolen, Revolver, Gewehre, Schrotflinten usw.)
- Nachbildungen und Imitationen von Feuerwaffen
- Luftpistolen, Druckluftwaffen, Gewehre und Schrotpistolen
- Spielzeugpistolen aller Art
- Armbrüste
- Katapulte
-  Betäubungsgeräte oder Elektroschocker, z. B. Betäubungsstäbe 

Elektro impulsgeräte
- Feuerzeuge, die Feuerwaffen imitieren

2. spitze, scharfe Waffen und scharfe Objekte

spitze, scharfe Waffen und Objekte, die Verletzungen hervorrufen 
können, einschließlich:

- Äxte und Beile
- Pfeile und Wurfpfeile 
- Harpunen und Speere
- alle Feststell- oder Springmesser
- Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 6 Zentimetern
- Säbel, Schwerter und Degen
- Wurfsterne

3. stumpfe Waffen und Objekte

stumpfe Waffen und Objekte, die Verletzungen hervorrufen können, 
einschließlich:

-  Keulen oder Schlagstöcke etc., fest oder biegsam, z. B. Knüppel, 
Gummiknüppel und -stöcke

-  Kampfsportausrüstungen, z. B. Schlagringe, Schläger, Knüppel, Tot-
schläger, Nunchaku, Kubatons, Kubasaunts 
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4. Sprengstoffe und brennbare Stoffe

alle Sprengstoffe oder hochentzündlichen Stoffe, die Leib, Leben oder 
die Gesundheit gefährden können oder eine Gefahr für die technische 
oder allgemeine Sicherheit und Ordnung im Landtagsgebäude 
darstellen, einschließlich:

- Munition
- Sprengkapseln 
- Detonatoren und Zünder
- Sprengstoffe und Explosivkörper
-  Nachbildungen oder Imitationen von Sprengstoffen oder Explosiv-

körpern
- explosive militärische Ausrüstungsgegenstände
-  Gas und Gasbehälter, z. B. Butan, Propan, Acetylen, Sauerstoff - in 

großen Mengen
-  Feuerwerkskörper, Fackeln aller Art und sonstige pyrotechnische 

Erzeugnisse (einschließlich Kleinfeuerwerk, z. B. „party poppers“, und 
Spielzeugpistolen mit Zündplättchen)

-  brennbare flüssige Kraftstoffe, z. B. Benzin, Diesel, Flüssiggas für 
Feuerzeuge, Alkohol, Ethanol

- Farbe in Sprühdosen

5. chemische und toxische Stoffe

alle chemischen und toxischen Stoffe, die Leib, Leben oder die 
Gesundheit gefährden können oder eine Gefahr für die technische oder 
allgemeine Sicherheit und Ordnung im Landtagsgebäude darstellen, 
einschließlich:

- ätzende oder bleichende Stoffe, z. B. Quecksilber, Chlor
- Abwehr- oder Betäubungssprays, z. B. Mace, Pfefferspray, Tränengas
- radioaktives Material, z. B. medizinische oder gewerbliche Isotope
- Gifte
- spontan entzündliches oder brennbares Material

Spitze und scharfe Gegenstände des täglichen Gebrauchs 
(Regenschirme, Nagelfeilen und -scheren, Korkenzieher, Taschenmesser 
mit einer Klingenlänge bis 6  cm) sind grundsätzlich zugelassen. 
Werkzeuge und technisches Zubehör (Gase, Treibstoffe, Farben etc.) 
können von im Landtag tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 
von Fremdfirmen mitgeführt werden, soweit dies für die Aufgaben-
erfüllung erforderlich ist.
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Anlage 2 zu § 14 

Nichtraucherschutz in den Gebäuden des Landtages

1.  Im Schloss Schwerin und in den übrigen Gebäuden des Landtages 
ist das Rauchen grundsätzlich untersagt, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. Für das Schlossmuseum gilt das Rauchverbot 
gemäß §  1  Nummer 8  Nichtraucherschutzgesetz Mecklenburg-
Vorpommern und für die Schlossgastronomie gemäß §  1  Nummer 
10  Nichtraucherschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern. Das 
Rauchverbot gilt auch für die Baustellenbereiche des Schlosses 
Schwerin.

2.  Das Rauchverbot ist strikt zu beachten. Im Fall der Zuwiderhandlung 
kann der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllt 
sein, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Auf 
§  4  Nichtraucherschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern wird 
verwiesen.

3.  Die Präsidentin des Landtages ist zuständig für die Einhaltung 
des Rauchverbotes im gesamten Landtag. Die Präsidentin kann 
die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten auf den 
Direktor des Landtages übertragen.

4.  Das Rauchen ist nur in den als Raucherzonen eigens gekenn-
zeichneten Bereichen zulässig. 

5.  Im Hinblick darauf, dass Sinn und Zweck des Nichtraucherschutzgesetzes 
ist, Nichtraucher vor den Gefahren des Passivrauchens zu schützen, 
kann das Rauchen ausnahmsweise in Dienstzimmern gestattet 
werden, wenn der Nutzer dort alleine tätig ist, keinen regelmäßigen 
Besucherverkehr hat, andere Mitarbeiter nicht beeinträchtigt werden 
und kein Rauch in Bereiche außerhalb des Dienstzimmers entweichen 
kann. Das Rauchverbot kann, bezogen auf den Tag oder einen 
Zeitraum, auch zeitlich befristet aufgehoben werden.

  Im Rahmen von Veranstaltungen kann die Präsidentin des Landtages 
Ausnahmeregelungen erlassen.

6.  In den Räumen der Abgeordneten und Fraktionsmitarbeiter 
entscheiden die Fraktionen nach Maßgabe von Ziffer 5  in eigener 
Verantwortung. 
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 Anlage 3 zu § 13 

Unangemessene Bekleidung

1.   Im Schloss Schwerin und in den übrigen Gebäuden des Landtages 
ist das Tragen oder Verwenden von Symbolen, Kennzeichen und 
Kleidungsstücken, die geeignet sind, die Würde des Parlaments und 
das Ansehen des Landtages zu beschädigen, verboten. 

2.   Symbole, Kennzeichen und Kleidungsstücke sind geeignet, die Würde 
des Parlaments und das Ansehen des Landtages zu beschädigen, 
wenn ein Bezug zu extremistischen, verfassungsfeindlichen 
oder strafrechtlich sanktionierten Auffassungen, Gesinnungen 
und Handlungen deutlich wird. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn sie mit den grundlegenden Zielen der Verfassung 
nicht vereinbar sind. Dazu zählen insbesondere der Umgang mit 
Gewalt (Verherrlichung, Aufruf zur Gewalt), die Verunglimpfung 
staatlicher Behörden oder von Personen, die im staatlichen 
Auftrag tätig sind, die Verunglimpfung von Minderheiten und die 
Förderung von Intoleranz sowie einseitige Instrumentalisierungen 
historischer Ereignisse. Dies schließt entsprechende politische 
Meinungsäußerungen, Abkürzungen, Codierungen oder im obigen 
Sinne missbräuchlich genutzte Firmenlabels mit ein. Das Tragen der 
Modemarken „Thor Steinar“, „Consdaple“ und ihnen zugehöriger 
Label sowie sonstiger Modemarken mit Kundenorientierung im 
extremistischen Umfeld ist im Landtag nicht gestattet.

3.   Personen, die entsprechende Kleidungsstücke tragen oder 
Symbole und Kennzeichen nach 2. verwenden, ist der Zugang 
zu den Gebäuden des Landtages zu verwehren. Personen, die 
sich bereits innerhalb der Gebäude befinden, werden durch den 
Haussicherheitsdienst aufgefordert, das Kleidungsstück abzulegen 
oder die Kennzeichen zu verdecken. Bei Weigerung ist die 
Landtagsverwaltung darüber hinaus befugt, einen Hausverweis 
auszusprechen. Im Wiederholungsfall oder bei schweren Verstößen 
kann ein Hausverbot ausgesprochen werden. Entscheidungen in 
Bezug auf Abgeordnete sind der Präsidentin bzw. in ihrer Vertretung 
entsprechend beauftragten Personen vorbehalten. 
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 Anlage 4 zu § 21

Frequenznutzungsplan des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

1.   Der Frequenznutzungsplan regelt die Nutzung von Funkfrequenzen 
durch die im Schloss Schwerin und in den übrigen Liegenschaften 
des Landtages tätigen Personen (Abgeordnete) und 
Organisations einheiten (Landtagsverwaltung, Dienststelle des 
Bürgerbeauftragten, Fraktionen des Landtages, Schlossmuseum, 
Schlossgastronomie, Objektschutz der Polizei).

2.   Der Frequenznutzungsplan ordnet sich der Landes- und Bundes-
gesetz gebung unter.

3.   Die Nutzung von im Frequenznutzungsplan nicht benannten 
Frequenzen ist mit der Landtagsverwaltung, Referat IuK- und 
Elektrotechnik, abzustimmen und schriftlich zu vereinbaren.

4.  Für folgende Frequenzen gelten besondere Festlegungen:

 Frequenzen für Funkkanäle der WLAN-Kommunikation

 a)  Für die WLAN-Kommunikation in den Fraktionen werden 
durch den Landtag auf Antrag maximal 2  Funkkanäle aus dem 
5  GHz-Band auf der Grundlage des Standards IEEE 802.11a/n 
zur Verfügung gestellt. Aus dem 2,4  GHz-Band können keine 
Funkkanäle zur Verfügung gestellt werden.

 b)  Folgende Funkkanäle aus dem 5  GHz-Band sind durch 
den Landtag für die eigenständige Nutzung für die WLAN-
Kommunikation durch die Fraktionen, die Landtagsverwaltung 
und Dritte reserviert:

   Kanal 100, Kanal 104, Kanal 108, Kanal 112, Kanal 116, Kanal 120, 
Kanal 124, Kanal 128, Kanal 132, Kanal 136, Kanal 140.

 c)  Funkkanäle, die zwischen den genannten Funkkanälen liegen, 
wie auch Funkkanäle, die außerhalb des genannten Bereiches 
des 5 GHz-Bandes sowie Funkkanäle, die im 2,4 GHz-Band liegen, 
dürfen durch die von der Hausordnung erfassten Personen 
und Organisationseinheiten zur Vermeidung von Interferenzen 
bei der Überschneidung von WLAN-Funkzellen nicht genutzt 
werden.

Hausordnung des Landtages Mecklenburg-Vorpommern
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 d)  Weiteren Personen und Organisationseinheiten sowie weiteren 
Dritten (Medien, externe Veranstalter) können Funkkanäle nicht 
dauerhaft zugewiesen werden. Ausnahmen hiervon regelt im 
Auftrag der Präsidentin der Direktor des Landtages.

 e)   Die Zuweisung der Funkkanäle für die WLAN-Kommunikation 
erfolgt auf formlosen Antrag der Fraktion im Auftrag der 
Präsidentin durch den Direktor des Landtages. 

 f )  Die Landtagsverwaltung ist zeitnah durch den bisherigen Nut-
zer über nicht mehr genutzte Funkkanäle zu informieren, damit 
diese Funkkanäle einer erneuten Nutzung zugeführt werden 
können.
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